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^Hedem schonenden , in einem bescheidenen To¬
ne der Wahrheitsliebe belehrenden , geehrtesten
Leser, insonderheit denen mir ehrwürdigen Vor¬

gesetzten der höchsten und hohen Landesbehör¬
den , auch jungen angehenden Gemeinheitsauf-
Hebungs - Kommisiarien ehrerbietigst zugeeignet

vom Verfasser.





Vorrede.

Ehe ich zur Darlegung meiner , auf Beobachtung

und vorzüglich auf Erfahrung gegründeten , Ur¬

theile über Gemeinheitstheilungen und Vererb-

pachtungen geistlicher Grundstücke u . f. w . über¬

gehe , sey es mir erlaubt , die Hauptzüge aus der

Geschichte meines Lebens , besonders in so fern

einige etwa auf jene Abhandlung Bezug haben

könnten , in dieser Vorrede auszüheben . Möchte

es mir nur Hiebei gelingen , auch dem entfernte¬

sten Verdachte von thörichten Anmaßungen aus¬

zuweichen , und in dem Lichte zu erscheinen , in

welchem ich so gern erkannt werden möchte , als

entfernt von jedem Eigendünkel , aber beseelt für

freimüthiges , doch bescheidenes Bekenntniß der

Wahrheit!
a
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Ich wurde den rosten Januar 1748 zu

Wukiche , einem Dorfe unweit Kyritz in der Prig-

nitz , geboren . Mein Vater Johann Chri¬

stoph Iahn war Prediger daselbst und verstarb

den zosten August 1790 in einem Alter von 74

Jahren . Bis zu meinem neunten Jahre genoß

ich seinen väterlichen , in jeder Hinsicht vortreffli¬

chen Unterricht . Hierauf besuchte ich bis zum

vollendeten vierzehnten Jahre mehrere Schulen,

die Stadtschule zu Wittstock , die Schule des

Halleschen Waisenhauses und das akademische

Gymnasium zu Anhalt - Zerbst.

Schon frühzeitig hatte mein guter Vater,

der ein eben so gründlicher Theolog als vorzügli¬

cher Verehrer der Rechtsgelehrsamkeit war , mich

für die juristischen Wissenschaften bestimmt , und

mithin recht angelegentlich sich bemüht , dem auf¬

geregten Hange zum Studiren stets neue Nah¬

rung zu verschaffen . Ich fand auch in der That

viel Geschmack an den Schulwissenschaften , und

betrieb sie mit » «ermüdetem Eifer.

Wie drückend scheinende Umstände oft die

besten Entschließungen ändern , so auch hier.

Noch nicht gar lange Zeit war ich Gymnasiast zu

Zerbst , und — ich entschloß mich zur Erlernung

der Handlung . Die Veranlassung dazu war diese.
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Der Vater sehte in meinen ältern Brnder,

meinen beständigen Begleiter anf Schulen,

ein ausgezeichnetes Vertrauen , und übergab

ihm daher nicht nur die gemeinschaftliche

Kasse , sondern auch —- die Oberaufsicht über

mich . Da irrte der sonst so weise Vater

und verfehlte ganz seinen Zweck ! Denn nicht

nur sehte mich jene Unterwürfigkeit unter

einen , an Kenntnissen mir nicht überlegenen

Bruder , in den Augen meiner Mitschüler

unverkennbar herunter ; er selbst wußte auch

von der ihm übergebenett Macht nicht weise

genug Anwendung zu machen und beschränk¬
te mich daher über die Gebühr . —

Meine Commilitonen auf diesem , damals sehr blü¬

henden , jetzt eingegangenen Gymnasio , sahe ich
wie Studenten geschätzt und behandelt ; mich fühl¬
te ich herabgewürdigt ; jene konnten so mancher

Freiheiten sich freuen ; ich zu sehr beschrankt,

mußte fast auf alle Verzicht thun » —

Natürliches Ehrgefühl ward rege in mir,
und wollte jene Beschränkungen und kränkende

Zurücksetzungen nicht länger erdulden . Ich em¬

pfand sie zu bitter und tief . Mißgeleitet durch
die mir beiwohnende Heftigkeit des Tempera¬
ments , beschloß ich daher , mit Gewalt das §
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drückende Joch von mir zu werfen und zugleich
mein getraumtes Ansehen wieder herzustellen , so¬
bald mich nur irgend eine besondere Demüthi¬

gung krankte . Es geschah ! Urplötzlich wie von

Wuth fortgerissen , stürzte ich mit dem Degen
in der Faust , ( wir Gymnasiasten trugen alle

Degen ) , auf den vermeinten Beleidiger zu , und

wollte den blutigsten Zweikampf beginnen ; aber

— mein Gebieter ^floh ! und ich , zitternd vor

Zorn , konnte ihn nicht wieder mit meinem Dol¬

che einholen . Doch , schon gut ! so dachte ich.

Hingeworfen sind nun alle die Fesseln , worin

deine Freiheit gefangen lag ! Nun kannst du

endlich einmal wieder frei athmen, frei reden,

frei handeln!
Ich glaubte mich auf einmal zur höchsten

irdischen Glückseligkeit errettet; aber wie bald

verwandelte sich meine Freude in Kummer. Ich

sahe ein , daß jenes gewaltsame Mittel kein wah¬
res Rettungömittel war , so wie sie das auch nur

in den seltensten Fällen seyn können . Der Bru¬

der verklagte mich. Eö ward ein Concilium ver¬

anstaltet , und — ich , ob ich gleich als Sieger

den Triumph davon getragen, mußte — so be-

schlossen
'S meine Richter — ohne Stuhl , Tisch

und Bette 48 Stunden im Carcer schmachten!
Die-



Dieser Vorgang empörte dergestalt alle mei¬
ne Gefühle , daß ich beinahe dem Ankläger , dem
Bruder , ewigen Haß geschworen hätte . Viele
Jahre hindurch herrschte auch wirklich tödliche
Erbitterung unter uns . Doch kaum waren wir
zu den reifern Jahren gekommen , so reichten
wir uns voll Bruderliebe friedlich die Hand , zu¬
mal da jener die jugendlichen Mißbräuche des
unzeitigen väterlichen Zutrauens einsah und be¬
kannte . Das als Männer . Aber als Gymna¬
siast kam kein entfernter Gedanke der nur mög¬
lichen Wiedervereinigung mir in den Sinn . Ich
drang vielmehr desto inniger in meinen Vater,
mich von dem Bruder zu trennen , in dein ich
meinen Feind erkannte . Alle meine Bitten er¬
weichten das sonst so leicht zu rührende väterliche
Herz nicht . Die Verbindung sollte fortdau¬
ern . Drum entsagte ich lieber allem Skudiren,
warf die Bücher bei Seite , und wollte mich der
Handlung widmen . Der Vater erfuhr dies, und
befahl , zu ihm zu kommen . Ich eilte zu ihm,
und er versuchte , bald durch sanfte , bald durch
harte Vorstellungen , mich für die Wissenschaften
zu gewinnen . Da aber sein Entschluß , mich von
meinem Bruder zu . trennen , unabänderlich war,
so verschwand auch alle Hoffnung zu meiner

b
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Rückkehr und ich sollte mithin irgendwo zur Er¬

lernung der Handlung untergebracht werden.

Ehe aber dieses geschah, änderte ich jenen

mir nur abgcdrungenen Entschluß, und bestimm¬

te mich zur Erlernung der Landwirthschaft, an

welcher ich mit ganzer Seele hing. Nichts , dach¬

te ich , könnte mich je von meiner Lebensart wie¬

der abrufen , in der ich mich über alle Beschrei¬

bung glücklich fühlte und in der ich nicht unbe¬

deutende Fortschritte in Kenntnissen machte . Doch

ein unerwartetes Geschick riß mich nach vollen¬

detem iZten Jahre , wie mit Gewalt , aus dieser

glücklichen Lage . Ich hatte nämlich zu der Zeit

meine gegenwärtige körperliche Größe schon er¬

reicht und maß gegen 9 Zoll. Männer von die¬

ser Größe waren in den erster» Jahren nach

dem siebenjährigen Kriege selten im Kanton auf¬

zufinden , und — die damals bestehenden , auf

Enrollirungöfreiheit der Predigersöhne abzwecken-

den , Landeöverordnungen , waren auf Schrauben

gesetzt , indem es hieß : „daß nur diejenigen Pre¬

digersöhne frei seyn sollten , welche sich dem Stu-

diren widmeten , gut aufführten und keine außer¬

ordentliche Größe hakten .
" Wie leicht wars die

beiden letzten Bestimmungen solcher Verordnun¬

gen zum Nachtheil eines Dritten zu deuten?
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Wie konnte sie besonders Strenge des Chefs
oder Chikane , unter dem Scheine des Rechts,
zur Härte mißbrauchen ? Heimlich bemächtigte
man sich des Kandidaten , nahm die Miene der
geschlichen Prüfung feinet Kenntnisse und seines
Wandels an , und —' wies ihn ab , weil der
Chef allein über Würdigkeit entschied, es also ge¬
bot , und wider sein Urtheil kein Rechtsmittel
offen stand . Dieses traurige Loos traf in und
nach dem siebenjährigen Kriege mehrere Prediger¬
söhne. Weder Kenntnisse , noch untadeliger
Wandel konnte sie retten . Nichts anders sollte
mein Theil seyn . Mit zweien Predigersöhnen,
beide kleiner als ich, wurde ich im Januar 1767
zur Gestellung bei der Kanton - Revision befehligt.
Jette beiden moralisch gute Menschen gestellten
sich . Man kleidete sie ein . Alle Verwendungen
waren vergeblich. So war es dem Gebote des
damaligen Kommandeurs des prinzlich Ferdinand-
schen Regiments zu Nen - Ruppin des Obersten
von Kalckkeuth gemäß . Ich , voll gerechten
Mißtrauens, gestellte mich nicht. Vermittelungen
waren fruchtlos . Drum sollte ein abgeordnetes
Kommando noch an demselben Tage sich meiner
mit Gewalt bemächtigen . Beinahe hätte auch
dasselbe mich in der väterlichen Wohnstube über

b 2



eilt und abgeführt , wenn ich nicht , noch wenige

Augenblicke vor dem Eindringen desselben , die

Ankunft bemerkt , mich nun in höchster Eil , ohne

Huth und anständige Kleidung hinterwärts aus

einem Fenster gestürzet und durch die Flucht ge¬

rettet hatte . So vom Schicksale gejagt , floh

ich, unter schrecklicher Angst , kämpfend mit Man¬

gel , mit Witterung , und — fast wogte ich sa¬

gen , mit Blöße , in die Altmark , und warf mich

in den Schuh eines Freundes meines Vaters.

Hier fand ich denn nun auch die ersehnte Si¬

cherheit , Ruhe und Erquickung . Sogleich mel¬

dete ich dem um mich bekümmerten Vater mei¬

nen Aufenthaltsort , und bat zugleich , aus Noth

gedrungen , von ihm die Erlaubniß : die Universi¬

tät Halle beziehen zu dürfen . Mit froher Be¬

reitwilligkeit gewährte er diese Bitte , und ver¬

sprach nicht nur , mir eine seinen eingeschränkten

Vermögensumständcn angemessene Unterstützung

angedeihen zu lassen , sondern brachte mir auch

den zur Reise bedürfenden Wechsel , wie meine

wenige Sachen , selbst nach . Auf offener Post —

in der traurigsten Witterung , begann und vollen¬

dete ich im Februar des vorgebuchten Jahres

meine Hallesche Reise . Dem Willen des Vaters,

der seinem Stande nicht zugethan war , wie auch
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meiner Neigung gemäß und aus Unbekanntschaft
mit den orientalischen Sprachen , bestimmte ich
mich zur Rechtögelehrsamkeit , und ließ mich mit¬

hin als LrnäiostliZ juris immatriculiren . Nun

sah ich mich , zur Freude , unter akademischem
Schuß vor militärischen Befehdrrngen geschert.
In diesem frohen Gedanken vergaß ich gern alle

Mühseligkeiten der Reise , und sann in stiller
Ruhe über die neu angetretene Laufbahn nach.
Aber wie ward mir nun hier ! Unüberwindlich
scheinende Hindernisse , je mein Ziel zu erreichen
— stellten sich meinen Betrachtungen dar.

Mehr wie jemals wollte aller Muth mir entsin¬
ken . Ich fühlte es selbst zu lebhaft , wie wenig
ich für die Universität völlig reif war ; empfand
wie meine Schuljahre mich nicht genugsam ge¬
bildet , und selbst die Zeit , der ich der Landwirth¬
schaft gelebt , manches von den erlernten Schul-

wissenschaften vergessen gemacht hatte . Dieses ei¬

gene Gefühl , das zu laut in mir sprach , öffnete
mir , zu vielem neuen Kummer , trübe Aussichten
für die Zukunft . Unmöglich , dachte ich , könnerk

zwei Jahre zureichen , um theils das an Schul-
kenntnissen dir noch fehlende durch Privatanwei-

sung und Fleiß nachzuholen , theils die im juristi¬

schen Fache erforderlichen Kenntnisse einzusam-
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meln ; und doch darfst du über diese Zeit hier

durchaus nicht verweilen . Die Vermögensum-
stanbe des Vaters , der Emeritus war , der von
einer Pfarre , die höchstens 400 Rthl . jährlich

trug , nur den dritten Theil zog , elf Kinder er¬

ziehen muß, unter denen sich sechs Söhne den

Wissenschaften widmen sollten , ( dies ist auch
nachmals wirklich geschehen) gestatten es nicht.
In diesen bangen , niederschlagenden Betrachtun¬
gen nahm ist) meine Zuflucht zu dem ehrwürdigen
Vater der Rechte , dessen Nahmen ich mit Ehr¬
furcht stets nenne , zu einem Nettelbladt.
Die Freundlichkeit , mit der er mich aufnahm,
die Herablassung , mit der er mich behandelte,

zog mich mit solcher unwiderstehlichen Kraft zu
ihm hin , daß ich mich ganz vor ihm ausschloß
und zuversichtlich seiner Fürsorge anvertraute.
Er versprach , bei Fleiß und Wohlvcrhalten , Uu-

terstühung und Beistand . Nie hat her Edle un¬

erfüllt gelassen, was er mir zusagte. Im ersten
halben Jahre gab er mir alle Kollegia frei , und
bei dem Anfange des zweiten halben Jahres kam

er schon liebreich meinen Wünschen zuvor , und
erklärte , daß er , bei dem von mir bewiesenen
Fleiße , mir die Theilnahme an seinen sämmtli¬
chen Vorlesungen mit Vergnügen frei bewillige.
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Er , dessen Asche ich noch segne , blieb nun mein

vorzüglichster Lehrer . Unter seiner Anweisung
begann und vollendete ich meinen akademischen
Lauf. —

Ich bin weit entfernt , mein eigner Lobred¬
ner zu werden ; aber das darf ich doch unverho-
len gestehen, daß ich mit der einem Menschen
möglichen Geisteöanstrengung, meine UniversitätS-
jahre verlebt und an mir selbst erfahren habe,
was Beharrlichkeit und unermüdeter Fleiß ver¬

mag. Nie wurde ein Kollegium , ohne die drin¬

gendste Veranlassung, versäumt. Mußte es ja
nothgedrungen geschehen, so wurde eö möglichst
nachgeholt . Bis Abends um io Uhr beschäf¬
tigte ich mich mit juristischen Wissenschaften und
dann widmete ich noch immer einige Stunden,
als Abwechselung zur Erholung , der Lektüre deut¬

scher oder lateinischer klassischen Werke.
Nur den Sonntag und einige Tage der ge¬

wöhnlichen halbjährigen Ferien wandte ich, im en¬

gen Zirkel der mit mir übereinstimmenden Freun-
de , ganz zu meinem Vergnügen an.

Mit den damals sehr ausgebreiteten und

kostspieligen Landsmannsschafts- und Ordcnöbrü-

derschaften stand ich auch nicht in der entfernte¬
sten Verbindung. Schon mein Wechsel , der
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jährlich 150 Rthlr. betrug , nicht mehr betragen
konnte , nicht mehr becragen sollte, und nie be¬

tragen hat , rief mich zur Entfernung von jeder
kostspieligen Verbindung und Aufheiterung, so
wie auch zu vielen andern, doch mich nie drücken¬
den , Einschränkungen auf. Mit dem vollen Be¬
wußtseyn , so ganz der Vorbereitung auf meine
künftige Bestimmung gelebt zu haben , beschloß
ich Ostern 1769 meine akademische Laufbahn.

Ach , wie voll war meine Seele , wie gepreßt
mein Herz , da ich nun von dem scheiden sollte,
der bis dahin mein Alles mir war , Rathgeber,
Helfer , Lehrer , Vater ! will ich ihn nennen —
scheiden von meinemNettelbladt! Ich wollte
danken ; aber unter dem Gedränge meiner Em¬
pfindungen vermochte ich

's nicht. Er verlangte
auch keine Daukbezeigungen, sprach mir, wegen
der Zukunft besorgt , Muth zu , gab mir ein sehr
rühmliches Zeugniß und entließ mich unter den
besten Segenswünschen. — In Friede kehrte ich
nun, 2i Jahr alt , in den Schooß der Meini-

gen zurück.
Nun regten sich bald wegen meines Fort¬

kommens , bald wegen der Nachstellungen des
Regiments , neue Besorgnisse in mir. An
Rechtötheorie war ich eben nicht arm ; aber desto
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mehr an praktischen Kenntnissen ; denn dazu hat¬
ten mir Nettelbladtö praktisches Kollegium,
Carrachö Prozessuale und die Gerichtstage des
Berggerichtö zu Halle, welche ich öfters besuchte,
weder eine vollständige , noch eine mit dem in
der Provinz üblichen Rechtsgebrauche und dessen
Formen übereinstimmende Anleitung gegeben.
Nach so manchem , mühsam und doch vergeblich
entworfenen Plane, wandte ich mich an den ver¬
storbenen OberziesemeisterBetich zu Perleberg,
so wie an den gleichfalls unlängst verstorbenen
Justiz - Kommissionsrath Ockel zu Kyritz. Bei¬
de , geschickte Männer ihrer Zeit , nahmen mich
mit vieler Freundschaft auf, versprachen ihren
Beistand und leisteten weit über meine Erwar¬
tung. Bald gaben sie mir mehrere Akten und
Ausarbeitungen , um aus denselben das gericht¬
liche Verfahren zu entnehmen ; bald zogen sie
mich bei ihren Einleitungen und Verhandlungen
mit zu ; bald übertrugen sie mir , unter dem Na¬
men als Jurispraktikuö , zum eigenen Verdienste,
kleine Assistentschaften. Außer diesen Geschäften
wiederholte ich meinen akademischen Kursus, mach¬
te mich mit den in der Provinz geltenden Ge¬
setzen bekannt und wohnte einigen Gemeinheitö-
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theilungen bei , welche eigentlich zu dieser Zeit

ihren Anfang nahmen.
Kaum hatte ich unter der Leitung dieser

Biedermänner den Sommer des zuletzt genann¬
ten Jahres verlebt , so sandte der oben genannte
Kommandeur von Kalckreuth wiederum einen

Unteroffizier mit dem gemessensten Befehle ab:

mich einzubringen , und zu dem Ende noch zwei
beurlaubte Soldaten , ganz in der Stille , auf
dem Wege zu sich zu Hülfe zu rufen . Der Un¬

teroffizier vertraute seinen Auftrag denen Beur¬
laubten an , die sich in dem , meinem väterlichen
Wohnorte ganz nahe liegenden , Dorfe Vehlow
aufhielten . Einer dieser Beurlaubten entdeckte
das Geheimniß dem dortigen Küster Farent-
holz. Nicht das Dunkle der Nacht oder Un¬
wetter schreckten diesen gutmüthigen Mann, um,
zu meiner Rettung, ohne allen Verzug , mit je¬
nem Geheimnisse in mein väterliches Haus zu
eilen , daö er hochschätzte . Welch ein lehrreicher
und rührender Vorgang war das für mich ! Da

drang sich mir recht ungefucht die Wahrheit auf:

auch der Geringe kann oft dein vorzüglicher
Wohlthäter werden ! drum verachte Niemand!
Da sah ich im redenden Beweise die Härte : je-
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dem , durch Erziehung und Lektüre wenig gebil¬
deten Menschen , um deswillen allein , alles Dank¬
gefühl und Sinn für Uneigennützigkeit abzu¬
sprechen.

Das Kommando zu meiner Gcfangenneh-
mung erschien, durchsuchte das väterliche Haus,
und — fand mich nicht mehr » Ich war in das
meklenburgsche Dorf Mahlow geflüchtet , woselbst
ich den Gutsbesitzer , den noch lebenden Herrn
von Winterfeldk, einen Sohn des verstorbe¬
nen Stiftöhaupkmannes von Winterfeldt zu
Seefeld in der Prignitz , kannte . Dieser nahm
mich bereitwillig auf , und traf die Vermittelung,
daß mir sein genannter Vater die Justizverwal¬
tung auf seinen Gütern Seefeld , Kerberg und
Krams übertrug. Besorgt in Hinsicht meiner
praktischen Kenntnisse , doch dankbar und froh in
Hinsicht meiner Errettung , nahm ich jenes Rich¬
teramt unk die Berufung zu demselben an.

Meine Prüfung ward also nachgesucht, und
von einem hochpreißlichen Kammergerichte auf
den 7ten December deö leßtgedachten r ^ ysten
Jahres festgesetzt . Den beiden Herren Kammer-
gerichtSrathenSeelmann und Gause war
das Examen übergeben . Ersterer war, nach den
mir gewordenen Schilderungen , ein strenger
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Examinator , und ich trat daher , voll banger
Ahnungen, mit sichtbarem Herzklopfen ins Kam¬
mergericht ein. Aber wie wohl ward mir , da
mich jene Räthe mit seltener Leutseligkeit empfin¬
gen , und sich vor der Prüfung in gefällige Un¬
terredungen mit mir einließen . Alle ängstliche
Sorge verschwand ; Freudigkeit und vollkommnes
Zutrauen trat an ihre Stelle. Zwei Stunden
datierte die Prüfung und sie entsprach allen mei¬
nen Wünschen.

Vortreffliche Dienste leistete mir hier das
ehedessen so gering geachtete und nur aus Noth,
des Freitisches wegen, gehörteCarr ach sehe Pro-
zeffuale ; denn es half mir die ersten prüfenden
Fragen zur Zufriedenheit der Examinatoren und
zu meiner fernern Gefaßtheit bestimmt beantwor¬
ten. So wenig vermag der eingeschränkte Ver¬
stand , entferntere Folgen im Voraus zu berech¬
nen ! So übereilt sind oft unsere Urtheile ! So
ungerecht achten wir oft etwas gering ! So ent¬
scheidenden Einfluß auf unser Wohl hat oft eine
mit Widerwillen unternommene und unbedeutend
scheinende Handlung ! —

Glücklich und rühmlich war das Examen über¬
standen . Wer war froher als ich ! Und dies um
so mehr , da meine Herren Examinatoren meine-
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ten , daß ich durch ihre Unterstützung von der
Proberelation würde Lispensiret werden . In die¬
ser Rücksicht sollte ich , das riechen sie mir, am
folgenden Tage, nach dem von ihnen erstatteten
Berichte , gleich nach beendigter Session , dem
Herrn Präsidenten von Reben r meine Aufwar¬
tung machen. Ihr Wink war mir Befehl . Mit
Herablassung empfing mich der Herr Präsident,
rühmte den guten Ausfall meiner Prüfung ; aber
— mein Plan scheiterte; er fügte hinzu : ich wer¬
de ihnen morgen Akten zur Proberelation zu¬
schicken lassen. -

Dieses mir noch böllig unbekannte Geschäft
einer Proberelation machte mich sehr besorgt.
Ich erhielt Akten , welche in erster Instanz bei
den üblichen von Schar den schen Gerichten zu
Westinsel in der Altmark , in zweiter Instanz bei
dem Obcrgericht zu Stendal verhandelt, und in
dritter Instanz dem Kammergerichte zur Aburte¬
lung der vorwaltenden, in die Lehre von Dienst-
barkeitsrechten einschlagenden , Streitfragen vor¬
gelegt waren. Unglücklicherweise waren die Ak¬
ten in zweiter Instanz von einem in hiesiger
Gegend noch lebenden Geschäftsmanne, als da¬
maligen ReferendariuS beim Stendalschen Ober¬
gerichte , geschrieben, und zwar — höchst unleser-
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lich. Voll Ungeduld warf ich sie unzählige Ma¬
le weg , hielt alle Mühe ihrer gänzlichen Entzif¬
ferung unmöglich , und stand im Begriffe , sie zu¬
rückzugeben und mir dagegen leserliche zu erbit¬
ten . Dies ward mir widerrathen. Ich mußte
daher so lange lesen und lesen , rathen und ra¬

then , Tage und Nachte hindurch , bis ich den
Inhalt derselben ttöthdürftig zusammengesetzt
hatte.

Eö sey mir vergönnt , hier über Schreibart
und Dinte eines praktischen Rechtögelehrten eini¬

ge Bemerkungen einzuschalten , die , wenn ihnen
auch der Reiz der Neuheit fehlen mag, doch eine
vorzügliche Würdigung verdienen.

Die Arbeiten eines praktischen Juristen
müssen theils ganz vorzüglich leserlich , theils mit
acht schwarzer Dittte niedergeschrieben werden.
Wir schreiben ja nicht etwa blos für unser Zeit¬
alter. Nein ! ich möchte sagen , für aller Zeiten
Zeit. Unsere Arbeiten sollen oft nach Jahrhun¬
derten noch Rechte und Verbindlichkeiten festsetzen
und entscheiden. Durch ein unleserlich niederge¬
schriebenes Dokument wird der Saame zu vielen
verderblichen Streitigkeiten für die Nachwelt aus¬
gestreuet ! Kann mithin die Behauptung wohl
als hart gedeutet werden , daß Niemand in die
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Gerichtshöfe und als praktischer Rechtsgelehrter

aufgenommen werden sollte , der nicht eine wenig¬
stens ziemlich leserliche Schreibart sich zu eigen
gemacht hätte ? In dem juristischen praktischen
Leben kann und muß jener ölende Nothbehels:
äoati male pinZunr , nicht geduldet werden!

Das Zutrauen der jetzigen Generation , so wie
die Nachwelt , fordert mit allem Rechte vollkom¬

men leserliche Schriften ! Und kann 'S jemand zu
schwer finden , dieser Forderung zu genügen ? —

Doch nicht blos Lesbarkeit soll ein eigenthümli¬
cher Karakter unserer Arbeiten seyn ; sie müssen

auch mit ächt schwarzer Dinte niedergeschrieben
werden . Was nützet ein in Meisterhaften Zü¬

gen prächtig geschriebenes Dokument der spätern

Nachkommenschaft , wenn schlechte Dinte jene

Meisterzüge nach einem Zeitraum von wenigen
Jahren , nicht mehr schwarz , sondern blaß und

gelb , der Unlesbarkeit und vielleicht baldigen

gänzlichen Verlöschen nahe , dem Auge des Le¬

sers darstellt ? —

Um von der Güte der Dinte völlig über¬

zeugt zu seyn , koche ich mir solche selbst und füh¬
re sie , weil ich nie Mit fremder oder gekaufter
Dinte , so wenig wie aus fremden Dintenfässern
ohne Noth schreibe , auf meinen Geschäftsreisen,
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nebst den übrigen Schreibmaterialien , bei mir.
Dann bin ich nicht nur von der Güte der Dinte
gewiß , sondern habe es auch in meiner Gewalt,
die von Manchen zwar als Kleinigkeit übersehene,
aber zur Entfernung alles künftigen Verdachts
einer Unrichtigkeit wichtige Sicherheitsmaaßregel
stets zu befolgen : Überschrift und Unterschrift
mit einerlei Dinte zu schreiben. Wer hierin
nicht Mit dieser Vorsichtigkeit handelt, bald mit
dieser, bald mit jener Dinte schreibt , kann leicht
den Argwohn eines untergeschobenen Dokuments

rege machen , und damit zugleich, noch lange
nach seinem Tode , den Grund zum Mißtrauen
und kostspieligen Erbitterungen legen? —

Ich kehre hiermit wieder znr Geschichte zu¬
rück . In so weit es mir möglich war, hatte ich
also den Inhalt jener unleserlichen Akten zusam¬
mengesetzet . Nun schritt ich bange zur Probe¬
relation. Sie sollte ein möglichst vollkommnes
Werk werden . Aber — ich schäme mich des
Bekenntnisses nicht — ich fühlte , trotz aller an¬

gewandten Mühe , das Unvollkommne derselben
sehr bald , und gab sie daher meinem Correferen-
ken , dem jetzigen verdienstvollen Präsidenten des
Kurmärkschen Pupillen - Kollegii , dem Eeheimen-
Iustizrathe Herrn Ballhorn, mit einer an das

Kam-



Kammergericht gerichteten Vorstellung , worinnen
ich um huldreiche Schonung und Nachsicht bat,
und zugleich meine Abreise und Aufenthaltsort
anzeigte . Nach etwa 14 Tagen erhielt ich das
Certifikat des Kammergerichts , welches meine
Kenntnisse in Theorie und Praxis gut , und die
erstattete Relation passirend nannte.

Hierauf ward meine Verpflichtung verfügt
und vollzogen . Nun dachte ich mich gegen alle
Verfolgungen des Regiments vollkommen ge-
sichert . Doch nicht also ; der Obrist von Kalck-
reukh urtheilte anders . Ich — ohne seine Ge¬
nehmigung , ohne Abschied , nicht im Regiment
dienen zu dürfen ? das konnte , das wollte er
nicht begreifen ! Drum bot er falsch verstandene
Kriegslist auf , mich unter seine Befehle zu
zwingen . Ein umhersireifendes Kommando muß¬
te mir überall nachspüren . Ich war zum Be¬
suche in Pritzwalck . Das Kommando folgte
mir nach . Die Thorwachen bekamen zu meiner
Arretirung den Befehl , und nun schien der Sieg
der Bewaffneten vollendet zu seyn ! Indeß das
Geheimniß wurde verrathen . Ich warf mich auf
mein Pferd und sprengte durch die mich anhal¬
ten wollende Wache unaufhaltsam zum Thore
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hinaus . Ich hatte mich nun freilich unbesorgt
meinen Verfolgern in die Hände geben können;
aber welch ein Aufsehen würde an diesem Tage,
an welchem hier gerade Jahrmarkt war , meine

Ärretirung und nachfolgende unvermeidliche Ab¬

führung zum Regimente veranlaßt haben . Die¬

sem wollte ich jeht besonders ausweichen . Ich
floh , faßte aber nun den Entschluß, mich für
die Zukunft in Sicherheit zu sehen. Ich wand¬
te mich daher schriftlich unmittelbar an des

Prinzen Ferdinand Königliche Hoheit , als

Chef des RegimentS ; vergewisserte durch Bei¬

legung der Universitätsmatrikel und des Kam-

mergerichtlichen CertifikatS , daß ich in Halle
siudiret , bereits als Justizbedienter geprüft und

verpflichtet sey , erzählte die unaufhörlichen Nach¬
stellungen , und bat , mich durch die gemessensten
Befehle an den Commandeur , dafür in Zukunft
zu schuhen. — Dieses geschah. Der von
Kalckreuth mußte mir die eingesandten Origi-
nalien selbst wieder einhändigen und dabei ver¬
sichern lassen, daß ich von nun an nichts weiter

zu befürchten habe. So endigte sich auf immer
meine militärische Fehde ; und damit begann nun
zugleich nieine Wirksamkeit . Mein Vorgänger
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im Amte , der KreissyndikusRehfeld, verstarb.
Mir war sein Tod so wenig , wie sein Amt be¬
kannt. Ich besuchte, auf Einladung , den da¬
maligen Landrath Herrn von Jürgaß. Dieser
forderte mich zur Bewerbung um jenen Posten
auf. Das Circukare an die Stande des Kreises
wurde noch an demselben Tage erlassen. Die
Mehrheit der Stimmen sprach für mich , und
dieser folgte die allerhöchste Bestätigung nach.

So unbedeutend dieser Posten in Hinsicht
der damit unmittelbar verbundenen Geschäfte und
Einkünfte immer seyn mag , so bedeutend war
er mir in Hinsicht der Verbindungen und Be¬
kanntschaften , in welche er mich sehte , die mir
vielversprechend für ausgebreitctere Praxis zu seyn
schienen . Ich irrete nicht . Mir wurden sehr
bald mehrere Gerichtsverwaltungen und Konsu-
lentschaften in den ersten Häusern des Kreises
übertragen. Freilich fehlte es mir noch — das
gestehe ich zwar — an Fertigkeit in Ansehung
der Fassungen und Formen des damaligen Ge¬
richtsgebrauches ; allein durch eigenes Studium,
durch Mitwirkung der oben erwähnten beiden
Männer, eines Betich und Ockel, wie auch
durch Unterstützung von Seiten des bereits ver-

c r
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storbenen Justizraths Noeldechen zu Neu-

Ruppin , erwarb ich mir in nicht gar langer Zeit
den nothdürftigen Habitus » Ganz vorzüglich
war mir ein Orke l , in jedem bedeutenden Vor¬

gänge , Stütze und Rathgeber . Ihm war es

Freude , wenn er mir Unterstützung schaffte ! Hei¬
lig bleibt sein Andenken mir ! Unvergeßlich die
Liebe , die aus dem reinsten Herzen floß , das
kein Eigennutz befleckte ! In Frieden ruhe seine
Asche ! Erreicht ihn gleich, den Edlen , mein
dankbares Lob nicht — er weit über Lob und
Tadel erhaben ; so thue ich doch gern durch diese
Aeußerungen meinem eigenen Herzen Genüge.

Ich habe oben gesagt , daß ich schon als
Kandidat der Rechte im Jahr 1769 einigen Ge-
meinheitstheilungen beiwohnte . Hiebei beabsich¬
tigte ich blos , mich , wenigstens im Allgemeinen,
mit den Einleitungen derselben, so gut man sol¬
che damals kannte, bekannt zu machen . Seit
meiner Verpflichtung und Anstellung aber , trat
ich bei mehreren Gemeinheitstheilungen als
Rechtsbeistand auf. Dadurch erwachte die ehe¬
malige Lieblingsneigung zur Oekonomie abermals
in mir. Gern hatte ich ihr allen juristischen Er¬
werb aufgeopfert ; aber wie durfte ich dies
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wagen? Gemeinheitstheilungen, sie , und nur sie
allein , söhnten mich wieder mit meinem Stande
aus . Denn sie boten mir die vortrefflichste Ge¬
legenheit theils zur Anwendung, theils zur Be¬
richtigung und Erweiterung der mir ehedessen er¬
worbenen wenigen landwirthschaftlichen Kenntnisse
dar . Sie waren mir daher , auch von diesem
Augenblicke an , die willkommensten und angele¬
gentlichsten Beschäftigungen. Nur sie hatten
das höchste Interesse für mich.

In Halle machte ich mir oft die bittersten
Vorwürfe über die für mich völlig Verlorne Zeit,
und wünschte sie durch Neue zurückkaufen zu kön¬
nen . Jeht nicht mehr so ! Auch sie war in Se¬
gen verlebt ; war Aussaat für künftige Erndte.
Sie half mir nicht nur meinem Licblingsplane
entsagen ; sie gab mir auch, durch die mir ertheil¬
ten landwirthschaftlichen Kenntnisse , da die glück¬
lichsten Winke und Weisungen, wo , besonders
bei Gemeinheitstheilungen, der ganze juristische
Kram mich verließ.

Wenn schon , wie am Tage liegt, überhaupt
jeder praktische Rechksgelehrte , und zwar als ein
solcher , zu desto glücklicherer Vollendung so man¬
cher seiner Geschäfte , ökonomischer Kenntnisse be-
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darf ; wie besonders unentbehrlich müssen sie dann
für ihn , in dem besondern Wirkungskreise als
Gemeinheitöaufhebungs - Justizkommissariuö seyn,
wenn er seinen Posten mit Würde behaupten,
zweckmäßig und eines guten Erfolges gewiß , ar¬
beiten will ! —

Die beiden Herren Noeldechen und
Ockel waren auch zu GemeinheitSaufhebungß-
Justizkommissarien ernannt worden . Von diesen
wurde ich bei Gcmeinheitötheilungen vorzüglich
als Beistand empfohlen , und bald der Herrschaft,
bald der Gemeine zugeordnet . Keine dieser Auf¬
forderungen lehnte ich ab. Ich suchte sie viel¬
mehr , sie , die mir viel Vergnügen gewahrten,
ungeachtet meiner übrigen Arbeiten , mit möglich¬
ster Sorgfalt zur Zufriedenheit auszuführen.
MehrentheilS hatte ich das Glück , daß es den
Gutsherr-schäften zum Wohlgefallen gereichte,
wenn ich als Beistand der Unterthanen auftrat;
wie sie denn oft selbst , wider alle Erwartung,
mich dazu aufforderten.

Freilich mußte auch ich hie und da die ganz
unverschuldete Kränkung erfahren , daß mich die,
den Behauptungen der Unterthanen hartnäckig
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widersprechende , Gutsherrschaft als den Aufwieg¬
ler der Unterthanen zu unnützen Beschwerden
und Weiterungen betrachtete , als den , der blos
von dem Geiste des Widerspruchs oder des Ei¬

gennutzes geleitet , die Sache mit Wissen aus
einem falschen Gesichtspunkte ansähe , ihr geflis¬
sentlich eine verkehrte Wendung gäbe , und Un¬
terthanen irre leitete . — Durch ruhigen Ernst
suchte ich dann Unpartheiische zu gewinnen , setzte
die reine ungeschminkte Wahrheit ins Licht und

ließ diese durch ihre eigenthümliche Kraft wirken.
So verstummte denn auch allmählig die Ver-

läumdung.
Ich bin weit entfernt, allen den Rechtsge¬

lehrten das Wort zu reden , welche bei Pflicht¬
vergessenheit aller der lästernden Kränkungen
werth sind , welche man ihrer Ehre anthut . —

Aber , das darf ich doch auch nicht unbemerkt
lassen , daß der gemeinste Grund jener Beschuldi¬
gungen in dem Despotismus liege , womit man¬
che , freilich nur wenige , Gutsherrschaften ihre
Unterthanen zu

'
behandeln gewohnt sind . — Kein

Widerspruch ! Auch der gegründetste und sanfteste
empört ! — Was mithin natürlicher, als daß
auch der bescheidenste Vertheidiger der gerechte-
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sien Widersprüche als Störer der Ordnung mid
Ruhe , als Aufwiegler verschrien und mit den
schwärzesten Farben gezeichnet wird ! —

Jene gedachten Assistenzschasten bei Gemein-
heitötheilungen besorgte ich indessen nur haupt¬
sächlich bis zum Jahre 1772. Zu dieser Zeit
unternahm ich es selbst , ohne einen besondern
Auftragsbefehl, jedoch mit Genehmigung der
Theile, eine nicht unwichtige Gemeinheitstheilung,
als Justitiarius des OttS , zur Probearbeit einzu¬
leiten . Die Arbeit gelang und in kurzer Zeit
war die Theilung zur Zufriedenheit der Interes¬
senten vollendet . Ich besihe nicht Eigenliebe
genug , um diese baldige und glückliche Vollen¬
dung als mein alleiniges Verdienst zu erheben.
Ich gebe vielmehr bereitwillig zu , daß manche
zufällige Ereignisse Vortheilhaft mitwirkten . Ganz
unerwartet und aufmunternd war indeß für mich
nicht nur das günstige Urtheil eines Kammerge¬
richts über die Zweckmäßigkeit meiner Arbeit,
sondern auch die bald folgende Ernennung zum
GemeinheitSaufhebungS- Justizkommissarius in die
Stelle des B . zu Z . , dem die hier in Rede ste¬
hende Arbeit nicht gelingen wollte. Er ward sei¬
nes Auftrages entlassen , und befehliget , die an-
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gefangenen Arbeiten an mich abzugeben. Ich
beendigte sie mit glücklichem Erfolge.

Nun eröffnete sich mir , in Hinsicht meiner
Lieblingsarbeiten, ein ausgebreiteterer Wirkungs¬
kreis. Und in der That von diesem Augenblicke
an bis jetzt , sind Gemeiuheitstheilungen, und bei
Gelegenheit derselben Vererbpachtungen der Pfarr-
und Kirchengrundstücke , meine angelegentlichsten
Geschäfte gewesen. Ich habe viele derselben zu
Stande gebracht . Und eben das gereicht mir zur
vorzüglichsten Freude, daß ich selten eine bei mir
angetragene oder mir von denen Landeöbehörden
aufgetragene, oft von mehreren Kommiffarien
ganz verkrüppelte , Gemeinheitstheilung, unvollen¬
det gelassen habe. Dabei darf ich auch noch , zu
meiner Freude, hier öffentlich sagen , daß nicht
nur ( die Kammergerichtliche Gemeinheitöaufhe-
bungs - Registratur wird es bekundigen ) die al¬
lermeisten meiner Gemeinheitötheilungen durch
allgemeine gütliche Einigung , wenige nur durch
richterliche Entscheidung , glücklich beendiget , son¬
dern auch , daß noch nie , wie bei mehreren Kom-
missarien vorgekommen - aus einer von mir beendig¬
ten GemeinheitSkheilung irgend eine Verletzungö-
oder andere Beschwerde geführet worden ist«
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In der Grafschaft Ruppin , für welche ich
zunächst zu wirken schuldig bin , sind nur noch
wenige Gemeinheiten übrig , Daß diese noch
nicht aufgehoben sind , ist nicht meine Schuld.
Man hat die Aufhebung noch nicht mit Ernst
genehmigen wollen. Ich hoffe aber von der Zu¬
kunft viel Gutes. Meine Erwartungen können
nicht scheitern. Denn nur allein thörichte , auf
Vorurtheile gebauete Erwartungen können fehl¬
schlagen. Sey ' ö früher oder später ; vielleicht er¬
lebe ich

's und bald , daß auch hier verkannte,
oder bezweifelte Wahrheit sich mit unwidersteh¬
licher Klarheit darstellen werde , und nichts mehr
die Wünsche und Hoffnungen für vaterländisches
Wohlseyn vereitelt.

Ich bin zu den angrenzenden Kreisen über¬
gegangen , habe in denselben mehrere Theilungen
mit bearbeitet , und bearbeite in denselben der¬
gleichen noch jetzt . So lange auch nur meine
Kräfte ausdauern , soll alles , was in mir ist , ge¬
schäftig seyn , auf diese Weise Gutes unter Men¬
schen zu wirken, um einst mit der schönen Ruhe von
diesem Schauplatze zu treten : jenes herrliche Werk
für Menschenglück mit angefangen und der Vollen¬
dung , nach Möglichkeit , näher gebracht zu haben.
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In einem Zeitraume von einigen dreißig

Jahren macht unstreitig jeder aufmerksame Beob¬

achter mannichfaltige , für sein Fach lehrreiche

Entdeckungen und Erfahrungen , und — benutzet

sie . Ich habe mithin solche , in Hinsicht auf

Gemeinheitstheilungen , auch gemacht , und glau¬
be , sie benutzt zu haben . Diese sind

's nun , auf

welche sich vorzüglich die , jenen großen Gegen¬

stand betreffenden , Gedanken und Urtheile grün¬
den , welche ich in nachfolgender Abhandlung vor¬

kragen werde.

Ich läugne nicht , daß die Aufforderungen

achtungSwürdiger Männer zur öffentlichen Be¬

kanntmachung meiner Ideen und Grundsätze
über Gemeinheicötheilungen mitgewirket haben.

Freilich kann '
S seyn , daß ich diese ernstlicher ge¬

nommen habe , als ich gesollt hätte . Indeß wün¬

sche ich nur , daß dieser Fehler der Folgsamkeit

unter denen , welche bei diesem Buche begangen
worden , bei verführerischen Aufmunterungen , der

kleinste seyn möge.

Mehr aber als äußere Aufforderung hak

mich innere Pflicht dazu gedrungen , meine , Ge¬

meinheitstheilungen betreffende , Ideen durch den

Druck allgemein zu machen , um auch auf diese
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Weise , mit treuester Anwendung meiner Kräfte,
an der Ausführung einer Sache mit arbeiten zu
helfen , von deren Nutzbarkeit ich so innig über¬

zeugt bin . Es kommt mir nicht zu , über den

Werth oder Unwerth meiner Arbeit zu entschei¬
den . Ich überlasse es kompetenten Richtern.
Es bleibt aber völlig unläugbar , daß das ergie¬
bige Feld der Gemeinheitötheilungen noch lange
nicht so bearbeitet worden ist , als es zum frucht¬
baren Ertrage bearbeitet zu werden verdiente,
und bearbeitet werden sollte . Niemand , denke

ich , wird ' s daher übel deuten , wenn auch ich
einen Versuch mache : ob ich nicht schriftlich zu
jener großen Angelegenheit des Menschen mitwir¬
ken , und durch Mittheilung meiner Gedanken
und Urtheile über den sichern Gang einer Ge¬

meinheitstheilung , über das zum Zweck führende
Benehmen , über die Pflichten und Eigenschaften
eines Gemeinheitsaufhebung « - Justizkommissarius,
so wie über die Hülfsmittel zur glücklichen Voll¬

endung einer Gemeinheitsaufhebung und zur
Besiegung der dabei oft aufstoßenden Schwierig¬
keiten und Hindernisse , manchem , von wahrer
Vaterlandsliebe beseelten und für Vaterlandöglück
gern aufopfernden und thätigen Menschenfreund,
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es wäre auch nur , jungen angehenden Gemein-

heitöaufhebungS - Justijkommissarien , nützlich wer¬

den könne?

Den Plan , den ich Mir , und wie mich
dünkt , der Natur der Sache gemäß , entworfen,

und bei dieser Arbeit vor 8/ugen gehabt habe,

hoffe ich , wird der denkende seines Beifalls nicht

ganz unwerth finden.

Wem das Gesagte als Wahrheit einleuch¬

tet , der befolge es , und bestrebe sich , meine Be¬

merkungen und Urtheile durch eigene Beobachtun¬

gen und Erfahrungen zu vervollkommnen , und

die Hauptsache ihrem Ziele näher zu führen . Wer

hingegen über das Eine oder das Andere , und

wäre es auch in Hauptsätzen , verschieden mit mir

denken und urtheilen sollte , d : - erfülle diese ge¬

rechte Bitte : seine Erinnerungen und Verbesse¬

rungen in einem bescheidenen Tone der Wahr¬

heitsliebe und in bündigen Beweisgründen zur

einleuchtenden Deutlichkeit darzustellen , um so

zur Berichtigung unerkannter Irrthümer , zu mei¬

ner eigenen Vervollkommnung , und was das

Wichtigste ist , für die gute Sache zu wir¬

ken . —



Darf ich dann zu dieser Bitte noch eine hin¬
zufügen , so sey es diese : daß solche für Menschen¬
wohl eifrige , und meiner vorzüglichsten Achtung
würdige , Männer, sich unmittelbar an mich selbst
gefälligst wenden wollen.

Neustadt an der Doste,
am roten September 1805.

Der Verfasser.
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Erster Abschnitt.
Staatsglückftligkeit durch Landwirthschaft , be¬

sonders durch Gememheitsaufhebungm.

2lSenn ich als völlig entschiedene und allgemein an¬

erkannte Wahrheit voraussetzen darf , daß höchst¬

mögliche politische Glückseligkeit der Hauptzweck je¬
der Staatsverfassung sey ; so kann ich auch mit al¬

lem Rechte behaupten , daß Nachdenken und Bemü¬

hen für Verbesserung der ersten Nahrungszweige,
der sichersten und reichsten Erwerbs - und Wohl-

standsgucllcn , jedem Staatsdiener , so wie jedem

Menschen - und Vaterlandsfreuude , eine eben so hei¬

lige als angenehme Pflicht bleiben müsse . Was bie¬

tet sich aber da dem forschenden und sorgsamen
Staats - und Menschenfreunde ungesuchter dar , als

ländliche Oekonomie ? Denn diese beschäftiget sich,
indem städtische Betriebsamkeit nur auf Erzeugnisse
der Kunst stehet , mit den ersten und unentbehrlich-

A
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sten Produkten der Natur — mit Getreidebau und

Viehzucht ; und eben dies sind die Hauptnerven ei¬

nes Staates . Diese aber , wie es seyn soll , zu

spannen , dazu reicht einseitiges Wirken des Patrio¬

ten , auch bei dem besten Willen , noch lange nicht

hin ! Landesregierungen und Finanzkollegien selbst

müssen ihn unterstützen , weise und kraftvoll einwir¬

ken. Denn unstreitig in eben dem Grade , in wel¬

chem eine weise Staatsverwaltung durch Aufmun¬

terung , Aufklärung und Unterstützung das richtige

Verhältniß eines nicht übermäßigen , wohlgenährten

Viehstandes zum Ackerbau herstellet , den wahren

Flor der ganzen Landwirthschaft durch richtige Ver-

theilung und zweckmäßige vollständige Benutzung al¬

ler Grundstücke nach ihrer Bestimmung belebet,

durch bessere Einrichtung und Vervollkommnung des

Acker - und Wiesenbaues , für größere Ergiebigkeit

der Fluren , für Entbehrlichkeit und vortheilhaftere

Benutzung der übermäßigen Hütungen, - und für Ab¬

stellung der dem Landba » nachtheiligen Verfassungen

sorgt — und nur dabei Männer von Geschick und

Erfahrung , von Ansehen und Kraft sich die Auf¬

nahme und Vervollkommnung der Landwirthschaft

angelegen seyn lassen , daß man durch Grundsätze

der Vernunft und Erfahrung geleitet , dem Acker¬

hau sich widmet ; — in eben dem Grade wird mög-
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lichst emporgebrachte Kultur und Anbau , höchstmög¬
liche Gewinnung der einfachsten Lebensbedürfnisse
im gehörten Ebenmaaße , alfo bestmögliche Benut¬
zung aller Grundstücke jenen Umschwung in der
ganzen Staatswirthschaft zur höchsten menschlichen
Glückseligkeit beleben , wird Bevölkerung , innere
Starke und Festigkeit des Staates statt haben,
wird alles , was Lebensunterhalt nicht nur , sonder»
auch Bequemlichkeit , Vergnügen und Neberfluß er¬
heischet, und mithin das Maaß des häuslichen und
bürgerlichen , des gesammten äußern Wohlstandes ei¬
nes Volkes zunehmen.

Sollte es daher nicht die wichtigste Staatsan¬
gelegenheit seyn, Armuth und Mangel auf dem We¬
ge des Fleißes durch Unterstützung und Beförderung
der eignen Produktion und durch erweiterten und
verbesserten Wirkungskreis der gesammten Landwirth-
jchaft des Ackerbaues und Viehzucht , zu entfernen,
und dagegen Wohlhabenheit und Ueberfluß herbeizu¬
rufen ? Oder sollte man lieber sich mit Verbesterung
der Manufakturen , mit Emporbringen der Fabriken,
mir Erweiterung und Vergrößerung des Handels,
mit Vermehrung des Kunstfleißes sich beschäftigen,
als an Erwcckung der schlummernden Kräfte im In¬
nern des Landes und an Erhöhung des allgemeinen
Wohlstandes durch zweckmäßigere Vertheilung und

A r
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bessere Benutzung der Grundstücke in mehr und min¬

der gesegneten Gegenden zu arbeiten ? Sollte die

Verbesserung und Veredelung fremder Produkte der

Verbesserung und Vervielfältigung eigener Erzeug¬

nisse vorangehen ? —

Es ist und bleibt - die erste Staatspflicht , ganz

vorzüglich die Kräfte der Bewohner und die immer

sich mehrende Bevölkerung auf erhöhet « Produktion

und Vermehrung der ersten Erzeugnisse zu richten,

und mithin die gestimmte Landwirthschaft , als das

erste, als das Grundgewebe der politischen glücklichen

Verbindung zu betrachten . Denn auch selbst im

Vergleiche mit den sonst reichen Erwerbs - und Wohl»

standsquellen , bleibt Feld - und Wiesenbau nebst Vieh¬

zucht , Landwirthschaft im weitesten Sinne , eine weit

ergiebigere und sicherere Quelle der Staatsglückselig-

kett ; folglich Sorge für Vervollkommnung der letz¬

tem ungleich höhere Angelegenheit , als Sorge für

erstere. —

Zwar blühende Manufakturen und Fabriken,

zumal wenn sie wichtigen auswärtigen Kommerz

bewirken , welche vortrefliche Segnungen ! — Dessen

ungeachtet aber bleibt Ackerbau , in » vollen Sinne des

Wortes , theils die ergiebigste , theils die sicherste

Quelle der politischen Glückseligkeit . --—

Wer politische Glückseligkeit ausschließlich oder

G
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doch hauptsächlich auf Blühen der Manufakturen
u . s. w. gründet, der erwäget nicht , welche Unsicher¬
heit mit diesen Erwerbszweigen verknüpft ist , wie sie
großen Erschütterungen in Kriegesläuften , und be¬
sonders der Eifersucht der Nachbarn ausgesetzet sind;
wie sich vorzüglicher Debit nicht erzwingen lasset,
sondern oft bloß vom Zusammentreffen mehrerer
günstigen Vereinigungen und Wendungen der Dinge,
die nicht in Menschengewalt stehen , abhängt . —
Ackerbau bleibt eine unversiegbare Quelle des Wohl¬
standes, der Macht und Erhaltung des Ganzen und
des Einzelnen. Die Erde giebt alles uNd reichlich
wieder , was man ihr anvertrauet. Sie belohnt
vollkommen , und nicht selten über alle Erwartung,
die Mühe , mit der man sie bauet. Dies lehret die
tägliche Erfahrung.

Glück dem Lande , in welchem diese Ueberzeu¬
gung herrschet ! Da wird man nicht mehr verächt¬
lich auf Landwirthschaft hinsehen , sie nicht mehr als
eine bloße Handthierung , und , wie von ältern Zei¬
ten her , durch Sclaven betrieben und werth durch
Sclaven betrieben zu werden , betrachten ; — da
wird man die beffre Bestimmung und Benutzung
der Grundstücke sich angelegen seyn lassen , und we¬
der ohne Urtheil über das Mögliche, noch mit Vor-
urtheil gegen das Bessere den reellen Gewinn des
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Staates und ganzer schätzbaren Volksklassen aufsu¬

chen ; dq zvird der Staat sich dieses wohlthätigen
und wesentlichen Gewerbes acht väterlich annehmen,

nicht aber dessen ursprüngliche , von Alters her und

durch Anfall nur bestimmte , Beschaffenheit , in den

Händen des zur Unzeit sparenden Geizes oder der

ohne Gedanken und Hoffnung arbeitenden Armuth,
ihrem Schicksal Preis geben ; da wird Eifer für

Gemeinheilsaufhcbungeu den Staat und jeden Va¬

terlandsfreund mächtig beleben . Und eben diese

sind 's , von welchen der höchste Grad der politischen

Glückseligkeit abhängt.

Nach speziellen Gemeinheitsaufhebungen inson¬

derheit wird eine größere Bevölkerung im Staate

statt haben können . Wie wohlthätig sind diese.

Dadurch wird nicht nur der Absatz der Waaren

und demnächst die Verbesserung des Handels , nicht
nur der schnelle Umlauf des Geldes , und mithin die

Bereicherung der landesherrlichen Kassen befördert,

sondern es dürfen auch dann entweder gar keine,
oder nur unbedeutende Werbesummen aus dem Lan¬

de geschickt werden . — Kann überdies ein Staat

wohl je zu viele Arbeiter haben ? „Staatsbediente,"

sagt Philippi in seinem vergrößerten Staate S . 83,

„kann man leicht zu viel , aber Unterthanen nicht

„zu viel haben . Denn es verhält sich ganz anders
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„mir denen , welche sich selbst ihr Brod verdiene »,

„als mit denen , welchen der Staat Gehalte auS«

„zahlet . Hundert Bediente zu viel , sind einem

„Staate schon sehr lästig ; ein einziger Müßiggänger

„ ist dem Staate schon znm großen Schaden ; hinge«

„gen hunderttausend Arbeiter mehr gereichen einem

„großen Lande zu noch größerer Aufnahme . Ich

„wüßte nur dann die Anzahl der Arbeiter zu groß

„zu nennen , wenn die Schatzkammern des Lande-

„nicht Raum genug hätten , ihren einbringende«

„Vortheil zu verwahren .' '

Wem sollte es nicht einleuchtend seyn , daß je

enger die Menschen auf einem Umkreise beisammen

wohnen , sie um so thätiger , industriöser und starker

sind , sowohl in Ansehung ihrer innern Verfassung,

als gegen auswärtige Feinde ? Eine Million Men¬

schen , die auf einer Oberfläche von 200 Meilen bei

einander wohnen , sind ungleich betriebsamer und

mächtiger , als eine gleiche Volksmenge , die auf

looo sUMeilen zerstreut lebt . Auch ist dann der

Staat zur kraftvollen Vertheidigung gegen Angriffe

fähiger , kann sich mehr geschlossen halten , braucht

nicht so viele Grenzplätze zu vertheidigen und seine

Macht zu vertheilen . —

Wem sollte es unbekannt seyn , daß ein Staat,

sowohl zur Bevölkerung , als zur Beschützung frem-
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der Lander , aus dem Ueberflusse feiner Unterthanen,

zu seinem eigenen , als der Unterthanen wahren

Nutzen , die beträchtlichsten Vortheile ziehen könne ? —

Nach speziellen Aufhebungen wird bei größerer

Bevölkerung , überall blühender Wohlstand herrschen;
denn da , wo unter dem Einflüsse einer weisen Re¬

gierung , und einer aufgeklarten Landesverfassung,

Industrie gewecket, und der Nahrungserwerb erleich¬
tert und emporgehoben ; da , wo durch belebten Fleiß
und beförderte Betriebsamkeit sich die Landwirthschaft

zum möglichsten Grade der Vollkommenheit geschwun¬

gen ; da , wo Armuth und Elend , Nahrungssorgen
und Kummer die Hütten des Landmannes verlassen;
- - da muß Segen , Auskommen , vermehrter Nah¬

rungsgewinn einkehren , und selbst der Städter an

dieser glücklichen Verwandlung der Dinge zum meh-
rern Wohlstände Theil nehmen.

Freilich nicht alle feine Einwohner kann der

Staat reich und wohlhabend machen . Das liegt

außer den Grenzen der Möglichkeit . Es wird auch
da unter der großen Volksmenge Arme und Dürf¬

tige geben . Aber ist
's denkbar , daß ihrer , bei eben

gedachten Voraussetzungen , eine so große Zahl seyn
könnte als jetzt ? — Sollte in dieser wahren Ver¬

edelung , in diesem Flore der Landwirthschaft durch

Gemeinheitsaufhebungen , der allergrößte Schatz für
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den Staat und seine Bewohner verborgen liegen,

und von daher , eine nicht zu berechnende Summe

politischer Glückseligkeit für einen wahrlich nur nie¬

drigen Preis erkauft werden können ? —

England genießet schon lange die Früchte dieser

beglückenden Verfassung . Wer wünschet nicht auch

unserm Staate , zum Glücke , diesen Genuß ? —

Mögte man nur die Oekonomie jenes Landes nach

Thaer ' s Werk von der englischen Landwirthschaft,
und nach H . A. von Steindels Bemerkungen
über Thaer ' s Schrift zur Vervollkommnung deut¬

scher Landwirthschaft , für die, welche ihr Ackerhand¬
werk und den Staat lieben , recht ins Auge fassen
und in allen den Theilen nachahmen , in welchen sie
in unserm Vaterlande nachgeahmet werden kann.

Ist 's dann nicht in jeder Hinsicht thunlich , so isi
'L

doch unstreitig thunlich in Hinsicht der Aufhebungen.

Möchte nur die Kraft der Wahrheit recht bald über

Irrthum und Vorurtheile siegen ! Möchte man ohne
auf scheinbare Widersprüche einzelner Männer zu hö¬
ren , die blos aus Vorurtheil jeder Neuerung sich

entgegen zu setzen für Pflicht halten , in Ansehung
der Separation und der darauf zum Staatswohle

sich gründenden wahren , vollkommn -n Ackerkultm

von den tiefdenkenden Britten lernen , deren Agri¬
kultur sich schon durch eine so lange Reihe von Iah-
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ren als die nachahmungswürdlgste bewiesen hat!

Möchte man alles aufbieten , nur die , besonders in

manchen Provinzen , obwaltenden außerordentlichen

Hindernisse und Schwierigkeiten glücklich zu besiegen.
Denn freilich nur dann erst können Auseinan¬

dersetzungen ihre wohlthätigen Wirkungen im ganzen

Umfange zeigen , wenn sie als spezielle geschehen,
und jeder sein gesammtes Eigenrhumstcrrain , zusam¬

mengelegt , an sein Haus grenzend , und um sich

her , wie einen wohlgepflegten Garten , mit Bäumen

von den besten Obstsorten , erblicket.

Welch ein schönes Bild giebst uns schon ein

Theil Westphalens ? Da scheinen einem Reisenden
viele Dörfer die unmuthigsten Lustgärten zu seyn.
Man wird keinen Zaun gewahr ; grüne und größten-

theils kunstmäßig beschnittene Hecken vertreten dessen
Stelle . Nur in der Ferne erblicket man weit von

einander abgesonderte Häuser . Jeder Bauer hat

sein Wohnhaus mit Wirthschaftsgebäuden auf der

Mitte seines Ackers , und seine gesammten Grund¬

stücke sind mit solcher Hecke umgeben , welche sich
mit einer eben so schönen Hecke des Nachbarn ver¬

einiget . Nur noch die Hütung haben sie gemein.

Hier hat keiner für sein Hagb und Gut etwas zu

fürchten , wenn die Flamme des Nachbarn Gebäude

in .Asche verwandelt . Hier kann jeder , ohne viele



Hüter zu halten , sicher seyn , daß sein Vieh vom

Nachbarn nicht gepfändet werde . —

Hier herrschet eine beglückte Indüstrie , vortreff¬

liche Ackerkultnr , reichliches Auskommen , vermehr¬

ter Nahrungsgewinn , wahrer Wohlstand.

Auch die Provinz Neuostpreußen hat vor an¬

dern , besonders deutschen Landern , dies voraus , daß
es in derselben gar keine Gemeinheiten und Servi-

tuten giebt , mithin nicht so viele Hindernisse als in

andern Ländern eintreten , die Landwirthschaft zu

verbessern. Ein jeder Eigenthümer hat in seinen

Grenzen unbeschränkte Benutzung , und sehr selten

hat ein anderer die Mithütung , höchstens nur in

den Wäldern und Brüchern . Das herrschaftliche
und Bauervieh wird zwar gewöhnlich auf der Brache

durch einander gehütet ; allein dies hängt von der

Willkühr des Herrn ab , weil der Herr dem Bauer

seinen Acker anweisen kann , wo er will . —

Bei dem Obigen habe ich jedoch nur vorzüglich
das platte Land im Auge . Bei städtischen Gemein¬

heiten ist die Auseinandersetzung z . B . der Kämme¬

rei - Vorwerke mit der Bürgerschaft , den größten

oft gar nicht zu beseitigenden Schwierigkeiten unter¬

worfen ; und daher selten eine allgemeine , noch sel¬

tener eine spezielle Theilung zu bewirken, ob ich gleich

gewiß bin , daß sie, besonders in Rücksicht der Käm-
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seyn würde . — Wäre sie zu bewirken , sr müßten diese,
wie die Grundstücke der Pfarren , Kirchen u . s. w . mit

besondern Erbpachten besetzet werden . Die für diese

zu erbauenden Wohnungen und Wirthschaftsgebäude
verursachen Kosten ! Aber lange nicht so viele , als eine

einzige indüstriöse Familie dem Staate werth ist ; denn
der Staat ist gewiß am musterhaftesten organisirt , wor-
jnnen die meisten und wohlhabendsten Einwohner ange¬
troffen werden , wo jeder ohne Neid und Mißgunst , oh¬
ne Zank und Prozesse, — das Seinige im Frieden und
im Bewußtseyn des gesicherten Eigenthums bauet . —

Die neuen Ansiedler würden mehrere Pachte geben, als
man sonst erhielt ; wenn aber auch dieses nicht wäre , so
würde das Plus des Staates , dem Minus einiger Kom¬
munen vorgezogen werden müssen. —

Bei kleinen Provinzialstadten und Vorstädten , wo
Ackerbau und Viehzucht gemeiniglich Nebennahrungs-
zweig , und leider ! bei dem Verfalle der Gewerke , fast
Hauptnahrung geworden ist, bleibt freilich im Allgemei¬
nen die Gemeinheitsaufhebung -eine so wünschenswer-

the Wohlthat , daß ich mit größester Bereitwilligkeit ihr
einen Drittheil meiner Feldgrundstücke zum Opfer brin¬

gen würde ; allein sie ist für die zur Zeit bestehende Ver¬

fassung der Städte und der städtischen Feldmarken größ-
tentheils unausführbar und derselben wiedersprechend.



Zweiter Abschnitt.
Friedrichs des Großen Verdienste um ' Acker¬

bau und Viehzucht, besonders durch Se¬
parationsgesetze.

Friedrich der Einzige , den man mit Recht den

Vater seines Volks nennen darf , war innigst über¬

zeugt , daß Ackerbau und Viehzucht die reichste und

sicherste Quelle der Glückseligkeit seiner Staaten sey.

Wäre er nicht durch anderweitige große Staatsein¬

richtungen und durch mehrjährige kriegerische Unter¬

nehmungen in Ausführung seiner vielumfassenden

wohlthätigen Absichten unterbrochen worden ; so hät¬

te er unfehlbar noch weit mehr für Ackerkultur und

Viehzucht gethan . Lkoch schon in dem , was er ge¬

than , bleibt sein Andenken in Segen.

Zwar machten sich seine hohen Vorgänger in

der Regierung um ländliches Wohlseyn auch ver¬

dient . Kurfürst Friedrich Wilhelm der Große mach¬

te zuerst den Anfang mit dem Retablissement der
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durch den zojahrigen Krieg , durch Pest und rindere
Unglücks falle verwüsteten Dörfer . An 20,000 durch
das , von Ludwig dem Vierzehnten am zten Octo-
ber 1685 gegebene , schändliche Edikt , ihres Glau¬
bensbekenntnisses wegen vertriebener Franzosen,
nahm er , wie die' in sein Land gestuchteten Hollän¬
der , Schweizer und Pfalzer großmüthig auf , und
ertheilet, .' den Landleuken unter ihnen große Stücken
Landes zur Urbarmachung , wozu die besten wüsten
Dorfsicllen auserschen wurden . Er bauete ihre Höfe
auf , schenkte einem jeden ein vollständiges Viehin-
vcntarinm und sicherte ihnen auf 15 Jahre Freiheit
von allen Abgaben zu . — Sein Sohn Friedrich der
Erste , König von Preußen , erbanete ihnen , zum
Lohn und zur Aufmunterung ihrer ländlichen Betrieb¬
samkeit , Kirchen und Schulhauser , und überließ den
Schweizern , welche im Jahre 1690 und 1691 aus
dem Kanton Bern und den Pfalzern oder Wallonen,
welche zum Theil aus der Schweiz , zum Theil
1699 aus Hennegau geflüchtet waren , unter vielen

Begünstigungen , verschiedene Feldmarken zur Urbar¬

machung.

Auf diese Weise gingen selbst in dieser Graf-
schaft , vierzehn Dörfer aus dem Nichts hervor,
welche mit zu den wohlhabendsten gezählt werden . —

Sem Sohn König Friedrich Wilhelm der Erste,
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begünstigte gleichfalls den Landbau und suchte ihm

möglichst aufzuhelfen . Er gab am t ^ en Juli 1727
den Befehl , daß von nun an auch auf denen Uni¬

versitäten über Oekonomie und Cameralwiffenschaften

gelesen werden solle. Er nahm viele taufende ihrer

Konfession wegen vertriebener Salzburger mit Freu¬
den in sein Land auf , und wies den Landlcuten un¬

ter ihnen Acker zum Anbau an . Er ließ, wozu sein

Großvater Friedrich Wilhelm der Große schon den

Grund gelegt hatte , unweit Naucn in der Mittel-

mark eine sieben Meilen lange Strecke Landes , wel¬

che sonst Nur ein fast ganz unzugängliches Bruch

war , durch Ziehung großer Kanäle , woran viele

tausend Menschen Jahre lang gearbeitet haben , und

mit einem Aufwande von 70002 Thalern urbar

machen , und in die schönsten Ländereien , Wiesen
und Fettweiden verwandeln , so daß nun langst dort

grünende Wiesen und lachende Fluren der Aufent¬

haltsort fleißiger Menschen und eine ergiebige Quelle

gesunder Nahrungsmittel sind. —

Aber was ist alles dieses gegen die großen Ver¬

dienste Fried Z des Einzigen um Ackerbau und

Viehzucht , und darauf gegründetes ländliches und

allgemeines Gluck ? —

Kaum hatte er den Thron bestiegen, als er
den Beamten , den Land - und Stenerräthen befahl:
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Verzeichnisse von den wüsten Feldmarken einzuschif¬
fen , und dabei zugleich zu bemerken , welche von

denselben wegen der Güte des Bodens sich am vor¬

züglichsten zum Wiesenbaue qualifizirten . Auch die

Adlichen und Privatbesitzer wurden verpflichtet , die

ihrigen zu retabliren ; wenigstens bei ihren , auf der-

gleichen Feldmarken erbaueten Gütern eine bestimmte

Anzahl von Büdnern anzusetzen. Selbst den Dör¬

fern , welche solche Wüstungen als Acker , Wiest
oder Holz benutzten , ward solches aufgegeben.

Nach diesen Anordnungen richtete er seine kö¬

nigliche Aufmerksamkeit auf die großen Brücher , auf

Gegenden , die den größten Theil des Jahres unter

Wasser standen , mit allerlei Gebüsch bewachsen , und

so voller Morast waren , daß sie nur bei hartem

Froste zugänglich und in sehr trocknen Jahren einige

wenige Ausbeute , als Wiesen oder Weiden , gaben.

Diese zu entwässern und zum tragbaren Boden zu
bilden , um sie , zur Vermehrung der Volkssumme,

vorzüglich mit Ausländern zu besetzen , das war sein

Bemühen . Es ward ein Plan zum Etablissement

entworfen , und zur Ausführung des >en die größ¬
ten Summen z . B . für diese Grafschaft allein , außer
der Summe , die unter der allgemeinen Rubrik : zur
Urbarmachung der Brücher , gegeben wurde , 195,00s

Thaler bestimmt . Die königliche Scparationskom-

mis-
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mißion führte auch das Werk , unter der besondern
Direktion des Ministers von Derschau zur vorzüg¬
lichen Zufriedenheit des Königs aus , so daß z. B.
in diesem Ländchett 1776 durch viele Kanäle und
Abzugsgräben volle 8750 Morgen abgetrocknet und
zur Summe des tragbaren Bodens hinzugekommen
waren.

Nach Beschaffenheit der Umstände und des Bo¬
dens wurden sie mit Büdnern , Holländern und
Gärtnern besetzt , und diese Kolonisten erhielten,
nach Verschiedenheit der einzelnen Etablissements von
einem bis 201? Morgen . — So ließ er ebenfalls
durch vieljährige Arbeit und großen Kostenaufwand
das sehr bedeutende Oderbruch bei Wriezen in der
Mittelmark in die ergiebigsten Kornfelder und schön¬
sten Wiesen verwandeln , so daß in diesem ehemals
morastigen Aufenthalte für Schlangen , Frösche und
Sumpfvogel , längst schon mehr als tausend Men¬
schenfamilien ihr reichliches Auskommen gefunden ha¬
ben und noch finden . Der , durch Entwässerung
entstandene, Verlust an Fischen und Wild , ist mit
dem durch Ackerbau , also Kornbau und Viehzucht,
erhaltenen Gewinn in gar kein Verhältniß zu setzen.

Don dem , zur Vermehrung der ländlichen
Volksmenge, bestimmt unter Friedrichs Regierung in
dieses Grafschaft Nuppin geschehenen , Anbaue von
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29 Dörfern , iz Vorwerken , 4 Meiereien und z

kleinen Einlieger - Etablissements , darf man wohl anf

den überall in seinem großen Lande mehr oder weni¬

ger geschehenen Anb : u einen höchsterfreulichen Schluß

zu seinem unvergänglichen Ruhme machen.

Doch nicht blos Vergrößerung der ländlichen

Volkssumme , sondern auch Beförderung ihrer und

aller Landes - Unterthanen höchstmöglichen politischen

Glückseligkeit war sein königlicher Wunsch.

Wie vieles that er zur Erreichung desselben

nicht ! — Darum faßte er besonders den großen , sei¬

nes erhabenen Geistes ganz würdigen , Gedanken,

den vielleicht nie einer seiner Thronvorgänger gehabt,

wenigstens nie in Verordnungen laut geäußert hat,

den Gedanken der Gemeinheitsaufhebungen ; er faßte

,hn in seinem ganzen wohlthätigen Umfange , und

seine ernstlichen Bemühungen zur Ausführung dessel¬

ben machen mit Recht in den Annalen der preußi¬

schen Stäatsverwaltung Epoche . Noch sind die nach

seinem ausdrücklichen Willen in dieser Hinsicht gege¬

benen Landesverordnungen und Befehle zu seinem

ewigen ruhmvollen Gedächtnisse da , und verdienen

es, daß ich sie hier mit dankbarer Freude wiederhole.

Im Jahre 1765 ertheilte er den allerhöchsten

Befehl , daß die Landwirthe über die Mängel der

von Alters her eingeführten Acker - und Hütungsge-
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meinschaft zum Nachdenken gebracht werden sollten.

Dieses hatte auch den erwünschten Erfolg , daß an

mehrern Orten dem gemäße Einrichtungen getroffen
wurden . Da aber diese dem landesväterkichen , weit

mehr beabsichtigenden , Wunsche nicht entsprachen , so
erschien diese , in ihres Art bis zur Zeit noch einzige,
dem Geiste Friedrichs so ganz würdige , nicht nur

auf allgemeine , sondern auch auf spezielle Gemein¬

heitstheilungen abzweckende Landesverordnnng für
das Königreich Preußen , Kur - und Neumark , Her-

zogthümer Magdeburg , Pommern und Fürstenthum

Halberstadt vom Listen Oktober 1769.

In dieser Verordnung heißt es:

Und wie wir allerhöchst gerne sehen , wenn die

Bauern nicht nur gegen die Amts - und herr¬

schaftlichen -, ftmdern auch gegen und unter ein¬

ander ihrer Wirthschaften des zeitherigen Zwan¬

ges sich entledigten , und dadurch unter dem

größten , mit dem Landbau beschäftigten Theile
der Unterthanen , zu einer mehrern Jndüstrie
der Weg geöffnet würde : so müssen Kommiffa-
rien , jeder in seinem Bezirke , was hierunter

möglich zu machen stehe , wohl erwägen , solche
Oertcr , wo sonderlich zur Verbesserung des

Wiesewachses und Verstärkung des Viehstandes
die Lokalumstande am günstigsten scheinen , oder

B 2
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so

wo die/ Bereitwilligkeit der Interessenten dem

Vorhaben zu statten kommt , d'
azw aussuchen,

und demnächst , wenn auch .nicht bei ganzen

Gemeinen , doch allenfalls nub bei einzelnen

Bauerhöfen solches 'zu bewirken trachten . Die

gelungenen Versuche sind nachhero zur Nach¬

ahmung bekannt zu machen ; denn der Bauer

wird am meisten durch

den Vorgang seines Gleichen sich leiten las¬

sen , da er nicht zweifle» darf , möglich zu

machen , was jenem möglich war rc . —

Wie deutlich erhellet hieraus , daß es die erste Ue¬

berzeugung des großen Monarchen war : zur voll-

kommnen Erreichung des wohlthätigen Zweckes der

Gemeinheitstheilungen und der sich darauf gründen¬

den Landeswohlfahrt und Indüstrie , nicht bei allge¬

meinen Theilungen stehen zu bleiben , sondern zu

möglichst speziellen überzugehen.

Wie unverkennbar leuchtet sein höchster Wunsch,

die gesammten Landeseinwohner aller Stände hiezu

aufzumuntern , aus der , jener Verordnung für sich

und seine Thronfolger angehängten kraftvollen Ver¬

sicherung , hervor:

daß zu keiner Zeit auf diese Verbesserungen der

Wirthschaften einige landesherrliche - oder Do-

mainen - Prästationrn und Abgaben , von wel-
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cher Art sie seyn , von neuem gelegt , noch die

auf den Grundstücken bereits liegenden deshalb

vermehrt werden sollen.

Mit welchem heiligen Eifer machte Er es , zur Aus¬

führung seines großen Vorhabens , denen Landeskok«

legien zur Pflicht:

mit weisester Auswahl , Rechts - und Wirth«

schaftskundige Männer , von unbestechlicher

Rechtschaffenheit , den andern Kommissarirn für

die Falle ihres Ressorts zuzuordnen , welche ver¬

bunden seyn sollten , für völlige Legalität des

Ganzen , — für gescheheneZuziehung , für sorgfäl¬

tige Abhörung und richtige und lichtvolle Darstel¬

lung der zur Ausgleichung vorgetragenen Rech¬

te und Nutzungsvortheile eines jeden einzelnen

Theilhabers , — für treue Handhabung der

Iustizpflege , für möglichst zu bewirkende Ent¬

fernung aller , den Gemeinheitstheilungen nach-

theiligen , Vorurtheile und Absichten , und be¬

sonders aller verzögernden und erbitternden

Prozesse , — so wie für unpartheiische Einlei¬

tung der etwa vorfallenden Streitpunkte und

der ungesäumten Berichtserstattung derselben,

zur Entscheidung höher » Orts — zu bürgen.

Dieses sollten die Hauptverpflichtungen der von den
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Landesbehörden zu bestellenden Iustizkommissarien seyn.

Dabei sollte nach dem Königl . Willen,

ihnen zugleich die Besorgung des Legitimations-

punktes mit der Anweisung übertragen werden,

daß , ungeachtet Zeit - und Erbpachter so we¬

nig als wiederkaufliche Besitzer , ohne Zustim¬

mung ihres Verkaufe .-s , oder Verpächters zu¬

zulassen waren , dennoch die Laßbanern von der

Theilnahme nicht abgehalten werden , sondern

mit den Erblassen gleiche Rechte haben sollten;

jedoch den Eigenthumsherrn unbenommen blei¬

be , die Laßgüter bei den Auseinandersetzungs-

geschaften zu vertreten , und aus dem Grunde,

im Fall der nicht unaufgefordert geschehenden

Erscheinung , dazu ausdrücklich vorzuladen

waren.

Bei Mdeikommist - und Lehngütern solle es der Vorla¬

dung der nächsten Lehn - oder Fideikommiß - Erbfol¬

ger oder auch des Lehnsherrn nur in dem einzigen

Falle bedürfen , wenn der Besitzer zur Zeit der Kom¬

mission keine lehnsfahige Nachkommen habe . Ha¬

be er hingegen diese ; so solle er zuy Vertretung aller

Rechte seines Gutes aufgefordert , und diese Vertre¬

tung in seiner Person so geltend angesehen werden,

daß deshalb zn keiner Zeit auf ihn , oder seine Er¬

ben , so wenig gegen den Lehnsherrn als gegen die
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Fideikommiß - oder Lehnsfolger , Verantwortlichkeit fal¬

len könne ; jedoch solle in allen Fällen dem Lehns¬

herrn und den Fideikommiß - oder Lehnsfvlgern vor¬

behalten werden , ohne Erwartung einiger Ladung

bei der Kommission zu erscheinen und die Güter , de¬

ren Anfall sie erwarten , zu vertreten . —

Hiebei bemerke ich, daß das Allg . L. N . Lh . I.

lit . 17 . § . Z2z —- Z26 » es in Absicht der

Lehnsvettern und deren Zuziehung bei jener

Vorschrift gelassen ; in Absicht der nutzbaren

Eigenthümer die Zuziehung des Obereigenthü-

mers und bei Lehnen die Zuziehung des Lehns¬

herrn auf den Fall verordnet , wenn das Lehn

nur noch auf vier Augen stehet. Außer diesem

Falle aber sott eine bloße, dem Lehnsherrn oder

seiner Lehnskurie von der bevorstehenden Aus¬

einandersetzung ertheilte Nachricht hinreichend

seyn. Indeß diese letztere gesetzliche Vorschrift

findet nach aufgehobener Lehnsverbindung zwi¬

schen dem Lehnsherrn und Vasallen und dage¬

gen eingetretenen Lehnpferdegeldern in der Kur-

mark keine weitere Anwendung.

Mehr als die vorhin genannten und noch einige all¬

gemeine Anweisungen enthalt jenes wohlthätige Ge¬

setz Friedrichs nicht . Alles übrige überläßt es , und

zwar mit Recht , dem Beobachtungsgeiste und Scharf-
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sinn , dem Eifer und den Erfahrungen der für die
gute Sache aufgerufenen und wirkenden Justizkom-
missarien . Denn , fo setzt das Gesetz richtig voraus:

diese müssen bei der jedesmaligen genauen Be¬
kanntschaft mit der ganzen jedesmaligen Lage
der Dinge , es am sichersten zu beurtheilen und
zu entscheiden vermögen : wie das Interesse je¬
des Theilhabers grade hier am meisten gewin¬
ne ; in wiefern die von einem Theile aufge¬
opferten Vortheile in Anschlag zu bringen und
zu vergüten ; wie die gemeinschaftlichen Platze,
unbeschadet der Rechte jedes Einzelnen , zu ver¬
theilen ; wie bei der großen Verschiedenheit der
Lage und -der Productionsfahigkeit des Bo¬
dens , doch eine für jeden Interessenten genug¬
sam befriedigende Austauschung zu bewirken;
wie überall eine zuverlässige Vermessung und
richtige Würdigung des zu «ertheilenden Ter¬
rains und der einzelnen Parcellen zum Grunde
zu legen u. d. m. — Dies alles ist , nach je¬
nem Gesetze, Sache der Kommissariett.

Diesem Gesetze folgte zur Beschleunigung des gro¬
ßen , auf Staatsglück einzig abzweckenden , Werkes,
ein Hoftescript vvm röten April 1770 . und um je¬
den, auch den armseligsten Unterthan , das Glück der
Genieiiiheitsaufhebung genießen zu lassen , und damit
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zugleich jede aus Aufhebungskosten entstehende Hin¬

derungsursache zu entfernen , wurde festgesetzet:
daß die Theilungskosten , wenn die Auseinan¬

dersetzung Städte oder Domainen betraft , von
der Landrenlei , und wenn sie blos adliche oder

Kreisinteressenten anginge , aus der Obersteuer»
kasse vorschußweise bezahlt werden sollten.

Zur Unterdrückung aller Aufhebung hindernden Que¬
relen wurde in den Verordnungen vvm uten und

S2sien August 1770 bestimmt:

daß dem ungegründeten Widersprüche eigensin¬
niger , von Vorurtheilen eingenommener , Leute,
nicht zu viel nachgegeben und überhaupt den
Interessenten der Weg zum Prozesse nicht zu
leicht geöffnet werden , daß aber und wie bei un¬
vermeidlichen Nechtsstreitigkeiten zur Beförde¬
rung der Gemeinheitstheilungen auf eine kür¬

zere Weift Einleitungen und Entscheidungen
abgefaßt werden sollten.

Damit Iustizkommissarien mit desto regerem Eifer
für den Königl . Wunsch : Unterthanen Glück ! arbei¬
ten mögten ; so ließ zur aufmunternden Belohnung
der Vater seines Volks im Jahre 1771 den 6ten
Februar durch ein Hofrescript und am 27sten d. M.
u . I . durch ein sich darauf gründendes Kammerge-
richtsrescript , ihnen allen , außer ihren Diäten , eine
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Dergleichsprämie von 20 — 50 Thalern , und denen

unter ihnen , welche vor andern sich bei Aufhebungs-

geschaftcn auszeichnen und die mehresten und schwie¬

rigsten vollenden würden , besondere Merkmale der

Huld und vorzügliche Begnadigung zusichern,

Zm Jahre 1774 erschienen bei Decker in Ber¬

lin , auf allerhöchste Veranlassung geschriebene und

zum Drucke beförderte

Gedanken eines geübten Auseinandersetzungs-

Äommissarius über die schicklichste Verfahrungs-

art bei Auseinandersetzungen der Gemeinheiten,

nebst angehängter Instruktion über das Ver¬

fahren bei Schäfereigerechtigkeiten und deren

Ausgleichung.

Die Schrift wurde , ohne den Verfasser zu nennen,

mittelst Hofrescripts vom zten Februar des gedachten

Jahres , dem Kammergerichte und von diesem denen

Justizkommissarien zur Befolgung mitgetheilt.

Hiernach nun wurden folgende sehr wichtige

Verfügungen getroffen , theils, daß Rechtsbeistän¬

de bei Auseinandersetzungen nicht eher zugelassen

werden sollten , als bis auf hie Anfrag ? der Kom-

missarien bei entstehenden Streitigkeiten über praju-

dizial Gerechtsame , die vor der Auseinandersetzung

feststehen müssen , die Vertretung der Parteien durch

solche vom Landesjusiizkollegio nachgegeben worden;



theils, daß die Interessenten durch gütliche Ein¬

verständnisse möglichst zufrieden gestellt , und so viele

Verkürzungen , Beschleunigungen , simple und sum¬

marische Verfahrungsarten angebracht werden sollten,

als ohne Abbruch der , durch die Verordnung vom

sasten August 1770 im Betreff der vorkommenden

Streitigkeiten über Gerechtsame , bewilligten förmli¬

chen prozessualischen Verhandlungen sich nur immer

thun ließen ; theils, daß diejenigen Kommissaren,

welchen es bei Mangel der Einsichten und des

Diensteifers gar nicht gelingen wollte , im Ausein¬

andersetzungswerke erfolgsame Beschäftigungen zu lie¬

fern , vom Auskrage dispxnsirt , und ihre Stellen

mit solchen Subjecten besetzt werden sollten , an de¬

nen die Eigenschaften : Vergleiche bestens zu vermit¬

teln , und mit dem gemeinen Manne wohl umgehen

zu können , sich vornehmlich empföhlen.

Dies sind nun die , auf Gemeinheitstheilungen,

abzweckenden , wichtigsten Anordnungen , unter der

Regierung des großen Monarchen gegeben , der nie

das erhabene Ziel aus dem Auge verlor : als Vater

seines Volks zu wirken!
Ware man nie von seinen Gesetzen gewichen

oder hätte man sie hie sind da zn vervollkommnen

gesucht , doch wenigstens auf ihre Befolgung ge¬

drungen ; gewiß , Gemeinhcitsaufhebungen würden sich



28

schon überall mehr verbreitet , und ihre Segnungen über

die preußischen Staaten reichlichst ergossen haben . —

Aus mehrern Ursachen muß man es ableiten,

daß das so ergiebige Feld den Gemeinheitsthcilun-

gen bis jetzt noch keine reichlicher« Früchte zum
Staatswohle getragen hat ; und dieses führet mich

auf die folgenden Betrachtungen.
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Dritter Abschnitt.
Haupthinderungsursachen der Gemeinheitsauf-

hebungen.

9 ? ur in einzelnen wenigen Gegenden sind diese Auf¬

hebungen , und auch da noch , in Hinsicht auf Un¬

terthanen in den allerseltensten Fallen als spezielle

geschehen.

In allen übrigen weiß man nur wenig von

ihnen.
Die Untersuchung der Haupthinderungsnrfachen

zerfallt sehr natürlich in zwei Abtheilungen ^ In der

ersten werde ich meine Gedanken und Meinungen in

Ansehung der Gründe der unterbliebenen allgemei¬
nen Theilungen , und in der zweiten in Ansehung
der Gründe der verabsäumten speziellen Aufhe¬
bungen mittheilen.

Hierdurch glaube ich dem allergnädigsten Be¬

fehle Sr . jetzt regierenden Königlichen Majestät von

Preußen , welche Allerhöchst den Fortgang der Gc-
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meinheitsaufhebungen , wegen der daraus für den
Staat Herfließenden großen Vortheile , wünschen , dem

Befehle : die bei den bisherigen Vorschriften und

Verfahrungsarten entdeckten , aufhebungsnachtheiligen
Mangel und Fehler , zugleich mit Bemerkung der

sichersten Maßregeln zur Abhelfung jener Hinderungs-
urfachen , anzuzeigen , am vollständigsten zu genügen.

Erste Abtheilung.
Haupthinderungsursachen der allgemeinen Ge-

meinheitsaufhebungen.

I . Interessenten.

Die bei einem großen Theile der mehr oder weni¬

ger gebildeten Theilhaber statt findende thörichte Ab-

gcneigtheit gegen Aufhebungen , ist unstreitig als vor¬

zügliche Hinderungsursache anzunehmen . Aus wel¬

chen Beweggründen diese Abguieigcheit entstehe?
davon denke ich mir

^ bei dem gemeinen Landmanne,

als dem weniger gebildeten Interessenten , nachstehen¬
de Gründe:
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r ) Unzeitige Anhänglichkeit an die gewohnte väter¬

liche Verfassung , mit Haß und Mißtrauen gegen
jede Neuerung verbunden.

'

Alles Neue findet Widerstand. Das Alte hat
für die allermeisten unter ihnen einen gewissen Reiz
der Behaglichkeit und der Ehrwürdigfeit . Sie find
es nun einmal so und nicht anders gewohnt . Es
kostet eine Art vofi Anstrengung , Aufmerksamkeit,
Entschlossenheit Und Mühe, das Neue, wenn es
auch besser scheint, einzuführen , und sich darein zu
schicken. Daher Widerstand und Haß.

Wem ist
's unbekannt , wie sehr besonders diese

Volksklasse sich gegen alles mächtig sträubt , was
nicht mit dem alten Herkommen genau übereinstimmt;
wie sie gemeinhin nur durch äußere Zwangsmittel
von dem losgerissen werden können , was sie von
dem Bätet sel. sahen , und von dem guten Groß¬
vater rühmen hörten. Nur deren Thun und Der-
sahrungsart ist entscheidend für sie. Nicht auf die
Wahrheit selbst sehen sie , nur auf die Person , die
sie ihnen vorträgt. Die wichtigsten Grundsätze zur
Erleichterung und Verbesserung der Oekonomie er¬
scheinen ihnen verächtlich, sobald sie jemand behaup¬
tet , in dem sie nicht eine alte Respektsperson ver¬
ehren . Wohl gar Widerwillen und Erbitterung
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regt sich bei Manchem , wenn ein Jüngerer, nicht

einmal aus ihrer Mitte , sie eines Bessern belehren,

und die Behauptungen und Methoden ihres Vorfah¬

ren aus Gründen widerlegen , und mit neuen Ent¬

deckungen vortreten will *) . Das träumen sie sich als

Schande ihrer klugen und erfahrnen Veraltet ». — >

Daher verwerfen sie oft die ihnen völlig einleuchten¬

de Wahrheit mit Erbitterung , blos weil sie mit ih¬

ren eingewurzelten Vorurtheilen , wie mit Bequem-

lich-

' ) Ein Mechanikus sahe , auf einem Spaziergan-

ge nahe beim Dorfe , Bauern mit äußerster An¬

strengung ihren Acker pflügen . Er stand stille,

betrachtete den Pflug , und bemerkte bald die

schlechte Struktur desselben . „ Ha ! iieben Leutchen,"

rief er ihnen zu, „welch eine saure Arbeit . Ich

bedaure euch. Ich will euch einen Pflug nach

neuer Bauart machen lehren , bei welchem ihr

euch mit eurem Vieh weniger quälen , und mit

welchem ihr viel leichter pflügen " — „ Was !" sielen

alle Dorseinwohncr ein , indem sie schmäleren und

Steine gegen ihn aufhoben , „ du klüger seyn , als

unsre Väter sei . , die alle mir solchem Pfluge ge,

ackert haben ! Wir wissen auf unsere Manier zu

pflügen , und sollten uns die Mühe geben auch dei¬

ne Art zu lernen ! Ha ! ha ! und wenn sie tau¬

sendmal besser als die unsrig « wäre , sie steht uns

nun nicht an .
"



3Z

lichkeitsliebe streitet . Dadurch wird 's auch so Man¬
chem unter ihnen immer geläufiger , die Aussprüche
der Vernunft auch da nicht gelten zu lassen , wo sie
die gewohnte väterliche Sitte bequem finden , und
dem , was wahr und gut ist , weiter keinen Einfluß
auf ihr Wollen zu gestatten , sondern blos dem Au»
triebe des Herkommens zu folgen . Bei Menschen,
bei welchen Kopf und Herz so im Widersprüche mit
einander stehen, die , wenn ihnen ein verhaßter Satz
mit Klarheit in die Augen leuchtet , statt aufzumer¬
ken , nachzudenken und zu folgen , sich vielmehr er¬
eifern und alles von sich weisen , da ist freilich so
leicht nicht an Aufnahme und Befolgung veränderter
ökonomischer Grundsätze zu denken ; denn es giebt
nur einen einzigen Weg zum freiwilligen Wolle » des
Menschen : man muß seine Einsichten und Ueberzeu¬
gungen andern , wenn man sein Wollen andern soll;
aber eben darinnen liegt 's auch , daß viele den Auf¬
hebungen abgeneigt seyn müssen.

Es fehlet ihnen an Ueberzeugung von der Nutz¬
barkeit derselben . Mit scheuem Mißtrauen betrach¬
ten sie jede Aenderung . Sie kennen das Neue nicht,
ahnden daher schon im Voraus nichts Gutes , hal¬
ten die nähere Untersuchung der Mühe nicht werth,
befestigen sich im Stillen und im Kreise glcichgesinu-
ter Freunde im Glauben an die unvergleichliche Bor¬

is
'
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trefflichkeit des Alten , und kämpfen aus allenKräf-

ten , zur Unterdrückung des Neuen , als eines für sie

höchstwahrscheinlich Schädlichen , dafür ; penn wären

Aufhebungen nützlich , so wähnen sie , so würden un¬

sere klugen Vorfahren sie langst
'vor uns eingeführt

haben . Diese waren weiser und verständiger , als

die jetzigen Leute . Diese haben gewiß alles sorgfäl¬

tig untersucht und das Beste behalten . Meine Vor¬

fahren auf diesem Hofe haben ihr Brodt gegessen,

hab 's Gottlob bisher auch gehabt , und denke es in

Zukunft zu haben . Jetzt soll alles anders werden,

und alles , alles wird schlechter. Bei solchen be¬

stimmten niederschlagenden Raisonnements mochte

man 's kaum wagen , ein Wort zu entgegnen . Ohne

unbeschreibliche Geduld , wer kann solche Vorurtheile

heben , und von der Nützlichkeit der Aufhebungen

überzeugen ? Es liegt unendlich viel daran , daß ein

Mensch die Wahrheit , sie komme von wem sie wolle,

sobald sie einleuchtet , selbst in unwichtigen Dingen

nie unwillig verwerfe ; denn je öfter wir uns ihrer

Kraft widersetzen , desto mehr erhalten wir das un¬

glückliche Vermögen , sie auch bei den wichtigsten

Angelegenheiten nicht zu achten . Und das ist nur

zu gewöhnlich beim gemeinen Mann der Fall . Wo¬

her soll denn Ueberzeugung kommen?

Doch ich lasse gern dem Vauersiand Gerechtig-
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keit widerfahren. Der Widerwille der allermeisten
gegen Aufhebungen ist durchaus natürlich , und da¬
her sehr verzeihlich , weil sie sich in eine neue Lage
nicht zu finden Wissen. Man belehre sie ; aber,
wohl gewerkt , anschauend und durch Beispiele , und
ich bin gewiß , daß sie nicht -o starrsinnig am alten
Herkommen kleben , und mithin denen Gciueinheits-
aufhebungen nicht mehr so abgeneigt seyn werden.
Könnte man sie auf viele vorleuchtende Muster hin¬
weisen ? Aber eben

2) Mangel eindringender Beispiele großer Guts¬
besitzer in mehrern Gegenden , befestiget sie in ih¬
rer Abgeneigtheit.

Vorzüglich diese Volksklasse will mehr durch -
Beispiele , als durch bloße Weishcitslchren unterwie¬
sen und geändert werden. Wahrheit allein macht
lange nicht so tiefe und bleibende Eindrücke auf sie,
als Exempel. Fehlt es an diesen , so wird jene
größtenteils umsonst gesagt werden. Die Ursache
ist , weil gerade bei ihnen die Sinne und Einbil¬
dungskraft weit geschäftiger sind , als der Verstand,
und sie viel geneigter bleiben, das , was sie mit
Augen sehen, und als Thatsachen hören , nachzuah¬
men , als dessen Werth oder Unwerth durch eigenes
mühsames Nachdenken , wozu sie ohnehin bei ihrer

C 2
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Lebensart wenig oder gar nicht aufgelegt sind , zu

untersuchen.
Dabei lehrt die Erfahrung , daß oft die besten

Grundsätze bei ihnen nicht vermögend sind , der

Macht eines bösen Beispiels zu widerstehen ; so wie

im Gegentheil die Macht eines guten Beispiels den

Mangel des Unterrichts hinreichend ersetzt. Dies ist

zu bekannt , als es durch Gcschichtserzählungen zu

beweisen. Jst 's aber , so darf die Vernachlässigung

der Aufhebungen schon aus diesem Grunde niemand

befremden.
Gevatter und Nachbar — so redet einer den

andern auf — wäre der Nutzen so bedeutend , als

man uns vorspiegeln will ; so würde gewiß jeder .

Edelmann , Amtmann , jeder große Landwirth und

kluge Oekonom , langst zu ihrem eignen Vortheile

darauf bestanden haben . Wie viele sind's die es

gethan haben ? Ja in manchen Gegenden weiß man

sogar nichts davon . Alles bürget genugsam für den

geringen Werth , und wir sollten noch darauf Geld

verwenden ? Sicherer ' was man hat , als haben

soll ! —

Diese Aeußerung machet aufmerksam auf einen

andern nicht unwichtigen Grund der Abneigung;

ich meine

z ) nieder « Gelbsucht»



Wem ist
's unbekannt , wie gemeinhin niederer

Eigennutz eine Hauptleidrnfchast des gemeinen Man¬

nes ist , wie ihn nichts gewaltiger reizt , als glän¬

zendes Metall , wie er nur daran recht eigentlich

seine Augen weidet . Von irdischen Begierden ge¬

fesselt , rührt ihn nichts so innig , als was sogleich

sichtbaren Vortheil bringt . Darum sucht er so oft

durch allerlei versteckte Kunstgriffe , geheime ttnter-

schleife und Betrügereien , den Dürst nach dem klein¬

sten Gewinne zu stillen , und handelt selbst beim

Gutesthun ans groben Eigennutze . Am Besitze des

Geldes und im Besitze des Glückes zu seyn , das ist

nach ihrer Meinung einerlei , und darum streben sie

so gierig nach diesem Gute , weil sie kein strebens-

würdigeres kennen . So thöricht dieses Verhalten

jeder gesunden Menschenvernunft erscheint , so wenig

kann 's doch befremden , wenn man die unter ihnen

herrschende Begriffe , und ihre fast allgemein gültig

anerkannten Grundsätze erwägt ; denn ist nicht ge¬

wöhnlich von einem Begüterten die Rede , wenn sie

von einem Glücklichen sprechen ? Betrachten sie die¬

sen nicht , da sie den äußern Glanz nicht von seinem

innern Werthe zu unterscheiden wissen , als den be-

neidenswerthesten ? Wie ? und sie sollten geneigt seyn,

aus ihrer Armuth , wie sie sagen , auf ungewisse

Hoffnung besserer Zeiten etwas herzugeben ? Sie
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zur Begründung heilsamer Anstalten und Einrichtun¬

gen etwas aufopfern , da ihnen der Gewinn zur

Vermehrung ihrer Güter nicht sofort in die Augen

springt ? Sollten sogar beim Antrage auf Gemein¬

heitstheilung , ohne doppelte Zinsen , die Kosten bis

zur völligen Beendigung derselben vorschießen ? Das

erwarte man nicht von Einem unter — - — !

Aber in manchem Dorfe herrscht auch wirklich

als Hinderungsursachr der Aufhebung

4) wahre Armuth.

Manche Gemeinde möchte für das Glück der

Gemeinheitsanfhebung alles hingeben ; aber sie ist

dazu , durch armselige Umstände , ganz außer Stand

gesetzt , und muß daher gleichsam äußerlich den

Schein der Abneigung und Verachtung von dem

annehmen , was sie wünscht und nicht verlangen

kann . Manches gute Dörfchen in den preußischen

Provinzen lebt , wie bekannt , in einer Art von

Druck und Armseligkeit , die per Leibeigenschaft in

andern Ländern gleich kommt . Durch Abgaben über

Abgaben entblößt , zu schweren und kostspieligen

Frohndi 'msten verurtheilt , unter dem Joche harter,

unbarmherziger , gieriger Herren , mithin in Noth

und Armuth seufzend , werden sie nicht nur ihres

Lebens nie froh , haben keinen Schatten von Freiheit
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und kein sicheres Eigenthum , sondern auch bei der

härtesten Arbeit , kaum die schlechteste Kost , noth-

dürftige Bekleidung , und was Wirthschaftsunterhal¬

tung fordert , indem sie eigentlich nicht für sich und

die Ihrigen , sondern nur für ihre Gebieter arbeiten.

Kann da wohl , bei aller Ueberzeugung von dem

Werthe der Aufhebungen , Geneigtheit für dieselben

so ausdauernd bleiben , daß sie zur Bestreitung der

damit verbundenen Kosten , in noch größere Armuth

sich versetzen? Muß nicht jeder Gedanke daran zu¬

rückschreckend seyn ? Und das um so mehr , wenn sie,

im Falle des Antrages auf Theilungen , an den ih¬

nen zustehenden Kostenvorschuß gedenken?

Das führt mich auf den letzten Grund , der

bei armern sowohl , als begüterten Interessenten

statt habenden Abneigung gegen Aufhebungen , als eine

wichtige Hinderungsursache derselben , nämlich

5) Kostenvorschuß beim Aufhebungsantrage.

In Ermangelung eines gütlichen Abkommens

haben Provokanten die Verpflichtung , bis zur Se¬

parationsbeendigung die Kosten vorzuschießen . Nach

diesem Grundsätze ist auch in vorgekommenen Streit¬

fällen bis jetzt entschieden worden . Aber eben dieser

Grundsatz ergänzt und befestiget Abneigung und Wi¬

derwillen Zegen Aufhebungen . Warum , sagen Pro-
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ßen , da uns ja nicht allein der Gewinn zufließet?
Warum sollen nicht zur Beförderung gemeinsamer

Vortheile auch gemeinsame Beiträge statt haben?

Was soll uns anreizen , durch unsern selbsibedürfen-
den kleinen Geldvorrat ) wohl gar Reichere noch zu

erhöhen ? Können diese aus ihrem Ueberflusse nicht

leichter als wir , ohne Zinsengewinn , zum allgemei¬

nen Besten , die Kosten auf eine Zeitlang hergeben?

Und nicht allein das : geben wir dadurch nicht der

Untviffenheit , dem Eigensinne oder der Chikane gera¬

dezu ein Mittel mehr in die Hand , unserm Vorha¬

ben entgegen zu arbeiten ? Hat nun der widerspre¬

chende Provokat es nicht in seiner Gewalt , so lange
es immer möglich , zu seiner Schadenfreude , auf un¬

sere Rechnung die Sache hinzuhalten , uns durch

Vorschuß über Vorschuß zu entblößen , und durch
immer höher anschwellende Beitrage zuletzt doch zu
ermüden ? —

Ich gestehe freimüthig , daß diese Einwürfe nicht

ohne Grund sind , und mehrere Erfahrungen haben

gelehret , daß sie in der That viele Abneigung gegen
Aufhebungen erzeugen.

Dies die Hauptgründe der beim Bauerstande

herrschenden Abgeneigtheit von Gemeinheitstheilun-

gen . Welche mögen es denn
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L . bei großen Gutsbesitzern,

als den mehr gebildeten Interessenten , seyn?
Darf man auch bei allen diesen Männern, das

würde offenbare Beleidigung ihres Verstandes und
Herzens seyn, nicht gleiche Gründe ihrer Abneigung,
wie beim gemeinen Landmanne, annehmen, so mag
doch auch wohl Eins oder das Andere , was jenen
zum Widerwillen reizet , bei so manchen unter ihnen
Anwendung finden . Bei einem größer» Theile aber
isss uuläugbar : stolze Rechthaberei.

Freilich ist ein jeder , wer er auch sey , berech¬
tiget , einen Satz so lange zu verwerfen , als er die
Gründe für denselben nicht weiß , oder ihre Kraft
nicht fühlt , und jeder bedient sich dieses Rechts um
so lieber , je mehr ihm daran gelegen ist , daß er
falsch sey. Aber , wenn sich nun die Gründe für
eine uns verhaßte Behauptung mit so unwiderstehli¬
cher Klarheit darstellen , daß unsere Vernunft nichts
bedeutendes mehr dagegen aufzubringen vermag, wie
das bei Gemeinheitsaufhebungen der Fall seyn muß,
und wir dennoch mit erkünstelter Lebhaftigkeit und
bedeutungsvoller Miene , durch bloße Scheincinwen-
dungen und Trugschlüsse , die Wahrheit entkräften
wollen , ist das anständig und rühmlich?

Man hat es mehrmals ohne vorgangige ernst¬
liche Ueberlegung behauptet : Gemeinheitsanfhebungen
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haben keinen vorzüglichen Nutzen . Man will nicht

geirrt haben . Je mehr nun jemand ihre Vernunft

durch Beweise fesselt , desto mehr wird er ihre Eifer¬

sucht reizen , und ihren Unwillen entflammen , weil

sie einmal entschlossen sind , recht zu behalten , es

koste was es wolle ; mithin aus »» biegsamer Recht¬

haberei auf alle Vortheile der Aufhebung Verzicht

thun . So groß ist der menschliche Eigendünkel , daß

uns eine Wahrheit oft schon darum allein widerlich

ist, weil sie mit unseren vorigen Behauptungen strei¬

tet ! Freilich werden sie , sobald es auf Beweise an¬

kommt , mit ihren Behauptungen unterliegen müssen;

denn sie vertheidigen die Sache des Irrthums.

Aber , wenn sie nun einmal die Verbesserung und

selbst das Geständniß des Irrthums für Schande

halten , wenn sie es als Beleidigung ansehen , daß

man ihnen ihr Unrecht zeigt ; werden sie da nicht in

eben dem Grade den Aufhebungen abgeneigt bleiben,

in welchem ihnen selbst die Wahrheit der Nutzbarkeit

derselben in die Augen leuchtet ? —

Aber nicht bloß Interessenten sind als Ursach

der unterbliebenen Aufhebungen zu betrachten , son¬

dern auch
ll . Bearbeiter derselben.

Ich darf es wohl nicht erst erwähnen , haß/

wenn Männer an Ausführung eines Werkes arbei-
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ten , die auf ihren Posten nicht ganz das sind , was
sie seyn sollten, die sich auf denselben, wie En noch
ganz fremden Umstanden und Geschäften , wie in
noch neuen unbekannten Verhältnissen besorgt nnd
schüchtern umzusehen gedrungen sind , die nicht er¬
forderliche Fertigkeit und jene Geschmeidigkeit besitzen,-
sich in alles zu finden, sich überall selbst zu berathen,
selbstständig und unabhängig zu seyn , die , ungewiß
in der Wahl der zweckmäßigsten Mittel , von frem¬
den Thorheiten und Grillen abhängen , von , schiefen
Köpfen , von Unmündigen und Schwächlingen am
Verstände , sich wiegen und wägen , regieren und
mißleiten lassen, — daß dann dies Werk dem regel¬
losen Spiele des Glückes übergeben worden.

Hierinnen liegt ein sehr wichtiger Grund der
unterbliebenen Aufhebungen . Schon zu der Zeit,
da Friedrichs vortreffliche Gesetze in voller Kraft be¬
standen , geschah doch nur wenig ; was sollte und
konnte nachher , und wird , ohne merkwürdige Ver¬
änderungen , zu unserer Zeit geschehen ? Denn die
Erndte ist groß , aber der Arbeiter sind Wenige!

Bisherige Verabsäumung der Aufhebungen liegt
also , einem großen Theile nach , an Mangel der
Arbeiter ; mithin an

Aufhebungs - J' ustizkommissarien,
nicht als Nechtsgelehrte » von Gewerbe , wohl aber
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hcitsaufhebnngen nicht zweckmäßig zu arbeiten ver¬

standen und verstehen ; denn es ist ein großer Un¬

terschied : ein tüchtiger Rechtsgclehtter , und ein tüch¬

tiger Gemeinheitsaufhebungs - Justizkommiffarius zu

seyn . Ich denke , das fallt sehr leicht in die Augen.

An jenen kann es nicht fehlen . Männer , die sich

dem Fache der Rechtsgelehrsamkeit widmen wellen,

finden dazu hinreichende Anweisung und Uebung.

Etwa auch die Letzteren ? Oder bedürfen diese zum

glücklichen Arbeiten weder -Anweisung noch Uebung?

Mag doch jeder große Jurist unsers Zeitalters,

aber unerfahren in Gemeinheitsaufhebungen , mit

dem Landrechte in der einen , und mit der Gerichts-

Ordnung in der andern Hand , einen Versuch mit

Einleitung und Ausführung der Aufhebungen wagen!

Er wird mit seinen Brüdern gleiches Schicksal thei¬

len . Ich könnte , — nur dre Bescheidenheit ver¬

bietet es , — solcher Männer mehrere nennen , die,

wiewohl sie mit unverkennbarem juristischem Geschicke

auch Eifer für die gute Sache verbanden , dennoch

hier nie das erndteten , was man von ihnen hoffte,

eigentlich nur wenig wirkten und auch nur wenig

wirken konnten . Die Gemeinheitsaufhebungs - Regi¬

straturen der höhern Gerichtshöfe mögen die Wahr¬

heit bekunden . Nach diesen giebt 's sogar noch inr-

I
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mer Aufhebungen, die bereits 20 und mehrere
Jahre unter mehreren nicht ungeschickten juristischen
Handen geschwebt haben , und deren Beendigung
nach den einmal festgestellten Prinzipien und darauf
gegründeten Verfahren durchaus nicht abzusehen ist.

Solch eine Aufhebung, an welcher mehrere
Iustizkommissarien 26 Jahre , einige derselben sich
todt gearbeitet hatten Und die auf dem von ihnen
betretenen, beharrlich verfolgten, Irrwege zu keiner
Zeitenzeit zu beendigen war , ward mir neuerdings
in Auftrag gestellt. Selbst der Decernent war
durch ihre , ohne Sachkenntnisse erstattete, Berichte,
dahin verleitet , daß er , während der Instruktion
des Appellatoriums , grade das Gegentheil von dem
durch Resolution fesisiellete, was in dem Erkennt¬
nisse n Hua erkannt war . —

Mit völliger Wegwerfung aller der vieljährigen
in io Bänden zusammengeschriebenen und doch nur
vom Ziele abführenden Aktenstücke, und mit einziger
Beibehaltung der Karte, leitete ich dieselbe nach rich¬
tigen Grundsätzen von neuem ein , und habe sie in
Kurzem , durch allgemeine Einigung, zur Zufriedenheit
der sämmtlichen Theilnehmer, zu Stande gebracht.

Ich sage dies nicht zu meiner Selbsterhebung,
nur zum Beweise der Wahrheit meiner obigen Be¬
hauptung , daß nämlich auch der geschickteste Jurist,
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als ein solcher , auf dem Posten als Anfhebungs -Iu-

siizkommissarius nicht immer mit Würde und Zweckmä¬

ßigkeit glücklich würken könne. Er soll als Direktor

des Ganze » , unabhängig von den übrigen Arbeitern,

das ganze Werk mit eigenem Scharfblicke übersehen

und leiten . Kann ihr« diesen das Gesetzbuch oder

die Gerichtsordnung geben ? Wird er, wenn er gleich

die edlen Pandekten wie am Schnürchen hat , und

mit dem Buchstaben und Geiste derselben völlig ver¬

traut ist , sich Nicht oft in unzählige Verwickelungen

und unauflösliche Probleme hineinarbeiten ? Führt er

wirklich durch Hülfe eines Zufalles sein Unterneh¬

men aus , wird er nicht wahrscheinlich den Saamen

zu künftigen gerechten Verletzuugs - Beschwerden aus¬

streuen ? Denn , was Alles , auch selbst in Hinsicht

ökonomischer Kenntnisse , so wie der Kenntniß und

Behandlungsart der Interessenten , und des Umgangs

mit ihnen , dazu gehört , diesen Geschäftskreis aus¬

zufüllen , werde ich dem vierten Abschnitte vorbehal¬

ten . Hier nur:

woher der Mangel an solchen juristischen

Arbeitern?

Die erste Ursache ist : Mangel an Anleitung zu

theoretischen Aufhebungskcnntnissen.

Wer in seinem Fache zweckmäßig zum eigenen

und fremden Vortheile arbeiten soll , muß dazu an-
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verdankt so wenig , als ein überschwengliches Kraft¬

genie , Alles seiner eigenen Erfindung , und was er,
bei seinem sich durchkreuzenden , unaufhörlichen Wir¬

ken und Streben erfand , gedieh doch gemeiniglich

nur nach wiederholten und manchen unglücklichen

Versuchen zur Vollkommenheit . Außer diesem sucht

jeder Künstler und gewerbetreibende Staatsbürger,

jeder Geschäftsmann - auf dem Grunde der ihm ge¬
wordenen Anweisung sich nur zu vervollkommnen.

Jeder Jurist hat seine Bildungsjahre ; sogar
die alten römischen , auf unsere Zeiten wenig passen¬
den , Gesetze werden ihm vorgetragen . Nur der

Aufhebungs - Justizkommissarius ist sich selbst zur al¬

leinigen Belehrung und Führung überlassen . Er soll

selbst ersinnen , Wahlen Und durch Schaden klug
werden . Dieses Klugwerden aber ist leider das trau¬

rige Werk vieler unangenehmen und theuren Erfah¬

rungen , denen nur wenige Rechtsgelehrte sich zu
unterwerfen für Pflicht halten . Und die es für

Pflicht halten , wer will sich mit frohem Zutrauen

in ihre Hände werfen , um ein Opfer ihres Klug-
werdens zu werden ? —

Gesetzt aber auch , daß jemand nicht arm an

theoretischen Kenntnissen wäre , besitzt er um des¬

willen schon Starke in der Anwendung ? Theorie
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züglich von keinem besondern Werthe , wiewohl letz¬

tere jene voraussetzt . Richtige Anwendung einer er¬

kannten Wahrheit auf jeden einzelnen Fall ist un¬

umgängliches Erfotderniß . Daher aber leite ich den

Mangel tüchtiger Gemeinheitsaufhebungs - Justizkom-

missarie» aus einer

zweiten Ursach her;

nämlich aus dem Mangel an Anleitung zu prakti¬

schen Aufhebungskenntnissen.
Was Wunder , daß es so viele brauchbare Ju¬

risten giebt ! Kaum haben sie die nothwendigsten theo¬

retischen Kenntnisse eingesammlet , so weiser man sie,

um sie zu tüchtigen Geschäftsmännern zu bilden, - in

eine Laufbahn , nicht nur zur Vermehrung und Be¬

richtigung ihrer Theorie , sondern auch vorzüglich

zum Erlernen der Anwendung derselben ein . Wol¬

len sie Selbsiarbciter seyn , so müssen sie zuvor Be¬

weise ihres Geschickes dazu öffentlich ablegen . —

Sogar der ungeschickteste Professionist ruft doch dann

und wann noch seinen Lehrling von Besorgung klein¬

licher häuslichen Geschäfte ab, um ihm beim Arbeits¬

tische nä oou,Ic >8 zu demonstriren , was er ihm vor¬

hin von seiner schweren Kunst vorgeprediget hat.

Man kann doch , wenn er ausgeschrieben wird , un¬

möglich Schande mit ihm einlegen . Er soll ja auch

einst
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einst Meister ' werden , und dazu dann , — so schlecht
es auch ausfallen mag — das Meisterstück dem löb¬
lichen Gewetk zur Schau aufstellen ; denn . ohne Mei¬
sterstück, — wer kann da Meister werden ? Und
wird er's auch , muß er nicht wenigstens zum Be¬
weise der Lehr - und Gesellen - Jahre ein - und aus¬
geschrieben werden?

Im Gemeinheitsaufhebungsfache aber da
darf man , ohne Anweisung erhalten zu haben , ohne
der Theorie und Praxis mächtig zu seyn, ohne Beweise
des Geschickes abgelegt zu haben , als Meister in der
Kunst öffentlich arbeiten . Ist das wohl consequent?
Warum das denn hier bei dieser so viel umfassen¬
den Kunst , und das noch dazu zu diefte unserer
Zeit ? —

Freilich bei der ersten Gründung der Gemein-
heitötheilungen konnte es nicht anders seyn. Das
giebt die Natur der Sache . Da mußte allerdings
ein jeglicher , der mit juristischen Kenntnissen , auch
Menschen - und Weltkenntnisse , und Mit diesen For-
schungsgeisi und Beharrlichkeit verband , durch sich
selbst möglichst vollkommen zu werden streben . Daß
diese beinahe völlig eigene Bildung auch wirklich
möglich sey , davon bin ich mir selbst mit vielen mei¬
ner Mitbrüder ein Beweis . Ich will es aber un-
verholen gestehen, möglich durch manche mißlungene

D
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Versuche und durch Arbeiten , deren wir jetzt , bei

besseren Einsichten und vierjährigen Erfahrungen , uns

insgesammt schämen . Mehrere oder wenigere sind durch

unsere Unternehmungen beeinträchtiget ! Das konnte,

nach den damaligen Kenntnissen und Fortschritten,

nicht anders ausfallen . —

Wir , die wir von denen noch leben , sehen jetzt

alle auf unsere frühere Arbeiten als auf unvoll-

kommne , ohne Führer zusammengesetzte , Werke der

Lehrjahre zurück . Mehrere der Lehrlinge sind daher

voll Mißmuth , ganz der Schule entlaufen , — ohne

die Interessenten des Schulgeldes wegen entschädi¬

get , und ihre angefangene Schularbeiten vollendet

zu haben . Einige , die m den Probejahren treulich

aushielten , sind nicht mehr unter uns , und ihre

Stellen sind zum Theil unbesetzt geblieben . Nur al¬

so einige Wenige stehen noch, jedoch als Betagte auf

ihrem Posten . —

Den Mangel tüchtiger Jüstizkommissarien denke

ich mir auch noch aus einer

dritten Ursache : geringe Besoldung derselben.

Eine den Arbeiten angemessene Belohnung erwartet

auch der Billigste , und diese Erwartung sollte zur

Begründung eigener Wohlfahrt , eine weise Staats-

verwaktung nie aus den Augen verlieren . Da aber

dem nicht so ist ; so ist auch die gewöhnlichste Folge,
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ten , Mißmnth und Unzufriedenheit mit ihnen tritt,
und , sobald belohnendere Arbeiten sich darbieten , die¬

se mit jenen vertauscht werden . Schon das erste
Naturgesetz : sorge für Selbsterhaltung , verbindet

dazu . Das ist auch hier der Fall . Wer den mühe¬
vollen Aufhebungsgeschäftcn seine Zeit und Kräfte

opfert , und doch bei allem Aufwande der Zeit , bei
aller nur möglichen Geistesansirerigung , bei allen,
oft mit größter Beschwerde , wenigstens mit jedesma¬

liger völligen Hintansetzung aller Familienangele¬

genheiten und häuslicher Einschränkung verbundenen,
Reisen , doch mit den in der Sportultaxe äe 1709
festgesetzten zwei Thalern Reise - und Terminsdiaten

noch zu dieser unserer Zeit , wie beinahe vor einem

ganzen Jahrhunderte , wo man noch dazu Arbeiten

dieser Art nicht kannte , sich abfinden lassen muß , der
kann wohl hierinnen keine äußere Aufmunterung zur
frohen angelegentlichen Betreibung jener Geschäfte
finden.

Denken die Theile nicht billig genug , um den
Arbeitern freien anständigen Unterhalt zu bewilligen,
können dann die 2 Thaler Diäten wohl zu Zeh-
rungskosien und zur Unterhaltung des Hauswesens,
nach Abzug dessen , was die Ehre und Sitte erfor¬
dert , zureichen ? Wäre noch Tag für Tag diese

D 2



Einnahme ; so aber , giebt 's nicht viele Tage , wo

auch selbst diese Einnahme wegfällt , z . B . Sonn-

und Festtage U. d» m . ? Da muß wohl unter der un¬

dankbaren Last der Muth entsinken , und besonders,

wenn Kvmmissarien entweder gar keinen stehenden oder

doch nicht bedeutenden Gehalt , noch eigenes Vermö¬

gen , haben , sondern von ihrem Verdienste , so

wie ich , leben müssen , frohe Entsagung eines Ge¬

schäftes entstehen , das so unbillig lohnt . —

Hätte ich auf äußere Vergeltung gesehen , so

würde ich mich nicht zo Jahre hindurch mit Arbei¬

ten dieser Art beschäftiget haben , die' mich , weil

vielleicht Zeit und Glück es nicht gestatteten , die in

der königlichen Verordnung von 1770 zugesicherte

Aufmunterungsbelohnung nicht finden ließ . Nicht

äußerer Lohn , nur inneres Gefühl und Pflicht

für Vaterlandswohl zu wirken , mit leidenschaft¬

licher Vorliebe für Landwirthschaft verbunden , for¬

derten mich dazu auf , und werden es auch für

den übrigen Rest meiner Tage thun.

Auf freiwillige thätige Erkenntlichkeit der Inter¬

essenten darf man nicht rechnen.

Eine zweite Haupthinderungsnrsache der Auf¬

hebungen , in Ansehung der Bearbeiter derselben , ist:

Mangel an tüchtigen

L . Oekonvmiekommissgrien.
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Es fehlt freilich in unsern Staaten nicht an
königlichen Beamten und anderen Oekonomen, dir
hinreichendes Geschick und Erfahrung in ihrem Fache
haben ; allein , fühlen sich auch diese alle zum Auf¬
hebungsgeschäft geneigt und verpflichtet? und die/
bei denen dieses wäre , können sie , ohne sichtbaren
Nachtheil der vielfältigen anderweitigen Besorgnisse,
ihrer Neigung nachgehen ? Sollen sie zur Zerrüttung
ihrer eigenen Oekonomir und mithin ihres eigenen
Wohlstandes , für das gemeine Beste wirken ? sol¬
len sie für 2 Thaler Diäten vielleicht einen zehnfach
größeren Wirthschaftsgewinn, sorglos in Ansehung der
Ihrigen , durch ihre Abwesenheit aufopfern ? Wäre
es durchaus nothwendig, so möchten es manche viel¬
leicht , wie schon jetzt die wenigen Oekouomiekommis-
sarien , aus Patriotismus noch thun ? Aber ist

's s»
nothwendig? Ist's nicht Sache des Staates selbst,
für Männer zur Bewirtung des Staatswohls zu
sorgen ; sich solche , wie zu den übrigen, dem Staate
heilsamen , Aemtern , bilden und nachmals in ihrem
Amte anständig besolden zu lassen? — Oder , kann
etwa der erste , beste Landwirth , der seinen Acker zn
bauen , und nothdürftig zu schreiben und zu rechnen
versteht , der seine Abwesenheit von seiner kleinen,
durch etwa 2 gute Knechte zu besorgenden , Land¬
wirthschaft, nicht auf 2 Thaler Schaden berechnet,



54

lind mithin den kleinern Ueberschuß als Hülfsqnclle

ansieht , oder , der keine eigene Wirthschaft hat , auch

anzufangen kein Vermögen besitzet , mithin diese

Arbeit aus Nothwendigkeit übernimmt , kann der in

Aufhebungen zweckmäßig arbeiten und wirken ? Da¬

her unverkennbarer Mangel an tüchtigen , Männern,

die jenem Geschäfte sich widmen , und natürliche Fol¬

ge davon : Vernachlässigung desselben.

Diese rühret auch her vom Mangel an tüch¬

tigen

6 . Ingenieurs.

Es kann jemand ein brauchbarer Ingenieur

seyn , wie es auch deren genug giebt ; aber entschei¬

det das schon für Brauchbarkeit bei Aufhebungen?

Diese kann man sich nur erst durch Anleitung und

Uebung in diesem Fache erwerben . Zwischen dem so¬

genannten Kammerkondukteur und demjenigen Inge¬

nieur , der in Gemeinheitstheilungen zweckmäßig und

zuversichtlich arbeitet , ist sonach ein wesentlicher Un¬

terschied in Absicht der nothwendigen Kenntnisse.

Ersterer misset , fertiget die Karte und das Register

an , und liefert beides an die Behörde ab, ohne die¬

ser oder sich selbst Rechenschaft von der Zuverlässig¬

keit seiner Arbeit zu geben ; dieser aber soll außer¬

dem die mannichfaltigen Bonitirungsabfchnitte bcrech-
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nen , illuminiren , im Vennessungs -, Bonitirüngs - und

Klaff , fikations - Register genau übertragen , nach ein¬

tretenden Umständen die verschiedenen Abtheilungen

nach den Ausgleichungssatzen zur ersten Klasse redu-

ciren , auf dem Grund dieser Arbeiten den Plan

mit anfertigen , nach dem Gang der Erinnerungen

der Theile und der Vergleichshandlungen mehrmalen

abändern und umarbeiten und zu seiner Zeit die Af-

tereintheilnng besorgen , welche gleichsam die Probe

des Ganzen ist . Wer überstehet es nicht mit einem

Blicke , wie ungleich mühsamer das Tagewerk des

Letzteren , gegen das des Ersteren ist ? Und gleich¬

wohl werden beide auch noch jetzt — nach der Feld¬

messer - Taxe von 1772 belohnt.

Wer kann sich also nach solchen Arbeiten seh¬

nen , da die bestimmten ein Thaler Terminsdiaren

nicht einmal zu Zehrungskosien , noch weniger zur

Unterstützung häuslicher Wirthschaft zureichen , und

darf man daher wohl znr Zeit auf eine für die gute

Sache unentbehrliche Zahl solcher Geschäftsmänner

rechnen ? Zwar ist auf meine wiederholten Darstel¬

lungen und Antrage in dem Direktorial - Rescript an

die Kurmarksche Krieges - und Domainen - Kammer

vom avsten November itzoz , nach Beilage lKo . i .,

eine Erhöhung der erwähnten Feldmesser - Taxe einst¬

weilen , aber ' nur in allen Aemter - Separations - Sa - -
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chen , verfügt worden ; in allen übrigen Theilung^

Fallen aber stehen noch die alten Satze fest,

Ich setze eine vierte Ursache der unterbliebenen

Aufhebungen , in Ansehung der Bearbeiter derselben,

hinzu . Diese ist : Mangel an geübten

O . Decernenten.

Auch der gelehrteste Rath der höher » Gerichts¬

höfe kann hier eine Verfügung erlassen , die seine

tiefe und ausgebreitete Gelehrsamkeit bei allen du¬

biös macht , welche nicht wissen , daß eine Entschei¬

dung dieser Art , besondere Vorkenntnisse und gründ¬

liche Kenntnisse dieser Angelegenheit voraussetzt.

Mag er allenthalben Jedem den ersten Platz streitig

machen , so kann er doch schwach in Gemeinheits-

Aufhebungs - Kenntnissen seyn. Wie muß dann Be¬

urtheilung und Urtheil ausfallen ? Soll es nicht ein¬

seitig und schief seyn , so muß es sich auf Sach¬

kenntnisse , d . h. auf Kenntnisse von dem regelmäßi¬

gen Gange der in Frage stehenden Theilung , auf

ökonomische Erfahrungen , und mithin auf eben die

Kenntnisse gründen , die man von einem tüchtigen

Gcmeinheitsaufhebungs - Iustizkommissarius mit Recht

verlanget . —-

So geneigt ich sonst auch bin , einem Je¬
den Gerechtigkeit widerfahren zu lassen ; so glaube
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jeden: Decernenten mit Wahrheit zuzueignen sind *).

Ich komme auf den dritten Haupthinderungs¬
Grund der allgemeinen Aufhebungen, nämlich;

Hl. Gesetze.

Diese hindern die Aufhebungen, und zwar so¬
wohl durch Unvollsiändigkeit der Vorschriften, akH
durch zweckwidrige Bestimmungen.

Unvollständigkeit der Vorschriften.

In den Buchstaben der Gesetze , besonders der
Ger. Ordn. , ist , für den Sklaven derselben , keine
hinreichende Anweisung zum Aufhebungsgeschäft ent¬
halten . Es sind nur allgemeine Anordnungen.
Der Geist der Gesetze muß den Iustizkommissanus
leiten. So viele Theilungen , so viele besondere

*) An verständigen und geübten Boniteurs ist bis jetzt
kein Mangel gewesen ; möchte auch wohl nicht
leicht entstehen, weil sich mehrere dieser Wissen¬
schaft widmen , und ihnen bis jetzt gleiche Diäten
mit den Kommissarien zugestanden worden sind.
Und was insbesondere mich betrifft , so sorge ich

i von Zeit zu Zeit dafür , daß mit der besten Aus-
^ wähl in die Stelle der Abgehenden andere ange¬

zogen werde».
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Verhaltungs « und Behandlungsarten . Freilich für

jede einzelne Theilung auch besondere gesetzliche

Vorschriften , das wäre unmöglich und auch über¬

flüssig , da Analogie schon lehren könnte . Aber die

zur Zeit bestehenden gesetzlichen Anordnungen sind

doch , wenigstens für den weniger Erfahrnen , zu all¬

gemein gefaßt , und mithin vieler schiefen und un¬

richtigen , mit unter ausgedehnten , Anwendung un-

terworfen . Den Sinn , den der eine hineinträgt,

verwirft die Hermeneutik des andern , und jeder hat

Gründ ? für seine Behauptung . Jeder gehet von

seinen Prinzipien aus , und legt seine Lieblingsmei¬

nung , nicht selten seinen Hang zur Ehikane , dem

Gesetze unter . Es fehlet also an einer ersten, jedem

zum Grundgesetze seines Verhaltens dienenden , Ba¬

sis . Das kann in der gegenwärtigen Lage der Din¬

ge den Aufhebungen nicht anders als höchst nach-

theilig seyn ; denn es führet zu Weiterungen und

Verschleppungen . — Doch dieser Schade könnte

durch das Daseyn vieler tüchtigen Gemeinhcitsauf-

Hebungs - Justizkommissarien , wie ich sie unten be¬

schreiben werde , gehoben werden . Denn indem die

Ger . Ordn . in den nicht durchaus bestimmten ( posi¬

tiven ) Fällen , dem Jnstruenren nur allgemeine Vcr-

haltungsregeln an die Hand giebt , ihm aber den

bessern Weg nicht versperrt , auf welchem Scharfsinn
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die Wahrheit finden kann , so ist ihm doch auch

nicht untersagt , von diesen eine Anwendung auf je¬

den vorliegenden Fall zu machen , wenn fie , nach

seinen jedesmaligen individuellen Einsichten die beste

ist. Nach diesem Grundsatz habe ich stets gehandelt.

Bedeutender ist der Nachtheil , den die Gesetze

bewirken durch

v . zweckwidrige Bestimmungen.

Dahin gehören z . B . besonders folgende:

r ) Nur der Eigenthümer des belasteten Grundstücks

ist dergleichen Aufhebungen zu verlangen befugt.

Allg . L. N . Thl . I . Tit . 22 . § . izs.

Zur Vermeidung einer Wiederholung nehme ich Hie¬
bei auf das , bei der ersten Abtheilung des vierten

Abschnittes , Gesagte Bezug.

2) Wenn Dorfgemeinen sich mit der Gutsherrschaft
aus einander setzen ; so müssen jedem Theile seine

Grundstücke in einer Folge angewiesen werden.

Allg . L . R . Th . I . Dt . 17 . §. Z4.7.

Gesetzliche Ausnahmen von dieser Regel giebt 's nicht.
Wären diese , und zwar so , wie sie seyn müßten,
oder , wäre eine den Umstanden angemessene Abande-
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rung nur gesetzlich der gründlichen Beurtheilung

tüchtiger KoUrmissarien überlassen ; so könnte immer¬

hin , ohne Nachtheil , jene Vorschrift im Allgemeinen

feststehen ; zumal da sie auch jedesmal , wo sie nur

anwendbar ist , unabänderliche Norm bleiben muß.

Aber ist sie bei der , oft auf einer und derselben

Feldmark sich findenden , großen Verschiedenheit der

Produktionsfähigkeit und des Grades der sichern Be¬

nutzung des Bodens in jedem Falle anwendbar?

Ja , würde man das wohl ohne Verletzung des

Gewissens , und ohne offenbar wissentliche Beein¬

trächtigung fremder Rechte , einem Theile der Inter¬

essenten zumachen dürfen , seine gesummten Grund¬

stücke , oder auch nur den größten Theil derselben,

auf lauter hinter einander liegenden schlechtem oder

der Versandung , oder Ueberschwrmmung ausgesetzten

Boden anzunehmen ? Geschähe dennoch diese Zumu-

thung , würde sie auch bei den sonst Uneigennützig¬

sten Eingang finden ? würde sie nicht Beschwerden

veranlassen ? würde sie Fleiß und Wohlstand begrün¬

den ? müßte nicht Jeder mit männlichem Ernste sich

dagegen sträuben , daß auf Unkosten und Verderben

des einen , dem andern Theile der im Zusammenhan¬

ge fortlaufende , ergiebigere und sicherere Boden , allein

zugetheilt würde ? Gestattete aber wohl obiges

Gesetz hei aller Verschiedenheit der Produktionsfahig-
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z . V . in manchen Gegenden der Altmark nicht unge¬

wöhnlichen Überschwemmung eine andere Einkhei-

lung ? Da muß also nach dieser gesetzlichen Anord¬

nung die ganze Theilung unterbleiben . Ist das für

Aufhebung und damit verbundenen Vortheilen be¬

günstigend und zweckmäßig ? —

Warum soll nicht da , wo Lokalität , unbescha«
det der Rechte eines Jeden , keinen vollkommnen Zu¬

sammenhang der Grundstücke gestattet - eine Absonde¬

rung und besondere Eintheilung des ergiebigen und

schlechten oder unstchern Bodens , als eine hier
nur nützliche und zweckmässige Aufhebung , zum Be¬

sten des Ganzen geschehen ? oder die Vorschrift des

Allg . L. R . Th . I . Tit . 17 . §. 542 . und Z4z. An¬

wendung finden ? Warum sollte dasjenige Terrain,
welches ohne erhebliche Verletzungsbeschwcrden nicht
vertauscht werden kann , nicht aus dem Plan des

Ganzen herausgeworfen und für sich getheilt werden?
Warum sollte man , insbesondere bei großen Gemein¬

heiten , die je größer sie , desto verderblicher sind,
von der Aufhebung im Allgemeinen abstehen , weil

einzelne Gegenden dazu nicht gezogen werden können?
Warum nicht lieber den Besitzern die Grundstücke et¬
wa an zwei verschiedenen Orten , doch zur völlig
freien Disposition , zutheilen , als sie in der ver-
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Verblichen Gemeinheit deshalb zu bleiben dringen,

weil das Grundstück nicht in einem ununterbroche¬

nen Zusammenhange gegeben werden kann ? warum

mithin ihnen einen großen Gewinn entziehen , weil

ihnen nun einmal der allergrößte nicht gegeben wer¬

den kann?

Mag immerhin die Nutzbarkeit jener Aufhebun¬

gen in vorliegenden Fällen von der Kommission mit

den triftigsten Gründen unterstützt werden ; so darf

sie dennoch , ohne ein besonderes friedliches Ueberein-

kommen aller Theilhaber , nach diesem Gesetze nicht

geschehen ; und so sind durch dasselbe alle sonst zweck¬

mäßige und nützliche Theilungen dieser Art unter¬

sagt , bei denen Lokalität die Folgereihe nicht ge¬

staltet . Abgesehen davon , daß diese Folgereihe

oftmals physisch unmöglich , und mithin jenes

Gesetz den Aufhebungen höchst hinderlich ist ; so

ist
's auch leider ! nur allzusehr dem Mißbrauche

schwacher und eigensinniger Köpfe ausgesetzet , die

sich nicht selten mit Berufung auf dasselbe , um klei¬

ner Differenzen willen , zum eigenen und vieler an¬

dern Schaden , der Theilung entgegensetzen , und

keine Einwilligung statt finden lassen wollen , wozu

sie, unter dem Schutze des Gesetzes , nicht gezwungen

werden können.

Zusammenhang der Grundstücke jedes Eigen-
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lhnms muß / auch nach meinen Ueberzeugungen , un¬

abänderlich feststehen ; aber eben so unabänderlich

müssen auch die auf Lokalität gegründeten , und

von der Kommission als vollkommen nützlich und

zweckmäßig befundenen , Ausnahmen von der Haupt-

regel seyn , wenn diese nicht ferner , wie bisher , ein

Hinderungsgrund der Theilungen seyn soll.
Ein solcher Hinderungsgrund sind

z) die nach der Gerichts - Ordn . gestatteten Nechts-

beistande ; wenigstens mehrere derselben.

Daß bei Theilungen Rechtsbeistände zugelassen
werden können , ist durch die Allgemeine Ger . Ordn.

bewilliget , indem Th . I . Tit . z . jeder Partei es frei

gestellt worden , in ihren Angelegenheiten sich eines

Rechtsbeistar . des zu bedienen , und davon in Rück¬

sicht der Separationen keine Ausnahme gemacht ist,
vielmehr in derselben mehrere Stellen enthalten sind,
die die Zulaßigkeit und das Daseyn der Rechtsbei-
stände voraussetzen.

Zur Zeit Friedrichs des Großen durften sie
nicht so dreiste auftreten , und wie heilsam war das!
Nicht zu gedenken, daß bei Aufhebungen oft Rechts¬
beistände auftreten , die durchaus keine Sachverstän¬
dige sind , und die , sobald das Gutachten und der
Plan ihrer und ihrer Parthei thörichten Erwartun-
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neu mit hämischem Spott begegnen ; so find dennoch

Mchtsbeistände , ohne Beistand eines Oekonomen , von

äußerstem Nachtheil für Aufhebungen , und sollten

nur in dem einzigen Falle zugelassen werden , wenn

bedeutende Streitfragen zur Instruktion kommen;

denn sie wiederkäuen , unterstützen »unnütze Wider¬

sprüche aus Unwissenheit oder Vorsatz , und find

nicht Sachverständige im eigentlichen Sinne . —

Ich habe daher auch seit vielen Jahren jede,

bei mir noch so dringend nachgesuchte , Assisientschaft

dieser Art , gänzlich abgelehnt und allemal an dre

eigentlich Sachverständigen verwiesen ; denn ich fühle

so ganz die Wahrheit und das Gewicht der Gründe,

welche der Verfasser der oben angeführten Gedanken

eines geübten Auscinandersetzungs -Kommissarius §. 6.

S . io . über die Schädlichkeit derselben in folgenden

Worten bemerkt:

„Rechtsbeistände von Profession , luria xrg-

„ericos und Konsulenten , pflege ich bei Lokal-

,Kommissionen gar nicht zuzulassen , da sie,

„nach ihrem Berufe , von der Landwirthschaft,

„den Schätzungen und ökonomischen Aus¬

gleichungen rc., worauf gleichwohl das Meh-

„reste ankommt , keine rechte Kenntniß ha¬

lben , mithin ihre Rathschläge mehr auf

pro-
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„gründliches Abkomcken hinauslaufen ; ja oft
„zur Verbitterung der Theile Anlaß geben
„werden ." —

Hatte matt doch zur Förderung der Aufhebungen die
Wahrheit dieser Worte so zu aller Zeit erkannt und
gefühlt ! Aber nach der Ger . Ordn . sind Rechtsbci-
stände erlaubt , und daraus ist sicher dem Fortgange
der Aufhebungen großer Nachtheil erwachsen.

Ehe ich diesen Abschnitt beschließe, darf ich
einige hieher gehörige Bemerkungen nicht übergehen.

Die erste, die hier nur blos der Vollständigkeit
wegen Platz nimmt , und bei der ich mich auf das
im vorigen Abschnitt Gesagte beziehe, ist diese:

„Der höher » Orts angenommene Grundsatz:
„Provokanten sind zum Kostenvorschuß der
„Aufhebungen bis zur Beendigung derselben
„verbunden , ist den Theilungen hinderlich ge¬
wesen ; wenigstens gab derselbe dem eigen-
„sinnigen , nicht zu belehrenden Provokaten,
„ein Mittel mehr in die Hand , dem Provo¬
kanten die Ausführung seines Antrages
„schwer zu machen und durch die Kosten zu
„ermüden ."

E



Die zweite ist:

„die nach dem kommissarischen Befunde der

„Statthaftigkeit und Nutzbarkeit der Thei¬

lung , dennoch zuweilen von den Gerichts¬

höfen bewilligten prozessualischen Verhand-

„ lungen über die Statthaftigkeit der Ausein¬

andersetzung , haben der guten Sache Scha-

„den gethan ."

Hat sich die Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit

der angetragenen Theilung in dem Einleitungs - Ter¬

min vollkommen ausgewiesen ; so mußte durchaus auf

keinen Widerspruch weiter geachtet , mit Einleitung

der Theilung verfahren , nie aber der Widerspruch

als Prajudizialftage znm Erkenntnisse eingeleitet,

darüber erkannt , und bis zur Rechtskraft des Er¬

kenntnisses mit der Theilung Anstand genommen wer¬

den ; denn die Erfahrung hat genugsam gelehrt , daß

die auf diese Verhandlungen verwandte Kosten ent¬

weder ganz unnütz weggeworfen worden , oder . daß

der Provokant durch den ihm zur Last gefallenen

Kostenvorschuß ermüdet , lieber seinen Antrag zurück

nimmt , als daß er , um schaler Köpfe willen , die

ihre aufgefangenen falschen Begriffe der Chikane zum

Opfer durcheinander werfen , und so aufzustützen

verstehen, daß sie oft selbst bei Männern von Kennt¬

nissen , Mfmerksamkeit erregen , noch mehr hingeben,
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noch länger leere und hämische Weiterungen bezah¬
len , und vielleicht doch wohl am Ende das Opfer
ihres Betruges werden soll . —

Daher setzet schon die Landes - Verordnung vom
Listen Oktober 1769 fest , daß Aufhebungen nicht
durch vorläufige Prozesse verzögert werden sollen.

Die Gerichts - Ordn . bestimmt sehr zweckmäßig
Tit . 4Z . § . 6.

„daß mit fernerer Einleitung der Theilung,
„ohne sich an solchen Widerspruch zu kehren,
„nach dem kommissarischen Befunde der
„ Statthastigkeit und Nutzbarkeit , unverzüg¬
lich verfahren , und über die Frage : ob eine
„Auseinandersetzung statt finde ? niemals ein
„förmlicher Prozeß zugelassen werden solle.

Sie ist aber nicht allemal befolgt werden ; im
Gegentheil sind mir selbst neuere Falle bekannt , in
welchen die Gerichtshöfe dennoch Einleitungen und
Erkenntnisse über einen offenbar unnützen Wider¬
spruch, der klaren Beschaffenheit der Sache ungeach¬
tet , gestattet haben.

Daß die hierauf verwandten Kosten weggewor¬
fen find , die oft eben so viel betragen , als die gan¬
ze Theilung kosten würde , lieget , wie mich dünkt,

^ 2



in der Natur der Sache ; denn bis dahin , da die

» Vermessung , Bvnitirung u . s. w . regelmäßig vollen¬

det , und der Plan vorgeleget worden ist , der zum

Beweise des ersten Befundes dienet , wird immer in

der Luft gefochten.

Die dritte ist;
die alleinige Direktion der Bvnitirung som

Ingenieur.

Nach der Ger . Ordn . ists schon genug , wenn

die Bvnitirung unter der Aufsicht und Direktion des

Feldmessers geschiehet , dieser die Abschätzung Stück

vor Stück besorgen laßt , niederschreibt , ins Register

und auf die Karte traget.

Nach meinen Erfahrungen muß dieselbe unter

der Oberaufsicht des Oekonomen geschehen, welcher

die Klassifikation vorangehen muß , ohne welche die

Abschätzung nicht geschehen kann ; denn , theils ist

sonst die Bvnitirung , die mit der Klassifikation und

den Ausgleichungssatzen zn den Grundpfeilern des

ganzen Gebäudes gehört , von weniger Zuverläs¬

sigkeit ; theils aber werden dem Oekonomen seine

nachfolgenden Arbeiten erschweret , indem es ihm so¬

dann an genauer Kenntniß der einzelnen Theile

fehlt , welche die Anfertigung des Plans überaus

erleichtert , und die er sich , durch bloße Vereisung
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der Feldmark , zum Zweck der Abgebuug seines er¬

sten allgemeinen Gutachtens , nicht so ganz verschaf¬

fen kann.

Erlaubte es die Zeit dem Iustizksmnussarius,

diesen Operationen mit beizuwohnen , und hatte der¬

selbe so viele ökonomische Kenntnisse , um auch hier

zweckmäßig mitzuwirken ; so würde auch dieses von

großem Nutzen seyn , und auch ihm eine vollständige

Uebersicht des Ganzen verschaffen , die er nothwendig

haben muß . —

Zweite Abtheilung.
Haupthinderungsursachen der speziellen Gemein-

heitsaufßebungen.

Durch diese allgemeine Unrfchaffung der Dinge wür¬

de politische Glückseligkeit den höchstmöglichen Grad

erreichen . Aber wie außerordentlich selten finden wir

bis jetzt diese Einrichtung , ausser den neu angelegten

Kolonien in den preußischen Staaten . Sind sogar

die vorhin gedachten allgemeinen Theilungen , im

Ganzen genommen , in mehreren Provinzen , die
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Grafschaft Nuppin und die Prignitz ausgenommen,

nur seltene Ereignisse gewesen ; so darf 's wohl « m

so weniger befremden , daß man die speziellen noch

wenig kennt . Nur in den seltensten Fallen sind bei

Gelegenheit meiner vieljahrigen allgemeinen Aufhe¬

bungen zwischen Herrschaften und Unterthanen , auch

spezielle hie und da zu Stande gekommen , und

auch da , wo sie durch die beredteste Darstellung der

Vortheile zu Stande kamen , sind sie doch lange

nicht zu der Allgemeinheit gediehen , zu der sie gedei¬

hen könnten und sollten . Nur einzelne Bauern und

Kossäten, ' letztere als eine Aftergemeine betrachtet,

wurden von den übrigen separirt . Mehr zu bewir¬

ken stand nicht in meiner Gewalt . Aber wie wenig

dem großen Zwecke entsprechend ist das ! In , der

Hauptsache blieben es allgemeine Theilungen , von

welcher die Herrschaft , die sich eigentlich separirte,

den größten Gewinn , und die Gemeine nur den klei¬

nen Vortheil zog , daß sie der herrschaftlichen Schä¬

fer« entlediget wurde , und sich nun , nach Belieben,

Heiden für ihr Zugvieh anlegen konnte.

Eindruck zum Wunsche nach speziellen Theilun¬

gen machte das Beispiel der Herrschaft nicht auf

sie ; und doch mußten solche Theilungen bei ihnen,

mit Abbau begleitet , überall erfolgen , wenn höchst¬

mögliches ländliches und allgemeines Wohl bewirkt
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Fcuergefährlichkeiten würde unendlich gewinnen.

Die Gründe , warum spezielle Theilungen bis

jetzt beinahe gar nicht erfolgt sind , sind unter klei¬

nen Abänderungen eben dieselben , welche ich in der

vorhergehenden Abtheilung in Ansehung der Inter¬

essenten und Arbeiter angegeben habe . Selbst in

Ansehung der Gesetze gilt hier , was ich dort von

Unvollständigkeit der Vorschriften und Nechtsbeistän-

den gesagt habe.

Dabei nimmt hier das Allg . L. R . Th . I.

lit . 17 . § . zi6 . Platz.

Es heißt daselbst:

„wenn aber nur ein Mitglied der letzter»

„auf die Auseinandersetzung mit den übn-

„gen Mitgliedern antragt ; so muß es zur

„Begründung seines Gesuchs nachweisen:

„daß und wie die Theilung zum Vortheile

„sämmtlicher Interessenten geschehen könne ? "

Hiernach bestimmt nur der erwiesene Vortheil

einer ganzen Gemeine ausschließlich die Einleitung

des Separations --Antrages eines einzelnen betriebsa¬

men , nach Verbesserung der Kultur und des Wohl¬

standes sich sehnenden , Mitgliedes einer Gemeine,



und sie fand nur in dem einzigen Falle statt , wenn
ein Oekonomiekommissarius als der Mittelpunkt , um
den sich alles dreht , sey

's aus welchem Grunde es

wolle, derselben das Wort redete ; — wenigstens war
der Justizkommissarius durch dessen Gutachten so¬
dann gedeckt.

Von seinem , des Oekonomiekommissarius , oft

oberflächlichen Gutachten , hing alles , so wie Verwer¬

fung , ab ; und dieses begründete auch die richterliche

Entscheidung . Dies mußte natürlich besorgt und

wankend machen , nur einmal den ersten Schott zu
der höchst ungewissen Einwilligung oder Beistimmung
zur Separation zu machen , und dazu kam noch,
daß , was der eine Oekonomiekommissarius gut hieß,
der andere wieder verwarf.

Nach jenem Gesetze konnte also nur selten eine '

spezielle Theilung erfolgen , denn unmittelbarer , so- ^
gleich in die Augen leuchtender , Vortheil , entsteht !
für die Gemeine nie daraus . Wenn vernünftige
Darstellungen nicht fruchten , wenn nicht im Allge¬
meinen schon spezielle Aufhebungen als die sichersten s
Beförderungsmittel der äußern Glückseligkeit aner - !
kannt werden ; wie soll dann der mittelbare Vor¬
theil , schon im Voraus , so sichtbar , als durch in j
die Sinne fallende Thatsachen , dargelegt werden , !
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daß er zur Ausnahme von der Regel berechtiget?
Das liegt ganz außer den Grenzen der Möglichkeit.
Im Gegentheil wird ein jeder , der sich nicht mit
seinen Betrachtungen über das Gegenwärtige und
Sichtbare zu erheben vermag , nichts als Nachtheile
für 'die Gemeine in dieser Aufhebung finden , und
diese Nachtheile durch seine Phantasie sich unendlich
vergrößern. Nun fallt der Beitrag zur Unterhab
tung der Dorfhirten und der Hirtenhauser weg ; nun
sollen Separationsgrenzen unterhalten werden , und
wer weiß, was der forschende Widerspruch alles für
Nachtheil erfindet und ausspähet.

Es ist wahr , kleine Nachtheile erleidet dadurch
die im Gemenge verbleibende Dorfgemeine. Sind's
gleich nur unbedeutende Nachtheile , so sind es doch
Nachtheile , und bei Nachtheilen verbot das Gesetz
die Separation , das Vortheile für die ganze Ge¬
meine will. Aber entsteht hier nicht die leicht zu
beantwortende Frage : wird das Ganze nicht bei die¬
sen kleinlichen Nachtheilen zehnfach gewinnen? —
Es ist ferner sehr richtig , daß Privatvortheil dem
Vortheile des Ganzen , und mithin des Privatinter-
esse eines einzelnen Landmannes dem Interesse einer
ganzen Gemeine untergeordnet seyn müsse ; aber kann
dieser sehr richtige Grundsatz nun Anwendung
finden?
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Indem der einzelne , aus der Gemeinschaft ge¬

tretene , auf kleinliche Unkosten der übrigen Gemeinde-

glieder gewinnt , gewinnt damit das Ganze nicht zu¬

gleich mehr wieder , als die Gemeine verliert ? Welch

ein ««merklicher Unterschied in Ansehung der erwähn¬

ten Dorflasten , als Hirtenlohn u . d. m . Ob eine

Gemeine aus 20 oder 21 Gliedern bestehet , machet

freilich keinen sonderlichen Unterschied ; wie aber,

wenn sie nux immer aus 20 Gliedern bestand?

mußte man da doch nicht auch jene Lasten tragen?

Aber , welch ein bedeutender Gewinn , wenn der Liste

sonst Dürftige , nun cm Wohlhabender ist ! — Da¬

bei bleibt 's unfehlbar sehr hart , daß einzelne Ge¬

meindeglieder die wichtigsten , durch ländlichen Fleiß

sich zu erringenden , Vortheile , der Verblendung oder

dem Eigensinne Anderer zum Opfer bringen sollen;

daß die arbeitsamsten und erfahrensten Landwirthe,

bei allem Uebergewichte der Vernunft und des Ge¬

schickes , dennoch von den Thorheiten , Grillen und

Eigensinn der Schwächer « und Trägen abhängen,

und auf die ersprießlichsten Segnungen völlig Ver¬

zicht leisten müßen , wenn nicht irgend ein braver

oder unbestechbarer — - Oekonomiervmmißarius die

Sache vertritt.

Kein Billigkcitsgrund ist mir denkbar , der ir¬

gend einen Staatsbürger , und mir ihm den Staat



verbinden könnte , Vortheile aufzugeben , die mit der

strengsten Moralität bestehen, und auf äußeres Wohl¬

seyn den wichtigsten Einfluß haben ; diese und zwar

deswegen aufzugeben , weil getreue Nachbarn und

Gevattern , aus unlautern Gründen , diese Vortheile

von sich weisen.

Zwar ist in einem neuern Ministerial - Nescript

vom i7ten Februar istoz ., auf die der höchsten Lan¬

desbehörde vorgetragenen Bemerkungen und Vor¬

schläge , die erwähnte Disposition des Allg . L . N.

dahin gedeutet worden:

„daß der erforderliche Nachweis , welcher

„Gestalt die Separation dem Ganzen vor-

„theilhaft sey , nichts weiter in sich fasse,

„als daß dargcthan werden müsse , daß das

„zu theilende Revier in seinem ganzen Inbe¬

griffe zusammen genommen , durch die Se¬

paration in einen bessern Kultnrstand gesetzt
-V „werden kann , als in welchem es sich bis-

„hcr befunden hat ; hiernach es nicht darauf

„ ankommt , daß die durch die Separation

„zu bewirkende Verbesserung sich auf jeden

„ einzelnen Theil des gemeinschaftlichen

„Reviers erstrecke ;
"

und seit dieser Zeit haben die Anträge auf Spe¬

ziell - Theilungen mehrere Nachgiebigkeit gefunden;



ich habe selbst mehrere derselben bearbeitet , und be¬

arbeite sie noch jetzt ; auch siehet zu erwarten , daß

sich mehrere Anträge dieser Art , durch die aufge¬

stellten Beispiele zur Nachahmung veranlasset , vor¬

finden werden ; allein der bessere Fortschritt dersel¬

ben hanget von einem allgemeinen vollkommen ziveck-

maßigen Regulativ ab, welches überaus wünschens-

werth und nöthig ist . —



Vierter Abschnitt.
Hauptbeförderungsmittel der Geineinheitsauf-

hebungen.

Aiese Untersuchung , in genauester Beziehung auf
die vorhergehende, zerfallt , wie jene , in zwei Ab-
Heilungen. In der ersten werde ich die Beförde¬
rungsmittelder . allgemeinen, und in der zwei¬
ten die der speziellen Theilungen sammle « .

Erste Abtheilung.
Hauptbeförderungsmittel der allgemeinen Auf¬

hebungen.

Wenn die Hinderungsursachen dieser Aufhebungen,
nach dem vorigen Abschnitte , bald an den Jnteres-
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senken, bald an den Bearbeitern - bald an den Ge¬

setzen liegen ; so muß diese Abhandlung - als Unter¬

suchung der Beförderungsmittel , sich mit Hinweg-

räumung jener Ursachen beschäftigen - und mithin

gleichen Gang mit der vorhergehenden Abhandlung

nehmen . Daher rede ich auch hier von Interes - .

senken , von Arbeitern und Gesetzen.

I . Interessenten.

Die leider ! noch immer aus obigen Gründen

statt findende Abgeneigtheit eines großen Theils der

Interessenten , muß verschwinden , wenn das große

Werk gefördert werden soll. Sie muß verschwinden,

beim gemeinen Landmanne und bei größer « Guts¬

besitzern.

Bei dem gemeinen Landmanne.

Die diensamsten Mittel zur Hebung der Abge-

neigtheit , welche in Rücksicht seiner zugleich die

zweckmäßigsten Förderungsmittel der Aufhebungen

sind , sind nach meiner Ueberzeugung , Belehrung

durch Vorgesetzte , Beispiele ihres Gleichen , Geld-

unterstützung der Bedürftigen , gemeinschaftlich ver.

hältnißmäßiger Kosienvorschuß und gerechte Strenge.
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i ) Belehrung durch Vorgesetzte.

Wenn Männer , zu denen diese niedrige , ge¬

meinhin bedrückte , und doch so wichtige und nütz¬

liche Menschenklasse Zutrauen hätte , besonders Obrig¬

keiten , Justitiarien und Prediger , es sich recht ange¬

legen seyn ließen , um Erleichterung und Freude in

ihren kleinen Hütten zu schaffen , sie bei jeder Gele¬

genheit über die Nutzbarkeit der Aufhebungen zu be¬

lehren , ihnen die Augen über ihren minder glück¬

lichen Zustand zu öffnen - ihnen Theilungen als die

sicherste und reichhaltigste Quelle der Verbesserung

zu zeigen , sie dadurch unzufrieden mit ihrer bishe¬

rigen Lage und begierig nach jener bessern Lage zu

machen ; so würde das , wenn gleich nicht bei allen,

gewiß doch bei manchen , die gewünschte Wirkung her¬

vorbringen . Denn , auch unter Landleuten trifft

man Menschen von unverfälschtem Sinne , von so

Hellem Kopfe , von so biegsamen und für 's Gute so

empfänglichem Karakter , an , daß sie manchen von

der feinsten Erziehung beschämen.

Beträgt man sich überhaupt gegen den Land¬

mann treuherzig , grade , offen , ernsthaft , wohlwol¬

lend , theilnehmend , nicht anmaßend , nicht geschwät¬

zig , konsequent und immer gleich ; so wird man sich

seine Achtung und Zutrauen erwerben , und viel

über ihn vermögen . Wäre so das Verhalten der
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genannten Vorgesetzten , sie würden sicher durch Utt-

ermüdet fortgesetzte Belehrung über Aufhebungen,

durch sanfte Zurechtweisung , durch liebreichen Tadel

verjährter Vorurtheile , durch ernste Darstellung wah¬

rer Ehre Und Schande , besonders in Hinsicht der

Dorältern , durch die gütliche Vorhaltung des schul¬

digen Glaubens an die Menschheit und der Ver¬

pflichtung der dankbaren Aufnahme heilsamer Vor¬

schlage und Anweisungen , durch ruhige Anhörung

und Widerlegung aller Einreden , durch bereitwillige

Wiederholung des Gewinnes und Verlustes , sehr

viel auf sie wirken , und zum Verschwinden der Ab-

gerreigthcit von Aufhebungen beitragen.

Man würde nicht auf einmal , das wäre über¬

triebene Erwartung , sondern allmählig die unzei-

tige , und hier so überaus schädliche, Anhänglichkeit

an altes Herkommen und väterliche Verfassung , so

wie das bis dahin obgewaltete Mißtrauen und allen

Haß gegen diese Neuerungen , als ungearündet auf¬

geben , den wohlthätigen Vorschlägen williger sein

Ohr öffnen , mit sich selbst und mit Vertrauten zu

Rathe gehen , und so mit der Zeit den Theilungen

geneigter werden . Dies würde um so mehr gesche

hen durch Hinweisung auf

s ) Beispiele ihres Gleichen.

Auch
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Auch hier findet vollkommne Anwendung , was

der große Friedrich in der Verordnung vvm 2isien
Oktober 1769 sagt:

;,der Bauer wird ant meisten durch dSit

„Vorgang seines Gleichen sich leiten lassen,

„ da er nicht zweifeln darf , möglich zu ma-

„ chen , was jenem möglich gewesen?'

Beispiele , vorzüglich von seines Gleichen herge¬
nommen , die bei allen Zusammenkünften vorgetra¬
gen werden , sind Hauptantriebe für den Landmann.

Nichts in der Welt hat größere Gewalt auf sein

Herz , als Belehrung dieser Art.

Da der Trieb zur Nachahmung in jedem Men¬

schen das Erste ist , wodurch sich jenes Streben nach
That und Wirkung in der Seele hebet , und zugleich
zeigt , daß wirklich innere Anlage zum Menschen da

ist ; da eben dieser Trieb bei allen Menschen eine
sehr geraume Zeit , bei dem Landmanne aber gemein¬
hin seine ganze Lebenszeit , die Stelle der Vernunft
vertritt ; da mithin dieser Trieb die ersten Handlungs¬
arten , Gewohnheiten und Fertigkeiten , also auch die
ersten Grundsätze , uns selbst unbewußt , in uns al¬
len bildet , nach welchen jeder Mensch eine Zeitlang,
und die niedere Volksklasse oft ihre ganze Lebenszeit
hindurch fortwirket : so ist natürlich , daß dieser
Hang , in feinem Verhalten Andere und am liebsten

F



62

seines Gleichen zum Muster zu nehme » , sich
"eines

jeden mehr oder weniger bemeistert , und besonders

in dem Landmanne so tiefe Wurzel schlägt , daß die¬

ser Hang nicht selten allen nachherigen Unterricht

der Vernunft an Starke des Unterrichts überwiegt

und dadurch fruchtlos macht.

Der Weg der Wahrheit gehet ohnedies immer

durch die Sinne , und je mehrere derselben von ihr

zugleich gerührt werden , besonders wenn wir sie im

Bilde derer sehen , mit welchen wir im bürgerlichen

Leben gleichen Rang und Güter besitzen ; desto mehr

verstärkt sich ihre Kraft . Man fühlet daher eine

ungleich stärkere Wirkung , wenn man z . B . die

Pflicht einer guten ländlichen Haushaltung in einer

schönen Erzählung durch die Geschichte eines sorgsa¬

men Hausvaters sieht , als wenn man nur allein

die trockne Wahrheit hört : es ist Pflicht ein guter

Haushalter zu seyn ! Äm allerstärksten aber fühlt

man sie , wenn man sie im Bilde seines Gleichen

sieht.
Der sicherste Weg also den Bauerstand von

ererbten Vorurtheilen in Ansehung des Feldbaues,

und mithin der Gemeinheitstheilungen zurückzubrin¬

gen , ist nicht , daH man durch bloße Demonstratio¬

nen , welche seltener , doch auch zuweilen , wie schon

gesagt , nützen , ihn zu bewegen suche, sondern durch
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Beispiele , und zwar von seines Gleichen ; odek viel¬

mehr , daß man durch Beispiele den vorangegange¬
nen Belehrungen Starke des Eindrucks verschaffe.

Doch was wird alle aus Ueberzeugung entste¬

hende innere Geneigtheit zu Aufhebungen nützen,
wenn dennoch Gefühl der Hülfslosigkeit wieder zu
unserer Abneigung dringt ! Wie manches armselige

Dörfchen muß bei aller Sehnsucht widerstreben ! Da

sey der Staat Wohlthäter und Helfer durch

z) Gelduntcrstützung der Bedürftigen.

Daß nicht wenige unter den Bauern Unzufrie¬

dene , ungenügsame Geschöpfe sind , immer klagen,
immer mehr haben wollen , als matt ihnen zugeste¬

hen kann und dabei , von niederer Geldsucht gefesselt,

nichts für gute Anstalten und Einrichtungen auf¬

opfern wollen , wenn sie nicht sogleich mit der an¬

dern Hand zehnfachen Ersatz an sich reißen können;
das ist eben so bekannt als dies , daß die wahre

Armuth mancher durch Bedrückungen mit Abgaben
und Diensten fast ganz entblößten Gemeine , jeden
Gedanken an Aufhebung , wegen der damit verknüpf¬
ten Kosten , benehmen muß.

Sie , die täglich im Schweiße des Angesichts,
und doch nur mit nagenden Sorgen wegen der Zu¬

kunft , kümmerlich ihr schwarzes Brod essen, die höch-

F 2
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siens Lebensrnittel für sich und die Ihrigen - noth-

dürstigen Diehstand nebst Durchwintcrung , und beim

Mißwachse kaum Saatkorn wieder anschaffen können,

sie , sie sollten noch Lust zu kostspieligen Aufhebun¬

gen haben , solche noch mit Geldaufwand erkaufen?

Woher nehmen sie denn bei noch größerer Armselig¬

keit Brvdt , um sich mit den Ihrigen zu sättigen?

Ihre Abgeneigtheit ist also nicht strafbare Widersetz¬

lichkeit . In Ansehung ihrer , denen Aufbringung

der Theilungskvsien beinahe unmöglich , wenigstens

äußerst drückend , für Wirthschaftsunterhalt höchst

« achtheilig seyn müßte , würde gewaltsames Drin¬

gen zur Aufbringung der Theilungskosten hart und

ungerecht seyn. Hier herrsche die landesväterliche

Gnade und Milde . Bereitwilligster Kostcnvvrschuß

mache hier zum Privat - und allgemeinen Besten

möglich , was sonst bei dem lenksamsten , edelsten

Sinne unmöglich auszuführen bleibt . Hier lege die

Staatsverwaltung Kapitalien auf den gewissesten und

reichlichsten Zinsenertrag an ! Politische Glückseligkeit

schafft erhöhete hinreichende Zinsensumme . Nur Ab¬

tragung des Kapitals selbst stehe fest, und auch diese

nur in mehreren Zeitabschnitten , und zwar erst von

der Zeit an , wo glücklicherer Wirthschaftsgewinn

diese Abgabe , ohne Nachtheil des Ganzen , ge¬

stattet , —
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Diesen Sinn lege ich auch dem oben angeführ¬

ten wohlthätigen Hofrescripte vom röten April 1770

bei , nach welchem aus öffentlichen Kassen die Auf-

hebungskosien vorgestreckt werden sollen.

Ist aber auch gleich eine Gemeine nicht arm,

so fesselt sie doch gemeinhin Geldsucht . Nichts er¬

regt so sehr Widerwillen und oft sogar Erbitterung,

als Vorschuß zu allgemeinen , wohlthätigen
'
Einrich¬

tungen , von denen sie nicht alleinigen Gewinn zie¬

hen können . Das ist auch beim Antrage auf Thei¬

lung der Fall . Sie thun bisweilen lieber unwillig

darauf Verzicht , als daß sie sich zum Kosienvor-

schusse bis zur Theilungsbeendigung erklären sollen.

Ein sehr wirksames Mittel zur Förderung der

Geneigtheit der Interessenten , und mithin zur För¬

derung der Aufhebungen , bleibt also hiernach

4 ) gemeinschaftlicher verhältnismäßiger Kvstenvorschuß.

Dieser fand ehedessen nicht statt , vielmehr galt

in vorkommenden Fallen nach dem Obigen der ent¬

gegengesetzte Grundsatz:

„Provokant muß allein den Vorschuß besor-

„gen , und nur erst nach beendigter Sepa¬

ration , ist Provokat im Verhältnisse der

„ihm nach dem Urtheile der Kommission zu-

„geflossenen Vortheile verbunden , seinen Ko-
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„stenantheil dem Provokanten zurückzu¬

zahlen ."

Seit Kurzem aber hat man denselben in den umge¬

wandelt,

„daß , sobald Statthaftigkeit und Nützlichkeit

„feststehet , jeder nach Verhältniß seiner

„ Grundstücke und der durch die Aufhebung

„ihm zuwachsenden Vortheile , zu den ge¬

rammten Kosten beitragen muß ."

Diesem Letztern steht freilich auch manches entgegen,

dennoch aber wird derselbe auch die ^Antrage auf

Theilungen vermehren und die Vollendung derselben

befördern.
Wenn aber trotz aller Belehrungen durch

Wahrheit und Beispiel , trotz aller Geldunterstützun-

gen und Wegräumung der vom Kostenvorschusse

hergenommenen Beschwerden , dennoch beharrliche Ab-

geneigtheit , als »«biegsamer Starrsinn , den Aufhe¬

bungen hie und da Hindernisse in den Weg legt , so

bleibt nur das letzte , Aufhebungen fördernde und

Abgeneigtheit als unschädlich vernichtende , Mittel:

5) Landesherrliche Strenge.

Wenn schon jedem Hausvater das Recht und

die Verpflichtung zustehet , auf Befolgung der von

ihm , zum Besten des Hauswesens getroffenen Der-
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fügungen mit männlichem Ernste zu halten , um

nicht durch schlaffe Nachgiebigkeit sich und den Dei¬

nigen zu schaden ; so muß der Vater des Landes um

so mehr berechtiget seyn , jeden pflichtvergessenen

Widersetzlichen zur Beobachtung der zur Wohlfahrt

des Landes gegebenen Befehle mit unerbittlicher

Strenge und anscheinender Härte zu zwingen . Die

Wahrheit dessen bedarf keines Beweises . Dabei

kann niemand sich über wahre Harte und Kränkung

seiner Menschenrechte mit Wahrheit beklagen ; denn,

soll der Staat etwa von den Thorheiten , Grillen

und Eigensinne der Schwachen und Trägen abhän¬

gen ? — Soll er , um der Schwächlinge am Geiste

willen , seine gerechtesten Wünsche für vaterländisches

Wohlseyn aufgeben ? Nein ! Strenges Anhalten zur

Erfüllung aller der bürgerlichen Pflichten , die eige¬

nes und allgemeines Glück fördern , ist unerläßliche

W» Staatspflicht.

Durch unvorsichtige Gelindigkeit ist von jeher

mehr Schaden und Nachtheil in der bürgerlichen

Gesellschaft gestiftet , sind weit mehr unglückliche

Staatsbürger gemacht worden , als durch Strenge

und Härte ; denn durch diese , so wenig sie mit

Nechtmaßigkeit an sich , und mit meiner individuellen

Gemüthsart stimmen mag , werden doch die , welche

derselben unterworfen sind , zur Aufmerksamkeit auf
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ihre Pflichten , zur Genauigkeit bei Erfüllung dersel¬
ben , und zur Ordnung in ihrem ganzen Verhalten
gewöhnt . - Dagegen sehe man sich in der großen
Schaar elender Staatsbürger um , denen es an Al¬
lem fehlet , was man von einem brauchbaren Staats¬

gliede erwartet , und forsche nach, wie sie zu solchem
Verderben herabgesunken , in welchem sie sind. Ich
bin nach meinen Beobachtungen gewiß , daß die al¬

lermeisten unter ihnen verzärtelte Wesen sind , die
von einer zu großen Milde der Gesetze mit unzeiti-
ger Nachsicht behandelt und verwöhnt worden.

Sie würden nicht in einem solchen Grade ver¬
dorben und elend seyn , wenn sie das Glück einer

wohlthätigen Strenge genossen hatten . Unerbittlich
muß der Staat seyn , sobald es darauf ankommt,
solchen Pflichten Gehorsam zu verschaffen , die Unter¬

thanen beobachten können , und die sie zum eignen
und gemeinen Besten beobachten müssen. Festigkeit
und Kraft genug muß daher ein weiser und gerech¬
ter Staat besitzen , um Forderungen abzuschlagen,
die dem , der sie thut , und ihm selbst , nachtheilig
seyn würden . Mit erhabenem , gebietendem Ernste
muß er alles verderbliche Ankleben an ererbte länd¬

liche Vorurtheile , gemeinschadliche Gewohnheiten,
Starrsinn und Widerwillen gegen heilsame Einrich¬
tungen unterdrücken . Nie muß er nachsichtsvoll den
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sich der Aufhebung muthwillig Widersetzenden in

Schutz nehmen , sondern einen ernsten Gebieter und

Richter an sich finden lassen. Waren Landeskolle-

gien hier nachsichtig gegen die , welche sie mit uner¬

bittlicher Scharfe zur pünktlichsten Beobachtung der

Aufhebungsgesetze dringen sollten , würden sie da

nicht dem ganzen Vaterlands großes Unrecht zufü¬

gen , und den Verordnungen , durch Weichlichkeit,

alles gesetzliche Ansehen und Kraft nehmen ? Nie

muß man die Stimme der Milde hören , sobald die

Stimme der Pflicht etwas anders gebietet . Ernst

ist Hier Wohlthat , und unerbittliche Strenge , so

herbe sie für die ersten Augenblicke scheinen mag,
wird dennoch die reichste Quelle des Glückes für

den Landmann und seine Familie , und — für den

Staat selbst ! — '

Welche aufhebungsfördernde , und mithin Ab-

geneigtheit gegen Aufhebungen unterdrückende , Mittel

sollen angewandt werden

D . bei größer » Güterbesitzern?

In einer etwas veränderten Gestalt würde gewiß
eines oder das andere der vorhin gedachten Mittel,

auch hier bei manchem die gewünschte Wirkung her¬

vorbringen.

Liegt aber blos stolze Rechthaberei zum Grün-
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de , so weiß ich kein sicherers Mittel , als : Vorhal¬
tung der Wahrheit , daß nichts ehrenvolleres gedacht
werden könne , als edle Unparteilichkeit , daß es
ein schädliches Vorurtheil sey : es sey schimpflich und
unanständig , einen Irrthum cinzugestehen und eine
Behauptung fahren zu lassen , — daß es vielmehr
der schönste Ruhm von allen Beförderern , Freunden
und Bekennern der Wahrheit bleibe , ihr noch dann
zu huldigen , wenn sie uns demüthigt , und ihr zu
folgen , selbst wenn unsere Leidenschaften mächtig wi¬
derstreben . Gewiß , dieser reine , edle Wahrheitssin»
schafft wahre bleibende Ehre , und ist ein untrügli¬
ches Merkmal eines gebildeten und guten Staats¬
bürgers,

II . Bearbeiter der Aufhebungen.

Niemand kann in Abrede seyn , daß zweckmä¬
ssige , gewisse und schnelle Ausführung des Aufhe¬
bungswerkes nur dann statt haben kann , wenn kein
Mangel an solchen Geschäftsmännern ist , die ganz
Las sind , was sie seyn sollen : bewährte , tüchtige
Justiz - und Oekvnomiekommissarien , Ingenieurs und
Decernenten.

Ueber die Tüchtigkeit , Bildung und Besoldung
dieserMänner werde ich hier meine Gedanken mit¬
theilen.
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-4 . Aufhebun gs - Iustizkommissarien.
») Tüchtigkeit.

Nicht der alleinige, wenn gleich unentbehrliche.
Besitz nothdürftiger theoretischen und praktischen
Rechtskenntnisse, entscheidet hier für ihre Tüchtigkeit,
wie ich schon oben dargethan zu haben glaube.
Eigentliche Sach - und ökonomische Kenntnisse,
Kenntniß der Interessenten und der Behandlungs¬
art derselben , so wie Geschicklichkeit des Umgangs
mit ihnen , sind unentbehrliche Bedürfnisse für sie.
Also

r ) theoretische und praktische Aufhebnngskenntnisse.

Von der Nothwendigkeit derselben habe ich be¬
reits oben geredet, und über die sicherste Erlangung
derselben werde ich weiter hin meine Meinung sagen.

2 ) Qekonomische Kenntnisse.

Hiermit verlange ich nicht , daß ein Insiizkom-
missarius durch vorzüglich ausgebreitete und wissen¬
schaftliche Kenntnisse der Landwirthschaft sich aus
Nothwendigkeit auszeichnen müsse ; das wäre über¬
triebene Anforderung. Aber ist Oekonomie ihm ein
ganz fremdes Feld , oder besitzet er auch allenfalls
die gemeinsten Kenntnisse davon ; kann er dann wohl.
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ten und glücklichen Erfolge dgs Ganze anordnen

und leiten ? Wie manche Theilungen sind und wer¬

den dadurch erschweret , zum unnützen Kostenaufwan-
de , und doch zu gerechten Verletzungsbeschwerden

mißgeleitct , anfgezögert und als unvollendet wieder

aufgehoben . Darf man etwas Besseres von denen

erwarten , die , bei ihrer hlrmuth an ökonomischen

Einsichten und Erfahrungen , nicht im Geiste der Ge¬

setze und der Ger . Ordn . handeln , sondern ängstlich
am todten Buchstaben kleben ? — Wein , diesem

vorzubauen , sind richtige und mehr als gemeine öko¬

nomische Kenntnisse nothwendig . Diese allein , kön¬

nen m den Stand setzen , den Oekonomcn wie die

übrigen Arbeiter , gehörig einzuweisen , ihre Arbeiten

gehörig zu übersehen , zu bestimmen,
'

zu beurtheilen
und erforderlichenfalls vollenden zu helfen . Wie nö¬

thig ist das , um nicht aufs Gerathewohl fortzuar-
beiten , sondern in ökonomischer Hinsicht allenthal¬
ben mitzuwirken , schon in » voraus eines glücklichen

Fortganges gewiß zu seyn. —

Von »hin , dein die Leitung des Ganzen zuste¬

het , fordert man mit Recht

g ) Kenntniß Der Interessenten und der Behandlungs¬
art derselben.
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- ») Kenntniß der Interessenten.

Gewiß / unter den mannigfaltigen Ursachen/ daß

manche Kommiffarien , denen es ein Ernst war und

ist , hier alle ihre Pflichten zu erfüllen , um Gutes

zu schaffen , dennoch durch die redlichsten Bestrebun¬

gen und durch den angestrengtesten Fleiß nicht soviel

ausrichten konnten und können , als sie wünschten

und wünschen , giebt es auch diese , die so ausneh¬

mend wirket , und doch so wenig erkannt wird : Un-

bekanntschaft mit den Theilhabern und deren Denk¬

art . Dadurch sind uNd werden oft ihre besten Be¬

mühungen vereitelt ; denn bekannt muß uns der

seyn , auf den wir wirken sollen und wollen . Das

ganz vorzüglich hier . Denn wie wollen wir sonst

im Stande seyn , jedem zu leisten , was ihm gebüh¬

ret und ihn zu behandeln , wie er es wünscht , um

sich unserer Leitung anzuvertrauen , wenn wir nicht

bedacht gewesen sind, ihn genauer kennen zu lernen?

Wie oft werden und müssen wir uns dann entwe¬

der in der Wahl der Personen , denen wir hier Pflich¬

ten leisten , oder in Bestimmung der Zeit und des

Ortes , wo wir sie beobachten , oder in der Art und

Weise , wie wir sie betrachten , oder in Festsetzung

des Grades , den wir unserer Thätigkeit gebcn ^ auf

die nachtheiligste und gefahrvollste Weise irren , wenn

wir es nicht zuvor erkannt haben , was die , auf
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welche wir wirken sollen , vermöge ihrer Denkart,

am meisten bedürfen , am gewissesten tragen können,

am liebsten annehmen.

Tüchtigkeit zum Aufhebungsgeschäfte sehet also

vernünftige Aufmerksamkeit auf die Gemüthsart,

Stimmung des Geistes und Herzens der Interessen¬
ten voraus ; denn bei allem , was wir hier in Friede

thun und ausführen sollen und wollen , sind wir ja

von ihnen abhängig gemacht ; überall bedürfen wir

dazu ihrer Einwilligung , ihres Wohlwollens , ihres

Beistandes . An sie müssen wir uns wenden , wenn

wir die meiste Mitwirkung zu unserm Zwecke erwar¬

ten wollen , und eben deshalb müssen wir sie noth¬

wendig als Gegenstände betrachten , die wir durch¬

aus kennen lernen müssen , wenn wir sie für unsere

Absichten gewinnen , und etwas durch sie und mit

ihnen ausrichten wollen.

Lassen Sie uns einmal , theure Geschaftsbrü-

der , forschen , warum oft unsere Aufhebungsunter-

uehmungcn so leicht und schön gelangen , und wir

werden unfehlbar finden , daß sie in den meisten

Fallen blos deshalb glücklicher von statten gingen,
weil wir die Theilnehmer nach ihren starken und

schwachen Seiten kannten , ihren herrschenden Ge¬

schmack und die Art , wie sie behandelt seyn wollen,

richtiger einsahen oder trafen , und alles , was Ein-
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druck auf sie machen konnte , entweder in Bewe¬

gung zu setzen , oder abzuschrecken und zu entfernen

wußten . —

Würden patriotisch gesinnte Kommissarien so

oft durch ihren Eifer der guten Sache geschadet ha¬

ben , und schaden , wenn sie nicht unbekannt mit der

Denkart derer gewesen wären , in deren Angelegen¬

heiten sie handelten und handeln ? Würden sie nicht

oft die Interessenten mit mehr einnehmender Liebe und

schonender Nachsicht behandelt haben , wenn sie tie¬

fere Blicke in ihre Herzen geworfen und ihren Sinn

kennen gelernt hatten ? Würocn sie dagegen gegen

andere nicht mehreren Ernst bewiesen haben und be¬

weisen , wenn sie prnfendere Beobachter ihrer Nei¬

gungen und Behandlungsart gewesen waren ? —

bb) Kenntniß der Behandlungsart der Interessenten.

Da eine so große Verschiedenheit der Gemüths¬

arten , Temperamente uttd der Stimmungen des

Geistes und Herzens bei den Theilhabern statt findet;

so muß auch Verschiedenheit der Behandlungsart

statt finden , wenn man hier nützen will . Nothwen¬

dig muß man daher seinen Zweck verfehlen , wenn

man entweder ertragende und nachgebende Liebe oder

rauhen , polternden Ernst zur einzigen Behandlungs¬

art wählet . Dieser wird oft erbittern , und jene un-



verschämter machen , zumal wenn eins oder das an¬

dere am unrechten Orte angebracht wird.

So durchaus nothwendig Liebe , Sanftmuth
und Geduld auch bleibt ; so dringend und angele¬

gentlich ich diese .jedem Freunde der Aufhebungen

empfehle ; eben so nachtheilig ist auch allzu

große Nachsicht . Ich kann nicht genugsam davor

warnen ; denn unter 20 Menschen aus der niedern

Klaffe ist oft kaum ein einziger , der das ertragen
könnte , der nicht Mißbrauch von solcher Nachsicht,
als einer schlaffen Nachgiebigkeit , machen sollte.

Auch ist das warllch ! eben so wenig ein Mittel , sich
bei ihnen geachtet und beliebt zu machen , als seine
edle Absichten bei ihnen und durch sie zu erreichen.

Es sey mir erlaubt , daß ich hier etwas von

der mir am besten scheinenden Behandlungsart sol¬

cher Theilnehmer rede , die , bei einem größer » und

geringern Grade der Schwache oder Verdorbenheit
des Geistes und Herzens / die Kommissarien und Ge¬

rneinglieder oft aufhalten , verwirren , mißleiten und

ganz von Ausführung des Vorhabens abschrecken
wollen . Dahin rechne ich vorzüglich:

Dummstolze, bei denen vernünftige Gründe

und sanfte Behandlung nichts fruchten.
Was ist bei diesen anders zu thun , als Ueber-

mulh gegen Uebermuth zu setzen , oder zu scheinen,
als
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als bemerke man das dummstolze Benehmen und

einfältige Widersprechen nicht ? Denn je mehr man

ihnen nachgiebig desto frecher und übermüthiger wer¬
den sie in ihren Behauptungen und Anforderungen.
Würdigt man fie keiner Achtsamkeit , so weiß ihre

Dummheit nicht , wie sie das aufzunehmen haben
und werden gewöhnlich verständiger.

Eigensinnige . Mit diesen ist zu unterhan¬
deln , wenn sie noch verständig sind. Ihnen muß
man in den ersten Augenblicken nachzugeben scheinen.
Dann habe ich fast jedesmal erlebt , daß sie bald

nachher der Stimme der Vernunft Gehör gaben,
ihr Unrecht und die Feinheit der Behandlung fühl¬
ten und wenigstens auf eine Zeitlang geschmeidiger
wurden . Hingegen eine schreckliche Plage beim Auf-
hebungsgeschäst ist es , wenn man Starrsinnige , die

noch dazu schwachen Verstandes sind , belehren soll.

Vergebens sind da alle Grunde und alle Schonung.
Gleichen Starrsinn aber zu beweisen , und durchaus

nicht nachgeben wollen , nützet eben so wenig , als
die weitlaüstigsten und gründlichsten Demonstrationen

nützen , die nur noch mehr zu erbittern und zu ver¬

härten pflegen . Da finde ich
's am gerathensten,

entweder solche dumme Starrköpfe so in ihren eige¬
nen Ideen , Entwürfen und Vorschlagen zu verwik-

keln , daß sie dadurch sichtbar zu ihrer Beschämung
G
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in solche Verlegenheit versinken , daß sie das wohl¬

thätige fremder Hülfe in sich empfinden müssen,

wenn es gleich nicht augenblicklich von ihnen einge¬

standen wird ; oder ihnen auf der Stelle Erfüllung

ihres Willens zu versprechen , aber nicht eher zu er¬

füllen , als bis sie zu vernünftiger Ueberlegung kom¬

men ; oder , die Sache in der Stille , nach bessern.

Wissen und Gewissen einzukeilen , und ihre nachma¬

lige Billigung zu erwarten , welche sie in ruhigen

Augenblicken nicht zu versagen pflegen ; zumal , wenn

man sich seiner richtigern Einsichten nicht rühmt,

und das Geschehene nicht einem eigenmächtigen Ver¬

fahren , sondern dem zuschreibt , daß man ihre Mei¬

nung so verstanden habe.

Zanksüchtige. Bei diesen bleibt die unüber¬

windlichste Kaltblütigkeit das Klügste . Nie darf

man sich durch sie in Hitze bringen lassen . Mit

denen unter ihnen , die alles besser wissen wollen,

allem widersprechen , was man vortragt , oft wider

bessere Ueberzeugung widersprechen , blos um das

Vergnügen zu haben , streiten zu können , mit diesen

breche man das Gespräch sogleich ab , als sie aus

Muthwiken zu widersprechen anfangen . Dies das

einzige Mittel durch ihren unnützen Wortschwall i»

der Verhandlung nicht aufgezögert oder irre geleitet

zu werden . — Denen , die in Behauptung un-
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ausführbarer , dem gesunden Menschenverstände wi¬

dersprechenden , Vorschlage eine Ehre setzen , blos
damit man mit ihnen streiten und kämpfen soll , die¬

sen kann man auf Augenblicke die Freude machen,
ihre Paradoxien zu bestreiken, oder noch besser , sie
zu belächeln.

Aufwiegler Und Rankemacher. Diesen
müssen wir stets durch Worte und ganzes Betragen
als so entschiedene Feinde von aller Schiefigkeit,
Intrigue , heimlicher Kabale und Aufhetzerei erschein
nen , und also innige Verehrer jedes graben und

aufrichtigen Menschen seyn, daß sie es im Innersten
fühlen , wieviel sie von unserer Achtung verlieren
würden , wenn man sie auf bösen Schlichen ereilete.
Dabei müssen wir , so lange sie uns noch nicht ge¬
tauscht haben , ein solches vorzügliches Zutrauen zu
der Lauterkeit ihrer Gesinnung vorgeben , daß sie die

Vesorgniß nicht ahnden , durch sie in Ausübung des

wohlthätigen Aufhebungswerkes gestört zu werden.

Ihre Schwachheiten müssen wir tragen , und

selbst begangene Fehler gern verzeihen und entschul¬
digen , in so fern nur dabei nicht Arglist und Tücke

zum geflissentlichen Schaden der Aufhebungen sichtbar
hervorleuchtet . Ist aber das , auch nur auf eine
entfernte Weise , so isi

's Pflicht , mit Nachdruck und
im festen Tone der Wahrheitsliebe .zu ihnen zu re-

E ?
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den . Wollen sie durch Stottern ausweichen : so

breche man entweder ab , um ihnen zu verstehen zu

geben , daß man sie für diesmal , in Ansehung

einer öffentlichen Schande , schonen wolle , betrage

sich aber nachmals gleichgültiger gegen sie, und war¬

ne mit liebreichem , doch ernsthaftem Wesen , sich nicht

fernere Ranke und Aufwiegeleien , zum Nachtheil

der guten Sache , zu erlauben . Fahren sie dessen

ungeachtet damit fort , so äußere man sich gegen sie

entrüstet , und bestrafe sie durch sichtbare Verachtung,

wüthiges Entgegenwirken und fortgesetztes Mißtrauen

gegen alles ihr Reden und Betheuern.

Mißtrauische und Argwöhnische. Arg - «

wohn und Mißtrauen ist beinahe eine ganz allgemei¬

ne Seelenkrankheit des gemeinen Landmannes . Hier

vergesse man nie , um bei dem Bewußtseyn edler

Absichten nicht beunruhigt und dadurch zur falschen

Behandlungsart nicht gemißleitet zu werden , daß sich

tief in jeder Menschenseele ein gewisser Argwohn

regt , nach welchem sie es für vernünftig und klug

hält , sich zu jedem , den sie nicht ganz genau schon

kennet , eher Böses als Gutes zu versehen . Sehr

begreiflich ist die Entstehung dieses Argwohns . Wir

sind von Natur schüchterne Geschöpfe , und je län¬

ger wir auf Erden leben , desto mehr überzeugen wir

rms , daß eigennützige , feindselige , boshafte Leiden-
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schaften , nur leider ! in den Herzen so vieler Men¬

schen herrschen , und den Unvorsichtigen durch einen

guten Schein bethören . Kommt dazu noch eine be¬

sondere unglückliche Stimmung des Gemüths , Kränk¬

lichkeit und dickes Blut , oder auch besondere Ein¬

wirkungen des Schicksals , wenn man selbst gar oft

ist hintergangen worden ; so würde es ungerecht seyn,

wenn man diese Seeleukranken , als wirklich vorsch¬

liche Bösartige behandeln wollte . Das darf am

wenigsten beim Vauerstande geschehen; denn wie oft

bedienen sich schlaue , intriguante Köpfe der natürli¬

chen Gutmüthigkeit oder Einfalt der Gemeinglieder,

um sie zu überlisten und obendrein noch zu verhöh¬

nen ! Ja , wir oft müssen sie unter den geflissentli¬

chen Berückungen ihrer Obern seufzen, zu denen sie

Zutrauen hatten ! Ist da jenes argwöhnische , miß¬

trauische Wesen , da sie immer auf ihrer Hut sind,

und selbst in dem treuesten , doch noch unbekannten

Arbeiter , einen Verrather und Betrüger zu sehn

fürchten , nicht sehr natürlich ? Mit Mitleiden , gro¬

ßer Vorsichtigkeit und Zurückhaltung , mit Schonung,

Mäßigung und ausharrender Geduld , müssen wir die¬

se behandeln , ein immer gleich redliches , ungezwun¬

genes , grades und treuherziges Betragen gegen sie

beobachten , und jeden , auch den kleinsten Zweifel
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in Liebe und Sanftmuth , zur Ueberführung des Irr¬

thums , zu heben suchen.

Dabei aber müssen wir uns nicht weiter durch

ihre Grillen und Launen beunruhigen und stören las¬

sen , sondern muthig und standhaft den Weg fort¬

gehen, den uns Klugheit und Gewissen verzeichnen.

Auf diese Weife werden wir sie am sichersten

von ihrer Krankheit heilen , und für unsere Absich¬

ten und Wünsche gewinnen ; statt daß wir durch ein

entgegengesetztes Betragen ihre Krankheit , zum Nach¬

theil der Aufhebungen , unheilbar machen.

Mit solcher weisen Behandlungsart der Inter¬

essenten hangt unzertrennlich zusammen die für Tüch¬

tigkeit eines Iustizkommissarius redende

4) Kunst des Umganges mit den Interessenten.

Daher setzet auch die oben angezeigte Verord¬

nung vom Jahre 1774 . ausdrücklich fest:

«daß nur solche Kommissarien gewählt wer¬

den sollen , welche mit dem gemeinen Land-

«manne wohl umgehen konnten , und sich

«dadurch vorzüglich empföhlen ."

Was hier in Beziehung auf den gemeinen Land¬

mann , als auf die größte Jnteressentenzahl , gesagt

wird , das kann und muß auch von den übrigen

Theilhabern , als von der kleinsten Zahl , gelten.



Es siehet demnach als ein wichtiges Merkmal

eines tüchtigen Jusiizkommissarius fest , daß ein klu¬

ges , ernstes , geschmeidiges , einnehmendes , gefälliges,

grades Wesen , ihm im Umgänge mit den gesumm¬

ten Interessenten , habituell geworden seyn müsse.

Er muß in die Denkart und Launen eines jeden sich

zu finden verstehn ; muß , daß ich so reden darf.

Allen Alles werden können , ohne jedoch je seiner

unwürdig zu handeln . Er muß die Geschicklich-

keit besitzen, sich geltend und geachtet zu ma¬

chen , ohne verlachet , beneidet oder geflohen zu

werden ; sich nach den Temperamenten , Neigungen

und Einsichten der geringern und vornehmer » Dorf-

einwohner zu richten , ohne falsch zu seyn ; sich un¬

gezwungen in den Ton der Gebildeten und Ungebil¬

deten unter ihnen stimmen zu können , ohne weder

Eigenthümlichkeiten des Karakters zu verlieren , noch

zur niedern Schmeichelei hcrabzusinken . Er muß

nach Umstanden blos in Ernst oder Liebe zu reden,

oder beides mit einander zu verbinden verstehen , oh¬

ne bizarr oder tändelnd zu seyn . Er muß soaar

der platten Sprache völlig mächtig seyn , um sich

dem gemeinen Manne auf die ihm gefälligste und

verständlichste Art ausdrücken zu können , ohne sich

doch deswegen lächerlich darzustellen , oder gar schmut¬

ziger und pöbelhafter Ausdrücke zu bedienen . —



Ueberhaupt Offenheit , Wohlanständigkeit , Mensch¬

lichkeit, Ernst und Konsequenz im Reden und Hanseln,

das ist , wie ich aus vieljähriger Erfahrung weiß , so

wie überall , auch hier , das sicherste und wirksamste
Mittel , sich Achtung , Liebe und Zutrauen bei denen

vornehmern Standes zu erwerben , und dadurch

Aufhebungen leichter zu bearbeiten und glücklich zu
vollenden . Aber auch die niedern Standes versagen,
im Ganzen genommen , ihre Ehrerbietung , Anhäng¬

lichkeit und Zutrauen so leicht nie , wenn man sich

treuherzig und grade , wohlwollend und ernsthaft,
nie geschwätzig, immer gleich , und von aller steifen,

hochmüthigen Feierlichkeit entfernt , sich gegen sie be¬

traget.
Dies sind die Haupterfordernisse der Tüchtig¬

keit eines Gemeinheitsaufhebungs - Justizkommissarius.

Hier entstehet nun , sehr natürlich , die Frage : wel¬

ches sind die bewährtesten Mittel zur Erlangung

solcher Tüchtigkeit ? Die Beantwortung derselben

führt mich auf die

b) Bildung der Aufhebungs < JustizkomMissal ie »,

in genauer Beziehung auf die vorletzte Unterabthei¬

lung in Hinsicht

r ) theoretischer und praktischer Aufhebungskenntnisse.



Soll man diese , wie bisher , ohne fremde An¬

weisung , durch sich selbst erlangen ; so wird dazu,
und zwar , wie ich schon bei verschiedenen einzelnen

Gelegenheiten gesagt habe , auf Unkosten der Theil - >

nehnier , eine lange Reihe von Jahren erfordert und

es wird mithin immer an einer zureichenden Zahl

tüchtiger Geschäftsmänner fehlen . Ungeachtet mei¬

ner vier und dreißigjährigen Selbstbelehrung und

mannigfaltigen Erfahrungen im Aufhebungsfache,
leite ich noch jetzt neue Theilungen ein , die mich

zur herzlichen Freude , in einzelnen Hinsichten , noch
mit - neuen bessern Maximen , Verfahrungsarten und

Sicherheitsmaßregeln bereichern ; ein Beweis , daß

auch hier , wie im ganzen Gebiete der Wahrheiten,
alles nur stuffenweife fortrückt , und ohne ruhiges
Erwarten der Zeit , alles gewaltsame Dringen und

Treiben , Arbeiten und Streben nach höherer Voll¬

kommenheit nicht glückt.
Sollen jene Aufhebungskenntnisse nicht, wie bis¬

her geschah , so langsam und auf Kosten der Theile

und zum Nachtheile des Fortganges der Aufhebun¬

gen selbst eingesammelt werden , so sind öffentliche,

vom Staate sanctionirte , Bildungsanstalten dieser Art

ein nothwendiges Staatsbedürfniß.

Die Gemeinheitsaufhebungs - Kollegien , über de¬

ren Einrichtung ich , am Schlüsse dieses Abschnittes,



einen Entwurf mittheilen werde , können zugleich als

Pflanzschulen für künftig brauchbare Geschäftsmän¬

ner angesehen werden , Darauf verweise ich al¬

so hier.
Die Bildung der Justizkommissarien aber in

Hinsicht

2) Qekonomischer Kenntnisse

muß , wenn man dazu nicht etwa schon in jüngern

Jahren , durch väterliche Landwirthschaft , oder durch

langem Aufenthalt bei tüchtigen Oekonomen , vorzüg¬

liche Gelegenheit gehabt hat , durch Lesung klassischer

ökonomischer Werke , durch wiederholten lehrreichen

Umgang mit erfahrnen Landwirthen , und durch sorg¬

fältige , wenigstens ein Jahr hindurch unter Anlei¬

tung eines geschickten Oekonomen ausschließlich fort¬

gesetzte , Beachtung und nähere Theilnahme an wirth-

schaftlichen Angelegenheiten , auf einem bedeutenden

Landgute oder königlichen Amte , erworben werden.

Denn ohne diese Kenntnisse —^ wer kann je ein

brauchbarer Kommissarius seyn ? —

Männer , die im Aufhebungsfache leicht und

glücklich arbeiten wollen , müssen , nach aller Erfah¬

rung , mit der Gemüthsart der Interessenten bekannt

seyn , und sie zu behandeln verstehen . Wie können

sie aber zu dieser
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z ) Kenntniß der Interessenten und der Behandlungs¬
art derselben

gelangen? Ich denke auf folgende Weise:

->°) Durch allgemeine Kenntniß der Hauptunter,
schiede der Gemüthsarten.

Unmöglich können wir gründliche Kenner der
Interessenten werden , wenn wir jene Unterschiede
und Eintheilungcn nicht machen , und die Menschen
so nach ihren Gesinnungen im Allgemeinen stellen
und ordnen lernen. So groß aber auch immerhin
bei den Theilhabern die Mannichfaltigkcit ihrer
Denk - und Handlungsarten und die Mischung na¬
türlicher Vorzüge und erworbener Vollkommenheiten
und Fehler seyn mag , wodurch eben ein jeder eine
besondere, von allen andern verschiedene, Person dar¬
stellt ; so findet man doch auch gewisse Achnlichkeiten,
welche mehreren Gemüthsarten gemein sind , und
wornach wir die große Menge aller zu einer leichten
Uebersicht ordnen können.

Diese Hauptunterschiede müssen Kommissarien
kennen , wenn sie . die Gemüthsarten einzelner Inter¬
essenten glücklich erforschen wollen . Mit dieser all¬

gemeinen Kenntniß müssen sie
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KK) besondere Kenntniß des Unterschiedes der Ge¬
müthsarten.

verbinden. Denn jeder Theilhaber wird , wie be¬

kannt , entweder von einer edlen und guten , oder

fehlerhaften und schädlichen Hauptneigung geleitet,

die sich in allen mischt und den hervorstechenden

Karakter desselben ausmacht . Kennen wir diese in

ihm herrschende Tugend , oder dieses über ihn herr¬

schende Laster , so liegt beinahe schon seine ganze in¬

dividuelle Sinnesart unverhüllt vor uns da ; denn

aus jedem herrschenden Guten entsteht so natürlich

gewisses andere Gute und aus jedem herrschenden

Bösen gewisses andere Böse , daß es leicht zu be¬

urtheilen ist , theils , wie viel wir von dem einen zu

hoffen , und von dem andern zu fürchten haben,, der

ein gewisses Laster oder eine gewisse Tugend sich ganz

zu eigen gemacht hat ; theils wie wir einen jegliche»

zu behandeln haben.

Wer die Haupttugend oder das Hauptlaster

hat , der hat die damit verbundenen und daraus

entstehenden alle. Ist Leichtsinn und Wankelmuth
der unterscheidende Karakter , so erwarte man , um

seine Maßregeln darnach zu nehisten , auch sicherlich

Schwachheit bei Vorspiegelungen^ und Aufwiegelei,

Derlaugnung der erkannten Wahrheit , plötzliche Um-
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kehr zu Aufhebungsfeinden, baldige Unterdrückung

guter Ideen und Regungen.
Ist nachdenkender Ernst das unterscheidende

Gute , so erwarte man Liebe zur Wahrheit , männ¬

liches Festhalten guter Ueberzeugungen , Ordnung
und Uebereinstimmung in allen Gesinnungen, und

treue Ausübung der erkannten Pflicht. —

Diese herrschende Neigung kann uns aber bei

Interessenten nicht leicht verbergen bleiben ; denn sie
wird fast jedesmal, wenn wir mit ihnen zu thun

haben , mit vieler Beständigkeit sich äußern. Sie

wird uns um so weniger entgehen , wenn wir

ce) KeUtttnisse der Zeichensprache und Mienen , der
Verrätherin der Charaktere , besitzen.

Seele und Leib ist viel zu innig mit einander

verbunden, als daß sich die Empfindungen und Ge¬

sinnungen der Seele nicht unaufhörlich im Körper
abbilden sollten , wenn jemand anders die Vcrstel-
lungskunst noch Nicht im höchsten Grade sich zu ei¬

gen gemacht hat. Aber man muß nicht blos den

allgemeinen und natürlichen Ausdruck dessen,
was in der Seele vorgehet, verstehen , nach welchem

Freude und Kummer, Liebe und Haß, Sanstmuth
und Zorn , Wohlwollen und Widerwillen, Leichtsinn
und Ernst, ihre unterscheidende Bezeichnungen haben;
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man muß auch den eigenthümlichen und besoni

dern Ausdruck kennen , der jeden einzelnen Theil¬

haber bezeichnet , und in seinem Temperamente und

seiner ganzen Abbildung gegründet ist.

Alsdann erst kennen wir einen Interessenten

ganz , wenn uns nichts ohne Bedeutung bei ihm

ist , wenn wir wissen , was jede Bewegung , jede

Miene , jeder Ton der Stimme , ankündigt ; wenn

wir aus den ersten entfernten Anstalten , die er trifft,

seine ganze Absicht ahnden und seine innere Verfas¬

sung entrathseln können.

- Diese Zeichensprache wird man verstehen lernen,

wenn man durch fleißige Beobachtung der Men¬

schen überhaupt , und hier insbesondere der Dorf¬

einwohner , sich einen gewissen richtigen Blick , der

äußern Merkmale zu verschaffen bemühet ist *) .

Was muß endlich zur Bildung geschehen , in

Hinsicht

4) der Kunst des Umganges mit den Interessenten?

Wen die Natur nicht schon mit einer glück-

*) Man bedarf dieser Kenntnisse eigentlich mir in Ab¬

sicht der Hauptpersonen , die sich , nach gemeinsa¬

men Einverständnisse , durch Wortsühren auszeich¬

nen , und nach deren '
Gutbefindcu sich eine Ge¬

meine zu fügen pflegt.
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lichen Anlage dazu ausgerüstet hat , der wird freilich

meistenteils dem nachstehen müssen , dem die Natur

diese Gabe versteh. Doch wenn er Studium der

Menschen , eine gewisse Geschmeidigkeit , Geselligkeit,

Nachgiebigkeit , Duldung - zu rechter Zeit Vcrläug-

nnng , Aufmerksamkeit auf sich selbst , Gewalr über

heftige Leidenschaften und Heiterkeit eines immer

gleich gestimmten Gemüthes sich zu erwerben sucht;

so wird er jene Geschicklichkeit, so weit sie hier er¬

forderlich ist , sich zu eigen machen . Und wenn er

dann nicht aller Orten Gelehrsamkeit und feine Kul¬

tur fördert , sondern gefunden Hausverstand und ge¬

raden Sinn begünstigt und aufsucht , und oft mit

Menschen von niedern Stünden , besonders mit

Dorfbewohnern - in Unterhaltungen sich einläßt;

so lernt er nach und nach den Ton und die Stim¬

mung annehmen , die Zeit und Umstünde erfordern,

den gemeinen Mann , und jeden , so zu behandeln

und zu unterhalten , als er wünscht , und sich deren

Zutrauen zu erwerben . —

«) Besoldung der Justizkommissarie ».

Um theils denen , welchen die so gemeinnützige

Gemeinheitsaufhebungs - Tüchtigkeit fehlt , Aufmunte¬

rung und Antrieb zu geben, mit höchstem Eifer dar¬

nach zu streben ; theils , um in denen , die im Be-



112

sitze dieser Tüchtigkeit , wenigstens nothdürftig , find,

den Trieb zur »»ermüdeten frendigen Anwendung

und Vervollkommung derseiben und Entsagung an¬

derweitiger Geschäfte erwachen zu lassen , halte ich

es für unerläßliche Staatspflicht , bessere als zeiche»

rige Besoldungen und Belohnungen gesetzlich z » be¬

stimmen ! Opfern doch Geschäftsmänner dieser Art

ihre Zeit und Kräfte recht eigentlich der politischen

Glückseligkeit auf , und ist das , womit sie gelohnt

werden , aus der reichsten Schatzkammer genommen

und auf unberechenbare hohe Zinsen gelegt . Zwei

Thaler Terminsdiäten stehen in keinem Verhältnisse

mit der mühevollen Arbeit und — Nutzen ; und

auch diese können nicht an jedem Tage des Jahres,

nach meinen obigen Bemerkungen , verdient werden.

Ich füge noch den Wunsch hinzu , daß die so gerech¬

te Preuß . Staatsverwaltung sich auch hier in voller

Gerechtigkeit verherrlichen , eine , den Arbeiten und

denen damit verbundenen Ungemächlichkeitcn ange¬

messene, Belohnung bestimmen , und damit das gute

Werk fördern helfen möge ! Nicht eigenes Interesse

— ich habe über dreißig Jahre für Aufhebungen ge¬

arbeitet und mich mit den gesetzlichen Diäten begnügt

und wie lange werde ich noch auf diesem Schauplatz

wirken können ? — nur Vaterlandsglück dringt jenen

Wunsch mir ab.
V . Oe-
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L . Oekonvmiekommissarien.

->) Tüchtigkeit.

Diese fetze ich vorzüglich darin:

») daß er von der LekoNvmie nicht nur wissenschaft¬
liche Kenntnisse , sondern auch viele eigene und
fremde Erfahrungen besitze , und die nöthigen
Dorkennknisse habe , damit er das Ganze zu einer
leichten Uebersicht ordnen , sichere Und völlig zweck¬
mäßige Vorschläge thun , nach allgemein als
richtig anerkannten und erprobten Grundsätzen
verfahren , sich mit Bestimmtheit bei schwierigen
Anfragen erklären , mit gehörigen Gründen unter¬
stützen Und bei Einwürfen vollkommen vertheidigen
könne»

2) Daß er von dön ihm zustehenden allgemeinen
und besondern Aufhebnngsgeschäften theoretische
und praktische Kenntnisse besitze. Warum ? das
steht gewiß jeder ohne mein Erinnern von selbst.

z ) Daß er die Muttersprache ziemlich in seiner Ge¬
walt habe , um , besonders bei schnftlichen Arbei¬
ten , durch Bestimmtheit und Präzision des Aus¬
druckes allen Mißverständnissen und falschen Ne - '

Lenbegriffen möglichst vorzubauen ; daß er der Fe¬
der gewachsen sey , um selbst ohne fremde Beihül - ,
fe , seine Ideen , Plane und Gutachten, - schriftlich

H



mit Genauigkeit vortragen zu können ; daß er im

Rechnungsfache bewandert und überhaupt an ge¬

meinnützigen Kenntnissen nicht ganz arm sey.

4) Daß er, um den Leitungen des Justizkommissarius

willig zu folgen , GutMüthigkeit und Biegsamkeit

des Karakters besitze ; daß er , um Gewogenheit

und Zutrauen der angesehenen Gutsbesitzer sich zu

erwerben , Wohlanständigkeit , Gewandheit , Ge¬

schmeidigkeit , Festigkeit , und Konsequenz im gan¬

zen Betragen zeige; daß er , um beim Vaucrstan-

de sich geachtet , geliebt und unentbehrlich zu ma¬

chen , sich treuherzig , wohlwollend , grade , offen

und ernsthaft , nicht geschwätzig und immer gleich

betrage.

b) Bildung.

Diese kann zwar im Allgemeinen durch eigenes

anhaltendes Studium , und in Rücksicht der theore¬

tischen und praktischen Sachkenntnisse , durch wieder¬

holte Theilnahme an Bearbeitung jener Geschäfte be¬

wirkt werden ; insbesondere aber durch die hiernachst

gedachte Bildungsansialt am schnellsten und sichersten.

c) Besoldung.

Hier gilt das nämliche , was ich , vorhin im

Allgemeinen und bei der Besoldung der Justizkom-

missarien gesagt habe.
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6 . I n g e ii i e u r.
s) Tüchtigkeit.

Die Geschicklichkeit des richtigen Ausmesscns
des Flächeninhaltes , des Eintragens auf die Karte,
des Berechttens in den Registern , des Entwurfs zum
Plane der Aftervertheilung u . d . m . ; also nicht der
Besitz der gewöhnlichen Kenntnisse der Feldmesserkunst,
so richtig man solche auch hier voraussetzt, ist doch
noch kein Beweis der Tüchtigkeit . Er muß auch,
nach meinen obigen Anführungen , der Vonitirungs-
geschafte vollkommen kundig und in der Landwirth¬
schaft nicht ganz fremde seyn ; muß, mit vorzüglicher
Akkuratesse, jeden auch den kleinsten der Bonitirungs-
abschnitte , in Ansehung jeder kleinen Parcelle , auf
die Karte zu tragen , im Register durch alle Klassen
zu berechnen , in den Plan überzutragen , nach den
Ausgleichungssätzen zu bestimmen , und zu seiner Zeit
jeden Theilhaber seinen Antheil bei der Afterverthei¬
lung wieder anzuweisen , im Stande seyn. Nur die
genaueste Uebereinstimmung der Aftervertheilung mit
denen gedachten vorhergegangenen Arbeiten entschei¬
det für den Werth der Jlrbeik.

b) Bildu » g.
Hier findet im Wesentlichen dasselbe Anwen¬

dung, was ich von der Bildung der Justiz - und
Oekonomiekvmmissarien oben gesagt habe.

2
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staken , sondern im Geiste der Gesetze handelt , ihnen
die .Deutung zu geben vermag , die ihnen, nach den
vorwaltenden Nebenumsianden, in jedem concreten
Fall gegeben werden muß. Indessen bleibt dieses
doch immer individuelle Deutung , bei welcher man,
zumal in Rücksicht solcher Interessenten , deren Rechts»
beisianden und Stellvertretern, denen es an Gui¬
des Herzens und Verstandes mangelt , nie ganz dem
Verdachte des Egoismus und des eigenmächtige»
Verfahrens entgehen kann.

L . Zweckmäßigkeit.

Alle oben Absetzn . III . Abtheil. i . angeführten
aufhebungswidrigen gesetzlichen Bestimmungen müssen,
wo nicht ganz aufgehoben, doch wenigstens modifi,
cirt , und mit vollkommen zweckmäßigen und gründ-
liehen Anordnungen vertauscht werden.

Dahin rechne ich , nach dem oben gewählten
Gange, hauptsächlich folgende gesetzliche Dispositionen:

i ) „Nur der Eigenthümer des belasteten Grund-
„stücks ist dergleichen Aufhebungen zu verlan¬
gen befugt." Allg . L. R. Th . I . Tit . 22.
§. IZ9.

Man vergleiche , was ich hierüber schon oben gesagt
habe.



e) Besoldung.

Die mehr als die in der Feldmessertaxe äs

1772 festgesetzte beträgt , ist eine sehr billige Er¬

wartung.
Nur unter dem Schutze der Gesetze , kann das

gute Werk glücklich vollendet werden . In ihnen

muß überall der Geist der Aufhebungen herrschen

und unverkennbar seyn . Dann sind sie ein sehr

wichtiges Beförderungsmittel der Aufhebungen.

Daher

III . Gesetze.

Durch eine allerhöchst sanctionirte allgemeine

Separationsordnung , in der überall , zur Beseitigung

der im Vorhergehenden angezeigten gesetzlichen Hin-

derungsursachen , Vollständigkeit und Zweckmäßigkeit

der Vorschriften hervorleuchtete , würde denen bishe¬

rigen Mängeln abgeholfen werden,

^ . Vollständigkeit.

Allgemeine Anordnungen , wie die gegenwärti¬

gen find , sind zu sehr den Mißdeutungen schwacher,

schiefer und intriguanter Köpfe unterworfen ; und sol¬

cher zu allgemeinen Anordnungen sind in der Ger.

Hrdn . mehrere enthalten , so daß allein der wirklich

«sichtige Iusiizkommissaritts , der nicht nach den Buch-
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Nur der Eigenthümer , kein anderer , kann auf

Geurcinheitstheiluug und 'Abfindung des Berechtigten

antragen . Verbesserung der Kultur und des Vieh¬

standes , mithin Erhöhung des Wohlstandes des Letz¬

tem , hanget lediglich von der Verstandes - und Her¬

zensbildung eines Belasteten ab. Der Tirannei , der

Unwissenheit und Verblendung des Stolzes und der

Unbiegsamkeit , die oft an Starrsinn gränzet , soll

Landeskultur , städtische Glückseligkeit und ländlicher

Wohlstand und- Fleiß untergeordnet seyn. Das klin¬

get hart, und dennoch ist die Sache nach diesem

Gesetze wirklich also.
Wenn es eine unbestrittene Wahrheit ist , daß

Ackerbau und Viehzucht die Grundlagen der dauer¬

haftesten politischen Glückseligkeit sind, und daß diese

Grundlagen durch Gemeinheitsaufhebungen die Haupt-

festigkeit und Energie erhalten , so muß es auch als

Grundgesetz jeder Staatsverwaltung unverändert da

stehen , daß niemand , wer er auch sey , in Gemein¬

heit zu verbleiben, gezwungen werden solle.

Ausnahmen von der Regel müssen, das versteht

sich , auch hier statt finden . Nur müssen die Grenz¬

linien Hiebei sehr frei gezogen werden , um nicht wie¬

der zu schaden , wo man nutzen wollte.

Diese meine gutachtliche, mit der Disposition

des Allg . L . N . im Widersprüche stehende , Meinung,
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hat bei den höher » und höchsten Landesbchörden zu

mannigfaltigen Verhandlungen Veranlassung gegeben,

und ich habe , durch das allerhöchste Nescript , Beila¬

ge vom 7ten Januar 1805 . befehliget,

meinen gutachtlichen Bericht unterm i6ten Februar

und iZten März d. I . desfalls erstattet , von wel¬

chem die Beilage 5 . Auszüge enthalt . Hier-

innen habe ich die Gründe für die bejahende und

verneinende Meinung , in so weit ich mit den Letz¬

tem bekannt bin , aufgestellt . Ich nehme hierauf

Bezug , und überlasse den denkenden geehrten Le¬

sern die Entscheidung . — Ich setze hinzu , dass die

Separations - Ordn . des Fürstenthums Lüneburg vom

Jahre 1802 . für die bejahende Meinung redet.

2 ) „Wenn Dorfgemeinen sich mit der Gutsherr-

„schaft auseinandersetzen , so müssen jedem

„Theile seine Grundstücke in einer Folge an¬

gewiesen werden ."

Allg . L. R . Th . I . Tit . 17 . §. 347.

Hiebci vergleiche man oben S . 49 u . ff.

Nur bei der nach Lokalität möglichen Statt-

haftigkeit der Folgereihe sollte diese Anordnung Ge¬

setzeskraft haben ; blos nur in diesem einzigen Falle

unabänderliche Vorschrift seyn . Wo hingegen Lokali¬

tät keine Fylgcordnung gestattet , da sollte um des-
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willen keine Gemeinheit unter dem Schutze der

Gesetze fortdauern , sondern derselben durch andere

zweckmäßige Vorschriften abgeholfen werden . Denn

so wü .nschenswerth anch der Zusammenhang der

Grundstücke ist , so ist doch Aufhebung jeder , beson¬

ders der größeren , Gemeinheiten ein viel zu wichtiges

und strebenswürdiges Gut , als daß man nicht da,

wo man der ganzen Fülle desselben nicht theilhaftig

werden kann , wenigstens nach einem Theile geizen

sollte.

Traurig , wenn da der Schwache , Verblendete,
'

Eigensinnige , diese Wünsche der. Bessern vereiteln darf,

und zwar geschähet durch Gesetze . Warum soll dem,
dem nun einmal durch Schuld seiner Grundstücke,
die ganze Fülle des Aufhebungsglückes nicht werden

kann , auch der geringere Antheil entzogen werden,
der ihm doch werden und ersprießlich seyn könnte?

Wird und muß sich nicht ein jeder verständiger
und betriebsamer Ackerwirth weit glücklicher finden,
wenn ihm gleich an zweien verschiedenen Orten seine

Grundlkücke , zur völlig freien Disposition angewie¬

sen werden , als wenn er , in der verderblichen

Gemeinheit , sich der Despotie des großen Hau¬

fens unterwerfen muß ? — Und , warum sollte nicht

Theilung des ergiebigsten , und Theilung des schlech¬

testen Bodens statt haben können ? —^
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Ueberalk also , das ist meine Meinung , wenn

man auch gleich auf völlig ungetheilte Folgereihe

der Grundstücke gänzlich Verzicht thun muß , müssen

doch Aufhebungen, ' trotz aller Einwendungen der

Unwissenheit und des Eigensinnes , und zwar durch

besondere Aufhebungen gesetzlich seyn.

z ) Die nach der Gerichtsordnung gestatteten Rechts-

beistande.

Man vergleiche Hiebei das S . 52 . Gesagte.

Diese Beistande sind ohne Beistand eines tüch¬

tigen Oekonomen , in der Regel , mit wenigen Aus¬

nahmen , zum Aufhebungsnachtheile . Nnr einzig

zur Instruktion wichtiger Streitfragen sollten sie zu¬

gelassen werden . Ganz vorzüglich patriotisch isss

also gehandelt , was der Verfasser der angezeigten

Schrift von 1774 . S . n . von sich selbst erwähnet:

„wenn sich ein Advokat oder luri
'
g practicüis

„vor der Lokalkommission gesiellet ; so ' habe

„ ich den Mandanten die persönliche Gestel¬

lung oder Bestellung eines andern Gevvll-

„mächtigten aufgegeben , und zugleich den

„Vorfall dem Landes - Iusiizkollegium ange¬

zeigt , damit dem unbefugten Konsulenten

„die nöthige Weisung gethan werde ."
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So konnte damals der Verfasser handeln . —

Aber zu unserer Zeit , da die Gesetze ein anderes

gestatten , wäre ein solches Benehmen nicht nur ille¬

gitim und daher verantwortlich , sondern würde auch

grcsies Mißtrauen gegen die Kommission erregen,

und daher den Aufhebungen nachtheilig werden , in¬

dem die Theile an ihrem selbst gewählten Beistand

so mit ganzer Seele hangen , daß es mehr als Ver¬

lorne Arbeit seyn würde , das uneingeschränkte Zu¬

trauen ändern zu wollen , das sie auf ihres Sach¬

walters Geschicklichkeit, Gerechtigkeit und Fürsorge

setzen.

Zweite Abtheilung.

Hauptbeförderungsmittel der speziellen Auf¬

hebungen.

Die Hinderungsursachen dieser wohlthätigen Um¬

wandlung der Dinge habe ich bereits S . 57 . u. ff.

angegeben . Hier nun die Beförderungsmittel . Die¬

se treu angewandt , können politische Glückseligkeit

zu dem höchstmöglichen Grade erheben . Allgemeine
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Aufhebungen lassen das Staatswohl nur auf einer

mittlern Stufe zurück ; spezielle führen es, Industrie
vorausgesetzt, auf die erste Stufe . Glückliches Land,
in welchem man für ste Gesetze giebt , lebt und
wirkt ! Das Ziel , und mit demselben der Lohn, wird

errungen werden , wenn nur Interessenten , Bearbei¬

ter und Gesetzgeber , sich für das große Werk ver¬

einigten ! —

I . Interessenten.

Was ich in Rücksicht dieser , zum Verschwinden
der Abgeneigtheit von allgemeinen Aufhebungen durch
Belehrung , Beispiel, Unterstützung , Kostenvorschuß
und Strenge S . 64. gesagt habe , gilt , im Ganzen
genommen, auch hier. Nur über Beispiele, Unter¬

stützung und Strenge füge ich . noch etwas hinzu.

Beispiele.

Nothwendiger können diese wohl nie seyn , als
hier. Aber sind denn, so entgegnet man mir in die¬
ser Grafschaft , durch so manche allgemeine Aufhe¬
bungen , in welchen die Grundstücke der Gutsherr¬
schaft von den Grundstücken der Unterthanen abge¬
sondert, folglich speziell separirt worden, dem Bauer-

stande Beispiele genug zur Nachahmung aufgestellt,
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Iijid also auch die Segnungen der speziellen Theilun¬

gen in der Erfahrung gezeigt worden ? Was haben

denn aber jene Beispiele für Eindruck auf Untertha¬

nen in diesem Ländchen gemacht ? Leider ! bis jetzt

nur wenigen . Die Ursache hievvn ist leicht aufzu¬

finden . Der gemeine , ungebildete Landmann , halt

das , was Besitzer großer Güter thun, - nicht für

sich anwendbar . Er betrachtet sich als ein ganz an¬

deres Geschöpf , und vermag es , bei der gewöhnlich

lebenslang erduldeten , nicht ganz edlen Behandlung
und geschehenen Vernachlässigung seiner Bildung,

nicht , frei,und seiner würdig zu denken , und Gutes

von der Zukunft zu hoffen. Daher fürchten derglei¬

chen Menschen auch im Kleinen unmöglich durchsetzen

zu können , was jene im Großen durchführen ; hal¬

ten auch überdies , bei ihrem nur kleinen Acker -

und Wiesenbefitze , die spezielle Auseinandersetzung
weder für thunlich , noch rathsam.

So vielen Gewinn können sie von ihrem klei¬

nen Ackerterrain nicht ziehen , als jene von einem

sehr ausgebreiteten , bei gleicher Produktionsfahigkeit.
Das ist an sich unmöglich , bedärss für sie nicht,

fordert auch für sie zu großen Kostenaufwand . —

Aber , warum sollten ihnen nicht verhaltnißmaßig

gleiche Vortheile mit jenen erwachsen ? Wenig sepa-

rirtes Ackerland und Wiesen können ja auch zu einer
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giebiges Gartenland , und diese in die . schönsten Wie¬

sen zum Kleebau umgeschaffen werden , wovon ich

schon oben geredet habe.

Doch bei ihren eingewurzelten , unzeitigcn Be¬

sorgnissen , was vermögen da auch die gründlichsten

Demonstrationen und Beispiele der Großen ? Sollen

Beispiele den erwünschten glücklichen Einfluß auf sie

haben , so müssen sie von ihres Gleichen hergenom¬

men seyn. Darum setzte , als Menschenkenner , der

große Friedrich , in jener wahrhaft Kvnigl . Landesver-

ordnung vvm Listen Oktober 1769 . nicht Beispiele

überhaupt , sondern Beispiele ihres Gleichen fest.

Er sagt:

„wenn auch nicht bei ganzen Gemeinden,

„doch allenfalls nur bei einzelnen Dauerhö-

„fen solches — zu bewirken trachten . Die

„gelungenen Versuche sind nachhero zur Nach¬

ahmung bekannt zu machen ; denn der

„Bauer wird am meisten durch den Vor¬

gang seines Gleichen sich leiten lassen , da

„er nicht zweifeln darf , möglich zu machen,

„was jenem möglich gewesen." —

In diesen vielsagenden Worten ist alles enthalten,

was ich hier , mit Berufung auf meine eigene Er¬

fahrung , sagen kann.
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Wenn aber weder Belehrung , noch Beispiele,
wie Erfahrung ebenfalls zeigt , nichts wirken ; oder
auch bei wahrer Armuth und Hülflosigkeit , nichts
wirken können — woher da die gewünschten Bei¬
spiele ? Dies ist hier die große Aufgabe ! Ich denke,
Abbau auf öffentliche Kosten , und Strenge werden
ausführen helfen , was sonst unausgeführt bleibt.

L . Geldunterstützung der Bedürftigen
zum Abbau.

Ist diese Unterstützung zur Förderung der allge¬
meinen Aufhebungen unerläßliche Staatspflicht,
was muß denn bei den ungleich kostspieligern Aufhe¬
bungen Pflicht seyn ? Abbau auf öffentliche Kosten!
das ist eine sehr gerechte Anforderung , indem das
Glück der Staatsbürger der Hauptzweck jeder Staats¬
verfassung ist , jenes Glück aber in dem Grade nicht
erreicht werden könnte , wenn der Staat seine Bei¬
hülfe versagte.

Können die dargeliehenen Kapitalien doch , nach¬
dem sie die reichsten Zinsen getragen und durch aller
Zcitenzeit tragen werden , von dem erhöhten Wohl--
stände des Landmannes allmählig , und ohne drüc¬
kende Abgaben zu seyn , und ohne Verkürzung , den
Schatzkammern wieder zufließen . Warum sollte denn



eine weise Staatsverwaltung nicht eine hohe Kapita-

liensumme auf die höchsten Zinsen legen ? Warum

zur Begründung höchster politischer Glückseligkeit,

selbst zur dauerhaftesten Stärke und Festigkeit des

Staats , nicht vielen , recht vielen guten Saamen

aufs Land ausstreuen , um eine desto gesegnetere , für

Stadt und Land beglückendere , Erndte zu halten?

Wer kärglich säet , der wird und muß — auch nur

kärglich erndten ! Heil und unsterblichen Ruhm allen

den erhabenen Dienern unserer Staaten , die im

Sinne ihres großen Monarchen ganz für das Glück

der Unterthanen leben und in wohlthätigen Unter¬

stützungsbefehlen und — Freudeschaffen eigene Se¬

ligkeit finden.

Doch nicht Gnade und Milde , die sehr leicht

gemißbrauchet werden kann , mache sie als Väter des

Volkes so ehrwürdig und groß ; auch

6 . Strenge gegen Begüterte,

die von Leidenschaften fortgerissen , laut gegen alle

Belehrung der Wahrheit , durchaus von ihrem Ver¬

rathe nichts zu Aufhebungen hergeben wollen.

Hier herrsche landesherrliche Strenge , die durch

Bedachtsamkeit und schonende Langsamkeit gcmäßiget,

jeden überzeugen kann , daß sie nichts anders sey,
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als Stimme der Pflicht . Tadel und Geschrei der

Unwissenheit , Klagen und Winseln der Trägheit und

des Eigennutzes , müssen als Ausbrüche des verderb¬

ten Herzens verachtet werden , das sich nicht anders

zu rächen weiß.

Das volle Bewußtseyn , durch überlegte und

pflichtmäßige Strenge zum unvergänglichen Segen

und ewigen Nachrühme gewirkt zu haben , und der

uneingeschränkt frohe Beifall aller weisen Zeitgenos¬

sen , so wie der ehrfurchtsvolle Dank , den , wenn

die Zeit der Verblendung und der Taumel unordent¬

licher Leidenschaften verschwunden , selbst die jetzt Un¬

mündigen , die ihr eigenes Beste verkennen und un¬

willig klagen , der Dank , den Kinder und Enkel mit

gerührter Seele bringen werden , sey Belohnung für

jene Pflichterfüllung.

H. Bearbeiter der Aufhebungen.

Daß diese Aufhebungen mit mehrern Schwie¬

rigkeiten , als die allgemeinen , verbunden sind , und

mithin hier im vorzüglichsten Sinne alles das gelte,

was ich oben von der Tüchtigkeit , Bildung und Be¬

soldung der Justiz - und Oekonomiekommissarien , und

Ingenieurs gesagt habe , das kann keinem Zweifel

unterworfen seyn.

ui.
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III. Vollständigkeit der Gesetze.

So wie diese in Hinseht auf allgemeine Thei¬
lungen nothwendig ist , so ist sie es ganz besonders
auch hier *) .

Aller bisherigen Hindernisse ungeachtet , sind den¬
noch bedeutende Arbeiten dieser Art geschehen.
Unter der Direktion eines hochpreißiichen Kam¬
mergerichts sind über 8os Gemeinheiten getheilt
wordew . Eine yerhältnißmäßige Anzahl resortiret
von der hochiöblichen Krieges - und Domainen-
Kammer . Es wqren aber , mit wenigen Ausnah¬
men , nur allgemeine Theilungen , und was sind
diese gegen die ungeheure Zahl spezieller Theilun¬
gen , die gegenwärtig allererst eigentlich in Gang
kommen . —

I



Anha n g.
Gemeinheitsaufhebuugs - Kollegium . Entwurf,

Einwendungen nebst Widerlegung.

I . Entwurf.

Aaß diese Kollegien theils als vorzügliche Mittel

zur Förderung allgemeiner und spezieller Aufhebun¬

gen , theils als Pflanzschulen zur Bildung tüchtiger

Aufhebungsarbeiter - mithin in doppelter Rücksicht,

von größter Wichtigkeit sind , ist , dünkt mich , zu

einleuchtend , als daß es noch eines Beweises be¬

dürfte . Ich setze indeß hiebet die Anordnung meh¬

rerer solcher Kollegien und eine weise durchdachte

Einrichtung derselben voraus.

Sollte ich einen Plan hiezu vorlegen , so wür¬

de er etwa auf nachstehende » Hai '.pkgrundsatzeii be¬

ruhen;
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s) Es müßte nach Verhältniß der Größe , für
mehrere oder wenigere Provinzen , ein besonde¬
res Kollegium niedergesetzt werden.

P) Dieses Kollegium müßte aus einem , seinem
Posten vollkommen gewachsenen , Direktor , aus
verschiedenen , in ihrer Tüchtigkeit anerkannten,
Justiz - und OekonomiekommMrien und Inge¬
nieurs bestehen.

c) Das Kollegium müßte , wenn Umstände , wir
anzunehmen ist , das Zusammenwohnen der
Mitglieder nicht gestatten, jährlich am Wohn¬
orte des Direktors oder im Mittelpunkte , zwei
Versammlungen halten, um über die vorgekom¬
menen aufhebungserschwerenden oder verzögern¬
den und gar hinderlich scheinenden Ursachen in
Deliberation zu treten.

ä) Das Kollegium müßte die am Versammlungs¬
tage geschehenen protokollarischen Verhandln »«
gen , sowohl nach erfolgtem einstimmigen Be¬
schlusse zur Bestätigung , als beim Mangel des
Vereins zur Entscheidung der hohen Landesbe¬
hörde mittelst Berichts vorlegen.

e) Das allgemeine Verfahren des Kollegiums bei
Einleitung der Aufhebungen, müßte durch lan¬
desherrliche gesetzliche Vorschriften feststehen.

I 2



5) Der Direktor , als ein Mann voll Eifer und

Erfahrung , müßte besondere Vorrechte und

Verpflichtungen haben.

aa . Vorrechte:

r ) Die HaUptstimme bei der Wahl der Mitarbei¬

ter , sowohl bei der ersten Einrichtung des Kol¬

legiums , als bei künftiger Ergänzung der Ab¬

gehenden . Die Bestätigung stände der hohen

LanLesbehvrde zu.

2) Anordnung des Ganzen;

z ) Antragung der Aufhebungen bei ihm;

4) Vertheilung der Arbeiten an die Mitglieder

nach dem Grade ihrer Fähigkeit;

5) Beurtheilung und Würdigung der Arbeite»

der Mitglieder;

6) Erlassung der , in Betreff der Bearbeitung

ihm nothwendig scheinenden , Verfügungen an

die Mitglieder;

7 ) Einsendung der Quartaltabellen von den Mit¬

gliedern an ihn;

dd ) Verpflichtungen:

i ) Strenge Gewissenhaftigkeit bei der Wahl der

Mitarbeiter , bei Vertheilung und Würdigung
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der Arbeiten , bei Erlassung der Verfügungen
« . d . m.

2) Sorgfältigste , in der Stelle eines Jnsiizkom-
miffarius so lange fortzusetzende , Sclbsibearbei-
tung aller besonders wichtigen Aufhebungen,
bis diese , ohne Besorgniß , einem Jusiizkominis-
sarius übertragen werden können;

z) Unverzögerte Mittheilung der von der Landes»

behörde bei ihm eingehenden Resolutionen, Bett
ordnnngen u, d , an die übrigen Mitglieder;

4) Anfertigung der Generaltabellen und Einsen¬
dung derselben an die hohe Pehörde;

Z ) Angelegentlichste Unterweisung verschiedener , in
der Jurisprudenz und Oekonomie erfahrnen,
biedern und zunächst als Protokollführer anzu¬
stellenden Nechtskandidaten in theoretischen und

praktischen Aufhebungskenntnissen.
§) Die Jusiizkommlssarien müßten berechtiget seynr

den ihnen zugeordneten Oekonomiekommissa-
rien und Ingenieurs die nöthig scheinenden
Instruktionen zur sichersten Leitung ihrer Ar¬
beiten zu geben ; aber auch verbunden:

i ) dem Direktor theils die Quartaltabellen ein¬
zureichen , theils auf Erfordern die verhan¬
delten Akten zuzusenden , und seine Erinne¬

rungen und Verfügungen zu befolgen;
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2) Jeder insbesondere , wenigstens einen , an ju¬

ristischen und ökonomischen Kenntnissen nicht
^ armen , moralisch guten Rcchtskandidatcn

oder Referendarius , zur nähern Unterwei¬

sung in Aufhebungskenntnissen , zu sich zu

nehmen.

K) Dir Oekonomiekommissarien müßten verpflichtet

seyn:

1 ) Den Anleitungen des Jnstizkommissarius Ge¬

hör zu geben;

2) Jeder von ihnen , wenigstens einen , die Land¬

wirthschaft wissenschaftlich erlernten jungen

und biegsamen , Oekonvmen zum brauchbaren

Oekonomiekommissarius zuzubereiten.

i) Die Ingenieurs müßten

1 ) den Justizkommiffarien untergeordnet und

2) jeder von ihnen zur Bildung eines künftig

tüchtigen Ingenieurs verbunden seyn. *)

Die vorgedachtcn , zu Aufhebungßacbciten vorzube¬

reitenden , jungen Männer , müßten , vorzüglich auch

zur Bildung in der Kunst des Umganges mit In¬

teressenten , zu den AttshebungStcrminen jedesmal

mit zugezogen werden.
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II . Einwendungen und Widerlegung.

a) Woher fragt man , woher die znr Besetzung

so vieler Aufhebungskollegien in den gesumm¬

ten preußischen Staaten erforderliche große

Anzahl tüchtiger Geschäftsmänner?

Diese Anzahl ist freilich zur Zeit nicht

da , und laßt sich nicht plötzlich erzwingen.

Ich denke aber , daß der Gang , auf wel¬

chem die ganze Natur fortschreitet, auch hier

der sicherste sey . Dom Kleinen zum Großen

allmahlig fortzurücken, ist Ordnung und Ge¬

setz der Nattrr. Sind nicht beinahe un-

merklich klein alle die künstlichen Keime , aus

welchen die Körper entspringen , die uns

nachmals durch Schönheit und Größe mit

Erstaunen erfüllen? Sind nicht die ersten

Bewegungen unmerklich klein , aus welchen

nach und nach die merkwürdigsten Verände¬

rungen erwachsen ? Selbst die gewaltsamsten

Naturerschütterungen , haben sie nicht ihren

letzten Grund in solchen Kräften , die einzeln

so unbedeutend sind , daß sie fast gar nichts

vermögen? So sind auch von je her für

politische Glückseligkeit solche Begebenheiten

und Veränderungen , die sich in der Folge
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durch ihre » Umfang , Dauer und Nutzbarkeit

so außerordentlich auszeichneten , aus den

unbedeutendsten und kleinsten Anfangen ent¬

standen.
Die Einsichten , Brauchbarkeit und Tüch¬

tigkeit der Menschen zu wichtigen Geschäften,

alles geht von kleinen Anfängen aus , und

schreitet allmahlig weiter . Nicht plötzlich

und aus einmal kann eine hinreichende An¬

zahl tüchtiger Männer zur Besetzung so vie¬

ler Aufhebungskollegien , wenigstens nicht in

allen Provinzen erzwungen werden , mithin

nicht auf einmal allenthalben hinreichende

Kollegien angeordnet werden . Sind aber

nur erst einige wenige angeordnet , so wird

man sich leicht von dieser gleichsam unter¬

sten Stufe emporarbeiten , von Zeit zu Zeit

immer mehrere brauchbare Geschäftsmänner

bilden , und folglich immer mehrere Kolle¬

gien anzuordnen im Stande seyn.
P ) Solche Aufhebungskollegien , erwiedert man

mir , sind freilich das schönste und zweckmäßig¬

ste Mittel , sowohl den Aufhebungen die mög¬

lichst schnellesten und glücklichsten Fortschritte

zu verschaffen , als wüt der Zeit eine zureichen¬
de Anzahl kraftvoller Arbeiter in den Weinberg
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zn senden ; aber nur eine Einwendung gegen
dergleichen Kollegien ! Würde dadurch nicht der
allerhöchsten Tendenz : Vereinfachung der Be¬
hörden, gradezu entgegen gehandelt ? —

Abgesehen von dem entschiedenen Werthe
dieser Behörden , und weit entfernt , jener so
wohlthätigen Tendenz ungeziemend entgegen-
streben zu wollen , entgegne ich mit freimü- ,
thiger Bescheidenheit jenem Einwürfe.

Die gedachten Kollegien beabsichten in
den zeitherigen nothwendigen Verhältnissen
keine merkliche Abänderung ; denn sie bleiben
und müssen , in eben dem Grade , dem
Oberbefehle der Landesbehörden unterworfen
bleiben , in welchem es bisher jede Aufhe-
bungs - Kommission war und seyn mußte.
Sie sind mithin nur mittelbare , von den
höchsten Landesbehörden delegirch , Behörden,
die sich , gleich jeder angeordneten Kommission,
nur auf den ihr angewiesenen Wirkungskreis
beschranken , und nur deshalb aus mehre¬
ren , in ihrer Tüchtigkeit anerkannten und
öffentlich eingesetzten Gliedern bestehen ; theils
weil doch das Gute, das gegenseitige kolle-
gialische Mittheilung wirket , unlängbar sehr
wichtig ist ; theils und ganz vorzüglich , weil



die schnellere und sicherere Vollendung des gro¬

ßen Anfhebungswerkes , und die so nothwen¬

dige Bildung tüchtiger Geschäftsmänner das

enge Zusammentreten und Zusammenwirken

mehrerer Männer erfordert.

Ueberdies dürften durch diese Anstalten

die Geschäfte der Landesbehörde eher verein¬

fachet , als vervielfältiget werden , weil solche

es dann hauptsächlich nur mit dem Direktor

zu thun haben . —
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Verlage

No . 1.

Seine Königliche Majestät von Preußen » .

Unser allergnädigsier Herr , lassen dem Jusiizrath

Iahn auf seine Vorstellung vom Hten dieses , we¬

gen der nachgesuchten Erhöhung der Diäten der

Protokollführer und Feldmesser , ungleichen der Ver¬

messungsgebühren , in Gemeinheitstheilungs - Fällen,

hiedurch eröffnen : daß bei den angezeigten Umstän¬

den beschlossen worden ist , in allen Aemter - Sepa¬

rationssachen :

1 ) dem Protokollführer die täglichen Diäten mit

Einem Thaler , und

2) dem Feldmesser die höher » Gebühren dergestalt

zu bewilligen , daß sie

3 ) die Diäten nach dem Saß von zwei Tha¬

ler für den Tag und

b ) statt der in §. 25 . des Feldmesser - Regle¬

ments vom azsien Sept . 1772 . bestimm¬

ten Sätze , der Vermessnngsgebühren , eine

billige Zulage , und zwar:



bei dem Satze von 4 Pfennige für den Morgen

6 Pfennige/
- - - von 6 Pfennige - 9 Pfennige

-- - -- von 9 Pfennige - i Groschen

erhalten sollen ; als wornach die Kurmarksche

Kammer heute angewiesen wird.

Berlin den Zysten Novbr . 1803.

Auf Seiner Königlichen Majestät allergnädigsien

Svezial - Befehl

v . Voß.

An
den Justiz «Nach Zahn
zu Neustadt a > d, Dosse.

Kurmarksches Departement.
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7^ 0 . 2 .

Bei Gelegenheit der Verhandlungen über die

bei Abfassung eines Edikts , wegen Verbesserung der

Gemeinheitstheilungen , anzunehmenden allgemeinen

Grundsätze , ist auch die Frage zur Erörterung ge¬

kommen r

ob es nicht , zur Erreichung der Abstcht

nützlich, und sogar nothwendig sey , die Dis¬

position des Landrechks isten Theils 22sten

Titels § . iZ9 - , wornach bei Hütungs - Ser-

vituten nur der Eigenthümer des belasteten

Grundstücks , nicht aber der Hütungsberech-

tigte auf die Aufhebung der Gemeinheit an¬

zutragen befugt seyn soll , aufzuheben und

dem Hütungsberechtigten eine gleiche Befng-

niß beizulegen.

Für die bejahende Meinung sprechen die Betrach¬

tungen

1 ) daß jene Disposition mit der Vorschrift des

Landrechts i . Th . 17 . Tit . §. zu . nicht wohl

zu vereinigen ist;

2) daß die Landeskultur und landwirthschaftliche
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Industrie immer gelähmt bleiben werden , wenn

nicht auch dem Hütungsberechtigten das Recht,

auf Gemeinheitstheilnngen provociren zu kön¬

nen , eingeräumt wird.

Dagegen wird von der Justizbehörde für die vernei¬

nende Meinung angeführt , daß es mit der Aufrecht-

haltung der Eigenthumsrechte nicht vertraglich sey,

dem Hütungsberechtigten ein solches Provokations¬

recht beizulegen.

Je wichtiger die Entscheidung jener Frage , be¬

sonders in Beziehung auf die Forsten , ist, desto mehr

erfordert sie eine reifliche Erwägung aller Hiebei zu

berücksichtigenden Umstände , und in dieser Absicht

finden Seine Königliche Majestät von Preußen , Un¬

ser allergnädigster Herr , für nöthig , hierüber das

Gutachten des Kreissyndikus Iahn zu vernehmen.

In Ansehung der Forsten scheint es wenigstens

äußerst bedenklich und gefährlich zu seyn , dem Hü¬

tungsberechtigten das Provokativnsrecht beizulegen,

da , wenn dieser den für . ihn günstigen , für den

Forsieigenthümer aber ungünstigen , Zeitpunkt einer

durch Windbruch , Raupenfraß oder andere Ereig¬

nisse veranlaßten , oder auch durch schlechte Forst-

wirthschaft herbeigeführten , großen Verminderung des

Hvlzbestandes wahrnimmt , seinen Mehstand , für web



chen er vielleicht sehr reichliches Winterfutter hat,

außerordentlich verstärkt , und dann auf Gemeinheits-

theilung provocirt , der Forsteigenthümer sehr gefähr¬

det werden kann.

Ueberhaupt scheint es bedenklich, Communen,

die besonders in Königlichen Forsten Hütungsgerech-

tigkeit haben , wenn ihnen die Provokation auf Se¬

paration gestattet wird , und sie durch Grund und

Boden abgefunden werden , zu Forsteigenthümern zu

machen , da die Erfahrung lehrt , daß Bauerheideu

nie gut bewirthschaftet , dagegen die Königlichen For¬

sten auf diese Weise sehr zerstückelt werden.

Ein anderes Beispiel der großen Schwierigkei¬

ten , welche entstehen werden , wenn dem Berechtig¬

ten gestattet wird , auf Separation zu provociren,

scheinen Uns die Fälle zu geben , wo Schafhütungs-

berechtigte auf Dorf - oder städtische Feldmarken , eine

Abfindung dubch Separation verlangen , da hievon

gewöhnlich eine totale Vertauschung sämmtlicher Ge-

meinheits - Grundstücke zur Entschädigung solcher In¬

teressenten , die die ihrigen zur Abfindung des pro¬

vocirenden hergeben müssen , die Folge seyn würde,

theils auch die Gemeinheit nicht ohne Grund anfüh¬

ren kann , daß ihr eine mit Ordnung ausgeübte

Schaftrift nicht schädlich, wenigstens bei weitem nicht



so empfindlich sey , als der Verlust voll Grundstük-

ken . Aehnliche Bedenken werden sich gewiß mehrere

finden.

Seine Königliche Majestät haben zwar zu des

rc. Iahn vierjährigen Erfahrungen und bekannten

geprüften Einsichten im Gemeinheitstheilungs - Wesen

das Vertrauen , daß er das von ihm erforderte Gut¬

achten aus eigener Kenntniß werde abgeben können,

indessen wünschen Merhöchstdieselben doch, daß er

vor Abgcbung desselben über diese wichtige Angele¬

genheit mit einigen erfahrnen und unbefangenen Oe-

konomie - und Forstverstandigen zu Rathe gehen möge.

Blos allgemeine theoretische Argumentationen

sind nicht hinreichend , die bei der - Sache obwaltende

Bedenken zu beseitigen , sondern es ist nothwendig

die große Mannigfaltigkeit der Gemeinheiten

in reifliche Erwägung zu ziehen , und mit

Rücksicht auf jede mögliche Verschiedenheit,

unter welcher eine Gemeinheit statt finden

kann , zu überlegen , ob und welcher Nach¬

theil für das serviere daraus

erwachsen werde , wenn dem clominanti das

Provokations - Recht zugestanden werden sollte.

Bei des rc. Iahn vieljährigen Bekanntschaft mit Ge-

meinheitstheilungs - Sachen , können Seine Königliche
' Ma-



Majestät von ihm eine solche reifliche Prüfung vor¬

züglich erwarten , und Allerhvchstdieselben wünschen,

daß er sich so ausführlich als möglich , in seinem

künftigen gutachtlichen Bericht äußern möge.

Ferner fehlt es bisher noch sehr

an richtigen ökonomischen Grundsätzen , wor-

nach bei Separationen , vorzüglich von Gerechtigkei¬
ten , die auf Forsten haften , ausgeglichen werden

sollen , nach Verschiedenheit der Gemeinheiten , deren

Aufhebung zu bewirken , die Theilungsberechnung an¬

zulegen und die Separationsplane , anzufertigen sind.

Ganz bestimmte , auf jeden einzelnen Fall pas¬

sende, Vorschriften , lassen sich hierüber allerdings nicht

ertheilen , dagegen aber ist es doch nothwendig r

die allgemeinen Theilungsgrundsätze so voll¬

ständig als möglich anzugeben und gesetzlich

vorzuschreiben,

damit der bisherigen Willkühr hierunter Grenzen ge¬
setzt und den angehenden Gemeinheitstheilungs - Kom-

missarien wenigstens eine allgemeine Anleitung gege¬
ben werde , durch richtige analogische Anwendung
solcher allgemeinen Prinzipien in jedem einzelnen Fall
die wechselseitigen Theilungsrechte treffend abzuwägen
und die Aeqnivalente richtig zu bestimmen.

§



Ueber die Bestimmung dieser allgenwinenGrund¬

sätze erwarten Seine Königliche Majestät ebenfalls
des rc. Iahn Gutachten und seine Vorschlage.

Gegeben Berlin den 7ten Januar rZoz.

Auf Seiner Königlichen Majestät allergnädigsten
Spezial - Befehl.

v. Voß.

An
den Kreissyndikus Iah» zu Neustadt a . d . Doste,
betreffend die Frage : ob demHütungSberechtig-
te » eines Grundstücks die Befugniß beizulegen,
auf Aufhebung der Gemeinheit anzutragen.

Kurmärksches Departement.
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B e i l a g e
Z.

Seine Königliche Majestät von Preußen rc.
Unser allergnädigster Herr , lassen dem Kreissyndikus
Iahn , in Verfolg des an denselben in Ansehung
der Aufhebung der Gemeinheiten ergangenen , Re-
scripts vom yten v. M- , das von dem Landrath
von Zielen in der Sache abgegebene Gutachten
vom aasten v . M . , hieneben in Abschrift zufertigen,
um bei Abgebung seines Gutachtens auch auf die
hierinnen enthaltenen Vorschläge , welche aber noch
mancherlei nähere Bestimmungen erfordern, Rücksicht
zu nehmen.

8 iAriLturn Berlin den zten FebruarI80Z.

Auf Seiner Königlichen Majestät allergnadigsten
Spezial - Befehl.

v . Voß.

An
den KreiLsyndikuü Zahn zu Wüster«
Hansen an der Doffe, die Aushebung
der Gemeinheiten betr.

Kurmarksches Departement.
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B eilage
^ o . 4-

Durch Ewr. Exzellenz hochgeehrtes Schreiben,

vorn 7ten d. M. , welches ich den i7ten erhalten

habe , bin ich ganz überzeugt worden,
daß es nicht thunlich seyn würde, allen Be¬

rechtigten die Befugniß zuzugestehen, auf Aus¬

einandersetzung zu provociren.
Hochdero Erlaubniß und Befehl, meine fernere Mei¬

nung über diesen Gegenstand sagen zu dürfen , be¬

folge ich indessen rc. in nachfolgender Art.

Nach den von Ewr . rc. beregten Fallen wurde

es folgenden Berechtigten nicht erlaubt werden kön¬

nen , auf Auseinandersetzung zu provociren.

Denjenigen, welche ein Hütungsrecht in For¬

sten haben,
i ) weil es schwer seyn würde , auszumitteln,

wie viel Gewinn der Berechtigte ans der

Abtrift zu ziehen , mit Recht befugt sey,
denn da er sich vermehret , wenn der Forst,

z. B. durch häufiges Holzschlagen , durch

Raupenfraß , Windbruch oder dergleichen

lichter geworden, und der Boden mehr Gras

gewähret , und eben so sich vermindert, wenn
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er gut bewachsen ist , und häufige Schonun¬

gen angelegt werden : so ist kein festes Re¬

sultat zu ziehen und schwer auszumitteln,

wie viel dem Berechtigten zukommen möchte.

2 ) Gewinnt die Landeskultur grade am wenig¬

sten , wenn Forstboden beackert wird , da er

bereits einer dem Staat wichtigen Kultur

gewidmet ist,

L . Denjenigen , welche Hütungsrechte auf dem

Acker anderer haben:

1 ) weil eine gänzliche Zerrüttung der Felderab¬

theilung , und , wenn Gemeinen concurriren,

sogar der einzelnen Beere und Stucken der

Belasteten erforderlich seyn würde , um dem

Berechtigten ein Stück Land von der Feld¬

mark abtreten zu können;

2 ) weil der Fall möglich ist , daß das Aufhu-

tungsrecht des Fremden für den Belasteten

nicht allein keinen Nachtheil haben , sondern

ihm sogar nutzbar seyn könne.

So z . B . vergrasen die Felder / welche

nie mit Schafen behütet werden , zu sehr

und liegen sie zu entfernt , so daß man nicht

selbst dahin kommen kann , so ist es eine

Wohlthat , wenn ein anderer es thut . Mit-
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hin könnte der Belastete , welcher Acker ab¬
treten müßte , doppelt einbüßen . (Der Richter
Hause zu Wildberg , welcher im Winter
keine Schaafe halt , bittet oft seinen Nach¬
bar , den Herrn von Jürgaß, um die Ge¬

fälligkeit , seine Felder mit abhüten zu lassen .)
Dagegen kann es ohne Nachtheil des

Belasteten geschehen , und wird zur Beför¬
derung der Landeskultur gereichen,

6 . wenn derjenige Berechtigte , welcher auf eines
andern Wiesen oder auf eines andern Wei¬
den Hütungsbefugniß hat , auf Auseinander¬

setzung provociren darf.
O . Auch wenn derjenige , welcher einen freien

Hieb in eines andern Holz hat , auf Separa¬
tion antragen kann.

Da nun aus Vorstehendem erhellet , daß Fälle
vorhanden sind , bei denen die Ertheilung der mehr-
erwähnten Befugniß nützlich , andere , bei denen sie
höchst nachtheilig wäre , so kömmt es darauf an,
eine allgemeine Regel aufzufinden , die auf alle Ge¬

meinheiten paßt.
Diese scheint vollständig im nachstehenden Satze

zu liegen:
daß , wenn der Berechtigte und Belastete
das Grundstück gleichartig benutzen , ersterem



die Befugnis ; , die Auseinandersetzung zu su¬

chen , zuzusprechen , wenn aber beider Be¬

nutzung verschiedenartig ist , das Provoka-

tions - Recht dem Berechtigten zu versagen

sey-
Wendet man diesen Satz auf die 8ud L . 6.

und O . angeführten Falle an , so halt er vollkommen

die Probe ; denn nach ihm darf sodann

a) keiner , der Hntrmgsrechte in einer Heide oder

Elslaake hat , — denn der Belastete benutzt den

Grund vorzüglich durch den Holzgewinn —

auch keiner , der Mastungsrecht in eines

andern Heide hat , provociren , denn er be¬

nutzt nur die zufällige Frucht , darf aber keinen

Baum schlagen.
k ) Keiner , der Abtriften , z . B . mit Schafen , auf

fremdem Acker hat , darf provociren , denn der

Belastete benutzt den Grund und Boden vor¬

züglich durch Getreide.

Dagegen darf

e ) derjenige , der Aufhütung auf eines andern

Wiesen und Weiden hat , provociren , denn

beide benutzen den Graswuchs;

ä ) derjenige , der ein Holzungsrecht in eines an¬

dern Heide hat , auf Auseinandersetzung antra¬

gen , denn beide benutzen die Heide als solche.
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Ich bitt sehr bemühet gewesen , alle denkbare
Arten von gemeinschaftlicher Benutzung eines Grund¬
stücks in Hinsicht auf Landwirthschaft) aufzufinden,
um zu versuch'en , ob der vorgeschlagene Grundsatz
stets passe. Hiebei hat sich ergeben:

daß alle Servituten sich auf sehr wenige
Gattungen concentriren lassen;

denn welches sind die denkbaren Arten , wie der Ei¬
genthümer selbst seine Grundstücke nutzen kann ? Es
sind nur folgende:

i) durch Getreidebau und die damit verbundene
Hütung;

s) durch den Graswuchs allein;
z) durch den Holzanwuchs und das Holzschlagen

und die mit der Holzung verbundene Hütung.
Bei letzterer ist die Mast , als eine Unter¬

abtheilung zu betrachten.
Mehrere Benutzungsarten sind nicht vorhanden,

auf mehrere Arten kann also auch ein Fremder, d . h.
ein Berechtigter , sich nicht in Communion befinden.

Stets trafen sie die lud a . d . o . und ä . be¬
nannten Fälle , nur die Abstussungen in den Theil-
nehmungsrechten sind verschieden und gehen ins Un¬
endliche.

Sollten indeß nicht alle Arten von Benutzun¬
gen des Grund und Bodens , mir gegenwärtig ge-



Wesen seyn , mithin noch Mißdeutungen entstehen

können , so könnte der vorgeschlagene Grundsatz,

gleich durch einen Nachsatz naher bestimmt werden,

und dürfte dann in folgender Art lauten:

Nur , wenn dem Berechtigten zustehet , das

Grundstück eben so zu benutzen , als der Be¬

lastete selbst , soll er die Befugniß haben,

ebenfalls auf Auseinandersetzung provociren

zu dürfen.

Es darf demnach nur derjenige Berechtigte , wel¬

cher auf Wiesen und auf Weiden die Aufhütung

hat , und derjenige , welcher in einem andern Forst

den Mithieb hat , auf Auseinandersetzung antragen.

Durch diesen Grundsatz scheinet allen geholfen

zu seyn , die rechtmäßigen Beschwerden , welche ein

Forstbesitzer und ein Ackerwirth führen könnte , wenn

dem Hütungsberechtigten eingeräumet würde , eine

Abfindung durch Grund und Boden zu verlangen,

werden gehoben , und die Landeskultur , welche zu

befördern , der Zweck ist , wird dennoch am rechten

Ort befördert.

, Denn haben zwei oder mehrere ein Grundstück

auf ähnliche Art benutzet , und jeder erhalt seinen

Theil für sich , so wird jeder ihn nun nach besten

Wissen kultiviern , und sich bemühen , den möglichst

größten Nutzen aus seinem Antheil zu ziehen ; und



grade die Aufhütung auf fremden Wiesen , die Ge¬

meinschaft auf Hütungsrevieren und gemeinschaftli¬

cher Hieb in einer Heide , welches letztre in der

Kurmark wohl nur selten noch statt haben mag,

aber doch denkbar ist , hindern vorzüglich die bessere

Benutzung.

Ich bin rc.

Ewr . Exzellenz re.

Wustrau bei Fehrbellin von Zielen,

den ; r . Januar , 8o; .

An
des Herrn Etatsminister Frei¬

herr » von Voß Excellenz.
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Beilage
No . 5.

An
, jn hohes General»

Direktorium.

Allerdurchlauchtigstex rc.

Der Krcissyndikus Iahn erstattet
aä Letcript . vom ? ten Januar 3 . 6.
in Betreff der Aufhebung und nähern
Bestimmung des § . iZ9 - Th. i . Tit.
22 . des Allg . L . R . den allerhöchst«
befohlenen gutachtlichen Bericht al-
lerunterthanigst.

Ewr . Königliche Majestät haben in dem Hof-
rescripte vom Januar d . I . über die Aufhebung
oder Modificirung der Disposition des L. N . Th. I.
Tit . 22 . § . iz9.

wornach bei Hütungsservituten nur der Ei¬
genthümer des belasteten Grundstücks , nicht
aber der Hütungsberechtigte , auf die Auf¬
hebung der Gemeinheit anzutragen befugt ist,

mit Rücksicht auf die Forsiökonomie und im bejahen¬
den Falle,

über die Grundsätze, nach welchen der Be¬
rechtigte abzufinden seyn würde,



meine mit Gründen unterstützte , auf eine richtige

Erfahrung gegründete , gutachtliche Meinung , und

zugleich allergnädigst befehlen zu lassen geruhet,

daß ich vor Abgebung derselben über diese

wichtige Angelegenheit mit einigen erfahrnen

und unbefangenen Oekonomie - und Fvrstver-

ständigen zu Rathe ' gehen solle;

welches letztere seit mehreren Jahren , und auch ge¬

genwärtig , Behufs dieses Gutachtens , geschehen ist.

Ferner haben Ewr . Königliche Majestät mir

mittelst Hofrescripts vom Februar d. I . das

Gutachten des Landraths von Zieren vom 22sten

v . M . mit dem allergnädigsten Befehl zufertigen

lassen:
bei Abgebung meines Gutachtens auch auf

die hierinNen enthaltenen Vorschlage , welche

aber noch mancherlei nähere Bestimmungen

erfordern , Rücksicht zu nehmen.

Gründe des Widerspruchs würden mir besonders

willkommen gewesen seyn , weil diese vielleicht naher

zum Ziele geführet und den Ausschlag mit bewirkt

haben würden ; es sind mir aber solche von Keinem

entgegengesetzt worden . Alle Sachverständigen sind

meinen Behauptungen und Gründen vollkommen bei-

getveten und die laute Stimme des Publici ist mit mir

über meine nachfolgenden Darstellungen einverstanden.
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Um diesem allerhöchsten Auftrage so vollständig
allerunterthänigst zu genügen, als solches für jetzt,
mit Rücksicht auf meine übrigen laufenden, auf mich
eindringenden Arbeiten geschehen kann , werden Ewr.

Königl. Majestät in allerhöchsten Gnaden erlauben,
daß ich die allgemeinen Grundsätze, als Prämissen
voranschicke , aus welchen ich hiernächst reden und

urtheilen werde.
Jede Gemeinheit ist mit mannigfaltigen Nach¬

theilen für jeden Staat verbunden. Sie hemmt die
Landeskultur , den Wohlstand und den Fleiß ; die

Aufhebung derselben ist eine reichhaltige Quelle für
das Wohl des Staats . Sie befördert die Selbst-
standigkeit und Festigkeit desselben. Sie verdient da¬

her die kräftigste Unterstützung und möglichste Be¬

günstigung.
Die Möglichkeit, einem andern für das , was

er abtritt , eine Abfindung nach Größe und Güte
und zwar in der Regel , in gleichartigen Gattungen

zu geben , das ist der erste Grundsatz aller Gemein-

heitsthcilungen , aus welchem alle übrigen speciellen,
zu diesem großen Ziele führenden, Vorschriften, gefol¬
gert werden müssen.

Unter einer gleichartigen Gattung, verstehe ich
eine Gattung, die zwar beziehungsweise auf diejenige,
mit welcher sie ausgeglichen werden soll , nicht die-
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selbe Gattung , aber derselben in ihrem Werthe und
Wirkungen vollkommen gleich ist ; z . B . Weide und
Wiese , Acker und Weide , eichenes und kienenes
Holz, sind nicht gleiche , sondern gleichartige Gattun¬
gen ; denn sie sind sich in ihrem Werthe und Wir¬
kungen , nach richtigen Ausgleichungssätzen, gleich.

Dieses sind allgemein anerkannte , bei Gemein¬
heitstheilungen zweckmäßige , Wahrheiten , die keines
Beweises bedürfen und ältere bekannte Landesver¬
ordnungen, und das Landrecht Thl . I . Dt . 17 . § . z r.
und die Ger . Ordn. Tit 4z . § . z . haben solche auf¬
genommen . Dennoch aber , was wirklich zu bewun¬
dern ist , hat man sich um diese wichtige Sache bis
jetzt wenig , um richtige Grundsätze für dieselbe fast
gar nicht , noch weniger aber darum bekümmert, auf
welchem Wege und durch welche Mittel dieses große
Ziel zu erreichen seyn würde. —

Es ist allenthalben, in Absicht der Mmeinheits-
theilungen , in der Grundlage gefehlt worden ; und
daher ist es denn auch gekommen , daß dieselben nach
so langer Zeit fast noch unbearbeitet da liegen , daß
nicht bedacht worden ist , daß das Gemeinheitsthei-
lungs - Wesen nach seinem ganzen Umfange und wah¬
ren Werthe eine besondere Wissenschaft sey , die wis¬
senschaftlich erlernt und betrieben werden müsse, und
bei welcher die große Hauptsache vorzüglich auf öko-
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nomischen Vorkenntnissen , auf vieljährigen Erfahrun¬

gen und richtigen Beobachtungen beruhet . —

Hierin liegt zugleich der Grund , haß eben die

bis jetzt bestandene Gesetze , welche die Gemeinheits¬

theilungen zum Nachtheile des öffentlichen Wohls ge¬

lahmt haben , hie und da mit sich selbst in Wider¬

spruch stehen. —

Dieser Fall trifft mit Thl . I . Tit . 22 . §. izx ».

des L. R . und mit mehreren Stellen desselben , evi¬

dent zu , von welchen letzter» ich hiernachst einige

Beispiele als Fingerzeig aufstellen werde.

Nach dem erster« soll nur der Eigenthümer des

belasteten Grundstücks , nicht aber der Berechtigte,

auf die Aufhebung der Gemeinheit antragen können,

und letzterer zu diesem Antrage um deshalb nicht

berechtigt seyn , weil , so weit ich mit den Gründen

der verneinenden Meinung bekannt bin,

dieses mit dem Eigenthumsrechte und mit

der Forstökonomie nicht vertraglich seyn soll,

und weil vorausgesetzt wird , daß der bela¬

stete Eigenthümer die Separation selbst su¬

chen würde , sobald er dieselbe Vortheilhaft

fände.

Die Sache verhält sich grade umgekehrt . Diejeni¬

gen , welche für diese Meinung reden , kommen mit

sich ftlbst in Widerspruch . Was den ersten aus dem



Eigenthumsrechte hergenommenen Grund betrifft , so

ist dieser ein bloßer Scheingrund . Das Eigenthums-

recht , nach seinem wahren Werthe für sich allein ge¬

nommen , ist nur eine Idee , ein leerer Schall , eine

bloße Ehrensache , die nicht den geringsten Vortheil

mit sich führt , sobald es nicht mit der beliebigen

uneingeschränkten freien Verwaltung verbunden ist;

wem mit dem Eigenthumsrechte meines Rockes ge¬

dient ist , chem will ich dasselbe bereitwillig abtreten,

wenn ich nur die Berechtigung behalte , denselben

so «lange nach Belieben zu tragen , als er den ge¬

ringsten Nutzen gewährt.

Nicht der Antrag des Berechtigten auf Abfin¬

dung durch Theilung , sondern die Berechtigung ist

mit dem Eigenthumsrechte unverträglich , weil sie

dasselbe belastet , die beliebige wirthschaftliche Benut¬

zung hindert und hiernach Schaden bringt.

Die mit dem Eigenthumsrechle verbunden seyn

sollenden freien Anordnungen machen es daher für

den Eigenthümer nothwendig , daß er sich diese Last

auf dem besten Wege durch Separation abschüttelt,

den Ertrag seines Grundstücks befördert , und die

Gelegenheit zum Streit und andern Unannehmlich¬

keiten vermeidet.

Wem die Ehrensache oder der Schall des Ei-

genthumsrechts genügt , der kann sich ja auch dieses

bei



bei der Abfindung des Berechtigten vorder
halten . —

Ist der belastete Eigenthümer ein Mann , der
nicht von Vorurtheilen wider alle Neuerungen ein¬
genommen- sondern von den so wesentlichen Vor¬
theilen einer Separation überzeugt ist , oder sich
überzeugen laßt ; so wird er auf dieselbe freilich schon
selbst antragen , ohne den Antrag des Berechtigten
abzuwarten. Wenn er aber dieses nicht thut , so
gereicht es ja demselben zum Vortheile , wenn er
durch den Letzter« geweckt wird , und es ist äußerst
hart , wenn der Berechtigte deshalb auch schlafen
soll, weil der Belastete sich im Schlafe befindet.

Man muß die Menschen nicht allemal so neh¬
men , wie sie sind , sondern was sie seyn und wer¬
den sollten . Jede Regel gestattet billige Aus¬
nahmen. —

Es kommt hinzu, daß gerade Gemeinheiten die¬
ser Art die verderblichsten sind , und das öffentliche
Wohl hierbei so sehr in Frage kommt.

Die Sache von dieser Seite betrachtet, kann
der Aufhebung des § . iZ9 > Thl . I . Tit . 22 . des
Landrechts also wohl kein wesentliches Hinderniß im
Wege stehen. Von der Seite der Forst - Oekonomie
aber siehet derselbe« gar nichts im Wege.

Aufhütung in Forsten, welcher Art diese auch
i 8



seyn krag / ist mit einer richtigen Forst - Oekonvmie

gar nicht verträglich , und die Landeskultur und

landwirthschaftliche Industrie wird bis zu deren Auf¬

hebung immer gelähmt bleiben.

Eben herinnen und in den speziellen Theilun¬

gen , deren ich hinmächst erwähnen werde , liegt der

Hauptgewinn aller Gemeinheitstheilungen für jeden

Theilnehmer im Kleinen , und für den Staat im

Großen.
Es ist daher Pflicht für den letztem , alle seme

Kräfte aufzubieten , um die Aufhütungen in Forsten

aufheben zu können , feinen Unterthanen mit Beispie¬

len voranzugehen , die Forsten auf ewig vor Aufhü-

tung zu schließen , die besonderen einzelnen Theilun¬

gen in Gang zu bringen , diese beiden Gattungen

von Theilungen nicht zu hemme » , im Gegentheile

mit aller Kraft durch zu treffende Gesetze , mittelst

einer besondern Separationsordnung zu befördern

und zu begünstigen , und so die bisher verstopft ge¬

wesenen Quellen des allgemeinen Wohlstandes und

des ländlichen Fleißes zu öffnen.

Ich gehe von dem allgemeinen und von jedem

Sachverständigen gebilligten Grundsätze aus , daß ge¬

schlossene Forstreviere schlechterdings nicht behütet

werden müssen , wenn sie den möglichsten Ertrag ge¬

ben sollen , und daß sie in dem entgegengesetzten



i6Z

Falle nicht zur Hälfte , oft kaum zu Ltel oder zu
^ tel benutzt werden , als sie bei wegfallender Aufhü-
tung benutzt werden würden , auch daß das ohne
Aufhütung anwachsende Holz weit schneller und ge¬
sunder anwachst und gedeiht , als es bei Aufhütung
anwachsen und gedeihen kann.

Jede Pflanze , wenn sie vollkommen gedeihen
soll , will und muß Ruhe haben . Diese kann sie
aber nicht haben , wenn m dem Forst aufgehütet
wird ; und auf das Unterholz ist bei Aufhütung
gar nicht zu rechnen.

Die Aufhütung allein enthalt den Grund , daß
die mehrsien Forsten so schlecht bestanden sind , und
ein großer Theil der Besaamungskostett weggeworfen
wird , für welche die Natur sorgen würde , wenn
Aufhütung nicht statt fände ; auch daß diejenigen
Forsten , welche wir bestanden nennen , ohne Aufhü¬
tung ganz anders bestanden seyn würden.

Ein Forst von 6oOo Morgen mit Aufhütung
wird nie den Ertrag geben , den ein Forst ohne
Aufhütung von Zooo Morgen giebt.

Letzterer wird in wenigen Jahren bei bloßer
Ruhe , als Wald , in seiner Vollkommenheit da stehen,
und undurchdringlich werden.

Bei Elslaken und Brüchern wird der Ertrag
ohne Aufhütung weit höher zu stehen kommen.



Mir ist hier in der Nähe ein Falk bekannt,

daß in einer Elslake , in welcher keine Aufhütung

nach meinen Grundsätzen statt gefunden hatte , auf

einem Morgen 97 Klafter des gesundesten und stärk¬

sten Holzes gehauen wurden.

Die Wurzeln , jungen Lohden und Anwüchse,

besonders die flach liegenden Lhauwurzeln , welche dem

Baum die erste Nahrung aus der Atmosphäre zu¬

führen ( denn der Baum , wie jede Pflanze , lebt ja

nicht allein von der Feuchtigkeit , der für ihn , an

sich , ohne diese Feuchtigkeit todten , Erde ) werden

vorn Viehe abgetreten und abgebrochen ; der dein

Anscheine nach dem Fraße des Viehes entwachsene

Baum , wird im Sommer bei der Hitze und bei dem

Ungeziefer , von dem Viehe an seinen Wurzeln los¬

gerieben und zum Vertrocknen gebracht ; das junge

Saamenholz , welches sich später durch Laub und

Moos , oft erst nach 5 und mehreren Jahren her-

vorarbeitet , wird zertreten sind abgefressen , so wie

überhaupt der AufhütUngs - Berechtigte kein Mittel

unversucht läßt - zum Ruin des Forsts die Aufhü¬

tung zu seinem Privatvortheile zu begünstigen.

Der Ritterschaftsdirektor von Klitzing zu De-

merliu sagt daher in seinem urschriftlich beiliegenden

Schreiben vom 6ten d . M . über diesen Gegenstand
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mit dem vollkommensten Rechte , und auf seine eige¬
nen z6jährigen Beobachtungen sich stützend:

„Mit Jammern und herzlichem Bedauern
„habe ich diesen Ruin öfters gesehen , und
„es nicht begreifen können , daß die Forst-
„bedienten hierüber Nicht laut geschrieen
„haben." —

Sämmtliche Forsten, so auch die hiesige Neustädlsche,
Cwr. Königl. Majestät zugehörige , Elslake , stelle ich
zum Beweise für meine Behauptungen demjenigen
praktisch auf , der sie für bloße theoretische Argu¬
mentationen halten möchte.

In denen letzter» ist kein einziger Morgen Els¬
lake befindlich , den mau gehörig bestanden nennen
könnte. Sie würden aber gut bestanden seyn, wenn
die unglückliche Aufhütung nicht wäre. Ewr . König¬
liche Majestät würden nicht nöthig haben , denen
darauf angewiesenen Deputanten sogar das , diesen
zukommende Deputatholz bezahlen zu müssen , son¬
dern sie würden bei wegfallender Aufhütung Ewr.
Königl. Majestät einen weit reichlicher» Ertrag ge¬
währen.

Es kommt hinzu , daß im Falle der Aufhütung
der gleichgültige , eigennützige oder befangene Forst¬
bediente , ein Mittel mehr in Händen hat, für sein
reichhaltigeres Einkomme ^ sorgen zu können . —
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Fernere Folge der Aufhütung in Forsten ist un»

bedenklich diese , daß jede Holzgattnng bei der ihr

nothwendigen gänzlichen Ruhe weit früher zu ihrer

Reife kommt , und die Zahl der gewöhnlichen Schla¬

ge und Haue sodann heruntergesetzt werden kann.

Das Vorgesagte gründet sich auf meine ^ jäh¬

rigen Beobachtungen und Erfahrungen und auf prak¬

tische Beispiele dieser Art.

Die von mir aufgestellten Gründe liegen in der

Natur der Sache . Ich gebe sie der richtigen Be¬

urtheilung eines jeden forschenden Sachkenners be¬

reitwillig hin , und erbitte mir die etwanigen Grün¬

de des Widerspruchs zu meiner eigenen besseren Ver¬

vollkommnung .
'

Es läßt sich nicht denken , daß auch nicht die¬

jenigen , welche nicht Sachverständige im eigentlichen

Sinne des Wortes sind , Beispiele dieser Art prak¬

tisch beobachtet haben . Ich will indeß noch einige

derselben hinzusetzen.

Woher kommt es , daß in denen alten Forsten

hie und da noch jetzt das gesundeste und schönste

Holz , besonders an Eichen und Büchen , da steht,

und daß es gegenwärtig schwer hält , ja unmöglich

ist , dergleichen wieder anzuziehen ? — Nach meiner

Ueberzeugung liegt der Grund hievon lediglich darin,

daß die alten Forsten nach eingetretenen kriegerischen
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Verwüstungen durch sich selbst , und durch Ruhe,
ohne Kunst entstanden sind ; denen neuern Forsten
aber diese Ruhe gemangelt hat.

Ein Beweis, daß in Fällen dieser Art die bloße
Ruhe , ohne Kunst, besser , als die Kunst , wirkt, ^
wenn letztere nicht auch mit Ruhe begleitet wird.

Ich will hiermit nicht soviel sagen , daß die
Kunst nun ganz aufhören müsse.

Wenn gut bestandene Forsten , so wie es die
alten waren , wieder eintreten sollen : so mnß sich
von der ersten Anlage , nach gehobener Aufhütung,
die Kunst freilich so lange wieder von der Sache
meliren , bis die nöthigen Saamenbäume angezogen
seyn werden . Wenn diese aber angezogen seyn wer«
den , so wird unfehlbar Natur und Ruhe mehr, als
Kunst wirken.

Eine Elslake oder Bruch ohne Aufhütung, wird
vierfach - so viel vollkommen gesunde Stamme , als
das bei Aufhütung haben, und jeder dieser Stamme
wird gewiß vierfach so viel gesunde Früchte bei Ru¬
he , früher und vollkommner hervorbringen , als die¬
ses der Stamm vermag , der beunruhigt wird.

Wer richtig beobachtet hat , dem kann es nicht
entgehen oder entgangen seyn , daß , wenn z . B . in
einer Elslake , ein Schonort aufgegeben wird , und
auf einem alten Stamm io, 20, mit unter zc> jun-
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ge gesunde Auswüchse da stehen, von diesen hiernächst
nur etwa 2 , höchstens 4 oder 5 stehen bleiben und
beschädigt , oft ganz verkrüppelt und kümmerlich fort-
wachsen ; alle übrige aber von der Aufhütung und

E
die außerdem zwischen den Stammen hervorkommen¬
de neue Aufschlage wieder zerstört werden.

Ferner , daß , wenn z . B. eine Kienen - Scho¬
nung aufgegeben wird , gleich in den ersten Jahren,
wo nicht die Hälfte, doch wenigstens der dritte Theil
durch die Aufhütung wieder verloren geht.

Sie würden unbedenklich sämmtlich , oder we¬
nigstens die mehresten derselben , gesund fortkommen,
wenn die unglückliche Aufhütung nicht wäre.

Wer diese richtige Erfahrungen und Beobach¬
tungen nicht gemacht hat , oder dieselben nicht fas¬
sen kann , der kann fle in einem Zeitraum von etwa
2 bis z Jahren auf diese Weise sehr leicht machen,
daß er einen Schonort, welcher aufgegeben werden
soll , etwa zur Hälfte geschlossen und in vollkomm-
ner Ruhe läßt , die andere Hälfte aber der Aufhü¬
tung preis giebt. —

Es ist traurig , daß Sachverständige hierüber
nicht früher zum Nachdenken gekommen sind.

In denen Buchenheiden ist die Erfahrung noch
trauriger. Bei Aufhütung ist es durchaus unmög¬
lich , eine gut bestandene Buchenheide anzuziehen,
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und der Grund dieser Unmöglichkeit liegt wiederum
in der Aufhütung. Eine Buche hat ein süßeres,
für den Fraß des Viehes angenehmeres Blatt , als
es die übrigen Holzarten haben.

Das Vieh , besonders die Pferde , welche hoch
langen , ziehen den jungen Baum herunter , fressen
demselben die Spitzen ab , und die natürliche Folge
hiervon ist , daß der Baum nun zum Krüppel wer¬
den muß. Jede , in neuern Zeiten angelegte , Du-
chenheide , insonderheit die hohe Heide des Alt - Nup-
pinschen Forsts , soll für die Richtigkeit meiner Beob¬
achtungen und Erfahrungen den Beweis führen.

Man glaubt genug gethan zu haben , wenn
man den Schonort, auf die , nach den bisherigen
Grundsätzen feststehende , Schonungszeit nothdürstig
geschlossen läßt. Man nimmt auf die nachkommen¬
den spätern Auswüchse keine Rücksicht.

Man glaubt , daß der da stehende junge Baum
nun dem Fraße des Viehes entwachsen sey ; dieses
ist er aber nach dem Obigen im weitlänftigen Ver¬
stände nicht ; denn wenn er auch dem Fraße des
Viehes im buchstäblichen Verstände entwachsen wäre,
so will er auch Ruhe haben , um vollkommen gedei¬
hen zu können ; diese gestattet ihm aber die Aufhn-
tung nicht.

Diese ist es also , die den größten Theil der



gesund da stehenden Bäume mit allen ihren unver¬

meidlichen bösen Folgen hinwiederum zum Kranken

und Absterben bringt ; sie ist
's , die unsäglichen Nach¬

theil in denen Forsten anrichtet.

Der von einer Zerstückelung der Forsten für

die verneinende Meinung hergenommene Grund , ver¬

dient nach dem Vorangeführten keine Beherzigung,

und wenn gleich die Erfahrung lehrt , daß Bauer¬

heiden selten gut bewirthschaftet werden , so kann

dieses doch nur an denen Orten der Fall seyn , wo

die Obrigkeiten auf die Befolgung der Landcsgesetze

nicht halten , und dann ist es ja zur Beförderung

der Landeskultur nicht nothwendig , daß die Abfin¬

dung ferner zum Holzanbau dienen muß , sondern

die Art und Weise der Bebauung derselben kann ja

dem Staat gleichgültig seyn , wenn sie nur gehörig

bebauet und benutzt wird.

Ich glaube Ewr . Königl . Majestät hierdurch

bis zur Evidenz vor Augen gelegt zu haben , daß die

Forstökonomie , dieser große Zweig des Staates , nicht

nach richtigen Grundsätzen verwaltet und benutzt

worden sey — daß dieselbe vorzüglich einer Verbesse¬

rung bedürfe , wenn dem eintretenden Holzmangel

Einhalt geschehen soll ; — daß diese nur auf die in

Frage stehende Weise durch die Aufhebung aller bis¬

her in denen Forsten statt gefundenen Aufhütung



und durch die Abfindung der Berechtigten allein zu
bewirken , und wenn sie bewirkt werden soll , die

Aufhebung des § . 159 . Thl . I . Tit . 22 . des Allg.

L. N . als Grundlage dieses großen Ziels nothwen¬

dig sey.

Dieselbe aufzuheben , ist um so unbedenklicher,

da die Grunde der bejahenden Meinung , die der

verneinenden Meinung weit übertreffen , und über»

dies die Gemeinheitstheilung für das Fürstenthum

Lüneburg der bejahenden Meinung beistimmt.

Dieselbe kann jedoch nicht im Allgemeinen,

sondern nur unter gewissen Beschränkungen und Aus¬

nahmen aufgehoben werden . Mit welchen Ausnah¬
men und Modifikationen sie nur aufgehoben werden

kann , das werden meine fernern unvorgreiflichen,

gutachtlichen Meinungen und Betrachtungen ergeben,
die ich Ewr . Königl . Majestät zur erleuchteten Prü¬

fung in tiefster Ehrfurcht anheim stelle.
Da indeß , ehe ich dieses thue , erforderlich ist,

daß die mannigfaltigen Gattungen der Dienstbarkeits-

rechte und Grundgerechtigkciten , welche in denen

Marken nach meiner Bekanntschaft statt finden , spe¬

ziell aufgestellt werben , und wenn dieses geschehen

ist , einzeln durchgegangen und mit Präzision beur¬

theilt werden , so will ich selbige zu diesem Zwecke,

dem mir gewordenen allerhöchsten Befehle zur aller-



gehorsamsten Folge voranschicken , und hiernächst mei¬

ne gutachtliche Meinung darüber abgeben:
ob und in wiefern deren Aufhebung auf den

Antrag des Belasteten oder Berechtigten,

nach den obigen allgemeinen Grundsätzen ge¬

stattet oder nicht gestattet werden können?

und wenn ste gestattet werden kann , dazu die allge¬
meinen Grundsätze in Vorschlag bringen.

Mit Uebergehung der die Jagd und Fischerei

betreffenden Gemeinheiten , sind es folgende:

1 ) Aufhütung auf fremden Wiesen zur ungeschlos-

senen Zeit;

2 ) Aufhütung auf Koppel - Hütungsrevieren;

z ) Aufhütung auf fremden angrenzenden Hütungs«
revieeen oder unkultivirten Aeckern;

4) Aufhütung auf fremden Laken und Weichholz-
brüchern und

5) Aufhütung in fremden Kienen - , Eichen - und

Buchheiden , mit Ausschluß der gewöhnlich aus

^ tel des Ganzen bestehenden Schonungen;
6) die Berechtigung zum Nutzholz - , Gehegeholz-

oder Brennholz - Bedarf;

7 ) die Berechtigung zum Bau - und Reparatur-

Holzbedarf;

8 ) Mitberechtigung zum Rohr - oder Streußel-

schnitt;
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9) Aufhütung auf angrenzenden kultivieren Aeckern

zur ungeschiossencn Zeit;

10 ) auf Winkerfaaten mit den Schaafen;

n ) der Fall , wenn dem Forsteigenthümer das

Hartholz , dem Berechtigten aber das Weich-
vder Unterholz , oder umgekehrt zustehet;

12 ) die Masiberechtigung in fremden Eich - oder

Duchheiden.

Jede Gemeinheitstheilung ist möglich . Die Mög¬

lichkeit derselben kann hiernach nie in Frage kommen,

sondern es fragt sich nur in jedem concreten '
Fall:

ob der Antrag nützlich und zweckmäßig sey,
und die Abfindung des Berechtigten durch
eine gleiche oder gleichartige Gattung bewirkt

werden könne?

aä i . 2 . g . 4 . 5 u . 6 . ist der Antrag auf Thei¬

lung nach Thl . I . Tit . 22 . § . 1Z9 . des all¬

gemeinen Landrechts bis jetzt beurtheilt , und

bei einem entstehenden Widersprüche entschie¬
den worden.

Denselben nach dem Obigen aufzuheben,
und dem Berechtigten in Rücksicht auf die

Theilung gleiche Rechte allenfalls mit Vor¬

behalt des Eigenthumsrechts zuzugestehen,
walten nicht die geringsten Bedenklichkeiten
vor . Schwieriger ist
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sä 7 . der Fall der Berechtigung zum Ban - und

Neparaturholz - Bedarf . Das Landrecht ver¬

ordnet Thl . l . Tit . 22 . § . 2Z6.

„Daß eine unbestimmte Hvlzungs - Gerech¬

tigkeit in Ansehung des Bauholzes nur

„durch gütliches Einversiandniß auf ein

„bestimmtes Holz -Deputat festgesetzt werden

„könne ;
"

und der Grund dieser Vorschrift liegt wahr¬

scheinlich in der Unmöglichkeit einer zuver¬

lässigen Ansmittelung eines mit der recht¬

mäßigen Benutzung im Verhältnisse stehen¬

den Dcputatquanki . Diesem tritt bei einer

Abfindung durch Uebereignung eines bestimm¬

ten Reviers als Surrogat der Berechtigung,

nock, die tlttznverläßigkeit in Absicht des dar¬

aus künftig zu erwartenden Holzes zur Seite.

Dieses letzte Bedenken verdient indeß die

Rücksicht nicht , die das erstere verdient;

denn wenn das Surrogat nach dem Lurch

Sachverständige richtig ausgemittelten Be¬

darf abgemessen worden ist , so kann der

Berechtigte bei einer gehörig »» Kultur des

ihm abgetretenen Reviers eben so wenig in

Verlegenheit kommen , als der Aufhütungs-

Berechtigte es mit der ihm angewiesene»
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Hütung karrn , und wenn er damit in Ver¬
legenheit kömmt , so würde diese immer

durch seine eigene Schuld vorwalten. Da¬
gegen aber gebe ich in Ansehung des ersiery
bereitwillig zu , daß die Ausmittelung des
Bedarfs bei entstehenden Unglücksfallen in
der Unmöglichkeit beruhe , weil die Unglücks¬
falle , und wie oft sich solche durch Feuer
oder Sturm zutragen , nicht vorhcrgesehen
werden können.

Die Aufhebung einer solchen Gemeinheit
ist daher einem Spielvertrage gleich , welchen
die Gesetze in erlaubten Fällen nicht verbie¬
ten , aber zu dessen Eingehung die Theilneh-
mer nicht nöthigen können.

Diese Gesetzesstelle würde daher wohl
stehen bleiben müssen , und allenfalls nur
dahin modifizier werden können:

daß eine Gemeinheitstheilung wohl in
Rücksicht derjenigen Bauten und Repara¬
turen , welche durch das Alter eines Ge¬
bäudes veranlaßt worden , nicht aber in
Rücksicht derjenigen , welche Unglücksfälle
verursachen, ohne gütliches Einversiändniß
zulässig sey.
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Und diese Modalität bringe ich deshalb al-
lernnterthänigst in Vorschlag , weil Unglücks¬
falle nur Ausnahmen von der Regel begrün¬
den ; die Gemeinheit also für die Regel oh¬
ne Verletzungen gehoben werden kann , so¬
dann nur zum kleinsten Theile stehen bleibt,
und eine kleine Gemeinheit nie den Nachtheil
hat , den eine große mit sich führt.

aä 8 . Ist die Mitberechtigung zum Rohr - oder
Streußelschnitt sehr leicht durch ei» zu be¬
stimmendes Revier durch Separation, zu he¬
ben , und die Aufhebung dieser Gemeinheit
unbedenklich.

Ehe ich über die Falle sä 9. und io.
gutachtlich urtheile , muß ich annoch folgen¬
des vorausschicken.

aä 9 . In Ansehung der Berechtigung der Aufhü-
tung auf angrenzenden kultivierenAeckern zur
»«geschlossenen Zeit, kommt es darauf an,

wer der Belastete sey ? und ob die Ab¬
findung des Berechtigten durch einen
Theil des der Aufhütung unterworfenen
Ackers geschehen muß ? oder ob dieselbe
auf andere Weise nach der Lokalität zu
bewirken stehe?

Wenn
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Wenn der belastete Eigenthümer in -er

Gegend des der Aufhütungs - Servitut un¬
terworfenen kultivieren Ackers , oder in der
Grenze der dem Berechtigten zugehörigen
Grundstücke, Wiesen oder andere Hütungs-
reviere zu . liegen hat , von welchen letzterer
für die in Frage stehende Ackeraufhütung
abgefunden werden kann, und die Kommis¬
sion ist der Meinung , daß eine Entschädi¬
gung und Ausgleichung dieser Art vollkom¬
men zweckmäßig und beiden Theilen Vortheil¬
haft sey , so ist kein Grund vorhanden , der¬
selben durch Gesetze Hindernisse in den Weg
zu legen.

Wenn die Abfindung des Berechtigten
durch einen Theil des der Aufhütung unter¬
worfenen Ackers geschehen muß , so würde
es darauf ankommen:

vb der belastete Eigenthümer ckne Privat-
vder moralische Person, Stadt, oder Dorf
sey ? und ob nach dem Gutachten der
Kommission die Theilung ohne Nachtheil
des Belasteten , und ohne dessen übrige
wirthschastliche Ackereinrichtung zu zerrüt¬
ten , zu bewirken sieht oder nicht?

M
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Zm ersten Fall würde ebenfalls kein Grund

vorwalten, der das Gesetz bestimmen könnte,
dem Berechtigten in Absicht des Antrages

auf Theilung nicht gleiche Rechte zuzugeste¬
hen ; im letzten Fall hingegen , welcher nur

bei moralischen Personen zutreffen kann,
würde nur dem belasteten Eigenthümer die

Provokation auf Theilung , nicht aber dem

Berechtigten zu verstatten seyn, weil Letzterer
mit dem Schaden des Erstem keine Vorthei¬
le suchen und verlangen kann.

sä Hangt die Aufhütung mit Schafen auf
Wintersaaten von der jedesjährigen Winter¬

witterung ab , und es ist kein Grundsatz
aufzufinden , nach welchem die Abfindung
des Berechtigten zu berechnen ist ; überdies

aber so kann dieselbe auch nicht durch eine

gleichartige Gattung gegeben werden. Eine

Theilung dieser Art würde daher weder auf
den Antrag des Einen , noch des Andern,
sondern allein durch Vereinigung bewirkt
werden müssen.

n . Wenn dem Einen das Hartholz , dem An¬
dern aber das Unterholz , oder umgekehrt,
zustehet, und diese Gemeinheit gehoben wer¬
den soll : so geschiehet ja die Ausgleichung



durch dieselbe Gattung , und die Theilung ist
nach den obigen Bemerkungen beiden Thei¬
len , besonders dem Hartholzberechtigten vor-

theilhaft , denn es ist klar , daß die Befug-
niß , das Unterholz zu benutzen , mit dem
Ruin des jungen Anwuchses zum harten
Holz verbunden ist.

In diesem Gemeinheitsfall würde daher
beiden Theilen das Provokationsrecht nicht
versagt werden können.

. Habe ich nur den Fall
der Mastberechtigung in fremden Eichen -
und Buchenheiden,

nicht aber den mit aufgenommen:
wenn das Hol ; und die Mastberechtigung
mehreren zugleich gemeinschaftlich zustehet,

weil die Theilung des letztem keinem Wider¬
spruch , wenigstens keinem erheblichen Beden¬
ken unterworfen ist.

In Ansehung des Erstem wiederhole ich
anhero : daß Aufhntung in Forsten , wel¬
cher Art sie auch seyn mag , mit einer

richtigen Forsiökonomie schlechterdings nicht
vertraglich ist,

und die Mastaufhütung ist es am aller¬

wenigsten.

M 2



Das ganze Unterholz gehet verloren , und durch

die Mastaufhütung wird die gesammte Weide auf

einige Zeit verdorben . Wenn der Schaden , den die

Schweine in denen Forsten anrichten , mit dem rei¬

nen Ertrage der Mast verglichen wird , so dürfte Er¬

sterer den Letzter « übersteigen.

Auch für die Schweine müßte daher der Forst

geschlossen seyn ; wenigstens müßten sie, um ihnen das

Brechen und Wrüten zu benehmen , gewiehert werden.

Bei dieser letzter « Betrachtung gestehe ich je¬

doch , daß solche bei mir noch nicht zur Reife ge¬

kommen ist.

Wenn dem Schaden , den die Schweine in de¬

nen Forsten anrichten , die unsäglichen Streitigkeiten,

die z. B . bei Schonungen und Holzverkaufen unver¬

meidlich sind , zur Seite gesetzt werden , so verdient

die Aufhebung der Masiberechtigung alle Unterstützung.

Die oben angezogene Separationsordnung des

Fürstenthums Lüneburg hat hierunter Kap . i 8 . § . 115.

angeordnet

„ auf eine Auseinandersetzung der Abfindung

„ wegen der Mastberechtigung ist der Eigen¬

thümer des masttragenden Holzes , nicht

„ aber der zur Mast blos servitutisch Berech¬

tigte , zu provociren befugt , und wenn meh¬

rere Holzeigenthümer vorhanden sind , kann
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„die Gleichheit ihrer Stimmen, welche nach
„dem Umfange der Holzberechtigung abzuwä¬
gen ist , die Provokation auf eine Mast-
theilung oder Abfindung begründen ;

"

und wenn fle auch in andern Fallen noch einer noth¬
wendigen Berichtigung bedarf, so kann ich derselben
hierbei doch meinen Beifall nicht versagen.

Nach dieser meiner gutachtlichen alleruntevthä-
nigsten Meinung , würde daher an die Stelle des
§ . iZ9 > Thl . I . Tit . 22 . des Landrechts, folgende
gesetzliche Vorschrift treten müssen.

„In der Regel ist der Berechtigte eben so
„gut als der belastete Eigenthümer auf Thei¬
lung anzutragen befugt."

„Wenn aber die Berechtigung die Auf- '

„hütung auf kultivirten Acker betrifft , wel¬
cher einer Stadt - oder Dorfgemeinde zuge¬
hört , und nicht nachgewiesen werden kann,
„daß die Theilung beiden Theilen zum Vor¬
theile gereicht , die Entschädigung nur von
„dem der Aufhütung unterworfenen Acker,
„und nicht ohne Zerrüttung der Ackerein-
„nchtung des belasteten Eigenthümers gege¬
ben werden kann : so ist nur der Eigenthü«
„ irrer des belasteten Grundstücks diese zu

, verlangen berechtigt ."
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„Auch wegen Mastberechtigung in frem-

„den Forsten ist nur der Eigenthümer des

„Holzes auf Abfindung des Berechtigten an¬

zutragen befugt ."

„Wegen Aufhütung auf Wintersaaten

„mit Schafen findet eine Gemeinheitsaufhe-

„ bung nur durch gütliches Einverstandmß

»statt ."

Der § . 2zz . und sz 6 . Thl . I . Tit . 22 . des L.

N . würde dahin abzuändern seyn:

„In Ansehung des Nutz - , Gehege - , Bau-

„ und Neparaturholzes , können beide, der be¬

lastete Eigenthümer und der Berechtigte , auf

„Theilung durch Anweisung eines nach dem

„Gutachten der Sachverständigen auszumit-

„ telnden Holzreviers , oder in Betracht des

„Brennholzes , auf Ausmittelung eines mit der

„ rechtmäßigen Benutzung im Verhältnisse sie- ,

„ henden Holzdeputats antragen ."

„In Betracht des durch Unglücksfälle

„nothwendig werdenden Bau - und Nepara-

„ tur - Holzes aber , findet die Theilung nur

„durch Vereinigung statt,"

In Absicht der ökonomischen Grundsätze , wor-

nach bei Separationen , vorzüglich wenn Gerechtig¬

keiten , die auf Forsten hasten , ausgeglichen werden



sollen , die Theilungsbrrechnung anzulegen , und der

Separationsplan anzufertigen seyn würde , lassen sich

allerdings keine ganz bestimmte , auf jeden einzelnen

Fall passende , Vorschriften , ertheilen ; indessen müs¬

sen und können doch allgemeine Theilungsgnmdsätze

festgesetzt , durch diese die Thcilnehmer sicher gestellt,

und der Willkühr der Oekonomen billig Schranken

gesetzt werden.

Ewr . Konigl . Majestät haben auch hierüber

meinen gutachtlichen Bericht beschien zu lassen geru¬

het , und ich verfehle nicht , denselben attergehorsamst

zu erstatten.

Auch zu diesem Zwecke müssen die mannigfalti¬

gen Gattungen der Anfhütungsbefugnisse und Be¬

rechtigungen wiederum einzeln beurtheilt werden.

Bei Koppelhütungs - Nevieren geschiehet die Thei¬

lung nach der auszumittelnden , gehörig auszuglei¬

chenden und zu berechnenden bisherigen Konkurrenz.

Bei Aufhütungsberechtigungen auf fremden Wie¬

sen , müssen , nach dem auszumittelnden lerrninem

n Huo und sä der Aufhütung von der ge¬

schlossenen und ungeschlossenen Zeit , Ertragsgnschlage

auf den Grund der Vermessung und feststehenden

Bonitirung angefertigt , gegen einander ausgeglichen,

und hiernach Jedem der ihm zukommende Theil im

Plane angewiesen werben.



Konkurriren bei dieser Aufhütung mehrere , so¬

wohl bei der Belästigung als Berechtigung , so ge¬

schiehet die Vertheilung wiederum nach der auszu-

mittelnden Konkurrenz.

Bei Aufhütungen auf fremden angrenzenden Hü-

tungsrevieren oder sogenannten unkultivirten Aeckern,

kommt es wiederum auf den ler -ulans s c^no

und sä liiern der Aufhütung und auch darauf an:

ob Einem oder Mehreren dieselbe zustehe?

Hiernach sind von der in Frage stehenden Hü-

tung Ertragsberechnungen zuzulegen , und nach die¬

sen Berechnungen und der ausgemittelten Konkur¬

renz ist dem Einen oder denen Mehreren die Abfin¬

dung im Plane anzuweisen.
Bei Aufhütungen in Forsten , diese sind mit

weichem und hartem Holz bestanden , mithin auch bei

Laken und Brüchern , ist das von einigen für die

verneinende Meinung aufgestellte Bedenken:

daß der Berechtigte , im Fall der Separation

von dem gegenwärtigen schlechten Zustand
des Forsts zum Nachtheil des belasteten Ei-

genthümers Vortheile ziehen werde,

durch den in der allgemeinen Separationsordnnng

aufzunehmenden Grundsatz zu beseitigen,

daß jeder Forst als gehörig bestanden , bei

der Theilung angenommen , »nd hiernach der



i85

Betrag der Aufhümng, und die Abfindung
des Berechtigten berechnet werden müsse;

weil , wenn er auch zur Zeit der Theilung nicht be¬
standen ist , dem Forsteigenthnmer die Befugniß nicht
gestattet werden kann , solchen durch gehörige Scho¬
nungen bestanden zu machen , und derselbe auch be¬
standen seyn werde , wenn forstwirthschaftlich gehan¬
delt worden wäre.

Auch , da meines Wissens bereits feststehet , daß
dem Hümngsberechtigten nur Ztel des Forsts zur
Aufhümng frei bleiben dürfen , ^tel hingegen in
Schonungen gelegt werden kann , letzteres ^tel bei
der Theilung vorweg genommen werden müsse.

Nach diesen Grundsätzen würde bei Aufhütun-
gen in Laken und Brüchern fernerer Grundsatz seyn
müssen:

daß der Aufhütungsberechtigte nur für den¬
jenigen Betrag abgefunden werden könne,
welchen ^tel des bestandenen Forsts an Hü-
tung gewähren ; und die deshalbige Berech¬
nung auf den Grund des Vermessungs - und
Vonitirungsregisters z . B . also zu stehen
kommen:

Eine Lake oder Bruch von 6oo Mor¬
gen , ausschließlich das ^tel zur Schonung,
gab 50 Kühen die nothdürstige Weide.
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Wenn dieser Raum nun vom Holze ent¬
blößt iß / und 2^ Morgen xio Haupt zum
Ersatz der bisherigen Weide hinreichend sind,
so kann der Berechtigte nur 125 Morgen
zu seiner Abfindung an reiner Weide erhal¬
ten , 475 Morgen hingegen verbleiben dem
Eigenthümei'.

Bei denen bisherigen Theilungen dieser Art ha¬
ben die Oekonomen, wie mich dünket , unrichtige,
ganz willkührliche Grundsätze angenommen , eigentlich
ohne Grundsätze nach Belieben verfahren , und die
Theile haben selbigen in Einigungs - Fällen , so wie
die Richter in Streitfällen, folgen müssen. Auch ha¬
ke ich , als Zustizkommissarius, selbigen in denen von
mir eingeleiteten Theilungen weder vorgreifen , noch
ihren Eigensinn durch Darstellungen beugen können,
ungeachtet es in die Sinne fällt , daß der Berech¬
tigte nicht für mehrere Weide abgefunden werden
könne, als ihm der Forst gab. Einige Oekonomen
haben das Revier nach dem Bestände desselben zwi¬
schen beiden getheilt ; andere haben dem bvrsteigen-
thümer nur etwa ^tel berechnet , und dem Berech¬
tigten ^tel zugebilligt.

Ich glaube nicht , daß denen von mir vorste¬
hend angegebenen Grundsätzen erhebliche Bedenken
entgegengestellt werden können . Ueberhaupt glaube
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ich , daß man nach meinen Beobachtungen und Er¬

fahrungen einer solchen künstlichen Rechnung ganz

überhoben seyn könne.

Elslaken und Brücher sind gewöhnlich in einem

urbaren Zustande , zu guten Wiesen und Hütungs-
revieren , mit unter zu Fettweiden geeignet.

Dieser mit dem bewachsenen Zustande als br-.

standene Forst , und die in dieser statt gefundene sau¬
re , wenig nahrhafte Weide , mit der gesunden und

nahrhaften Weide , welche dagegen eintritt , vergli¬
chen , behaupte ich , daß 2G Morgen reine Weide

dieser Art in jedem Fall zur Sättigung eines Haupt-
viehes vollkommen zureichen.

Der Berechtigte wird sich gegen den statt ge¬
fundenen Zustand dabei sehr wohl befinden ; der

Forsieigenthümer aber wird es bald erfahren , was
ein vollkommener , zu aller Zeit geschlossener, Forst,
gegen einen der Aufhütung unterworfenen Forst ist.
Ich kann jedoch hierbei nicht unbemerkt lassen , daß
an denjenigen Orten , wo mit Beibehaltung der Auf-
hütungsserpitut in Laken , Wäldern und Forsten be¬
reits Gemeinheitstheilungen statt gefunden haben , im
Fall der Abfindung des Berechtigten der Grundsatz
statt finden muß:

daß der Berechtigte nach dem bei der vor-
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gewesenen Hauptseparation statt gefundenen
Werth des Grundstücks abzufinden ist;

es sey denn , daß sich klar ergiebt , daß bei dessen

Festsetzung dermalen offenbare Unrichtigkeiten und

Irrthümer vorgewaltet haben.
Ferner:

daß der Berechtigte vom Ganzen nach einer

durch alle Klassen zuzulegenden Berechnung
abzufinden sey,

weil es in der natürlichen Billigkeit beruhet , daß
dem einen nicht alles Gute , und dem andern nicht
alles Schlechte gegeben werden dürfe.

In meinen Erfahrungen in Gemeinheitstheilun¬
gen vom November 1822 . bin ich der Meinung ge¬
wesen :

daß bei Zulegung der über die Abfindung
des Berechtigten nöthigen Berechnung , auf
die im Gemenge statt gefundene saure , we¬

niger gesunde und nahrhafte Weide Rück?

ficht genommen werden müsse;
ich bin aber geneigt, davon aus diesem Billigkeits¬
grunde zurückzutreten, daß dem Berechtigten auch
Vortheile nachgewiesen werden müssen , >und der

Hauptgewinn dem belastet gewesenen Eigenthümer
verbleibe.

Bet Kienen- , Eichen - und Buchheiden finden
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zur Ausmittelung der Abfindung des Berechtigten
dieselben Grundsätze Anwendung.

Uebrigens aber versteht fich von selbst, daß der

Eigenthümer des Waldes das auf der Abfindung da

stehende Holz wegnimmt ; er muß aber die Stämme
und Baumwurzeln zum Ersatz der Rodungs - und
Erbauungskosten entweder ohne Vergnügung zurück¬
lassen , oder die Ausfüllung und Ebenung der durch
das Ausroden entstandenen Vertiefungen und Un¬

gleichheiten auf eigene Kosten beschaffen.
- Bei Berechtigungen zum Nutz - , Gehege - ,

Bau - und Neparaturholz würden die bisherigen
Grundsätze:

den Bedarf durch Sachverständige auszumit-
teln , und die Abfindung darnach bestimmen
zu lassen,

und in Ansehung des Brennholzbedarfs die Grund¬
sätze des Nitterschaftlichen Reglements auch für die
Zukunft beibehalten werden können.

Bei der Mitberechtigung zum Rohr « und
Streußelschnitt bedarf es blos der Ausmittelung der
Konkurrenz, nach welcher der Umfang des Reviers
hiernachst verhaltnißmaßig eingetheilt wird.

In Ansehung der Aufhütung auf angrenzenden
kultivirten Acker zur angeschlossenen Zeit , kann die
Abfindung ebenfalls nur nach dem auszumittelnden
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1kriniini8 a czuo und sä Liiern , dett nach der
Bonitirung abzuschätzenden Ertrag der Hütung und
durch Anweisung eines diesem Ertrage gleich kommen¬
den gleichartigen Reviers erfolgen.

Wenn dem Forsteigenthümer das Hartholz - dem
Berechtigten das Weich - oder Unterholz, und um¬
gekehrt , zustehet , oder wenn ähnliche Holzgemeinhei¬
ten sich finden , so muß das , einem jeden Theilneh-
mer besonders zugehörige, Holz, durch Sachverständige
aufgenommen, nach dem zur Zeit der Theilung lau¬
fenden Werthe taxirt , und einem jeden der ihm zu¬
kommende Theil , mittelst eines besondern Reviers
im Plane angewiesen werden.

Hätte ein Dritter in dem zu theilenden Holz-
reviere die Aufhütung , so würde die Abfindung des
Berechtigten der Holztheilnng vorangehen müssen,
weil , wenn jene ohne diese vorgenommen würde,
die letztere , wo nicht unmöglich gemacht , doch sehr
erschwert seyn würde. —

Zur Aufhebung einer Aufhütung auf Winter¬
saaten mit Schafen , so wie wegen der Abfindung
eines durch vorhergegangene Unglücksfälle nothwen¬
dig gewordenen Bau - oder Reparaturholz - Bedarfs,
bedarf es der Festsetzung besonderer Grundsätze durch
Gesetze nicht , da diese nur durch Vereinigung der
Theile statt findet , und wie hieraus folgt , es ihnen
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sätze selbst zu vereinigen.

Bei der Mastberechtigung in fremden Eichen - oder

Buchheiden hat die Lüneburgsche Separationsordnung

festgesetzt , baß die Abfindung nach folgenden Ver¬

hältnissen ausgemittelt werden soll.

i ) Ist nach dem Mastzustande des Waldes zur
Zeit der Abfindung die Anzahl der Schweine

zu schätzen, welche bei voller Mast darinnen

gefristet werben können , und dieses Produkt
auf die Fälle der halben - . Drittel - und

Mertelmast anzuwenden.

.- ) Ist die Anzahl Schweine ausznmitteln , wel¬

che jeder Mastberechtigte in die Mast einzu¬
treiben befugt isi , damit , wenn die ganze
dadurch erwachsende Summe der Schweine,
welche man einzutreiben berechtigt ist , grö¬
ßer seyn sollte , als daß der Wald sie ein¬

nehmen könnte - einem jeden Berechtigten
eine Abkürzung nach der bisherigen Obser-

vanz bei drei Viertel , halb oder ein Viertel

geschehe.

z ) Alsdann ist aus einem nach der Ermäßigung
der Kommission anzunehmenden Durchschnitt
von io bis 20 Jahren zu bestimmen , wie

oft der Fall einer vollen , halben . Viertel-
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oder Sprangmast eingetreten , dieses Produkt

auf jedes einzelne Jahr zu repartiern , und

darnach und nach den beiden Sätzen i

und 2 . die Anzahl Schweine zu berechnen,

welche der Mastberechtigte im Durchschnitt

jährlich wirklich in die Mast getrieben hat.

4 ) Hiernächst ist der bisherige Werth der wirk¬

lichen Mast oder Sprangmast für ein

Schwein , und das sogenannte Fehmgeld

auszumitteln , und davon der Betrag der

dabei üblichen Kosten abzuziehen.

Z ) Diesen , auf vorstehende Weise ausgemittelten,

Werth der Masten , ist der Holzeigenthümer

befugt , den Mastinteressenten an Körnern,

die nach einer rojährigen Durchschnittssum¬

me der Mittelpreise der nächsten Marktstadt

anzuschlagen sind , zu vergüten , jedoch brau¬

chen die Mastberechtigten die Bestimmung
einer jährlichen Vergütigung in baarem Gel¬

de nicht anzunehmen.

Nach meiner Ueberzeugung verdienen diese Grund¬

sätze vollkommenen Beifall . Die Ausmittclung des

Masibetrages geschiehet zur Hebung dieser verderbli¬

chen Gemeinheit mit möglichster Vorsicht und Ge¬

nauigkeit , und die Abfindung durch eine gleichartige
Gat-



Gattung ; denn das Korn ist der Mast in seinem

Werthe und Wirkungen gleich.

Ich habe oben gesagt , daß die Gemeinheiksthei-

lungen durch mehrere Stellen des Landrecbts ge¬
lahmt werden > und daß in den speziellen Theilungen
mit der Hauptgewinn für jeden Theilnehmer im
Kleine « , für den Staat im Großen liegt.

Hierzu veranlaßt mich Thl . I . Tit . 17 . § . zi6.
In diesem heißt es:

Wenn aber nur ein Mitglied der Letzter»
auf die Auseinandersetzung mit denen übri¬

gen Gliedern antragt : so muß es zur Be¬

gründung seines Gesuchs Nachweisen rc.

Ich glaube hierdurch Ewr . Königl . Majestät al-

lergnadigsiem Befehle eine Genüge geleistet zu haben,
stelle das Weitere Allerhöchstdero Ermessen anheim
und ersterbe in tiefster Treue

Ewr . Königl . Majestät

rc . : c.

I a h n.

Neustadt an der Doste,

den i6ten Februar
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Sie verlangen meine Meinung über den Grund¬

satz des Landrcchtä Thl . k . Tit . 22 . § . 199 . nach

welchem nur der belastete Eigenthümer auf Separation

wider den Berechtigten , nicht aber Letzterer auf die¬

selbe anzutragen befugt ist. Meine 26jährige wirth-

schaftliche Erfahrung hat mich zu einem erklärten

Feind gegen alle Servituten , besonders dieser Art,

gemacht , und es ist nur daher dieser § . des L. R.

eben so anstößig als § . zi6 . Thl . I . Tit . 17 . , nach

welchem sogar , wenn ein Mitglied der Dorfgemeine

auf Auseinandersetzung provocirt , es der sämmtlichen

Interessenten Vortheile nachweisen soll . Beide § . §.

hemmen offenbar den Fortgang der Gemeinheitsauf-

hebungen so sehr , daß dieses für Land und Staat

so wohlthätige Geschäft nie eher seinen Fortgang

gewinnen wird , als bis eine Abänderung derselben

statt findet.

Was die Aufhütung anbetrifft , so bin ich der

Meinung , daß der Nutzen , den der Berechtigte von

den belasteten Grundstücken ziehet , gegen den Ver¬

lust , den der belastete Eigenthümer leidet , in keinem

Verhältnisse steht , und deshalb würde an den meh-



restcn Orten zu beider Theile Zufriedenheit eine Se¬
paration leichter statt finden.

Da in der Kurmark der größte Theil dieser
Aufhütung Königliche Domainen und besonders For¬
ste betrifft : so wundert es mich , daß man noch
nicht damit angefangen hat , da ich überzeugt bin,
daß der jetzige Holzmangel vorzüglich hiervon her¬
kommt.

Denn wenn auch die gesetzlichen Schonungen
mit aller Pünktlichkeit gehalten werden , wie dies
doch öfters der Fall nicht ist ; so ist doch ihre Zeit
viel zu kurz , als daß man nicht annehmen könnte,
daß gleich in den ersten Jahren , wenn fie aufgege¬
ben werden , wenigstens der dritte Theil des darin
aufgeschlagenen Holzes ruinirt wird . Besonders fin¬
det dieses beim Weichholz statt , wo das junge Saa-

mcnholz , welches mehrentheils erst im zten , 4ten
auch zten Jahre fich durch Laub und Moos hervor-
arbeitet , größtentheils zertreten und abgefressen wird.

Mit Jammer und herzlichem Bedauern habe
ich diesen Ruin , da ich Jäger bin , öfters gesehen,
und es nicht begreifen können , wie die Forstbedienten

N 2
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hierüber nicht laut geschrien haben . Denn wenn

dieses geschehen wäre , so würden in den belasteten

Forsten gewiß schon dergleichen Separationen statt

gefunden haben , deren mir doch keine bekannt ist.

Dem größten Theil der nicht von Vorurtheilen

eingenommenen Berechtigten , ist auch gewiß sehr mit

Separationen gedient , wenn derftlbe für sein Auf-

hütungsrecht durch einen Theil des Grund und Bo¬

dens entschädigt wird ; durch das Gesetz aber bleibet

ihm dieses ein frommer Wunsch . Mit dem Nadel»

holze hat es gleiche Bewandniß , zumal , wenn man,

wie ich hoffe, daß es nicht mehr so entfernt ist, eine

Abänderung von der jetzigen Art dasselbe zu bewirth¬

schaften , nämlich in 122 — 140 Schlägen , trifft , dann

ich bin völlig überzeugt , daß man in der Quantität

gewinnet , wenn man es in 60 bis 80 Schläge ein¬

theilet , und will man ja noch auf Kaufmannsgut

Rücksicht nehmen , so braucht man beim Abtreiben

des Schlages ja nur die Säume dazu stehen zu las¬

sen , welches dem jungen Holze noch Schutz vor den

Winden giebt.

Beim Büchenholze ist die Aufhütung an und

für sich von geringerem Werthe , weil bekanntlich die-



ses kein Gras unter sich aufkommen läßt , und dient

nur blos dazu , das etwa daraus aufgeschlagene Un¬

terholz zu schleifen,

Fast mehrentheils sind die Abtriften 1 o weit

entfernt , daß der Berechtigte nur aus Gewohnheit

und um sein Recht zu conserviren , sie nutzt . Wie

willkommen würde es ihm seyn , wenn er dafür ein

Grundstück erhalten könnte , wenn es auch nur dazu

diente , ihm hinlängliches Konsumtionshokz zu geben,

zumal bei den jetzigen Fortschritten der Kultur , der¬

gleichen Auftriften immer weniger Werth bekommen,

und wenn nicht die Gemeinheitstheilungen der Ge¬

meinden unter sich , theils durch den vorerwähnten

§ . des L. R - , theils dadurch , daß man de¬

nen Separationskommissarien kein bestimmtes Regula¬

tiv zu ihren Verhandlungen gegeben hak , den Leu¬

ten so kostbar wurden , daß sie sich dafür fürch¬

ten . Sie wissen es ja selbst , daß fast in der Nahe

über Möglichkeit und Nützlichkeit derselben , welches

man kaum glauben sollte , ein Prozeß entsteht , der

die Parteien zur höchsten Erbitterung bringt , wo¬

durch dergleichen Separation 4 bis 5 Jahre dauert,

so würden sie noch weniger in Betrachtung kommen,

weil gewiß ein großer Theil dieser Separirten , Stall¬

fütterung einführen würde.



Da Ewr . rc. in diesem Geschäfte so viele Iah-

re mit Fleiß und Ruhm gearbeitet haben , und diese

Gebrechen am besten kennen , so wünschte ich zum

Besten der Menschheit sehr , daß Sie deshalb Vor¬

schlage machten.

Der ich die Ehre habe re.

Ewr . rc.

Demerthin rc . rc.

den 6ten Febr . igvz . v . KliHing.

An
den Henm Kreissyndikus Zahn

zu Neustadt a . d . Dosse.
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Allerdurchl.

Der Justizrath Iahn erstattet

in Verfolg seines gutachtlichen,

die Aufhebung des §. izy.

Thl . I . Tit . 22 . des A . L. N.

betreffenden , Berichts vom r 6 ten

v . M . ferner allergehorsamst Be¬

richt.

In der vorbemerkten wichtigen Angelegen¬

heit habe ich auch den Justizrath Struve

zu Prenzlau , als Gemeinheitsaufhebungs-

Justizkommissarius in der Ukermark , mit mei.

ncn Erfahrungen und Beobachtungen , Mei¬

nungen und Grundsätzen bekannt gemacht,

und denselben um seine etwanigen Zweifels¬

gründe ersucht , um diese in meinen allerun-

terrhanigst erstatteten gutachtlichen . Bericht

mit aufzunehmen . Ich habe aber solche des¬

halb nicht mit aufnehmen können , weil ich

von demselben nicht zu rechter Zeit Antwort

erhalten habe , und ich jenen meinen aller¬

höchst befohlnen Bericht allergehorsamst nicht

aufhalten konnte.



Die etwanigen Zweifelsgründ « des Ju¬

stizraths Struve wünschte ich besonders

deshalb zu erfahren , weil er mir unter an¬

dern als ein solcher bekannt ist, der Scharf¬

sinn und Forschungsgeist genug hat , um rich¬

tig zu beobachten ; dieses auch wirklich thut,
und mit seinen guten juristischen Kenntnissen
die ökonomischen wissenschaftlich verbindet.

Nur erst mit gestriger Post habe ich

Antwort von dem rc. Struve erhalten,

von welcher ich eine getreue Abschrift -in

tiefster Ehrfurcht beilege , und aus welcher

Ewr . Königl . Majestät allergnadigst entneh¬

men zu lassen geruhen wollen:

daß auch dieser meinen Darstellungen
und Gründen mit voller Ueberzeugung
und aus wahrem Patriotismus für das

Wohl des Vaterlandes nicht allein be¬

tritt , sondern sogar nicht einmal Ein¬

schränkungen und Modifikationen statt

finden lassen will,

Letzteres kommt aber blos daher , weil er

die Zeit vielleicht nicht hatte , jede Gattung



der Berechtigungen besonders aufzunehmen,

und für sich allein zu beurtheilen.

Der rc. Struve ist auch mit mir fer¬

ner darüber einverstanden:

daß , wenn das Gemeinheitstheilungs¬

wesen in einem Staate , dessen Haupt¬

sache Ackerbau und Viehzucht ist , voll¬

kommen gedeihen , und nicht ferner mit

Schneckenschritten fortgehen soll , die

Errichtung eines besondern Gemeinheits-

aufhebungs -Kollegn schlechterdings noth¬

wendig ist;

und gewiß ist es , der folgende Gang der

Sache soll es bewahrheiten , daß dieses noth¬

wendiger , als die Separationsordnung selbst

ist ; denn ganz natürlich ist es , daß , wenn

es nicht Menschen giebt , die die Separa-

tivnsordn . mit Scharfsinn und Förschungs-

geist wissenschaftlich anzuwenden wissen , diese

für sich allein nicht wirken kann , und wenn

dieser Grundsatz richtig ist , so folget ferner

von selbst : daß irgend eine Anstalt vorhan¬

den seyn müsse , in welcher die Arbeiter ge¬

hörig vorbereitet , und wissenschaftlich gezogen

werden.
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Ich stelle jedoch solches Ewr . Königlichen

Majestät allerhöchstem Ermesten in tiefster

Erniedrigung anheim und ersterbe in tiefster
Treue

Ewr . Königl. Majestät

Neustadt a . d. Doste, rc. rc.
den izten März i8oz . Iahn.

An

ein hohes Generaldirektorium

zu Berlin.
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r.
Ewr . :r . entschuldigen , daß ich wegen dringen¬

der Geschäfte mein Gutachten über die von Ihnen

aufgestellte Frage:
ob dem Berechtigten nicht die im L. R . ? . I.

Tit . 22 . §. iZ9 . den Belasteten nachgelasse¬

ne Aufhebung der Gemeinheit zu statten

kommen müsse?
etwas verspätet habe.

Wer praktisch den Land - und Forstbau , wie

ich , mehrere Jahre betrieben , und alle Nachtheile

der Kommunion kennt , muß ganz mit Ihnen dar¬

über einstimmen , daß auch dem Berechtigten frei

stehen muß , auf Separation anzutragen.

Man kann allgemein behaupten , daß eine wah¬

re Kultur sowohl bei Wiesen und Forsten nicht ge¬

deihen kann , so lange noch eine Gemeinschaft der

Hütung statt findet , und der Eigenthümer verhindert

wird , die Benutzung des Grundstücks nach der Lo>

kalitat und nach einem verbesserten Wirthschaftsplane

zu benutzen.

So wie denn auch in einigen Gegenden , wo
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noch viele Gemeinheiten vorhanden sind , eine schlech¬

te Kultur des Bodens statt findet.

Der Pacht , welcher in England von den Grund¬

stücken gegeben wird , übersteigt , wenn man ihn mit den

deutschen Pachtungen vergleicht , fast allen Glauben;

allein seit 50 Jahren sind in England alle Gemein¬

heiten der Accker, Wiesen und Hütungen aufgeho¬

ben worden , und jeder Eigenthümer hat seine um¬

schlossenen Felder und Wiesen , und seit dieser Zeit

der Aufhebung der Gemeinheiten , ist in England der

Werth der Landereien so außerordentlich gestiegen.

Ich behaupte mit vieler Zuverlässigkeit , daß,

wenn nach diesen Beispielen von England , alle Ge¬

meinheiten in der Kurmark aufgehoben werden , diese

einzige Provinz beinahe ^ tel nutzbaren Terrains ge¬
winnt , das jetzt wegen der noch fortdauernden Ge¬

meinheiten fast wie todt anzusehen ist. Das ist aber

für einen Staat höchst wichtig , bietet ihm die Mit¬

tel dar , mehrere Menschen durch eigene Kraft zu

ernähren , und mindert , für die ärmere Volksklasse

in den Städten , die fast jährlich zunehmende Teu¬

rung aller Bedürfnisse.

Will der Staat diesen Zweck erreichen , so muß

er die Aufhebung der Gemeinheiten mehr begünstigen,

gar kein prozessualisches Verfahren statt finden las-
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je» , und eigene Kollegia zur Aufhebung der Ge¬

meinheiten auf Kosten des Staats einrichten.

Ich werde , um meine vorige Behauptung z»

beweisen , einzelne Beispiele von den Nachtheilen der

Gemeinheiten anführen.

r ) Bei Wiesen und Hütungsplatzen , wo gemein¬

schaftliche Behütung statt findet , gewahren die

großen Reviere den Interessenten fast gar kei¬

nen Nutzen.
Kein Hütungs - Mitglied hat für ein solches

Grundstück ein Interesse oder wendet Verbesse¬

rung dabei an , . oder leitet durch Abgrabung

das so nachtheilige stehen bleibende Wasser ab;

sondern jeder sucht nur für sich den möglichsten

Nutzen daraus zu ziehen , jedem Mitinteressen-

ken zuvor zu kommen , ohne auf die Erhal¬

tung des Ganzen zu denken.

Sobald das Gras auf diesen Hütungs-

plätzen im Frühjahr , nur hervorsproßt , eilt je¬

der mit seinem Vieh dahin , ohne Rücksicht

auf die Erhaltung .des Graswuchses , um für

sich den möglichsten Vortheil zu ziehen. Alle

Reviere werden mit dem Vieh durchgetreten,

ohne daß jemand daran dachte , einen Theil

ganz abzuhüten , den andern hingegen zu scho¬

nen , und dadurch für den ganzen Sommer
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eine hinreichende Viehweide zu erhalten . Viel¬

mehr wird der frühe Aufsproß des Grases

durch das Abweiden des Viehes erstickt , der

Pflanze alle Kraft benommen , um einen voll¬

kommenen Halm hervorzubringen . Im nassen

Frühjahr werden ohnedies noch große Vertie¬

fungen verursacht , und es entstehen erhabene

Stellen , sogenannte Bütten , die vollends al¬

len Graswuchs zerstören.

Die natürliche Folge hiervon ist , daß die

großen blähenden Hütungsreviere , die im Früh¬

jahre einen reichlichen Uebersiuß an Weide hof¬

fen ließen , gegen Iohannis von allem Grase

entblößt sind , und kaum den äußersten Hunger

des Viehes befriedigen können.

Würde durch ein Landesgesetz das Hüten

auf gemeinschaftlichen Angern aufgehoben , und

die Gemeinplätze unter die Interessenten ver¬

theilt : so bin ich überzeugt , daß alsdann jeder

Interessent beinahe seinen Viehsiand verdoppeln,

und hiervon noch außerdem ein Ansehnliches

zur Winterfütterung entübriget würde.

Ich sehe auch nicht ein , warum nicht der

Berechtigte ebenfalls auf Aufhebung dieser Ge¬

meinheit antragen könne , da er ohne Nachtheil



des Belasteten durch das ihm zur privatim»

Benutzung angewiesene Eigenthum gewinnt.

Der Belastete verliert zwar einem Theil sei¬

nes Eigenthums , allein dieses Eigenthum ist

nur blos eine Chimäre , da ihm ein Eigenthum

ohne Nutzen nichts hilft . Er gewinnt aber

dadurch offenbar , daß er nun die Nutzung des

ihm übrig bleibenden Eigenthums mit keinem

andern theilt , Und ganz ohne Einschränkung

auf die ihm vortheilhafteste Art benutzen kann.

Werden nun von beiden Theilen diese Re¬

viere zu einem Hähern Ertrage genutzt : so ge¬
winnt der Staat durch die Vermehrung der

Produkte.

) Bei den Forsten finden sich zwei gleich nach-

theilige Servituten , nämlich das Holzungs¬

und des Aufhütungs - Recht,

a) Was das Holzungsrccht anbetrifft , so konnte

man bei Errichtung dieser Servitut wohl

nicht die gegenwärtigen Folgen voraussehen;

denn bei den damaligen großen Wäldern

hatte das Holz gar keinen Preis , vielmehr

wurde es jedem gern hingegeben , der es

abräumte und dadurch Ackerland verschaffte.
Der Berechtigte wollte blos einen be¬

stimmten Ort haben , wo er gewöhnlich das



Holz konnte herholen lassen , ohne daß er

auf solches selbst einen Werth setzte.

Nachdem nun aber das Holz « ine Kauf¬

mannswaare geworden , hat sich die Lage

der Sache sehr geändert , und sowohl der

Berechtigte als Belastete sind in einer be¬

ständigen entgegengesetzten Bewegung.

Der Berechtigte des Holzes wendet so¬

wohl beim Bau - als Brennhvlze gar keine

Sparsamkeit an , die er sonst als Eigenthü¬

mer des Waldes beobachten würde ; er halt

den Eigenthümer des Waldes in beständigen

Schranken seiner Benutzung , wogegen der

Belastete stets bemüht ist , die Ansprüche des

Berechtigten zü vereiteln.

Dies veranlasst eine nie versiegende

Quelle von Prozessen . Ich sehe auch nicht

ab , warum nicht der Berechtigte darauf an¬

tragen könne , daß ihm nach Maßgabe dieser

Nutzung ein Theil des belasteten Waldes

abgetreten werde.

Der Belastete verliert nur ein eingebilde¬

tes Eigenthum seines Forsts , weil er hiervon

doch diesen Betrag der Holzung jährlich ab¬

geben muß , und kann nach Abfindung des

Dr-



Berechtigten , den ihm übrig bleibenden Theil
ohne alle Einschränkung benutzen.

Er wird überdies mehr Interesse für
einen Forst haben , worüber ihm eine unein¬
geschränkte Disposition zustehet. Der Staat
gewinnt durch die verbesserte Forstkultur,
durch die verminderte Konsumtion des Hol¬
zes und die Aufhebung vieler schädlicher
Prozesse.

lr) Was die Aufhütung in den Forsten anbetrifft,
so konnte selbige nur in denjenigen Zeiten
statt finden , wo yran nicht nöthig hatte,
auf den Holzwuchs Rücksicht zu nehmen.

Denn Forstkultur und Behütung der For¬
sten stehen offenbar im Widersprüche.

Als vor einigen Jahren soviel über die
Borbeugung des Holzmangels geschrieben
wurde , sagte ich dem Herrn Landforstmeister
von Barensprung zu Berlin in einer Ge¬
sellschaft , daß ich ein untrügliches Mittel
dafür besitze , und darin besiehe, daß alle
Hütung des Viehes aus den Forsten ver¬
bannt würde ; allein er fürchtete sich für der
Ausführung dieses Mittels.
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Ich habe in diese ? Provinz Birken « und

Elsenreviere von ansehnlicher Größe abhol¬

zen gesehen ; allein , da man sie nicht mit

der Hütung verschonte , so sind sie inner¬

halb einiger 20 Jahre nnr Sträucher ge¬

blieben.

Alle unsere Wälder , vorzüglich beim

Laubholze , würden undurchdringlich seyn,

fast ohne Kultur sich selbst erhalten , und

jeder abgeholzte Baum seinen Nachfolger

stellen , wenn alle Forste mit der Hütung

verschont würden ; dagegen findet man in al¬

len Forsten , selbst bei masitragenden Höl¬

zern , große Naumdungen , und kaum Spu¬

ren eines natürlichen Ausschlages , und wenn

solches ja noch statt findet , ohne besondern

Wuchs.

Dies sind offenbare Beweise , daß man

noch mit der wahren Fvrsiökonomie unbe¬

kannt ist.

Die Hütungen in den Forsten , wenn sie

nicht große Brücher haben , sind ohnedies

von keiner Erheblichkeit , und stehen mit dem

Schaden , den sie dem Hvlzwuchse zufügen,

in keinem Verhältnisse.
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Denn so tiefem die Kien - und Buchenhei-
den wenig Weide , und Schafe und Kühe
nähren sich von den Knospen der jungen
Bäume , wodurch deren Wachsthum ganz
gehemmt wird.

Die Eichen , Birken und Elfen sind
zwar die einzigen Holzarten , unter welchen
das Gras gedeihet , bei deren Behütung matt
aber auch größtentheils auf den jungen An¬
wuchs Verzicht leisten muß.

Wenn aber der HütUngsberechkigte auch
nur einen geringen Theil seiner sonstigen Hü-
mngsreviere des Waldes abgeholzt , und zur
freien prioativen Benutzung erhalt , so wird
er hierdurch doch für den Verlust des weit-
lauftigen Hütungsreviers entschädigt.

Der Belastete muß zwar einen Theil sei¬
nes Eigenthums abtreten ; allein durch die
forstmaßige Benutzung des übrigen uneinge¬
schränkten Theils steigt sein Gewinn in der
Art , daß er diesen Verlust reichlich ersetzt.

Der Staat beugt aber durch diese Auf¬
hebung der Hütung in den Wäldern und
allem Holzmangel vor.

O 2



Der Staat hat kein wirksameres Mittel

in Händen , um Ackerbau , Viehzucht und

Holzzucht zu einem hohen Grade des Flors

zu bringen als durch Aufhebung der Ge¬

meinheiten . Dieses Mittel ist überdies we¬

nig kostspielig und leistet mehr Nutzen , als

manche große Summen , welche zur Verbes¬

serung vom Staate hergegeben werden . Un¬

ter der Gemeinheit aller Art wird aller

Fleiß und Wetteifer erstickt. Versuche , und

nach Grundsätzen bearbeitete Wirthschafts-

Einrichtungen , können nur da emporsteigen,

wo kein Widerspruch sie hemmt , und Erfin¬

dung und angewandter Fleiß den Arbeitet

lohnt.

Mit voller Ueberzeugung , und aus wah¬

rem Patriotismus für das Wohl meines

Vaterlandes , trete ich Ewr . rc. richtigen , auf

Erfahrungen beruhenden , Meinungen bei, daß

jedem , der sich in der Gemeinheit befinde,

er sey Berechtigter oder Belasteter , die Ve-

fugniß gestattet werden müsse , auf die Auf¬

hebung der Gemeinheit anzutragen.

Wenn diese Grundsätze beherzigt werden,

die Theilung nach richtigen Verhältnissen er-



folgt ; so wird die Zukunft , die durch keinen

Schleier des alten Dorurtheils mehr geblen¬

det wird , die gesegneten Folgen , welche

England jetzt schon genießt , auch bei unS

beweisen.

Ich beharre mit : c.

Ewr . rc.

Prenzlau,

den 7ten März » 80z.

rc . :c.
Stru v e.

Zi»
den Herrn Justizrath Iahn

zu Neustadt a . d . Doste.
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Fünfter Abschnitt.

Gemeinheitsaufhebungs - Termine oder von der

Verfahrungsart bei Gemeinheitstheilungen.

^ ie Mannigfaltigkeit der zur Vollendung der Auf¬

hebungen abzuhandelnden Gegenstände macht mehre¬

re Termine nothwendig . Sie lassen sich unter fol¬

gende zusammen fassen.

I . Einleitungs - Termine;

II . Erklärungs - Termin über die geschehene Bvni-

tirnng , angenommene Klassifikatious - und Aus-

gleichungsfatze;
III . Termin wegen Vererbpachtung der geistlichen

Grundstücke , wenn solche mit der Theilung ver¬

bunden wird;

IV . Erklärungs - Termin über den Separations¬

Plan , dessen Annehmung oder Erinnerung und

Subreparkition;

V . der Termin zur Vorlegung und Vollziehung

des Separations - Rezesses.
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Dies sind die Haupttermine . Ungewöhnliche

Wichtigkeit und Weitläufigkeit der Theilung , zu sehr

kontrasiirende Grundsätze der Theilhaber , oder bedeu¬

tende seltene Nebenumsiande , Einleitung dieser oder

jener nicht zu einigenden Prajudizurl - Fragen zum

rechtlichen Erkenntnisse u . s. w . können eine Ausnah¬

me von der Regel erfordern . Wäre also z . B . im

Termin II . allgemeine Einigung und Anerkenntniß

nicht zu bewirken gewesen , und folglich die Revision

der Bonitirnngs - Erinnerungen nothwendig ; so muß

ein abermaliger Erklärungs - Termin über den Aus-

fall der Revision anberaumet werden.

Reicht ein einziger , zum Termine angesetzter,

Tag zur vollständigen Verhandlung der Gegenstän¬

de nicht zu , so muß dieselbe zur Ersparung der Zeit

und Reisekosten , nach den Vorschriften der Ger.

Ordn . , möglichst ununterbrochen in den nachfolgen¬

den Tagen bis zur Beendigung fortgeführt werden.

Daß die Festsetzung eines anzuberaumenden

Termins durch schriftliche oder mündliche Verabre¬

dung der Kommission uNter sich , und durch frühzei¬

tige ordnungsmäßige Vorladung aller und jeder

Theilhaber geschehen müsse, bedarf wohl kaum mei¬

ner Erinnerung.

Ich gehe zu den vorgenannten Haupttermine»
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über , und werde die Verfahrungsart auf denselben

in gedrängter Kürze , doch möglichst vollständig , dar-

zustellen suchen.

I . Einleitungs - Termin.

Auf diesem Termine wird der Grund zu der

heilsamen Veränderung gelegt , die durch Aufhebung

der Gemeinheit geschiehet. Soll sie leicht und glück¬

lich von statten gehen , so ist
's nothwendig , in die¬

sem mit weiser Vorsicht und männlichen Scharfblicke

zu wirken . Denn ist
' s möglich , daß je Unterneh¬

mungen gelingen , zu welchen man keinen festen

Grund gelegt , und Lei denen man nicht zuvor alles

genau berechnet und überdacht hat ? Scheitern nach

mehreren Akten nicht Aufhebungsentwürfe oft blos

deshalb , weil man im Anfange vergaß , alle , auch

selbst kleine , Hindernisse , bei Seite zu schaffen , und

alle , selbst geringfügig scheinende, Triebfedern in Be¬

wegung zu setzen , die zum erwünschten Fortgange

mitwirken konnten und mußten ? So segensreich die

Unternehmung , eine bisher bestandene Gemeinheit

aufzuheben , auch ist , so schädlich können doch die

Folgen eines unbedeutend scheinenden Versehens wer¬

den . Glücklich wird die Kommission daher fortarbei-

ten , wenn sie hier einen festen unumstößlichen Grund
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zu dem Gebäude der Aufhebung legt , in der ersten
Zeichnung nicht fehlt , und diese bei den folgenden
Arbeiten festhält.

§ . i.
Legitimation der Theilhaber.

Diese fordert die Gerichtsordnung.
Sie muß vollständig berichtiget werden. In

dieser Absicht ist persönliche Gegenwart und protokol¬
larisches Namenverzeichniß aller einzelnen Theilha¬
ber , sie mögen an einem Orte zusammen wohnen,
vder in näher oder entfernter liegenden Ortschaften
sich aufhalten , erforderlich . Kein Theilhaber darf
Übergängen werden , weil es hier auf die Rechte
zedes einzelnen Gliedes ankommt, und das persön¬
liche Daseyn eines Jeglichen ist deshalb wichtig,
weil Stellvertretung durch Bevollmächtigte so leicht,
nach aller Erfahrung , schädliche Weiterungen ver¬
anlasset. —

§. 2.
Statthastigkeit und Zweckmäßigkeit des

Aufhebnngs antrug es.
Jede Gemeinheitstheilung ist möglich , ich rede

deshalb nur von deren Statthastigkeit und Zweck¬
mäßigkeit.
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Diese soll nach der Ger . Ordn . Tit . 4z . § . 4.

und Allg . L . R . Th . I . Tit . 17 . § . 314 . nachgewie¬

sen und ins Licht gesetzet werden . Die dazu erfor¬

derlichen Untersuchungen müssen von der Kommission,

durch Vereisung und Besichtigung der zur Theilung

kommenden Feldmark , im Beiseyn und unter der

Anweisung der Theilhaber , und , wenn ' s ganze Ge¬

meinden sind , im Beiseyn ihrer Deputirten , ge¬

schehen.

Dieser Besichtigung muß nicht blos der Oeko-

nomiekommiffarius , sondern auch der Justizkommissa-

rius aus dem Grunde beiwohnen , um sich, gleich je¬

nem , zur eigenen und richtigen Beurtheilung der

Zweckmäßigkeit und Nutzbarkeit der Aufhebung hin¬

reichende Kenntnisse von dem Terrain und von der

Verschiedenheit der Grundstücke in Hinsicht der La¬

gen und Produktionsfähigkeit u . dergl . m . zu ver¬

schaffen.

Ohne diese eigene Wissenschaft isi er ganz in

den Handen des Oekonvmen , welchen er leiten , und

dessen Tagewerk er bestimmen soll , — mithin ganz

außer Stand , der Sache die gehörige Richtung zu

geben und selbst , nach eigener Ueberzeugung , zweck¬

mäßig zu lehren , zu urtheilen und zu verfügen.

Hier muß er nun den sich gesammelten

Reichthum eigener acht ökonomischer Kenntnisse be-
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nutzen. Kann er das nicht , oder hat er nur blos

theoretische, nicht praktische, Kenntnisse von der Land-

wirthschaft ; ist er mit der Haushaltung des Land¬

mannes , mit der Viehnutzung , oder mit dem gan¬

zen Zusammenhange und Verbindung der eigentlichen

Acker - , Wiesen - und gesammten Landwirthschaft

nicht in der That praktisch und genau bekannt;

wie ist
's dann anders zu erwarten , als daß speku¬

lative , aber nicht anwendbare , theoretische , aber

nicht praktische , gutscheinende , aber nicht die Gegen¬

wart mit der Zukunft verbindende , Vorschlage gesche¬

hen, und überall nichts als die schädlichsten Versuche

und Mißgriffe , auf Kosten der Interessenten , ver¬

anlasset werden . — >

Will er richtig urtheilen und zweckmäßig wir¬

ken , so muß er die oben an einen tüchtigen Aufhe-

bungs - Iustizkommissarius geschehenen Anforderungen

zu erfüllen im Stande seyn , nicht blos als Theore¬

tiker auftreten , sondern die eigentliche Landwirth¬

schaft der Güter und der Bauern ächt praktisch ken¬

nen , und mit deren innerm Haushalte , mit deren

Mangel , wie deren Wohlstand , mit deren Bedürf¬

nissen, wie der Erhebung über drückende Nahrungs¬

sorgen wirklich bekannt seyn. —

Daß der Ingenieur bei dieser Feldbcreisnng,

so wie überhaupt bei diesen ersten Termmsverhand-
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lungen , gegenwärtig sey , ist nicht durchaus nothwen¬

dig , aber ihm doch selbst, zum leichten Ueberbltck des

Ganzen und Bekanntschaft des Ganges der Verhand¬

lungen , so wie auch zur mündlichen Verabredung

des Nöthigen und zu seiner protokollarischen Instruk¬

tion , sehr Vortheilhaft.

Ueber den Befund der Nützlichkeit und Zweck¬

mäßigkeit deS Antrages , wird das Erforderliche in

das Einleitungs - Protokoll aufgenommen.

Findet von Seiten einiger Theilnehmer Wider¬

spruch statt , so wird derselbe , mit denen hierauf ent-

gegneten Widerlegungsgründen , und mit Vorbehalt

eines ausführlicher » , zu den Akten zu bringenden,

mit Gründen unterstützten , ökonomischen Gutachtens,

im Protokoll mit bemerkt.

Spricht die geschehene kommissarische Untersu¬

chung für Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit der Thei¬

lung , so beschäftiget sich nun die Verhandlung mit

den

§. Z.
Th eilnehmungsrechten.

In der Regel ist
' s hinreichend , wenn jene

Rechte im Allgemeinen verzeichnet werden , damit

sich dadurch die Kommission nur eine allgemeine lle-
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bersicht der Gerechtsame der Theilnehmer verschaffe.

Das Spezielle ergiebt sich nachmals durch die Ver¬

messung und die dieser folgende Abschätzung . Jedoch

hat der Justizkommissarius in jedem vorliegenden

Falle mit sorgfältiger Umsicht und Ueberlegung zn

prüfen : ob nicht grade hier eine Ausnahme von der

Hegel , also eine spezielle Aufnahme , nothwendig,

oder doch nützlich sey ? — Wenigstens müssen die

Theilnehmungsrechte derjenigen kleinen Ortseinwoh¬

ner , welche zwar keinen Acker und Wiesen , aber

doch besondere Gerechtsame auf dem Terrain , z . B.

ein Aufhütnngsrecht , besitzen , so wie jeder Servituts-

berechtigter speziell aufgenommen werden , weil hier¬

über das Vermessungs - und Bonitirungs - Register

in der Folge keinen Aufschluß geben kann.

Besonders müssen die , einzelnen oder mehre¬

ren einheimischen oder auswärtigen Personen , oder

Korporationen auf die zu theilenden Grundstücke zu¬

stehende besondere Gerechtsame und Dienstbarkeits-

rechte , angelegentlichst ausgeforschet , der Grad der

Theilnehmungsrechte ausgemittelt und abgefunden

werden , weil diese Abfindung der Haupttheilung na¬

türlich vorangehen muß.

Zu diesen auszumittelnden Theilnehmungsrech-

ten gehöret unter andern vorzüglich die Aufhütung,

sie mag einseitig oder wechselseitig auf verschiedenen



222

Feldfluren , nach dem Rechte der Dienstbarkeit oder
Mithütung, ausgeübt werden.

In dieser Hinsicht kommen denn bald die Vieh¬
arten , bald die Größe der Heerden , nach den etwa
bestehenden Viehordnungen , oder nach der Durch-
rvintcrung , bald die verschiedenen Aufhütungszeiten,
nach Verschiedenheit der Jahreszeiten, bald der Um¬

fang der Abtriften und Hütungsr-viere , und nach
eintretenden Umständen , auch selbst die Privativcn
des Berechtigten, zur Sprache und Ausmittelung.

Wenn bei streitigen Theilnehmungsrechten keine
Einigung , trotz aller Bemühungen , zu bewirken ist;
so kann zwar , dessen ungeachtet, bis zur Feststellung
derselben durch rechtskräftiges Erkenntniß , mit der
Vermessung und Bonitirung fortgefahren werden;
aber vor Feststellung derselben zur Anfertigung des
Separationsplans zu schreiten , ist nach der Vorschrift
der Ger . Ordn. Th . I . Tit . 4z . § . n . u . f. unzu¬
lässig und dem natürlichen Gange einer Theilung
nicht entsprechend *).

*) Ein Uebercinkommen , daß die Auscinandersehmig
mit Vorbehalt jener Entscheidung nach dem gegen¬
wärtigen Vesihzustande interimistisch geschehen solle,
kann ich nur alsdann anrathen , wenn der Gegen¬
stand des Streits unerheblich, und dabei vorherzm
sehen ist , daß die wahrend der Zeit der Klagefüh-
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Die Grenzen der gesummten Realitäten müs¬

sen auch hier in Anregung und nach vorwaltenden

Umstanden zur Beziehung , so wie im streitigen Falle,

mit den Grenznachbaren zur Berichtigung kommen;

wenigstens muß das alles ebenfalls der Bonitirung

und besonders dem Plane vorangehen ; denn die

Sache selbst giebt es , daß , bevor die Grenzen
' der

zu theilenden Realität nicht feststehen, mit der Thei¬

lung selbst und zum Plan nicht vorgeschritten wer¬

den kann . Ob die streitigen Grenzen bei Gelegenheit

der Vermessung , vor oder nach der Bonitirung oder

bei Gelegenheit der Bonitirung, . berichtiget worden,

hanget von Nebenumständen ab , und ist zur Haupt¬

sache ganz gleichgültig.

§ - 4 -

Vererbpachtung der Kirchen - und Pfarr-

Grundstücke.

Bei diesen Grundstücken kann im Allgemeinen

der Grundsatz angenommen werden , daß jede , nach

richtigen Prinzipien geschehene, Erbverpachtung , durch¬

aus vvrtheilhaster , als irgend eine andere Benutzung

rung fortgesetzte oder gar vollendete Aufhebung , nach

erfolgtet rechtskräftigen Entscheidung keine bedeu¬

tende Abänderung erleiden , mithin keine Zerrüttung
des Ganzen zur Folge haben werde.
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sey . Davon rede ich , besonders in Hinsicht der

Pfarren , vollständiger im 6ten Abschnitte.

Hier darf indeß Erkundigung und Bemerkung,

ob gedachte Grundstücks bei dieser Gelegenheit in

Erbpacht gegeben werden sollen , oder was sonst

künftig mit selbigen vorgenommen werden soll , nicht

ganz Übergängen werden . Die Erbverpachtung aber

selbst , nebst den nothwendig vorhergehenden Ver¬

handlungen , muß und kann jedoch nicht eher gesche¬

hen , als bis in Absicht des ganzen Aufhebungster¬

rains die geschehene Bonitirung , angenommene Klas¬

sifikation und Ausgleichungssatze in ihrer Richtigkeit

allgemein anerkannt worden sind . So lange dar¬

über noch kein allgemeines Einverstandniß feststehet,

oder rechtskräftig erkannt worden ist , muß sie aus¬

gesetzt werden . Sie gehört daher zum dritten Auf¬

hebungstermine , wohin ich meine Leser verweise.

§« § .
Spezielle Aufhebungen«

Zu diesen muß hier der Iustizkommissarius mit

patriotischem Eifer anmahnen , alles aufbieten und

in Bewegung fetzen , was nur irgend dazu beitra¬

gen kann , um Geneigtheit zu diesen so beglückenden

Theilungen zu erregen , sobald die Ausführung durch

das



das Oertliche unterstützet wird. Gelingt diese Be¬
mühung , so muß bei Anfertigung des Planes dar¬
auf Rückstcht genommen werden.

§. 6.
Holz - Separation.

Ist diese von irgend einiger, oder vielleicht von
großer Bedeutung , so ist es wahrhaft ein Unding,
sie mit der Hauptseparation zu verbinden; wenn sie
aber von keiner vorzüglichen Bedeutung ist , und von
dieser rede ich hier nur , so kann sie füglich mit der
Hauptseparation verbunden und zugleich mit dersel¬
ben bearbeitet werden . Ist indeß der Umfang der
Holzseparation gegen diese Mitbearbeitung , worüber
nur die Kommissaricn allein , nicht aber die befange¬
nen Theile , entscheiden können , so muß sie nach be¬
endigter HaUpttheilung besonders eingeleitet werden.

Um möglichst schnell zu arbeiten, suche ich all¬
gemeine Einstimmung darüber auszuwirken, theils,
welchen Sachverständigen die Aufnahme der Taxe
und Besorgung der Ausgleichung übertragen werden
soll , theils , daß wider deren Aufnahme keine Ein¬
wendungen gehört werden sollen , weil die Erfahrung
mannigfaltig gelehrt hat, daß die dagegen angebrach¬
ten Erinnerungen , wenigstens in der Regel , uner¬
heblich gewesen sind.

P
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Kann ich diese Uebereinstimmung nicht bewir¬

ken , so ernenne ich diese Sachverständigen , nach

der Vorschrift der Ger . Ordn . , von Amts wegen;

aber wenn ich sie bewirke , so sehe ich dahin , daß

die Theilnehmer solche Sachverständigen durch einen

Verein bestimmen , die es durch Erfahrung sind,

und auf welche ich und Meine Mitarbeiter uns ver¬

lassen können.

§. 7-

Vermessung und Bonitirung.

Zur Vermeidung mancherlei Weiterungen muß

auf dieselbe vorgebuchte Art durch friedliches Ueber-

einkommen im Voraus festgesetzt werden:

и) welcher Ingenieur vermessen , und wo derselbe

sein Unterkommen finden soll?

к ) von wem und in welchem Verhältnisse die

Kettenzieher gegeben werden sollen ? *)

*) Nach meinen vieljährigen Erfahrungen finde ich
's

am zweckmäßigsten , daß denen Theilen die Wahl

der besondern Sachverständigen zugestanden , und

nur von Amts wegen dahin gesehen werde , daß

die gewählten Männer , im vollen Sinne des Wor¬

tes , Sachverständige sind.

Auf solche seibstgewählte Männer setzen die

Interessenten ein vorzügliches Zutrauen , und über-



Ist NUN das , was das Oertliche zur Einlei¬

tung nothwendig macht , protokollarisch vollständig
besorgt worden , so muß der Ingenieur , wenn er
im Termin gegenwärtig ist , zu Protokoll , und
wenn er nicht gegenwärtig ist , schriftlich , allenfalls
mit Beilegung des Protokolls , dahin instruirt wer¬
den , daß er die Vermessung auf die Anweisung je¬
des Theilhabers besorge , sodann die Bonttirung und
Klassifikation im Beiftpn und unter der Direktion

P 2

lassen ihnen völlig und Ungezwungen , und ganz
das Werk ; tadeln und meistern auch nachmals an
der Arbeit nicht so viel . —

Dadurch allein wird nun schon einer Menge
unangenehmer und unnützer Erinnerungen und
Einwendungen gegen Alles vorgebeugt , und der
Weg gebahnt , gegen die dennoch angebrachten
Erinnerungen leicht durch Belehrung zu wirken.
Und wie viel ist dadurch nicht fürs Ganze gewon¬
nen ? denn damit werden zugleich alle die Ein¬
wendungen niedergeschlagen , welche sonst leicht per¬
sönliche Abneigung gegen diesen oder jeden , dem
man gedrungen die Arbeit überlassen muß , ein-
giebt ; Einwendungen , die man , so unbedeutend
sie auch an sich seyn mögen , doch voll Mißtrauen
gegen den Verstand , oder das Herz dieser Arbei¬
ter , doch als bedeutende geflissentliche Vervorthen
lungen auszuschmücken pflegt . -
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des Oekonomiekommissarius bewirke , hiernach die

Donitirungsabschnitte auf die Karte trage , mit ver¬

schiedenen Farben illuminire , ein Register berechne,

bei der Ausmessung der Grenzen die Grenznachbaren

zuziehe und die etwanigen ««berichtiget bleibenden

Grenzirrungen auf der Karte bemerke, zu seiner Zeit

aber das Vermessungs - und Bonitirungs - Register,

mit Vorschlagen zum Termine zur fernern Verfügung

einsende.

Zu der Karte muß sich der Ingenieur nicht des

kleinen Kammermaßstabes von 50 Ruthen , sondern

eines großem , von wenigstens zo Ruthen , auf ei¬

nen Kubikzoll gerechnet , bedienen . Denn erstem

führet hier , in Absicht der mannigfaltigen kleinen

Theile , besonders wenn Gutsherrschaften mit Unter¬

thanen theilen , bei dem Plane , und vorzüglich bei

der Aftervertheilung , zu fast unvermeidlichen Irrthü¬

mern , und giebt auch den Theilhabern bei Vorle¬

gung der Karte keine so deutliche Uebersicht des Gan¬

zen , als der letztere.

Ehe zur Bonitirung übergegangen wird , muß

der Oekonomiekommissarius sich mit den Boniteurs

über die Klassrfikativns - Ordnung einigen , und diese

Klassifikation muß , nach Verschiedenheit der beim

Acker , Weide und Wiesen statt findenden Gattungen

und Abstuffungen , festgesetzet werden»
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Auf die Bonitiruirg , Klassifikation und Aus»

gleichungssätze muß der Justizkommissarius sein vor¬

zügliches Augenmerk richten , indem diese hier die

Grundpfeiler des ganzen Gebäudes sind. Ehe diese

nicht durch allgemeines Anerkenntniß , Einigung oder

rechtskräftiges Erkenntniß unerschütterlich feststehen,

muß kein Schritt weiter vorwärts geschehen.

Nach der Ger . Ordn . Th . I . Tit . 4z . § . 22.

kann die Bonitirung blos unter der Direktion des

Feldmessers geschehen, welcher die Abschätzung Stück

vor Stück besorgen lässet, niederschreibt , ins Register

und auf die Karte träget . Nach meinen Erfahrun¬

gen aber , und wie ich oben gezeigt zu haben glau¬

be , ist
's gerathener , ja unumgänglich nothwendig,

daß die Bonitirung unter der Oberaufsicht des Oeko-

nomiekommissarius geschiehet. Ja , was noch mehr

ist , wenn es nicht Zeit und Kosten erforderte , so

würde es gut seyn , wenn auch der Justizkommissa-

rius derselben beiwohnen könnte . Und wenigstens

rathe ich dem ungeübten Justizkommissarius an , daß

er dieses einige Male unentgeltlich thut . —

Bei der Bonitirung muß blos auf die natür¬

liche , nicht aber auf die , durch mehrere oder weni¬

gere, durch Düngung und Kultur bewirkte , und vor¬

übergehende künstliche , Produktionsfähigkeit und Er¬

giebigkeit des Bodens Rücksicht genommen , und im
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zweifelhaften Falle müssen die Bestandtheile des
Bodens von denen Taxatorey auf das genaueste un¬
tersuchet werden.

§. 8.

Die für Bonitirung beste Jahreszeit fällt in
die Monate May und Juni . Denn in dieser ist
die Güte der Grundstücke am zuverlässigsten zu be¬
stimmen , besonders wenn kalter Boden mit warmen
wechselt. Ersterer kommt bei der Bonitirung im
Frühjahre, in der Regel , eine Klasse niedriger, im
Sommer und vorzüglich im Herbste, eine Klasse hö¬
her zu stehen. Denn kalter Boden zeiget sich im
Frühjahre bei weiten nicht so gut , als er sich im
Herbste zeigt . In jener Jahreszeit ist er weniger
grasreich , als der warme Boden ; späterhin im
Sommer oder Herbst aber ist er mehr erwärmt , und
mithin grasreicher geworden. Da täuschet er denn
durch den äußern Schein , so daß man ihn für prv-
duktionsfahiger halten sollte , als er in der That
doch ist.

§. 9.
Aus dieser Naturerscheinung folgt , daß , wenn

eine im Frühjahre geschehene Bonitirung im Sem-



mer oder Herbst , und eine im Sommer oder Herbst

zu Stande gebrachte , im Frühjahr nachgesehen

wird , und es denen Revisoren an Erfahrung und

Vorsicht mangelt , daß in jedem dieser Falle allemal,

vffgalj ; unrichtige , Abänderungen vorfallen müssen.

§ . io.

Wenn der Ingenieur das Vermessungs - und

Bonitirungs - Register angefertiget , die Bonitirnngs-

abschnitte auf die Karte getragen , und mit verschie¬

denen , zur leichtern Uebersicht dienenden , Farben

aufgehellet , und der Ockonomickommissarius die Aus¬

gleichungssätze nach dem Schema Beilage No . 6.

gehörig berechnet hat , so muß beides mit den son¬

stigen etwanigen Bemerkungen nnd mit Vorschlägen

zum Erklärungs - Termine dem Justizkommissarius ein¬

gereichet werden , welcher sodann die Theilhaber , mit

abschriftlicher Beilegung des Vermessungs - und Bo¬

nitirungs - Registers und der Ausgleichungssatze , so

frühzeitig als möglich , zum neuen Termine vorladet.

Anm . Dieses sind allgemeine Regeln . Abweichungen

von denselben giebet das Oertliche dem geübten

und denkenden Justizkommissarius an die Hand,

dessen Ziel es seyn muß , jede verderbliche Gemein¬

heit auf dem kürzesten und minder kostbarsten We¬

ge aufzuheben . Wenn z. B . von einer wechselsei-



tigen Aufhütungsservitut , oder von einer einseiti¬

ge» Berechtigung zur Aufhütung mit Schafe»

auf eine an sich unbeträchtliche hohe Weide , viel¬

leicht in Kienenheiden , die Rede ist , und es lieget
vor Augen , daß die Kosten einer weitläuftigen , re¬

gelmäßigen , vielleicht mit Vermessung und Ab¬

schätzung der aUerseicigcn Privativen und mit weit,

länftigen Berechnungen verbundenen , Einleitung,
mit dem zu hoffenden Gewinn in keinem Verhält,

. nisse stehen ; so ist es Pflicht , die Interessenten

zu einem allgemeinen Vergleiche in Bausch und

Bogen , mit Wegwerfunq jener Förmlichkeiten,

anzumahnen , und dazu angemessene Vorschläge zu

thun , weil vorauszusehen ist , daß bet einem Ver,

gleiche dieser Art für den .einen oder den andern

Theilhaber nie so viel verlohnen gehen kann , als

die unvermeidlichen Kosten der regelmäßigen Ein,

leitung betragen haben würden . Auf Vielem Wegs

habe ich zur vollkommensten Zufriedenheit der

Theile mehrere GemeinheitStheilungen zu Stande

gebracht , bei welchen sie sich sehr wohl befunden

haben ; mehrere dieser Art hingegen habe ich ab,

zulehnen gesucht , wenn die Theilhaber meinen des,

halbigen einkrückendsten Vorstellungen kein Gehör

geben , und jene Weiterungen und Kosten durchaus
wollten . Hie und da war hievon Folge , daß sie

ermüdeten , und die gute Sache liegen blieb. —

Ferner bin ich von dem regelmäßigen Gange

auf diese Weise oft abgewichen , daß der folgende

Ute und IVte Termin zusammen gezogen , gleich

nach vollendeter Vermessung , Bonitirung u . s. w.



der Plan enttvorfen , und über sämmtliches die

Erklärung der Theilhaber in dem Uten Termin

erfordert worden ist.

Noch in diesem Jahre habe ich mehrere Thei¬
lungen auf diesem Wege hinter einander beendiget;
auch habe ich in demselben Termine sofort den

Nezeß abgeschlossen und vollziehen lassen . Dies
mindert die Kosten um ein ansehnliches und füh¬
ret schnell zum Ziele . Ich rathe aber meinen

Amtsbrüdern wohlmeinend an , daß sie , besonders
mit Rücksicht aus das Zutrauen der Theilhaber,
deren friedfertige Gesinnungen u . s. w . wohl prü¬
fen , und um sich Hersehen , ob gegründete Hoff¬
nung vorhanden ist , auf diesem Wege zu Stande

zu kommen , auf welchem mau sehr leicht sehe!,
lern kann , und der sodann zu größern Weite¬

rungen führt , die geschehene Arbeit vergeblich
macht.

Wenn dieses der unerwartete Fall wird , so
zeiget sich in seiner ganzen Kraft , daß die Einre¬
den , welche die Interessenten der Vonitirung und
den Ausgleichungssätzen entgegensetzen , nur gewöhn¬
lich mit . Rücksicht auf den Plan , mithin aus

schändlichem Eigennutze , gemacht werden , welchen
sie sich nach Wahrscheinlichkeit selbst im Voraus

bildeten , und die gewöhnlichste ist sodann diese,
daß jeder Theil diejenigen Grundstücke , welche er

planmäßig abtreten soll , zu niedrig , diejenigen hin¬
gegen , mit welchen er sie vertauschen soll, zu hoch
abgeschätzt findet . — Ist also jene weise Vorsicht
nicht angewandt worden , so sind nun Mühe und
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Kosten vergeblich verschwendet , und , wie ich lei,

der ! in mehreren mir zu Theil gewordenen Akten

gefunden habe , der ZustizkommMriuü, der sich
weise dünkte , hatte sich , aus Mangel an Ersah,

rung und nöthiger weiser Vorsicht , fest gearbeitet
Die Einleitung mußte nun von neuem angefangen
werden . —

II . Erklärung « - Termin über die geschehene Bs-

nitirung , angenommene Klassifikation « - und

AusgleichungösäHe.

§ . i.

Vorerinnerungen.

Die Vorladung zu diesem Termine muß mit

der gesetzlichen Verwarnung geschehen, daß dem Aus¬

bleibenden nicht nur die daher entstehenden Kosten

zur Last fallen , sondern auch wider ihn angenom¬

men werden muß , daß er dem kommissarischen Be¬

funde , so wie denselben das Bonitirungs - Register

und die Ausgleichungssahe festsetzen , keine erhebliche

Erinnerungen entgegenzusetzen habe , und dem zu

Folge mit Anfertigung des Planes werde verfahren
werden.

Die Hauptangelegenheit auf diesem Termine ist

wie schon die Ueberschrift andeutet : Bewirtung einer



gemeinsamen Anerkennung und Annahme der Nich¬

tigkeit der Bonitirung , Klassifikation u . s. w . Auf

sie muß der Jusiizkommiffarius vorzüglich achten,

für sie alles aufbieten , und bevor hierin seine Wün¬

sche nicht erfüllt sind , sich durchaus in keine ander¬

weitigen Veranlassungen einlassen.

Daher ist es denn auch gut , wenn , nach Be¬

schaffenheit der Wichtigkeit der Theilung , zur augen¬

blicklichen Hebung der etwanigen Erinnerungen , die

Boniteurs in diesem Termine mit gegenwärtig sind.

§ , 2.

Verfahrungsart bei Einwendungen.

Um hier mit glücklichem Erfolge zu arbeiten,

müssen Justiz - und Oekonomiekommissarien ganz das

seyn , was ich im ersten Hefte von ihnen gefordert

habe , und mit größter Genauigkeit die Vorschriften

der Ger , Ordn . Th . I . Tit . 4z . § . 27 . und 28 . be¬

folgen.

Insbesondere kann ich nach vieljahrigen Erfah¬

rungen folgende , Verhaltungsregeln , als von erprob¬

tem Werthe , empfehlen , und zwar

bei Einwendungen wider die Bonitirung.

s ) Mit dem Niederschreiben der Erinnerungen

den Anfang zu machen , und hinterher zu



Belehrungen und Einigungsversüche
'
n über¬

zugehen , ist offenbar verkehrte Sitte und

vervielfältiget unnöthig die Arbeit.

k ) Ich lasse mir die Erinnerungen im Allge¬

meinen vortragen , lasse auf der Stelle Er¬

innerung vor Erinnerung die gutachtliche

Meinung des Oekonomen und der Boni¬

teurs , wenn diese gegenwärtig sind , abge¬

ben , durch selbige die Theile belehren , und

übernehme sodann das Werk der Einigung

selbst.

e ) Sind es , wie gewöhnlich , » » gegründete , durch

Befangenheit oder Eigennutz veranlaßte , oder

minder erhebliche Einwendungen , so zeige

ich ihnen mehr als einmal , mit schonender

Liebe und Sanftmuch und aller nur mög¬

lichen Deutlichkeit , den Uugrund ihrer Ein¬

würfe , und spreche , der Klugheit gemäß,

mit jedem so , wie es seinen Fähigkeiten,

Einsichten und Denkart am gemäßesten isr;

denn es wäre vergebliche Arbeit , in augen¬

blicklicher Geschwindigkeit die Gesinnungen

derer umändern zu wollen , denen man un-

gegründete Einwendungen benehmen will.

Je kürzer und dabei faßlicher die Be¬

weise sind , je ungezwungener sie sich an die



Mein !» -gen derer anschließen , mit denen

man zu thun hat , desto gewisser und schnel¬

ler werden sie die gewünschten Wirkungen

hervorbringen . So wenig zusammenhängend

überdies , vielmehr mit sich selbst im Wider¬

sprüche flehend , gemeinhin jene Einwürfe

auch sind, so suche ich doch nie durch Spott

oder Witz das Thörichte oder Ungereimte,

das in grundlosen Einwendungen liegt , zu

unterdrücken , und so der Wahrheit den

Sieg zu verschaffen. Das würde die Wahr¬

heit entehren und verdunkeln.

Anstatt jene Gegner mit so elenden An¬

griffen lächerlich zu machen , und sie dein

Spotte Preis zu geben , iffs genug , mit er¬

tragender Nachsicht und sanftem Ernste das

Unzusammenhangende in ihrem Vorgeben

gründlich dargestellt und ihren Verstand be¬

lehrt zu haben.

Die Waffen des Spottes sind für einen

Iusiizkommissarius zu klein und entehrend.

Setzen wir nur die reine , ungeschminkte

Wahrheit mit Ernst und Würde ins Licht,

und lassen sie durch ihre eigenthümliche Kraft

wirken , so muß zugleich der verderbliche

Argwohn verschwinden , als ob unsere Sache
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einer' Bemäntelung bedürfe / und als ob un¬

ser Gegner nicht vor der Macht unserer Be¬

weise, sondern vor unserm Witze verstummet,

und durch unsere Kunst übertäubt worden

wäre.

Auf diese Weise verschaffte ich mir in

den meisten Fallen und auf die leichteste

Art , zum gemeinsamen friedlichen Einver¬

ständnisse , den Sieg der Wahrheit . Ist 's

nicht augenblicklich , so geschieht
's allmahlig,

und mir ist fast noch nie , zur besondern

Einleitung und Erkenntniß , eine Erinnerung

dieser Art übrig geblieben,

ä ) Scheint mir die Erinnerung nicht ganz un-

gegrundet zu seyn , und kann , in seltenen

Fallen , Belehrung der Wahrheit keine Eini¬

gung wirken , alsdann nehme ich erst die

wenigen übrig gebliebenen Erinnerungen , mit

aller Sorgfalt protokollarisch auf , und der

Oekonomiekommissarius und Boniteurs müs¬

sen mit strengster Genauigkeit und mit Zu¬

ziehung der wirthschaftlichen Beistände der

Theilhaber ( wenn sie dergleichen haben ) an

Ort und Stelle , und wo möglich sogleich,

eine Revision übernehmen , und ihr gutacht¬

liches Urtheil darüber abstatten.
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e) Erfordert diese Revision mehrere Tage , oder

eine Abänderung des Regisiers mit röther

Dinre , so breche ich die Verhandlungen so

lange ab , bis jene Arbeit vollendet , und

mir der Erfolg derselben mit neuen Termins¬

vorschlägen zugesandt worden ist.

I ) Werden auf diesem nothwendig anzuberau¬

menden Zwischentermine , abermalige Erinne¬

rungen gegen die Revision gemacht , so ver¬

fahre ich wiederum auf die vorhin beschrie¬

bene Weise und widerlege in Frieden jeden

Einwurf.

L . Bei Erinnerungest gegen die Klassifikation und

Ausgleichungssätze thue ich dasselbe, und ge¬

wöhnlich mit dem besten Erfolge . Wo nicht,

so hat es bei dem nach der Beilage 6. nach

den Grundsätzen des ritterschastlichen Regle¬

ments angefertigten Ertragsanschlag und dar¬

nach festgesetzten Ausgleichungssätzen für diese

Instanz sein Bewenden . Haben die Theile

ökonomische Beistände , so ist
's zweckmäßig,

wenn auch diese hier zugezogen und zur Vor¬

beugung neuer Einwendungen mit ihren Urthei¬

len gehört werden.
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§. z.

In diesem Uten Termine ziehe ich hiernächst,
als Vorbereitung zum Plane , folgende Gegenstände
mit zur Verhandlung.

Hat die Pfarre , zur Durchrvinterung eines

großem Viehsiandes , die Befugniß zum Nauh-
zehent, und ist sie eben deswegen in dem Be¬

sitz des Rechts , mehr- Vieh , als andere, bei

gleichem Ackerbesitze, auf die Gemeinde- Weide

zu bringen ; so suche ich darüber Einigung aus¬

zuwirken, welche Weidefreiheit und welche Vieh¬
arten , in , jener rechtlichen Beziehung , nach
Billigkeitsgrnnden der Pfarre zuzugestehen sind,
ohne mich übrigens auf die Frage : an ? ein¬

zulassen , welche als Rechtsfrage zur Entschei¬
dung des Richters gehört. Zur Beförderung
dieser Einigung , mache ich die Vorschlage, mit

Rücksicht auf die Bestellung des zehcntpflichti-
geu Ackers , die der Zehentgeber besorgt , und
mit Rücksicht auf die Ergiebigkeit des Zehenten
und der zur Theilung kommenden allgemeinen
Weide.

V . Wie die Ackerfelder , Wiesen und Hütungcn
zu vertheilen sind ? Ob die Weide entweder
nach dem Verhältnisse des Ackers , oder nach

dem



dem Viehstande , und nach welchem ? oder

nach der möglichen Durchwinterung einzuthei¬
len sey?

Glücken mir auch hier meine Bemühungen;
so bleibt dem Plane nur noch die Auseinan¬

dersetzung der Berechnungen vorbehalten . Miß¬
lingen sie mir , so muß die Festsetzung der
Durchwinterung zum Maaßstabe der Weidethei¬
lung dienen.

§. 4»

Bei der nun zuzulegenden Durchwinterungs-
Berechnung muß aber nicht vergessen werden , daß
der Unterthan bei seiner gewöhnlich weit räthlicheren
und kärglicheren Fütterung , mithin bei verhältniß-

maßig gleicher Futtermenge , eine beträchtlichere Vieh¬
zahl durch den Winter bringt , und ebenfalls die
Weide , besonders mit dem Gespannviehe , viel höher
als die Herrschaft benutzet. Darnach zugleich mit

muß der Bedarf der Unterthanen in seinem ganzen
Umfange bei Weidetheilungen ausgeglichen werden.

Der sicherste und leichteste Maaßstab bei Weide¬

theilungen überhaupt , ist , nach meinem Bedüuken,
wenn sämmtliche Aecker und Wiesen zur ersten Klasse
reducirt werden , und nach dem reäuoto

die gemeinschaftliche Weide getheilt wird.

O.
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Dann bedarf es der gewöhnlichen künstlichen

und kostbaren DurchwinteruNgs - Berechnungen nicht,

welche ich überdies / wegen der Unsicherheit der ökono¬

mischen Grundsätze , Nicht empfehlungswerth finden

kann.

6 . Sind Unterthanen zum Hofedienste mit Ge¬

spann verpflichtet ; so muß nach den bestehen¬

den Gesetzen - besonders nach Müllers mär¬

kischen Gewohnheiten - festgesetzt werden : ob die

Herrschaft künftig dein dienenden Vieh die

Weide in den Mittagsruhestunden auf ihrem

Äaktus anweisen lassen , oder die Unterthanen

desfalls bei der Separation entschädigen wolle?

Diese Entschädigung muß dem dienenden

Unterthan in seinem Traktus angewiesen wer¬

den , und sie ist entweder durch Verein , oder

durch ökonomische Berechnung zu bestimmen.

Können fich die Theile über diese Berech.

nung nicht einigen , so müssen die Einwendun¬

gen zum Erkenntnisse eingeleitet werden.

Sind nun alle Vorbereitungen , die das Lokale

veranlasset , getroffen ; so kann zur Anfertigung des

Separationsplanes vorgeschritten werden ; es sey denn,

daß bei Gelegenheit der Theilung zugleich eine Ver-

erbpachtung der Pfarr - oder Kirchenländereien ganz

oder zum Theil vorgenommen werden solle.
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Wenn dieses der Fall ist , so müssen nun dir
zu vererbpachtenden geistlichen Grundstücke nach Grö¬
ße und Güte aus dem Vermessungs , und Boniti-
rungs - Register richtig ausgezogen , von dem Oeko-
nomen in Körnern , nach Abzug der etwanigen Vor¬
behalte , veranschlaget , und in einem

Illten Termine

meisibietend in Körnern in Erbpacht nusgeboteN wer¬
den , welcher des Endes gehörig bekannt zu ma¬
chen ist.

In diesem Termine wird , mit Entwcrfung der
Vererbpachtungs ^Bedingungen , nach den Grundsätzen
des folgenden Viten Abschnittes der Anfang ge¬
macht ; diese werden denen erschienenen Erbpachtlusti-
gen gehörig eröffnet , und hiernkchst aus deren Grund
zur Licitation geschritten.

Ob dem Meistbietenden das Grundstück für das
gethane Gebot , in Erbpacht überlassen , und über¬
haupt vererbpachtet werden soll , hanget von der
Genehmigung des hohen Oberkonststoriums , der Pa¬
trone und Kirchenvorsteher , und , soviel die Pfarr-
grundsiücke betrifft , von der Genehmigung des zeiti¬
gen Predigers mit ab.

Wenn diese sämmtlich erfolgt sind , so wird
alsdann der entworfene , und gehörig in beglaubter

Q 2
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Form vollzogene , Erbpachtkoutrakt , zur Bestätigung

des gedachten Oberkonsisioriums kommissarisch einge¬

sandt und nunmehr allererst

§. 5-

Die Anfertigung des Separationsplanes in Ar¬

beit genommen.
a) Zu diesem Plane soll eigentlich der Feldmesser

das Projekt entwerfen und der Kommission

vorlegen . Das fordert auch der Verfasser

der oben gedachten Schrift : Gedanken eines

geübten Auseinandersetzungs - Kommissarius.

Ich halte aber diese, ohnehin kostspielige,

Arbeit , für völlig unnütz , weil sie jedesmal

Abänderungen erleidet . Sie kann ja auch

nur den kleinsten Zweck haben , dem Oeko-

nomen von der eigentlichen Verfahrungsart

Lei Anfertigung des Planes eine vorläufige

Uebersicht zu verschaffen , und wehe dem Oe-

kvnvmen , der dieses Unterrichtes bedarf.

Zur Ersparung der Zeit , Arbeit und

Kosten wähle ich daher , sobald der Anfer¬

tigung des Planes nichts mehr im Wege

siehet,
b ) das der Sache offenbar angemessenere Mit¬

tel , daß ich mit dem Oekvnomiekommissar



und dem Ingenieur , allenfalls mit den et-

wanigcn wirthschaftlichen Beiständen der Thei-

le , über die Art und Weise der Anfertigung

des Planes in Konferenz trete , das Resul¬

tat der gemeinsamen Deliberationen und der

vielleicht nöthig befundenen Berechnungen

protokollarisch niederschreibe , und sodann auf

den Grund dieses Protokolls den Plan an¬

fertigen lasse.

Anm . i . Die Zuziehung der ökonomischen Beistände

ist deshalb wichtig , weil man dann im Voraus

mit ihren Einwendungen gegen den Plan bekannt

wird , und diesen zu begegnen im Stande ist.

Daß dem Zustizkommissarius da , wo die Meinun¬

gen getheilt sind , die Entscheidung zustehe , verste,

het sich von selbst.

Anm . 2 . Bei der Konferenz muß der Grundsatz gel¬

ten , daß den Unterthanen , wo möglich , kein iul-

nus in guten , und xlus in schlechten Klassen ge¬

geben werde , weil sie das lehtre , in der Reges,

nicht durch Kultur vercdlen können , und wenn

sie es auch können , selten Sinn für Veredelung

haben ; die Herrschaft aber dazu mannigfaltige

Mittel in Händen hat .
*

c ) Konkurrireir bei der Theilung Holzungen von

einiger Wichtigkeit , so muß der Hauptthei«

lungsplan , zur Erleichterung deS künftigen
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Holzseparationspkanes , mit Beziehung und
mit Rücksicht auf diesen , entworfen werden;
aber diesen sogleich mit jenem zu verbinden,
ist durchaus nicht thunlich , weil sich vor
Feststehung des Hauptplanes nicht beurthei-
len lasset , wie die Holzreviere vertauscht
worden , und welche von diesem also in den
Plan aufzunehmen und auszugleichen sind;
auch natürlich ist , daß der Holzplan so oft
umgearbeitet werden muß , als der Haupt¬
plan nothwendige Abänderungen erleidet,
mithin die auf den erstem bis dahin ver¬
wandten Kosten weggeworfen sind.

Eben so verhalt es sich
ä ) mit den Wegen , Triften , Tränken , Bewah¬

rung und Vertheidigung der Separations-
grenzen u . s. w.

Die Gerichts - Ordn , befiehket zwar Tit . 40 . §. zo,
daß allem diesem im Plane vorgesehen werden solle,
kann aber hier nicht befolget werden . Denn so
lange der Plan noch nicht feststehet , ist ja die Kom¬
mission außer Stand zu beurtheilen : welcher Wege,
Triften , Tranken u , s. f . die Interessenten , zur Be¬
nutzung des ihnen Zugelegten , künftig bedürfen;
wie die Separationsgrenzen werden gezogen werden,
und an welchen Orten sie besondere Bewahrung,



und welche , — erfordern ? Bei Anfertigung des

Planes muß indessen auch hierauf , schon im Vor¬

aus , möglichste Rücksicht genommen werden.

§. §.

Vorlegung des Planes.

Sobald ich einen oder mehrere Plane mit Vorr

schlügen zum Termine erhalte, so wird der Ingenieur

beauftraget , den einen oder die mehreren Plane den

Theilen vor dem anberaumten Termine an Ort und

Stelle anzuweisen und gehörig zu erläutern.

Hiezu müssen die Theilhaber mit abschriftlicher

Beilegung des Planes , oder der mehreren Plane,

zur Erklärung der Annahme oder der Einwendungen

dagegen, in einem zu bestimmenden Termine in Zei¬

ten und mit dieser Verwarnung vorgeladen werden-

daß , im Fall des Ausbleibens , angenommen werde,

daß sie dem Plane feine Erinnerungen entgegen zu

setzen haben und dem zu Folge mit dessen Realisie¬

rung ^ werde verfahren werden *).

*) Sind mehrere Theilungsplane , als elner , nützlich
und zweckmäßig , so werde» sie angefertiget, sämmt¬
lich mitgetheilt , angewiesen und gehörig erläutert,
um denen Interessenten die Sache von allen Sei¬
ten möglichst anschaulich zu machen; ich behalte
mir aber- auf den Fall fehlschlagenderEinigung , in
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Sind nun alle vorgedachten nothwendigen Vor¬
bereitungen glücklich vollendet , und auch , im Fall
einer Vererbpachtung geistlicher Grundstücke , diese
dem Erbpächter im Plane an - und nachgewiesen
worden ; so folget

IV . der Erklarungs - Termin über den Separa-
tionsplaN ) und die Subrepartikion , oder die
spezielle An - und Nachmessung dessen , was je¬
der Theilhaber vormals besaß und nun wieder
erhält.

§ . i.

Die Derfahrungsart auf diesem Termine wird
im Allgemeinen durch die Ger . Ordn . Tit . 4z . §. z i.
und za . bestimmt.

der Vorladung ausdrücklich die Bestimmung dessen
vor , welcher Plan den Vorzug vor den übrigen
verdienet , und halte , mit Wegwersung der übrigen,
diesen allein fest. Diese Maaßregel gebietet die
Vorsicht , weil bei mehreren Planen nicht selten
der Fall eintritt , daß der eine Theilhaber diesen,
der andere jenen Plan wählet , und deshalb eine
Vereinigung zu bewirken nicht allemal mög¬
lich ist.



Kommissarien , die ganz das sind , was ich
oben von ihnen gefordert habe , können und werden
auch in diesem Termine mit Leichtigkeit, mit Zu¬
trauen und Glück arbeiten.

§. 2 .

Verfahrungsart.

Ich verfahre hier beinahe eben so , wie ich
oben im zweiten Termine § . 2 . erwähnet habe.

Bleiben in einer oder mehrerer Rücksicht alle
Sühnversuche , alle Vergleichungsvorschläge unwirk¬
sam ; scheint mithin jede Hoffnung zum friedlichen
Verein ganz verschwunden zu seyn ; werden alle
mühsam geschehene Ausmittelungen , z . B . die der
Entschädigung für ausgetauschte reine Wiesen gegen
bewachsene, völlig verworfen : so nehme ich jede hart¬
näckige , widerstrebende Behauptung zu Protokoll,
verfahre nach Vorschrift der Ger . Ordn. Tit . 4z.
§ . z6 und Z ? . , und erfordere hiernächst das Gut¬
achten des Oekonomen entweder besonders , oder in
der Regel sofort protokollarisch , bei welchem ich mir
ein voMin conlultativuin anmaße.

§. z.
Wenn dieses Gutachten zu Protokoll genom¬

men , oder schriftlich zu den Akten gegeben worden
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ist , so mache ich die Theilhaber mit demselben gehö¬

rig bekannt , fordere , entweder sofort oder in einem j

neuen Termin , deren Erklärung darüber und wieder -«

hole angelegentlichst den Sühnverfuch.

Fern von den Ausbrüchen der Ungeduld und

der Bitterkeit , die , so sehr man auch oft dazu auf¬

gereizet wird , doch nur schaden , suche ich durch wie¬

derholte Darstellung der Wahrheit mit Gefaßtheit,

Ruhe , Sanftmuth und Ernst , meinen Zweck zu er¬

reichen. Und ich habe — das darf ich ohne alle

Anmaßung gestehen — ich habe ihn , mit Ausnahme

einiger wenigen , und nur vorzüglich solcher Falle,

wo hauptsächlich Präjudizial - Fragen streitig waren,
überall zur belohnenden Freude erreicht.

§. 4.

Bleibt mein Wunsch aber , aller angewandten

Bemühungen ungeachtet , unerfüllt ; so wird freilich

nothwendig , daß alles , was nicht geeiniget werden

kann , zum Erkenntnisse eingeleitet , und wenn das k

Gutachten des Oekonymen über die vorwaltenden >

Streitfragen nach §. 2 . bereits eingekommen ist,
und die Theile darüber gehört worden sind , nun ein

Termin zum Schlußverfahren anberaumet , und wenn

auch hier der Weg der Güte wiederum vergeblich ist,
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mit Einsendung der Akten und der Karte zur Ab¬
fassung eines rechtlichen Erkenntnisses verfahren
wird.

§. 5.

In beiden Fallen , die Theilung ist verglichen
oder rechtskräftig entschieden worden , entstehet nun
ein darnach umgearbeiteter oder rektifizirter Plan,
und in dessen Rücksicht verfahre ich ziemlich auf die¬
selbe, im unmittelbar vorhergegangenen §. 2 . gedach¬
te , Art , jedoch mit diesem natürlichen Unterschiede,
daß hier nur hauptsächlich diese Frage erörtert und
zur Verhandlung gezogen werden kann , ob dieser
umgearbeitete Plan Vergleichs - oder judikatmäßig
ausgearbeitet und angewiesen worden ist , oder ob
und welche Irrthümer oder Verstoße sich in densel¬
ben eingeschlichen haben.

§. ^
Wenn letzteres eingewendet und nachgewiesen

wird , so verstehet sich von selbst , daß die vorgekom¬
menen Irrthümer , Nechnungsfehler oder sonstige
Verstoße der Kommission , auf der Stelle berichtiget
werden müssen , bevor zur Realisirung geschritten
werden kann.
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§ - 7 -

Wird von denen Theilhabern zwar anerkannt,

daß der Plan Vergleichs - oder judikatmaßig umge¬

arbeitet worden , einige derselben aber wollen , wider

Willen der andern , jetzt von dem geschlossenen Ver¬

gleiche zurücktreten , und es kann diese Differenz güt¬

licher Weise nicht abgemacht werden ; so müssen die

desfallstgen Gründe und Gegengründe protokollarisch

vernommen , es muß nochmals mit Einsendung der

Akten an die kompetente Behörde verfahren und auf

die Cntscheidnng der Präjudizial - Frage : ob der ge¬

schlossene Vergleich nach seiner Form und Fassung

rechtsgültig ist, oder nicht ? erkannt , und die Rechts¬

kraft der Entscheidung abgewartet werden.

> § . 8.

Nur alsdann allererst , wenn der Separations¬

plan und dessen Vollziehung durch Anweisung und

Bemalung der Grenzen unerschütterlich feststehet,

kann zu denjenigen Gegenständen übergegangen wer¬

den , welche als Folge der Theilung nothwendig

mit berichtiget werden müssen , und deren ich oben

beim Illten Termine § . 4 . bereits gedacht habe.

, a) In Absicht der vor der Separation bestan¬

denen öffentlichen Wege , Dämme ,
' Triften,
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Hecken, Schlagbäume u . f. w . und deren Un¬

terhaltung , verbleibet es bei der bis dahin

bestandenen Verfassung , wenn die Theile sich

desfalls nicht eines andern einigen.

Zu denjenigen neuen Dämmen , Wegen

und Triften hingegen , welche durch die Se¬

paration nothwendig geworden sind , muß

Las Terrain vom Ganzen abgenommen , und

die Anfertigung und künftige Unterhaltung

xro ratn der Grundstücke ausgeglichen , und

dieser Grundsatz auch auf die Scparations-

grenzen sowohl in Absicht des Terrains , als

der Anfertigungs - und Unterhaltungskosten,

als auch auf die nach der Theilung ent¬

stehenden neuen Hecken und Schlagbaume

u . s. w . angewandt werden , sobald die

Theile nicht ein anderes gütlich unter sich

festsetzen.

k ) Haben bis zur Separation gemeinschaftliche

Tränken , entweder durch Kunst oder von

Natur , bestanden , und ist davon der eine

oder der andere Theilnehmer durch den Plan

abgeschnitten worden ; so muß diesem, in sei¬

nem Traktus , eine Tränke auf gemeinschaft¬

liche Kosten angelegt , und auch hiezu der

Raum vom Ganzen genommen werden.



e) Käun ein Jeder , den bis dahin an einem
gewissen Ort gemeinschaftlich genossenen und
bedürfenden Sand und Lehm künftig in sei¬
nem eigenen Felde haben - so fallt eine Er¬
örterung dessen weg . Im entgegengesetzten
Fälle aber Müssen die nöthigen Lehm - und
Sandgruben zum gemeinschaftlichen Gebrau¬
che vorabgenommen , und nach ihrem Inhalt
und Grenzen genau bestimmt weiden.

ü ) Ein gleiches muß in Ansehung der Gemein¬
plätze für todtes Dich ( Schindanger ) ge¬
schehen.

«) Muß die Ein - und Vertheilnng der Hirten-
hauser und etwanigen Hirtengärten nach der
bis dahin bestandenen Theilnahme ausgegli¬
chen werden.

k) Wenn die Bollenwiese , die Bollen und Kem¬
pen ein gemeinschaftliches Eigenthum der
Theilnehmer waren , so geschiehet die Aus-
mittelung nach der Konkurrenz . Waren ste
aber , wie an mehreren Orten der Fall ist,
ein Eigenthum der Herrschaft , und hatte
diese Nur die Verbindlichkeit , den Mitge-
branch der Bollen und Kempen entweder
ohne alle Vergütigung , oder gegen ein da¬
für zu entrichtendes Kälber - , Ferkel - oder
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Saugeld zu gestatten ; so habe ich es im

ersten Fall dabei gelassen ; im letzten Fall

hingegen habe ich die Ausgleichung immer

dahin zu einigen gesuchet , daß diese Abgabe

künftig wegfällt und der Berechtigte sich sei¬

ne eigene Bollen und Kempen halt.

A) Sind alle zur Separation gehörige , oder als

Folge derselben zu betrachtende , Gegenstände,

gehörig berichtiget oder durch Erkenntniß

festgesetzet worden , so machet der Punkt der

gesammten nothwendig gewesenen Theilungs¬

kosten , in so fern diese nicht einem oder

dem andern Theile zuerkannt worden sind,

den Beschluß der kommissarischen Erörterun¬

gen . Kann derselbe nicht gseiniget werden,

so ist desfalls Einleitung und Entscheidung

nothwendig.

Bis zu diesem Jahre hat der Grundsatz

statt gefunden , daß solche von den Provo¬

kanten vorgeschossen und nach beendigter Se¬

paration im Verhältnisse derjenigen Vortheile

aufgebracht werden müssen , die ein Interes¬

sent von dem andern aus der Theilung,

nach dem gutachtlichen Urtheile der Kommis¬

sion , gezogen oder zu erwarten hat.

Ueber diesen Gegenstand « nd dessen ein-



siige Ausgleichung habe ich schon bei ver¬

schiedenen Gelegenheiten geredet , und nehme

desfalls darauf Bezug.

Neuerlich haben die hohen Landesbehör-

dett jenem Grundsätze in Absicht des Vor¬

schusses diesen subsiituirt , daß derselbe , so¬

bald die Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit der

Theilung feststehet , nach Verhältniß der

Grundstücke oder nach Morgenzahl geleistet,
das eigentliche Kostenverhaltniß aber dem

Ende der Theilung vorbehalten werden muß.

Diesem kann ich meinen Beifall nicht

geben , weil er weder auf die Wohlhabenheit
des einen Theilhabers vor dem andern , noch

auch auf die wahrscheinlich von der Thei¬

lung zu erwartenden mehreren oder minderen

Vortheile Rücksicht nimmt , mithin , beson¬
ders gegen den weniger Begüterten , mit

unter wirklich armen Theilhaber , mit un¬

billiger Harte verbunden ist. Wenn z . B.

ein Lehnschulze oder Freisasse mit einer Ge¬

meinde theilet , besten Theilnahme am Gan¬

zen etwa A Theil betraget , und wobei im

Voraus ungezweifelt ist , daß der zu hoffen¬
de größere Gewinn immer auf seiner Seite

bleiben wird ; wer findet es nicht hart , wenn

den-
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dennoch die überdies vielleicht nicht begüter¬

ten Provokaten Z Theile zum Kosienvor-

schusse beitragen sollen ? — In einem neu¬

ern Falle hatte der provokantische Lehnschulze

bereitwillig die Hälfte zum Kostenvvrschuß

gegeben ; allein die provokatische Gemeinde

mutzte , ohne Rücksicht auf vorwaltende , äu¬

ßerst erhebliche Nebenumstände , und ohne

Rücksicht auf jene mir erheblich genug schei¬
nende Gründe , A Theile beitragen , weil die

Konkurrenz der Maaßstab war.

Wer findet es nicht mit mir , daß in

demselben Harte liegt ? Wenigstens welche

erhebliche Gründe walten vor , warum beim

Kostenvorschusse von demjenigen Grundsätze
abgewichen werden solle, der bei den Haupt-

kosten gilt ? — Nach dem letztem muß auch
hier nach dem pflichtmaßigen Ermessen der

Kommission , mit Rücksicht auf zu hoffende

Vortheile , und mit Rücksicht auf die Wohl¬

habenheit der Interessenten , ausgemessen
werden . —

Ist man nun mit den Gegenständen der vorigen
§ . aufs Reine ; so folget die

N
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§ . 9 »

Subrepartition oder Aftervertheilung.

Die eigene Besorgung derselben durch die Theil¬

haber ist am rathsamsten ; denn dann wird sie ge¬

wöhnlich in Frieden und zur allgemeinen Zufrieden¬

heit beendiget , da man hingegen an der Arbeit des

Feldmessers gemeinhin allerlei tadelnswerthes auf¬

findet oder auffinden will , und dadurch die Vollen¬

dung der Theilung verzögert.

Darum ist
's mir jedesmal vorzüglich willkom¬

men , wenn die Theilnehmer sich zur eigenen After¬

vertheilung entschließen . Doch nicht blos Wunsch

für friedlichere und schnellere Bewirkung der Ver-

thcilung , sondern auch Wunsch für Kosienersparung

lässet mich jedesmal dringend die Gemeine dazü auf¬

fordern . Nicht unbedeutend ist oft die Summe,

welche der Feldmesser mit Recht für seine Arbeit

fordert , und die man doch selbst erarbeiten Und zu j

den übrigen Thcilungskosten aufsparen kann . Bil¬

lige und vermögende Herrschaften pflegen denn wohl,

für ihre weniger begüterte Unterthanen , die übrigen

Theilungskosten größtentheils oder ganz allein zu tra¬

gen , und so ist der Kostenpunkt desto leichter zu

einigen.
Ein zu schweres Geschäft ist diese Vertheilung,
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auch besonders für Gemeinen , nicht . Sie bestimmt
die Schlage und deren einzelne Stücke , soviel deren

erforderlich sind, durch Üebereinkunft unter sich, ohne
sich an das Register zu binden , und durch Hülfe
einer Linie. Nach dieser gemachten Eintheilung ent¬

scheidet das Loos , mit welchem sämmtliche zufrie¬
den sinix

Wollen die Theilhaber , insonderheit die Ge¬

meinde , sich jenem Subreparkitions - Geschäfte nicht

unterziehen , so muß

§. ro.

die Besetzung durch den Ingenieur geschehen.
Bei dieser Aftervertheilung dienen das Vermes-

sungs - und Bonitirungs - Register nebst den Ausglei-

chungssätzeN zur Norm . Denn hier soll nun ein

jeder Thsilnehmer , das , was er in Gemeinschaft be¬

saß , nach Größe und Güte , sofern der Plan es ge¬

stattet , wieder erhalten , und da , wo Lokalität die¬

ses zu thun nicht gestattet , nach den Ausgleichungs¬

sätzen entschädiget werden.

§ . n.
Sind Kirchen - und Pfarr - Grundstücke weder

speziell scparirt , noch in Erbpacht gegeben , noch dem

Traktns des Erbpächters unmittelbar angeschlossen
R 2
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worden , so müssen sie bei der Subrepartition in

et c^uanto wieder nachgewiesen werden . Daß

und wie solches geschehen ist , darf in dem hiernach-

siigen Nezejft nicht Übergängen werden.

§. rL.

Vor jener Aftervertheilung muß der Ingenieur

darüber ein gemeinschaftliches Einverständnis der In¬

teressenten zu bewirken suchen , wie im Ganzen die

Feldereintheilung geschehen solle , und bei der Ver-

theilung eines jeden einzelnen Feldes , muß er , ohne

dringende Noth , keine Vertauschung eingehen , son¬

dern jedem Theilhaber möglichst die vormals besesse¬

nen , im Traktus der Gemeine verbliebenen , Feld¬

stücke anweisen , und die ehedessen herrschaftlichen

Grundstücke zur Ausgleichung nehmen.

Dieses ist der einzige Weg , der aus einer vor¬

übergehenden Kultur entstandenen , bei der Boniti-

rung nicht in Anschlag gekommenen , Ergiebigkeit des

Bodens entstehenden Klagefuhrungen , im Voraus zu

begegnen.

Die Verlehungsbeschwerden , welche gemeinhin,

nach beendigter Vertheilung , von einzelnen Gemein¬

degliedern gegen den Ingenieur geführt werden , ent¬

stehen meistencheils nur daher , weil dieser die Ein¬

teilung nach dem Register und nach den Ausglei-



chungssätzen besorgen mußte , und jene sich solche
nicht anschaulich genug vergewürtigen können oder
wollen.

Doch hier rede ich bloß von den Arbeiten an¬
derer ; denn ich habe noch nicht den Fall erlebt,
daß aus einer von mir eingeleiteten und beendigten
Theilung , Verletzungsbeschwerdenhinterdrein entstan¬
den sind. Ob dieses bloßer Zufall und Glück ist,
darüber vermag , ich nicht zu entscheiden.

§. iz.
Nach vollendeter Vertheilung ist der Ingenieur

verpflichtet, ein Aftervertheilungs - Register anzuferti¬
gen , eine Grenzbeschreibung aufzunehmen , die Se¬
parationslinien aus die Karte zu ziehen , diese gehö¬
rig zu illuminiren , und sodann alles dieses , nebst
der Liquidation seiner Gebühren und Auslagen , zu
den Kommisiwnsakten einzureichen.

§. 14.

Ist die Theilung nicht weitlauftig und mit be¬
sondern Schwierigkeiten verbunden gewesen , so ent¬
werfe ich den Separationsrezeß sofort in diesem
IVten Termin im Deiseyn der Interessenten proto¬
kollarisch und lasse denselben von diesen sofort voll¬
ziehen ; im entgegengesetzten Falle aber entwerfe ich
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denselben zu Hause , und theile denen Theilen den

Entwurf in einem neuen Termine zur Vollziehung

oder Erinnerung mit.

Vter Termin zur Vorlegung und Vollziehung

des Sepaxationörezesseö.

§ . r.

Zu diesem Termin sind die Theilnehmer mit der

Verwarnung vorzuladen , daß , im Fall des Ausblei¬

bens , der Rezeß für vollzogen erachtet , und mit des¬

sen Einsendung zur allerhöchsten Bestätigung verfah¬

ren werden soll.

§. 2.

Der Rezeß selbst muß so gefaßt werden , daß

in selbigem der ganze Gang der Einleitung von An¬

fang bis zu Ende , wie und mit welchen Maaßgaben

die Theilung zu Stande gekommen , geeiniget oder

durch Erkenntniß festgesetzet worden sey , vollkommen

vor Augen liegt,
Er ist in kurzen - präzisen , unzweideutigen und

bündigen Sätzen zu fassen, Mgn muß sich dabei al¬

ler unnöthigen Erläuterungen und Weitschweifigkeiten

enthalten , welche zu Dunkelheiten führen und man¬

nigfaltigen Stoff zu künftigen Streitigkeiten enthalten.
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§. Z-

Diesem Nezesse müssen richtige Abschriften deS

Vermessungs - und Vonikirungs - Registers , Der zur

vollständigen Uebersicht erforderlichen Plane , der

Ausgleichungssätze , der etwa ergangenen Erkenntnisse,

der Grenzbeschreibung , und im Falle die Afterver-

theilung durch den Feldmesser geschehen, Abschrift

des Subrepartitivns - Registers beigefügt und darauf

im Nezesse Vezug genommen werden.

§. 4.

Diese Beilagen sind nöthig , um den Theilha¬

bern , die nicht immer mit den verhandelten Akten

bekannt genug sind , diese auch nicht bei der Hand

haben können , zu jeder Zeit eine vollständige Ueber¬

sicht der gesammten Verhandlungen zu verschaffen.

§ . L.

Die Vorlegung des Nezesses in diesem Termine

geschiehet von mir so , daß ich Satz vor Satz,

vor § . langsam und deutlich vorlese , dix Hauptsätze

wiederhole , erläuternde Bemerkungen , da , wo mir

diese nöthig und gut scheinen , hinzufüge , und bei

dem geringsten anscheinenden oder sich äußernden

Zweifel , sogleich durch Vergleichung mit den Akten,



die Theilhaber von der pünktlichsten Uebereinstim¬
mung mit den aktemnaßigen Verhandlungen vollkom¬
men überzeuge.

Diese Vergleichung wird mir um so leichter,
weil ich mich gewöhnt habe , beim Rande eines je¬
den §. des Nezesses das Vol. und kol . der Akten
anzumerken.

Wenn die Theilung auf diese Weise zu Stande
gekommen ist , so wird der vollzogene Rrzeß mit den
verhandelten Akten und der Karte zur Bestätigung
der kompetenten hohen Landesbehörde eingesandt,
und wenn eine Vcrerbpachtung der Kirchen - oder
Pfarr - Grundstücke zugleich mit eingeleitet worden
ist , so sind desfalls besondere Erbpachtkontrakte an¬
zufertigen, zu vollziehen und zur Genehmigung des
Oberkonsistoriums einzusenden.

§. 6. ^
Müßte bei fehlgeschlagener Güte über den

Plan erkannt werden , und die Theile , oder ein
Theil beruhigte sich bei dem ergangenen Erkenntnisse
nicht ; so finden die Vorschriften der Ger . Ordn . i
Ti : 4z . § . 42 . u . w. bei der Instruktion des Ap-
pellatoriums Anwendung ; im übrigen aber muß das
Benehmen des Instruenten dasselbe seyn , dessen ich
oben bei der ersten Einleitung gedacht habe , so daß
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vorliegenden Beschwerden , und die strengste Unbe¬

fangenheit nie abreißen.

In jedem Fall muß der Iustizkommissarius die

Rechte der niedern Volksklasse , zumal wenn diese

ohne einen Beistand ist , von Amts wegen , mit Be¬

hutsamkeit , gewissenhaft wahrnehmen , und sich da¬

durch deren Zutrauen erwerben.

§ - 7-

Ist bei der ersten Einleitung vom Anfange an

alles regelmäßig gegründet , sind das Bonitirungs-

Negisier und die Ausgleichungssätze so fest bestimmt

worden , daß dagegen keine weitere Einrede etwas

vermag , ist der Kommissarins erfahren und fest ge¬

nug , um sich von den Theilhabern und deren Bei¬

ständen nicht irre führen zu lassen : fo kann sehr be¬

greiflich die folgende Instruktion der zweiten Instanz

von keiner Bedeutung seyn , indem die Hauptbe¬

schwerden sich entweder nur auf die Lage des er¬

kannten Planes , oder auf die vermeintlich ohne

Noth vorgenommene Vergleichungen , und auf ver¬

meinte unrichtige Grundsätze bei der Weideverthei-

lung beziehen können , und der Grund oder Ungrund

aller solcher Beschwerden sich sehr leicht und bald
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an Ort und Stelle mit Hinsicht auf die bis dahin
verhandelten Akten erforschen lässet.

§ . 8 ,

Sind aber im Gegentheile bei der ersten Ein¬

leitung Fehler auf Fehler gehäuft worden , und sol¬
len diese hier nun erst verbessert werden , so ist die

Einleitung der zweiten Instanz natürlich schwieriger
und mit Abrechnung der Vermessungskosien kostspieli¬
ger , als es die erste war ; denn nun sind die Theile
gegen einander erbitterter , als sie es vorher waren.
Sie gehen von der Meinung aus , daß die folgen¬
den Kommissarien eben so gut Fehler und Irrthü¬
mer begehen können , als von den erster« geschehen
ist , und es hält nun schwerer , sie von Vorurtheilen
zurückzubringen , die gereizte Leidenschaft zu beruhi¬
gen und sich Zutrauen zu erwerben.

Diese meine Bemerkungen gründen sich auf i
vieljährige Beobachtungen und Erfahrungen , die

sichersten Führerinnen unserer Handlungen , und ich
versichere daher , daß derjenige , der sie befolget , sich
dabei, immer wohl befinden wird.

Ueherhaupt wiederhole ich / daß der Justizkom-
missarius um sich her sehe , genau und richtig beob¬
achte , das Gemeinheitstheilungs - Wesen nicht Hand,
wcrksmäßig, sondern wissenschaftlich behandele, sich



zu jeder Theilung einen besondern , wohldurchdachten

Plan mache , wenn dieselbe mit dem gehofften Erfol¬

ge begleitet seyn soll , diesen Plan nach eintretenden

unerwarteten Umstanden berichtige und abändere , zu

rechter Zeit aber wieder einlenke,

§ . 9-

Holzseparations - Nezeß.

Ist die Holzseparation von keinem sonderlichen

Belange und keinen vorzüglichen Schwierigkeiten un¬

terworfen , d . i . ist vielleicht nur von einzelnen hie
und da stehenden Bäumen , von kleinen Holzrevieren
oder neuerlich angelegten , nicht erheblichen , Schonun¬

gen die Rede , so kann der Hauptseparations - Rezest,

zur Kostenersparung , füglich bis nach beendigter

Holzseparation ausgesetzet und sodann mit dem

Hauptseparations - Rezesse verbunden werden.

Diesem Rezesse wird sodann eine Abschrift der

angenommenen Holztaxe und Ausgleichung beigefüget
und in demselben das Erforderliche mit aufgenommen.

Ist hingegen die Holzseparation von Wichtigkeit
und Bedeutung , so erfordert sie eine besondere Be¬

arbeitung , verstehet sich , in besondexn Akten , bei

welcher im Ganzen , unter kleinen Wanderungen,

dasselbe Anwendung findet , was ich vorstehend von
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der Einleitung der Hauptseparation gesagt habe;

denn auch hier sind

§ . ro.

I . ein Einleitungs - Termin;

II . ein Erklarungs - Termin über die aufge¬

nommene Holztape;

III . ein Termin wegen des Separationspla¬

nes , dessen Annehmung oder Erin¬

nerung;

IV . ein Termin zur Vorlegung und Voll¬

ziehung des Separarions - Rezesses

zur Einleitung derselben wesentlich nothwendig . Ich

beschranke mich auch hier für jetzt auf das Allge¬
meine . Vielleicht künftig einmal ausführlicher und

vollständiger.

§. n.
Um dieselbe so kurz als möglich zu fassen , bin

ich bemühet , in dem Einleitungs - Termine darüber,
eine Vereinigung zu Stande zu bringen , durch wel¬

chen , oder durch welche Sachverständigen , die Taxe

aufgenommen und die Ausgleichung bewirkt werden

soll.
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§. 12 .

Ist dieser Verein nicht zu Stande gekommen-
so bestimme -ich die Person des Sachverständigen von
Amts wegen , und lasse von diesem , nach der ihm
Mitzugebenden Instruktion , die Taxe aufnehmen, wel¬
che denen Theilen hiernachst abschriftlich mitgetheilt
und in dem Uten Termine die Erklärung derselben,
über die Annehmung oder Erinnerung der Taxe , wie
bei der Hauptseparation , erfordert wird.

Zu diesem Termine werden sie mit der Verwar¬

nung in Zeiten vorgeladen , daß im Falle des Aus¬
bleibens angenommen werden müsse, dich sie Wider
dieselbe keine Erinnerungen anzubringen haben und
hiernach mit der Anfertigung des Planes werde ver¬
fahren werden ; sie werden mit ihren Erinnerungen
dagegen gehört , und bei diesen wird überall eben so
verfahren , als ich oben bei den Bouitirungs - Erin¬
nerungen Termin II . § . 2 . bemerkt habe.

§. » Z.
Sobald die Holztaxe , entweder durch Vereini¬

gung oder durch Erkenntniß, festgesetzet ist, muß, auf
auf den Grund derselben , der Theilungsplatt von
den ernannten oder durch Einverständniß gewählten
Sachverständigen angefertiget, dieser denen Theilen
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in Zeiten wiederum in Abschrift bei der Vorladung
mitgetheilet, und dieser die Verwarnung beigefüget
werden , daß im Fall des Ausbleibens angenommen
werden müsse^ daß dem Plane keine Erinnerungen
entgegengesetzt werden, und demnächst Mit dessen Voll¬
ziehung werde verfahre« werden.

§ . 14.

In diesem Illten Termin ist die Verfahruttgs-
art dieselbe, deren ich oben bei der Hauptseparation
beim IVten Termin gedacht habe ; auch muß nach
vorwaltenden NebenuMständen denen Theilhabern die¬
ser Plan vorher an Okt und Stelle angewiesen
werden.

§ . 15.

Auch hier gilt der Grundsatz , daß die Vertäu-
schung in hnali er yuanto geschehen muß ; wenn
aber solches zu bewirken nicht möglich wäre , so
muß der Ausfall in der Qualität durch einen Zu¬
satz in der Quantität vergütigct werden;

Allg . L. R . Thl . I . Tit . 17. §. Z4z.
auch kann derselbe durch eine gleichartige Gattung,
nach dem von dieser in der Beilage No . 6. oben
angegebenen Begriff erfolgen , und es ist keinem Be¬
denken unterworfen , daß Abholzung oder Entschädi-



gung durch baares Geld erfolgen muß und kann,

sobald die Abholzung nicht von einem solchen Be¬

lang ist , daß - daraus eine in denen Landespolizeige¬

setzen verbotene Holzverwüsiung hergeleitet werden

kann«

Ich komme hier abermals mit Thl . I . Dt.

17 . § . Z41 . des Ällg . L. R . in einen Wider¬

spruch ; ich finde aber diese Modifizirung desselben,

als Ausnahme von jener Regel , dem großen Zweck

der Theilungen , der künftigen Ungebundenheit des

Fleißes , und denen einem Jeden daraus entsprin¬

genden unverkennbaren Vortheilen vollkommen ange¬

messen . —

16«

Nach vollbrachter Hplzcheilung wird sodann der

Theilungsrezeß , wie oben bei der Hauptseparation

beschrieben worden ist , entworfen , und von denen

Theilhabern im IVten Termine vollzogen . Die

Grenzen werden in demselben genau bezeichnet , in

der Grenzbeschreibung mit aufgenommen und mit

der Hvlztaxe und dem Theilungsplane dem Rezesse

in richtiger Abschrift beigefügt , und demnächst mit

dessen Einsendung zur allerhöchsten Bestätigung ver¬

fahren.
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Anm . Bemerkensiverth isr es , daß alle in GeMein-
'

heitstheilungen seit 1769 ^ ergangene Landesverord-

nungen - See Holztheilungen mit keiner Sylbe er¬

mähnen . Auch die Gek . Ordn . gedenket derselben

gar nicht . Das Allg . L . N . setzet Thl . I . Tit.

rr > § . rzs. blos fest , daß bei einer « »bestimm-

tcn Holzungsgerechtigkeit der Eigenthümer dessel¬

ben verlangen könne , daß derselbe in Ansehung

des Brennholzes auf ein mit der rechtmäßigen Be,

Nutzung im Verhältniß stehendes , bestimmtes Holz-

deputat gesctzet wird ; und § . r ; 6 . daselbst verord¬

net dasselbe , daß in Ansehung des Bauholzes diese

Festsetzung nicht anders , als durch gütliches Ein-

vcrständniß der Parteien erfolgen könne.

Ein rnehreres ist in Beziehung auf Holzthei-

iungen in denen bisherigen Landesgesetzen nicht

aufgenommen worden , und es folget hieraus , daß

man die HolzgemeinheiteN , die allerdings mit zu

den verderblichsten gehören , dafür nicht angesehen,

deren Aufhebung kaum möglich , am allerwenigsten
aber für gemeinnützig und vollkommen zweckmäßig

gehalten hat . —

Nur erst im Jahre 1802 . ist die Aufklärung

auch zu den Holzgemeinheitcn gekommen , und es

kann seyn - daß ich hiezu mit eine Veranlassung

gegeben haben mag.

Diesem Jahre war es vorbehalten , die Nütz¬

lichkeit und Zweckmäßigkeit Verleiben , und im be¬

jahenden Fall , die Grundsätze zu deren Aufhebung
in Frage zu bringen . Dasselbe ist also mit dem

Jahre 1769 . gleich merkwürdig ; besonders mcrk-
wür-



würdig aber ist es deshalb , daß die höchsten Lan-

desbehkrden , auf dem mir im bürgerlichen Leben

angewiesenen Standpunkte , über diesen , auf die

Gesetzgebung Einfluß habenden , wichtige » Gegen¬

stand , auch meine gutachtliche Meinung befohlen
haben . Ein Beispiel dieser Art ist in der Ge¬

schichte nicht bekannt s und des gegenwärtigen ge¬
denke ich hier deshalb , weil es demjenigen , der
das oben Beilage blo . befindliche Hofceseript
von » 7ten Januar 180z . veranlasset hat , so sehr
zum öffentlichen Lobe und zur Ehre gereicht —

Nachahmungen dieser Art aber für Las öffentliche
Wohl wünschenewerth sind . —

Möchte doch dem kommenden Jahre eine ge¬
hörig durchdachte und fest gegründete Separations-
Ordn . vorbehalten gewesen seyn ! —

Anm . In denen Beilagen l§ o . 7 . z . N . 5.
ist in der Zwischenzeit , da ich dicftsschrieb,
über die Frage verhandelt worden!

ob in allen Fallen die Ausgleichung
der Interessenten in Absicht des Holz-
grundes in HauptseparationsPlan mit
aufzunehmen ist?

Ich theile sie dem sachverständigen Leser
mit - und überlasse diesem , darüber zu ur¬
theilen , und selbst zu entscheiden ; bemerke
auch , daß ich bei der Einleitung der Lü-
benschen Separation , auf welche auch der
Schluß der Beilage blo . y . verweiset,
selbst Nechtsbeistand der Gemeine Kleinlü-
ben gewesen bin . —

S
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7i Beilage 6.

Berechnung
der

A u s g l e i ch ü n g s s ä tz e.

^ Morg-l_ . . . I Ele.

i Geestland mit Roggen zu 18 Metzen
Einfall und zum sten Korn Ertrag
giebt einen Gewinnst von 5 Schef¬
fel ro Wetzen.

Hieven i Korn zur Saat mit
t Schfl. 2 Mh - -

2 Körner zur Wirthschaft
r Schfl. 4 Mtz - - -

2 Körner zum Verkauf
2 Schfl. 4-Mtz . a i8gr . i

r Gerstland mit Gerste zu 20 Mehen
Einfall zum Korn Ertrag giebt
einen Gewinnst von 6 Schfl. 14MH.

Hievon 1 Korn zur Saat mit
1 Schfl. 4MH . ^ —

Korn zur Wirthschaft
2 Schfl. nMtz . — —

2^ Korn zum Verkauf
2Schfl . izMtz . ä i4gr . 1

Summa z
r Gerstland zur Brache.

Wenn nun diese vorstehende Summe
mir z dividiret wird , so ergiebt
sich , daß der alljährliche Ertrag
l chlr . 2 gr . 7 pf. ist.



Mot'g. Me . jgr . ivf.

I Haferland mit Roggen zu i6 MeheN
Einfall zum 4kcn Korn Ertrag , gie-
bet einen Gewinnst von 4 Scheffel.

Hieven i Korn zur Saat mic
iSchfi. -

1 ^ Kokn zur Wirthschaft
- Schfl . 8 Mtz . - -

iZ Korn zum Verkauf
i Schfl. 8 Mtz . n i zgr. r z

l Haferland Mit Hafer zu 18 Wetzen Ein¬
fall und zu 4^ Korn Ertrag beträgt
5 Scheffel i Mehe.

Hievon r Korn zur Saat mit
t Schfl. 8 Mtz. -

lA Korn zur Wirthschaft
- Schf. ' siMtz . — —

i -̂ Korn zum Verkauf
iSchf . is ^Mtz aiogr. 19 8

I
Summa

Haferland zur Brache.
i 2 2 8

Diese Summe mit z dividiret, giebt
einen jährlichen Ertrag von i s gr.
7 pf. und das Verhältniß zur er¬
sten Klasse ist wie s zu z.

>

I Dreijähriges Noggenland zu 12 Mehen
Einfall und zum zren Korn Ertrag,
giebt einen Gewinnst von 2 Schef¬
fel 4 Mehen.

Hievon 1 Korn zur Saat mit
12 Mtz. - -

l Korn zur Wirthschaft
i r Mtz. -

l Korn zum Verkauf
12 Mtz . n iggr. 6

Summa - iZ 6
S 2
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Morg. ttzlr . jqe . jpf.

Transport i ; 6

i Dreijähriges Roggenlaubmit buntem Ha¬
fer zu rr Wetzen Einfall und zu ^4
Korn Ertrag giebt einen Gewinnst
von r Scheffel io Wetzen.

Hievon i Korn zur Saat mit

Diese mit ; dividirek, macht an jähr¬
lichem Ertrag 7 gr. und das Ver¬
hältniß zur erste » Klasse ist wie 4
zu 1.

r Sechsjähriger Acker mit Roggen zu 8
Wetzen Einfall und zum ? ten Korn
Ertrag bringt an Gewinnst i Schef¬
fel 8 Wetzen.

Hievon i Korn zur Saat mit
8 Mtz . -

i Korn zur Wirthschaft
8 Mtz. -

t Korn zum Verkauf
8 Mtz . u 18 gr.

Summa
i Sechsjähriger Acker mit Buchweizen zu

4 Metz . Einfall und zum zten Koru Er¬
trag , giebt einen Gewinnst von i r Mtz.

Hievon i Korn zur Saat mit
4 Mtz. - -

i Korn zur Wirthschaft
4 Mb . -

r Korn zum Verkauf
4 Mtz. a i4gv-

Summaj

i 'r Mtz. -

iq: Korn zur Wirthschaft
i s Mtz. -

iZKorn zum Verkauf
15 Mtz. st u gr . — 7 6

Summa — i2i —



Transport
i Sechsjähriger Acker mit rauhem Hafer

zu 8 Mchen Einfall und zum gcen
Korn Ertrag / macht i Smest . 8 Metz-

Htevon i Korn zur Sgat mir
- ' 8 Mtz . - -

i Korn zur Wirtschaft
8 Vttz . -

r Korn zum Verkauf
8 Mtz - u d gr.

Sunuya

ttilr

Diese mit 6 dividirt giebt einen Er¬
trag von 2 gr . 7 pf. und das Ver¬
hältniß zur rsten Masse ist wie i;
zu t-

Der neunjährige Acker wird nicht
zum Kornbau , sondern als Schaaf-
weidc berechnet, und dessen Verhält¬
niß zur ersten Klaffe kommt wie 18
zu i zu stehen.

Die Veranschlagung und Ausglei¬
chung der Wiesen und der Weide ge¬
schiehet auf dieselbe vorstehende Art
nach den Grundsätzen des ritterschaft-
lichen Reglements.
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Abschrift.
Beilage ?sc». 7-

Extrakt
aus dem Kammergerichts - Neseript vom zten

September 1804 . in der Granzowschen Se<

parations - Sache.

Friedrich Wilhelm rc.

Unsern rc. Hochgelahrter Rath rc.

Wir hissen Euch drei Ausfertigungen von

dem in Sachen des Lehnschulzen Viebig

zu Granzow wider die übrigen Mitglieder

der dortigen Gemeine abgefaßten Erkennt¬

nisse , unter Rücksendung der von Euch in

i Vol . eingesandten Akten erster Instanz

nebst der Karte hierneben zufcrtigen , mit

dem Befehl : rc.

2 ) künftig in allen Fallen die Ausglei¬

chung der Interessenten in Absicht des

Holzgrundes in Hauptseparationsplan
mit aufzunehmen.

rc. rc. rc.
Sind rc.

Gegeben Berlin den Zten September . 1804.

Königl . Preuß . Kammergericht.

v. SchleiniH.
An

den Zustizrath Zahn zu
Neustadt a . d . Doste.
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Abschrift Publi
'cirt besage Separatprotokolls

(6gr . Stpl .) den 29sten Oktober 1804.

Iahn,
gu-i KommissariuS.

In Sachen des Lchnschulzen Die big zu

Granzow , Provokanten , wider die übrigen

Mitglieder der dortigen Gemeinde , Provo-

katen,
erkennet der Instruktionssenat des Kam¬

mergerichts für Recht

daß es zuförderst bei der Erklärung des

Provokanten kol . 97.

daß er den schmalen Stremel an der

Trift zwischen dem Damm und dem

Garten lud L . 1 ^. von r M , 6r IHR .,

die Hofediener Koppel lud L . L . z.

von g M . 22 sIN ., die Kalunger Dank

lud L . L^. A. von i M . 22 sIN ., den

kleinen Mühlenhvf I . XX . von

1 M . 117 f^ R ., den großen Mühlen-

Hof 1 .XIX . von z M . 7z IHN .,

gegen eine Entschädigung von der

Drachweide , nach den feststehenden Aus¬

gleichungssätzen im Ausschluß seines

dortigen Traktus zurück geben wolle,
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sein Bewenden habe . Im übrigen der Se¬
parationsplan kol. 62 . lkH. zu bestätigen,
und darnach die Nealisirung der Separation
zu bewirken sey ; jedoch mit Vorbehalt der
Rechte der Interessenten in Absicht der Aus¬
gleichung wegen des Holzgrundes und der
darnach nothwendig werdenden Abänderungen
des Plans.

Endlich die Kosten der Einsendung der
Akten dieses Erkenntnisses, und der in Ge¬
folge des Resoluti vom Zten Dezember xr.
erfolgten Verhandlungen , die Provokaten al¬
lein zu tragen verbunden , wegen der ei¬
gentlichen Separationskosten aber das Er¬
kenntniß auszusetzen sey.

Von Rechts wegen.

Gründe

w. rc. '

s) Daß der Plan deshalb unvollständig sey , weil
er keine Ausgleichung in Absicht des Holz¬
grundes und des stehenden Holzes enthalte.

In Rücksicht des stehenden Holzes ist dies Mo-
mtum ungegründet , denn die Taxe und Ausglei-



chung desselben kann ohne Gefahr , einen unnützen

Kostenaufwand zu machen , vor feststehender Grund-

theilung nicht geschehen , und wird zweckmäßig , bis

diese regulirt ist , ausgesetzt , wiewohl es nützlich ist,

daß die allgemeinen Grundsätze zur Negulirnng dieser

Ausgleichung im Plqn vorgeschlagen und die Erklä¬

rung der Interessenten darüber erfordert werde , da»

mit künftige Streitigkeiten über diesen Gegenstand

vermieden werden.

In Absicht des Holzgrundes , nemlich des

Rechts , den Fundum als Forst zu benutzen , und

sich den künftigen Holzanwuchs zuzueignen , ist das

Monitum gegründet . Denn die desfallsige Ausglei¬

chung gehört so gut , wie die Theilung der Hütung,

zur Grundtheilung , und so lange solche nicht ange¬

legt worden , ist die , blos nach der Theilnehmung

an der Hütung angelegte Grundtheilung einer Ab¬

änderung unterworfen , nach der allegirten Vorschrift

der Gerichts - Ordnung sollen aber im Separations¬

Plan die Grundtheilung vollständig projektier , und

sogar die erforderlichen Bestimmungen wegen der

Nebenpunkte enthalten seyn. Bei der Vernachlässi¬

gung dieser Vorschrift kann es auch , wie es nicht

selten vorgekommen ist , leicht geschehen, daß eine

Separation zwei , drei , ja viermal durch die Instan¬

zen laufen mpß , um ihre völlige Negulirnng zu er-
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halten , wogegen sie bei der möglichst vollständigen

Beobachtung derselben mit einem Rechtsgang abge¬

macht werden kann . Ein solcher übler Erfolg ist

besonders davon zu besorgen , wenn man die Aus¬

gleichung wegen des Holzgrundes der Planberech¬

nung und Festsetzung desselben folgen läßt . Es sind

zum Zweck einer solchen Ausgleichung mehrere in¬

struktive Operationen erforderlich , die in mehreren Se¬

parationen den Stoff zu weitläuftigen Streitigkeiten

geben und mehrere weitaussehende Spezialprozesse

noch täglich veranlassen , nemlich die Berechnung der

Holzschonungs - und der Mastschonungsrechte , eine Bo-

nitirung des Holzgrundes oder Ausmittelung des

Ertrags des Hvlzrechts nach der verschiedenen Be¬

schaffenheit des Bodens und des Verhältnisses dessel¬

ben zum Ertrag des Hütungsgrundes oder Rechts,

ungleichen die Ausmittelung des Ertrags des Mast-

rechts , wenn die Sache ordnungsmäßig behandelt,

und nicht , wie dies oft mit Nachtheil der Interes¬

senten geschieht , obenhin und in Bausch und Bogen

abgemacht , oder nach dem allgemeinen Ausdrucke

übers Knie gebrochen werden soll. Es kann nur

auf den Grund dieser Ansmitkelungen die Ausglei¬

chung wegen des Holzgrundes geschehen. Sogar ist

bei der fast allenthalben vernachlässigten Forstkultur,

in den meisten Fallen die Frage : ob ein Distrikt



Forstgrund sey ? auf die Bonitirung der Hütung von

Einfluß . Denn wenn auch wirklicher Forstgrund , we¬

gen vernachläßigter Forstkultur , schlecht oder gar

nicht mit Holz bestanden ist : so hat doch der Holz-

berechtigte deshalb das Recht , ihn durch gute Forst¬

kultur in Stand zu setzen und zu gehörig bestande¬

nem Forstgrund zu bilden , nicht verehren , weil die

bisher vernachläßigte Forstkultur keinen Verlust die¬

ses Rechts zur Folge haben kann . Es kann daher

auch die Hütung auf entblößten oder schlecht bestan¬

denen Forstgrund nicht nach seiner jetzigen Beschaf¬

fenheit abgeschätzt werden , weil sonst derjenige , dem

die Hütung darin angewiesen wird , bei Anwendung

der Forstkultur , weniger Hütung darauf haben wür --

de , als er vermöge dieser Anweisung darauf haben

soll , und mithin nach Verlauf einiger Jahre eine

große Verletzung empfinden würde / und um dies zu

vermeiden , muß auf solchen Forstgrund die Hütung

so abgeschätzt werden , als wenn er mittelmäßig mit

Holz bestanden wäre , als welches derjenige Zustand

des Holzes ist , welches bei gehöriger Forstkultur auf

einem mit Hülungsrechten belasteten Forstgrunde im

Durchschnitt erlangt werden kann.

Aus diesen Gründen ist auf das gegenwärtige

von dem Deducenren der Provokaten dringend urgir-
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te Monitum per relolntnm vom zten Dezember

v . I . um so mehr verfügt,

daß die Ausgleichung wegen des Holzgrun-

des angelegt , und bestimmt werden solle , in

wiefern die planmäßige Grund - Permutation

dadurch alterirt werde,

als die Sache , nach der Karte zu urtheilen , nicht

unwichtig ist , und bei der bisherigen Einleitung , der

Holzpnnkt ganz vernachlässigt worden , indem aus

den Akten nicht einmal bestimmt zu ersehen ist , was

Forsigrund ist , oder nicht , ob Masthvlzcr und Ma-

stungsrechte existiren , welche Theilnahme wegen des

Holzes und der Mast statt findet.

Der Kommiffarius hat dagegen zwar mittelst

Berichts vom rosten Januar a . e . vorgestellt , daß

nach seiner Erfahrung diese Ausgleichung zweckmä¬

ssiger nach feststehendem Plan vorgenommen werde;

es ist ihm darauf unterm gasten Januar eröffnet,

daß die Ausgleichung zur Grundtheilung gehöre , und

im Plan diese vollständig regulirt seyn muffe , mit¬

hin das Nesolutum vom zten Dezember zu befolgen

sey . Gleichwohl ist zum Protokoll vom 9ten April

s . e . nach welchem die Provokaten ohne rechtlichen

Beistand erschienen find , registrirt , daß beide Theile
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mrt der Kommission darüber einverstanden wären,

daß ein Plan in Absicht des Holzgrnndes unnöthige

Kosten verursachen werde , und daß er nach dem

natürlichsten Gange so lange ausgesetzt werden kön¬

ne , bis der Hauptplan feststehe , -und in dem Be¬

richt , womit die Akten eingesandt werden , beruft der

Kvmmissariuö sich abermals darauf , daß nach seinen

vieljahrigen richtigen Beobachtungen und Erfahrun¬

gen dieser Punkt zweckmäßig ausgesetzt werde.

Es ist nun zwar nicht abzusehen , wie man in

Gefahr eines unnützen Kostenaufwandes kommen kön¬

ne , wenn die Ausgleichung wegen des Holzgrundes

jetzt angelegt wird , da , wenn sie auch nach festste¬

hendem Hütungsplan angelegt wird , in so fern sie

nicht superfiziell bearbeitet wird , zu dem Ende alle

Operationen vorgenommen werden müssen , die jetzt

würden vorzunehmen gewesen seyn. Auch kann die

kommissarische 'Berufung auf seine Erfahrung gegen

ihm entgegenstehende Gesetze und die weitergehende

Erfahrung des Kammergerichrs , als welches , da es

detaillirte Kenntniß von aller Separation in seinem

Gerichtssprengcl nimmt , die Erfahrungen aller in

sich vereinigt , nichts releviren . Da indessen die In¬

teressenten diese Ausgleichung ausgesetzt haben wol-



286

len , so mag es geschehen , und sie mögen die dar^

aus entspringende Nachtheile sich selbst beimeffen.

re. rc. rc.

Urkundlich unter des Königl . Kammebgerichts

größerm Insiegel und Unterschrift . Gegeben Berlin

den zten September 1804.

( L. . 8 . ) v . Schleiniß.

Haas.

^ o . 5Zg.



Sep . S'

2Ü7

Beilage r^ o. g.

Zm Znstruktionssenat E . Kammer,
gerichrs zu erbrechen.

A ll e rdur ch l.

Der rc. Iahn träger darüber ei¬
nige Zweifelsgründe zur erleuchte¬
ten Prüfung allerunterthanigst vor,
daß bei Gemeinheitstheilnngen die
Ausgleichung der Interessenten in
Absicht des Holzgrundes ick Haupt-
separations - Plane Mit aufgenom¬
men werden sollen , und bittet um
allerhöchste Festsetzung der hiezu
nöthigen Theilungsgrundsatze.

In der Granzowschen Separationsfache ist
mir mittelst Nescripts vom zten September
s . 0. allergnadigst befohlen worden:

künftig in allen Fallen die Ausgleichung
der Interessenten in Absicht des Holz-
grundes in Hauptfeparativns- Plan
mit aufzunehmen.



In einem vorhergegangenen Nescripte vom

zostett Jannar s>̂ e . wurde gesagt:

die Ausgleichung wegen des Holzgrun-

des und wegen der Schonungen , gehö¬

ret zur Grundtheilung und muß in den

Plan über diese aufgenommen werden,

weil durch diese , wenn nach bewirkter Ak-

ker -, Wiesen - und Hütungstheilung erst

die Berechnung wegen des Holzgruttdrs

und der Schonungen angelegt wird,

die Grund - Permutation alterirt wird.

In denen von Euch regulirten Sepa¬

rationsakten haben wir zwar gewöhn¬

lich gefunden , daß Ihr diese Ausglei¬

chung ausgesetzt habt , allein dies ist

immer ein Fehler und davor auch er¬

kannt worden , wenn man gleich ge¬

sucht hat , zur Beschleunigung der Sa-

- ehe darüber weg zu kommen . Ihr habt

Euch daher nach dieser Belehrung zu

achten;

Und in dem , in der gedachten SevarationS-

sache zwischen dem Lehnschulzen Vicbig

und der Gemeine G ranzow in erster Instanz

ergangenen , allerhöchsten , von mir den 29sten

v . M . eröffneten , Erkenntnisse vorn zten Sep-
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tember a . v. worauf ich hier Btzug Nehme,

sind mehrere Gründe angeführt worden,

warum zwar die Theilung des stehen¬
den Holzes bis nach beendigter Haupt-

vdek Grundseparation ausgesetzt bleiben

kann , die Theilung des Holzgrundes
über in Hauptplan mit aufgenommen
werden muß.

Ich überzeuge mich , daß mich nicht der Vor-

wurf einer dmrimsiolz'en Unbiegfamkeit oder wohl gar
eines strafbaren Widerstrebend und pflichtvergessenen

Ungehorsams gegen Ewr . K . M -. allerhöchste » Be¬

fehle trifft . Ich habe den besten Wille » , selbigen
den vollkommensten Gehorsam zu beweisen ; da mit

aber keine Grundsätze bekannt sind , welche bestim¬
men , wie es zweckmäßig anzufangen ist , wenn die

Theilung des Holzgrundes mit der Hauptseparation
verbunden wird , und die Oekonomiekommiffarien hie¬

siger Gegend mit dergleichen nicht befriedigend an

die Hand geben können , so werde ich hiedNrch ver¬

anlasset , Ewr . M . meine desfallsigen Zweifelsgrün¬
de zur erleuchteten Prüfung in tiefster Erniedrigung

vorzutragen . Daß auch diese nicht das etwa noch
da stehende Holz , sondern nur den Grund und Bo¬

den betreffen , auf welchem dasselbe angezogen wor-

§
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den ist , oder künftig angezogen werden soll , folget

ans dem Obigen von selbst.

Die Hiebei eintretenden Falle sind gewöhnlich

folgende : das da stehende Holz ist entweder auf . Hn-

tungsrevieren , diese bestehen aus hoher oder niedri¬

ger Hütung , oder aus so genannten inkultivirten

zur Hütung geeigneten Acker besserer Klassen , oder

aus Acker der schlechtesten Klassen , angezogen wor¬

den , oder kann auf selbigem annoch angezogen wer¬

den , und diese dazu geeigneten Platze sind in Ab¬

sicht des Eigenthums , der Hvlzungsgerechtigkeit und

der Aufhütungsberechkigung dergestalt getheilt , daß

1 ) an dem einen Orte Einem oder Mehrere»

die Hvlzungsgerechtigkeit , dem andern , Ei¬

nem ober Mehreren die Aufhütung,

2 ) an dem andern Ort beides die Aufhütung

und das da stehende Holz nach der feststehen¬

den Konkurrenz Mehrerer

z ) an einem andern Ort aber , dem Einen der

Boden und das Holz , dem Andern oder

Mehreren aber die Mitanfhütung neben dem

Eigenthümer,

zustehet ; welches letztre alsdann der Fall ist , wenn

in einer Dorfgemetne zur Ackcrkultur unbrauchbar

gewordene oder unbrauchbar seyende Ackerstncken ven
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jedem einzelnen Inhaber mit Kienensaamen oder an¬

dern passenden Holzarten besäet morden sind , und

das da stehende Holz ein Surrogat des vormaligen

Ertrages geworden ist.

aä r . Ist es keinem Bedenken Unterworfen , daß
die Theilnchmungsrechte eines jeden nach der

bisherigen Konkurrenz gehörig ausgemtttelt,

nach richtigen ökonomischen Grundsätzen der

Klassifikation , der Bonitirung und den Aus¬

gleichungssätzen gemäß berechnet und im

Plane nachgewiesen werden müssen ; auch
kann es keinem Zweifel Unterworfen seyn,

daß , wenn der Forstgrund zur Zeit der Thei¬

lung nicht gehörig Mit Holz bestanden ist,

dennoch die Hütung äuf selbigem so abge¬

schätzt werden muß , als wenn er nothdürf-

tig mit Holz bestanden wäre , weil , wie je¬
nes Erkenntniß richtig voraussetzet - wenn

auch wirklicher Forstgrund wegen vernachläs¬

sigter Forstkulkur schlecht oder gar nicht mit

Holz bestanden wäre , die Vernachläßigung
den Verlust dieses Rechts , denselben durch

Forstkultur bestanden zu machen , nicht zur

Folge haben würde.

sä 2 . Kann meines ünvorgreiflichen alleruntertha --

nigsten Dafürhaltens weiter nichts geschehen,



als daß das da stehende Holz bei der folgen¬

den Holztheilung und die statt gefundene

Weide bei der Haupttheilung nach der aner¬

kannten oder durch Erkenntniß festgesetzten

Konkurrenz nach Große und Güte getheilt

wird . Durch diese sehr einfache Operation

erhält jeder Theilnehmer den ihm vorn da

stehenden Holze und Holzgrunde zukommen¬

den Antheil ; denn mit der Weide , so er

vorn Ganzen planmäßig erhalt , nimmt er

zugleich seinen Holzgrund mit , und es han¬

get von ihm ab , ob er den ihm als Weide

und Holzgrund gewordenen Theil künftig als

reine Weide , oder zugleich als Holzgrund

benutzen will.

Wollte man ein solches Revier , welches

bis zur Separation zur Weide und zum

Hvlzanwuchs gedienet hat , einmal als Wei¬

de und dann wiederum als Holzgrund im

Plan vertheilen , so würde man sich , wie

mich dünkt , nach dem Obigen die Arbeit

und denen Theilnehmern die Kosten ohne

Noth vervielfältigen ; — allenfalls aber wür¬

de die planmäßige Ausgleichung des Holz-

grundes nur nach denen verschiedenen nach

Verschiedenheit des Bodens ergänzten und
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zu ergänzenden Holzgattungen erfolgen , und

so , wie die Theilung des da stehenden Hol¬

zes , bis nach beendigter Hauptheilung aus¬

gesetzt bleiben müssen , weil bis dahin diese

nicht feststehet, sich nicht beurtheilen lässet,

welche Reviere als Hvlzgrund zur Verthei-

lung gekommen , und als solche nach den

verschiedenen Holzgattungen im Plan auszu¬

gleichen sind ; — im entgegengesetzten Fall

aber der Plan des Holzgrundes eben so oft

umgearbeitet werden muß , als der Haupt¬

theilungsplan nothwendige Abänderungen er¬

leidet . —

Hiezu kommt , daß nur in dem Falle

sä i . von einer wirklichen Holzungsgerech-

ligkeit , in diesem Falle aber nur davon die

Rede ist , daß auf einem , einer Kommüne

zugehörigen , Weidereviere ohne Kunst ange¬

wachsenes Holz zufällig da sicher , welches

unter die Theilhaber nach geendigter Grund-

theilung nach der statt gefundenen Konkur¬

renz getheilt und ausgeglichen werden soll,

und dessen Fortdauer oder Aufhebung schon

wahrend der bestandenen Gemeinschaft von

der Mehrheit der Stimmen in der Gemeine

abhing . —
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sä z . Wird das Ackerstück in Plan mit aufge¬

nommen , dem Besitzer nach Größe und Güte

bei der Aftervercheilung wieder angewiesen,

die darauf statt gefundene Weide gehörig

berechnet und ersterer für das da stehende

Holz , wenn er es nicht in Natur behalten

kann , bei der folgenden Holzcheilung gehö¬

rig entschädiget,

Die Falle aä 2 , und z . trafen ganz buchstäblich

auf das Oertliche von Granzow zu . Jeder Theil

hat im Plan von der bewachsenen Weide und Aek-

kern den ihm zukommenden Antheil nach Größe und

Güte erhalten , und mit diesen seinen Holzgrund

zugleich mitgenommen , das da stehende Holz aber

ist bis nach beendigter Grundtheilung der besondern

Holztheilung vorbehalten worden,

So natürlich und nach dem Qertlichen voll¬

kommen zweckmäßig , wie mich dünkt , auch diese

Einleitung war , so wurde dennoch dagegen von dem

Rechtsbeistand der Gemeine Granzow dem Bürger¬

meister Krippenstapel zu Wilsnack in seiner De¬

duktionsschrift kol . 129 , dagegen xroprio nwiu

motivirt,

daß der entworfene Plan die Theilung des

Holzes und Holzgrundes nicht enthalte;

und diese Erinnerung veranlaßte , daß mir im Ne-



script vom zten Dezember xr . allergnädigst befohlen

wurde,
einen Plan zur Ausgleichung der Interessen»

ten in Absicht des Holzgrundes ( nicht des

stehenden Holzes ) vorlegen zu lassen , und

darinnen zugleich bestimmt zu bemerken,, in

wie fern durch diese Ausgleichung die bishe-

, rige Grund - Permutation alterirt werde.

In einem Berichte vom aasten Januar a . o.

trug ich Ewr . M . hochpreißlichem Kammergerichte

meine dagegen habenden Bedenken unterthänigsi vor,

allein das hierauf folgende Reftript vom gasten d.

M . bestätigte jenen allerhöchsten Befehl , und ich

würde denselben nun allergehorsamst befolget haben,

wenn die Theile nicht in dem darauf folgenden

Kommissionstermine , in welchem die Gemeine in dir

Stelle des Krupp enstapel den Ritterschaftsdirek-

tvr von Klitzing und den Oekonomiekommissarius

Sauerland junior , der Lchnschulze Viebig hin¬

gegen den Justizkommissarius Iahn und den Oeko¬

nomiekommissarius Sauer land sen . zu Beiständen

hatten , eiuverständlich erkläret hätten:

daß sie mit der Kommission darüber voll¬

kommen einverstanden wären , daß ein sol¬

cher Plan in Absicht des Holzgrundes unnö-

thige Kosten verursachen wurde und nach
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dem natürlichsten Gange füglich und um so

mehr bis dahin ausgesetzt werden könne , da

der Haupttheilungsplan feststehen würde , da

ein jeder durch diesen von dem Bruche und

der Weide , welche eigentlich nur als Holz-

grund zu rechnen sind , seinen Antheil als

Holzgrund mitnehme , und in Ansehung des

übrigen Sprangholzes und der kleinen Kie-

nenaufschlage man erst wissen müsse, wel¬

ches davon auszugleichen und in Plan auf¬

zunehmen sey ; weshalb die Theile die aller¬

höchstbefohlene Operation jetzt selbst ver¬

beten ;
und der nun von mir zugezogene rte Oekonomie-

kommissarius Amtmann Donner dem allen nicht

seine vollkommene Beistimmung gegeben hatte.

So stehe ich also in bivio . Ich habe in den

Gedanken gestanden , daß man davon langst zurück¬

gekommen sey , daß die Ausgleichung des Hvlzgrun-
des oder des Rechts , den Boden als Forst zu kulti¬

viern und sich den künftigen Holzanwnchs zuzueig¬
nen , in den Hauptplan mit aufgenommen werden

. müsse , in den Entscheidungsgründen jenes Erkennt¬

nisses aber wird das Gegentheil dessen auseinander¬

gesetzt , und das allerhöchste Rescript vom zten Sep¬

tember s . a . befiehlst die Befolgung desselben.



Um bel dem besten guten Willen nicht zu feh¬

len, mich in einer Arbeit zu vervollkommnen , die mir

fast zur Leidenschaft geworden ist , und auf daß

vollkommenste gehorsamen zu können , bitte ich des¬

halb allerunterthanigst,

daß E - M . in Gnaden geruhen wollen , die¬

se meine in gedrängter Kürze vorgetragene

Zweifelsgründe näher zu prüfen , und mir mit

bestimmten Grundsätzen an die Hand gehen

zu lassen , nach welchen jene Operation ge¬

schehen kann und soll?

die ich sodann in vorkommenden Fällen buchstäblich

allergehorsamst befolgen , und denen Oekonomiekom-

nussarien , mit welchen ich arbeite , zur Befolgung

Mittheilen werde.

Ich überzeuge mich zwar , daß sich hierüber

keine bestimmte , auf jeden einzelnen Fall passende,

Vorschriften ertheilen lassen, sondern die große Haupt¬

sache vorzüglich auf einen richtigen Ueberblick und

den praktischen Scharfsinn , der mit dem Lokale be¬

kannten Kommission beruhen wird ; es scheinet mir

aber doch nothwendig,

daß durch allgemeine Thcilungsgrundsatze der

Willkühr Schranken gesetzt werden »nd mit

diesen denen Kommissarien zugleich eine An¬

weisung gegeben wird , durch analogische An-
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Wendung derselben die Theiluehmungsrechte

in jedem der gedachten einzelnen Fälle rich¬

tig abzuwägen , und die Aequivalente im

Plan festzusetzen.
Da ich auch einen solchen Haupttheilungs - Plan

noch nicht gesehen habe , in welchen die Theilung

des Holzgrundes zugleich mit aufgenommen worden

ist, noch weniger aber eine Theilung dieser Art selbst

bearbeitet habe , ich es mir aber nach dem Obigen

denke , daß dergleichen vorwalten ; so geruhen E . M.

mir solche allcrgnädigst bekannt machen zu lassen,

um mit den Kommissarien , die sie bearbeiten , zu

meiner eigenen Vervollkommnung in Korrespondenz

treten , denen deshalbigen Kommissionsterminen , wenn

sie nicht zu entfernt sind , beiwohnen , und meine

Wißbegierde zur Nachahmung befriedigen zu können.

Wogegen rc.

Neustadt a . d . Dosse, rc rc.

den zten November 1824 . Iahn.



Abschrift.

Sep . S.
Beilage i§o . 9.

Präs . den uten Januar 1805,

Don Gottes Gnaden ;c.

Unsern rc.

Es dienet Euch auf Cure Eingabe vorn zten

v . M . in der Granzowschen Sep . Sache,

hiermit zur Resolution : daß die in dem Ne-

script vom zten Januar und in dem Erkennt¬

nisse vorn zten September enthaltenen Grund¬

sätze wegen Separation solcher Hütungsre-

viere , die zugleich Forstgrund find , und als

solcher rechtlich benutzt werden können , sich

auf mehrere in verschiedenen einzelnen Sa¬

chen ergaugene Präjudizia und auf die Na¬

tur der Sache selbst , wie man bei einiger

rneäiialion leicht wahrnimmt , gründen.

Wenn Ihr bei dem in Eurem Bericht un¬

ter ^ o . i . aufgestellten ersten Fall : wo die

Person des Holzungsberechtigten von der

Person des Hütungsberechtigten verschieden

ist , mit jenen Grundsätzen übereinstimmt , in

den beiden andern Fällen aber anderer Mei¬

nung seyd : so kommt es nur noch auf die
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Beurtheilung der sä 2 . und g . von Euch

aufgestellten Grundsätze an . Eure sä 2.

dargestellte Meinung:

daß , wenn auf einem Holz - oderForst-

Hürungsreviere eben die Personen , die

zur Hütung berechtigt sind , auch das

Holzrecht haben , die Theilung des

Grunds unir Bodens nur nach dem

Theilnehmungsrechte an der Weide be¬

wirkt werden dürfe , und daß dann je¬

der durch sein Antheil an der Hütung

zugleich seine Abfindung wegen des

Holzrechts erhalt,

ist unrichtig . Nur in dem Falle , wo

s ) in Absicht der Holznutzung , über das Verhält¬

niß der Theilnahme , wie in Absicht der

Weidenutzung statt findet;
d ) wo der Boden in Absicht der Produktion

des Holzes überall ganz gleich ist , und

e) wo aller bei der Separation einer Feldmark

zu theilender Hütungsgrund zugleich Forst-

grund ist , wird dies der Fall seyn ; sobald

aber ein verschiedenes Verhältniß der Theil¬

nahme an Holz und an der Hütung statt

findet , oder der Boden in Rücksicht der Holz-

benntzung verschieden ist, oder nicht alle Hü-



rungsrevieke Forstgrund , sondern einige Re¬

viere
'

derselben von dem mit keinem Holz¬

rechte belasteten Hütungsgrund und nicht je¬

der seinen verhältnißmäßigett Theil von bei¬

den Gattungen erhalt , ist die Verkürzung
des Einen oder des Andern bei der Anwen¬

dung Eures Grundsatzes unvermeidlich . Es

ist nicht leicht denkbar , wenigstens der Fall,

sd viel wir uns erinnern , noch nicht vorge¬
kommen , daß alle die erwähnten Voraus¬

setzungen zusammen treffen . Gewöhnlich fin¬
det in Absicht der Theilnahme am Holze ein

anderes Verhältniß statt , als in Absicht der

Hütung , Dies ist gewöhnlich bei Dvrfge-
meinett der Fall , und es steht dahin , ob

es nicht auch in Granzow der Fall ist , in¬

dem das Nechtsverhältniß in Absicht des

Holzes aus den von Euch eingesandten Ak¬

ten nicht zu ersehen gewesen ist. Man fin¬
det ferner an keinem Orte auf einer ganzen

Fesdmark eine völlige Gleichheit des Bodens,
und so wie eine Verschiedenheit desselben auf
den Ertrag der Aecker , Wiesen und Hütungs-

uutzung influiret , so ist sie auch in Rücksicht
des Ertrags der Holznutzung vom größten

Einfluß , Daß nun in Granzow der Boden



nicht gleich ist , daß insonderheit die mit

Holz bestandenen Hütungsreviere von ganz

verschiedener Bodenart sind - ergießt das

Bonitirungs - Register ganz klar . Auch er¬

hellet aus demselben und aus der Karke,

daß mehrere Hütungsreviere ganz räum sind,

von welchen es dahin steht - ob sie Forst¬

grund sind , und ob ein Hotzrechi darauf

statt findet , und der Separationsplan er-

giebt zugleich , daß raüme und mit Holz

bestandene Reviers zusammen gerechnet und

vertheilt werden , und es laßt sich wegen

Dunkelheit des Nechtsverhältnisses Nicht be¬

urtheilen , ob jeder von beiden verhältniß-

maßig erhalten habe.

Es erhellet indessen schon aus dem Vor¬

stehenden , daß , wie in der Regel , auch in

der Granzowschen Separation Euer Grund¬

satz aä 2 . unrichtig und unzweckmäßig ist.

Eure aä z . gemachte Bemerkung scheint

auf hen vorher unter Ko . z . aufgestellte»

Fall , wo einer das Holz - und Hütungsrecht

jure äorniitii und andere die MithütNüg

jnre Idrvitutis haben . Nicht zu passen,

sondern nur die Theilung der mit Holz be¬

standenen wüsten Aecker, die in diesem Zn-
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stände außer dem Holzertrage nur Hätungs-

ertrag gewahren , zu betreffen.

Es kommt bei solchen Grundstücken vor

allen Dingen darauf an,

ob es den Besitzern derselben zustehet,

, das Holz wegzunehmen und diese

Grundstücke als Acker zu nutzen,

oder

ob dies nicht der Fall sey?

In jenem Fall scheint es zweckmäßig zu

seyn , wenn sie als Äecker abgeschätzt , außer

diesem die Ackerhütung berechnet und hier¬

nach die Ausgleichung in Absicht des Grunds

und Bodens angelegt , und demnächst nach

feststehender Grundtheilung taxa

der Tausch und die Ausgleichung in Absicht

des stehenden Holzes bewirkt wird.

In dem andern Falle sind hingegen in

Absicht jolcher Reviere eben die Grundsätze

anzuwenden , die bei wirklichen Forstzründen

anwendbar sind . Ob und in wie fern nun

die Besitzer solchen Ackcrholzes die Befugniß

haben , solches ganz wegzunehmen und den

Grund und Boden als Acker zu nutzen , ist

nach allgemeinen Grundsätzen und nach den

gesetzlichen Vorschriften wegen der Holzver-



Wüstungen zu beurtheilen und zu erörtern.

Wenn Ihr übrigens die Benennung von

Akten , worin die Euch bekannt gemachte»

Grundsätze angewendet worden , zu wissen

verlangt , so können wir Euch außer meh-

rerN aus andern Provinzen in den höher»

Instanzen eingesandten Akten, auf die Mey-

enburgschen und Lübenschen Separations -Ak-

ten , worin zwar Anfangs die Holzgrundthei¬

lung unrichtig bearbeitet , nachher aber doch

die Euch bekannt gemachten Grundsätze ange«

wendet worden , verweisen ..

Sind rt.

Gegeben Berlin den iztett Dezember 1804.

Königl . Preuß . Kammergericht,

v . Schleinitz.

An
den Zustizryth Zahn,

zu Neustadt a . d . Dosse.

Seelmann.

Sech-

!^o . 1Z.
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Sechster Abschnitt.
Ueber Vembpachtung der Pfarrgrundstücke.

I ^ on oulvls leclvrl snüirorlvs pliioebo;

I ^eocor et suäicor nec inilll <juis ^ it8 xl,cet»

Erste Abtheilung.

Vortheile.

Aie vöttheilhaftcsie Benutzung der PfarrMndstücke
kann nicht bei eigener Bewirthschaftung > nicht bei
Bewirthschaftung zur Hälfte , nicht bei Zcitverpach,
rung , sondern Nur bei Erbverpachtung statt haben.
Sie ist die vvrkheilhasteste und zwar in Hinsicht der
Grundstücke sowohl , als der Pfarreinkünfte.

Denn kann und wird wohl je ein Zeitpachter
oder Halbenmann das thun , was man von einem

N
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Erbpächter mit Recht erwartet ? Und kann es wohl

ein Prediger thun ? Wie viele der Prediger verdienen

mit Wahrheit als tüchtige Dekonvmen aufgestellt zu

werden ? Verdienten einzelne wenige es , was werden

sie für wirkliche Meliorationen der Aecker, Wiesen :c.

nach ihren Vermögens - Umstanden thun können?

Könnten sie es , werden sie
' s auch als Nießbrauchs,

auf eine höchst ungewisse Zukunft , auf eine vielleicht

so kurze Zeit thun , daß sie nicht einmal auf Wieder¬

erstattung der Halste der Verbesserungskosien , ge¬

schweige auf das ganze verwandte Kapital mit Zin¬

sen , sichere Rechnung machen können ? Wagen auf

Gewinn und Verlust , ist nicht Jedermanns Sache.

Müssen da nicht die Grundstücke , zum zunehmenden

Nachtheile des Ertrages , von Zeit zu Zeit verschlim¬

mert werden ? Grade das Gegentheil darf man bei

der Erbverpachtung erwarten . — Sie ist auch die

vortheilhaftesie in Hinsicht der

Prediger selbst.

Denn da wird ihnen , und zwar mit fortwährende!

Gewißheit , der ziemlich höchste Ertrag der Grund¬

stücke , ohne die für sie so unerträgliche und nach¬

teilige Wirthfchaftslast , zu Theil.

Verdruß mit dem Gesinde , Nahrungssorgen

bei eintretenden Unglücksfallen , rauben ihrem Geiste

Muth und Kraft zu höheren Betrachtungen . Theil-



nehmender Kummer kann und muß sie beunruhigen . —

Sie können , zufällige Einkünfte ausgenommen , mit

ziemlicher Gewißheit ihr alljährliches Einkommen be¬

rechnen , und darnach einen Etat für ihr Hauswesen

machen . Auch die steigenden und fallenden Preise

sind ihnen weniger nachtheilig . Mit einem kleinen

Kostenaufwande ist ihre gesammte ökonomische Ein¬

richtung bei Uebernahme ihres Amts verbunden.

Sie dürfen nicht mit Aufopferung ansehnlicher eige¬
ner oder fremder Kapitalien einen bedeutenden Vieh¬

stand und das erforderliche Wirthschaftsgeräthe an¬

kaufen , noch das erste ganze Jahr hindurch , wo sie

gewöhnlich nur wenig , zuweilen gar nichts , von den

Pfarreinkünften genießen , einen Haus - und Vieh¬

stand mit Kosten unterhalten . —

Wie mancher wird dadurch gleich beim Antritt

seines Amts zum drückenden Schuldenmachen gedrun¬

gen ; verstehet so selten , was Wirthschaftführen

heißt ; verlieret überdies noch wohl bald durch Un¬

treue seiner Dienstboten , die er nicht übersehen kann,
bald durch mannigfaltige andere Unglücksfälle , und

hinterlässet , beim Tode , den Seinigen , nichts weiter
als eine klägliche Bibliothek und Schulden ! Das

hätte doch anders seyn können , wenn man ihn,
der am Studiertisch erwachsen, erzogen und daran ge¬
wöhnt war , nicht zum Landwirth gemacht ; wenn man

U 2
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ihn, der gemeinhin sein ganzes Vermögen , oder doch

den wichtigsten Theil desselben, den Wissenschaften ge¬

opfert , nicht , nm kostspielige Herbeischaffung alles

dessen willen , was Oekonomie fordert, zur Aufnahme

fremder Gelder gedrungen hatte . Er hätte wohl

gar mit Erhaltung des noch übrigen Restes seines

Vermögens , oder doch ohne erhebliche fremde Bei¬

hülfe , seine erste kleine Wirthschaftseinrichtnng ma¬

chen und fortsetzen , eine geringe Schuld abzahlen,

und — was noch mehr ist — er Hätte ohne Wirth-

schaftslast und Sorgen , glücklicher , zur Ehre seines

Amtes , seine ganze Bestimmung erfüllen , sich mit

ganzer Seele und ungestört feinem Berufe , den Wis¬

senschaften , dem Erziehungsgefchäste widmen , und

mithin vollkommen seyn können , was er als Die¬

ner der Kirche seyn und werden sollte.
Aber — ich weist wohl , daß es ehrwürdige

Prediger giebt , welche bei aller Wirthschastsführung

ihrem Amte rühmlichst vorstehen , richtige ökonomi¬

sche Kenntnisse besitzen und anwenden , sich in Wohl¬

habenheit befinden , und mitunter beträchtliches Ver¬

mögen den Ihrigen zurücklassen. Aber .' bei wie vie¬

len ist dieses der Fall ? bei wie vielen kann's der

auch seyn? Bald fehlt Vermögen , bald ökonomische

Kenntniß , bald nothwendige Aufsicht . — Und wer

wird überdies in aller Welt mehr und vorsätzlicher
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durch schlechtes Gesinde betrogen , alS eben der Pre¬

diger ? Er kann nicht zu aller Zeit , und bei aller,

zuweilen sehr wichtigen Gelegenheit , Amtsgeschäfte

hindern ihn oft , oft auch feine zu behauptende

Würde , ein Zeuge der Handlungen des Gesindes zu

seyn ; einen Wirthschaftet kann er nicht halten ; zu

poltern , zu toben , zu schelten und fluchen , ist seiner

unwürdig , und doch ist eine solche Behandlung oft

nothwendig , indem seine Dienstboten , ohne feinen

Sinn und Gefühl , schonende Geduld und ertragende

Nachgiebigkeit leicht schändlich mißbrauchen ; zu Be¬

einträchtigungen , Durchstechereien und heimlichen

Ranken muß er nur allzu oft schweigen , um nicht

als Zanksüchtiger und Eigennütziger verschrien zu

werden . Will er klagen ? dies ist nur in den sel¬

tensten Fällen anzurathen.

Doch wozu diese Schilderungen ? dazu , weil fie

verkannte oder nicht verkannte ? (gleichviel) Wahrheit

sind , und nur Wahrheit wollte ich schreiben.

Den Beifall der gelehrten Richter der Litterar

turzeitung erwarte ich nicht , da sie nach allem , was

ich bis jetzt von ihnen gelesen , über den höchsten

Nachtheil dieser Erbverpachtnngen in den härtesten

Ausdrücken entscheiden , und nicht blos bei Rezensio¬

nen solcher Schriften , die diese Materie abhandeln,

z . B . die Erbverpachtung der Pfarrlandereien von



der vvrtheü 'haftesten Seite dargestellt von Ioh . Aug.

llhlig Berlin 1799 . nach allg . Litteraturzeit . vom

rsten Oktober iHoo , sondern auch bei andern Gele¬

genheiten steh hart darüber auslasten , z. B . in der

Rezension (Allg . Litteraturzeit . Ko . z 6 o . Der . 18 00 .)

der Schrift Ioh . Jürg . Christian Hveghs,

Predigers zu Gienlofte in Seeland , Anleitung zu ei¬

nem zweckmäßigen Ackerbau . Eine im Jahr 1794.

mit der ersten Geldmedaille der Landhaushaltungsge¬

sellschaft in Kopenhagen gekrönte Preisschrift . Aus

dem Dänischen nach der zweiten verbesserten Ausga¬

be übersetzt von F . W . Ott? aus Tostorf in An¬

geln , Schleswig 1799 , heißt 's ausdrücklich:

daß es unverantwortlich ist , den Predigern

diese Gelegenheit , sich nützlich zu machen,

dadurch aus den Händen zu winden , daß

man nach dem Lieblingssysteme einiger Pseu-

do - Kameralisten den Predigern ihre Lände-

reien nimmt , künftige Generationen

zu Bettlern ( ! ! ) macht , und dadurch ein

großes beiträgt , diesen Stand der Verach¬

tung immer näher zu bringen . ^

Ich gestehe, daß diese Deklarationen so wenig , wie ^
die vorerwähnte Rezension mich, bei der sorgfältigsten !

und gewissenhaftesten Prüfung , in meinem Glauben !
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gestört haben , und haben stören können, wiewohl

ich die edle Absicht jener Urtheile schätze.

Oder soll ich etwa deshalb die Feder niederle¬

gen , weil ich ein Rechtsgelehrter bin ? Freilich schon

dies Einzige : jene Ŝchilderungen sind das Werk ei¬

nes Rechtsgelehrten ! macht bei vielen verdächtig;
das weiß ich . Denn in den meisten Geistlichen regt

sich — wer mag's hindern , sogleich geheimes Miß¬

trauen , wenn irgend ein Jurist unaufgefordert über

Pfarrangelegenheiten urtheilet und abspricht . Sie

haben oft Grund ; das ist wahr . Denn es giebt
leider ! unter meinen Rechtsbrüdern nicht wenige , die

mit hämischem Blicke , voll Neid und Mißgunst , auf

diesen aller Achtung w.ürdigen, zum Wohle der

Menschheit unentbehrlichen Stand Hinschielen, und

denen es Freude ist , irgend einen dieses Standes zu
kränken und zu beeinträchtigen. Ich verabscheue die¬

ses Denken und Thun ! Verdient denn nicht auch

dieser Stand alle Hochachtung? verdient er nicht

auf alle Weise eine schonende Nachsicht , die man,

wegen der Unwürdigkeit einzelner Glieder , nie aus

den Augen setzen darf.

Der PredigerUhlig sagt in seiner vorgenann¬
ten Schrift S . 24 . ganz auS meiner Seele ge¬

schrieben :



„Genau betrachtet ist der Prediger doch

„nicht eigentlich zum Landwirthe berufen:

„auch leiden seine andern Verhältnisse es

„schlechterdings nicht , daß er , der keinen

„Wirthschaftsschreiber halten kann , unter al-

„ len Umstanden , die bei einer größer « Land-

„wirthschaft vorfallen , ganz Landwirth sey.

„Will er's dennoch , so leidet — wider sei«

„nen Willen — sein eigentlicher Beruf , man

„sage was man wolle. Eine für ihn , als

„ Prediger , allzu große Landwirthschaft ent¬

fernt ihn , der sonst zum Fortstudiren wohl

„ Neigung hatte , von den Büchern ; hat er

„eine große Gemeinde , will er seine Kinder

„ nicht versäumen , muß er Briefwechsel füh¬

ren , soll er die Besuche seiner Freunde , die

„er nicht vernachlässigen darf , erwiedern,

„und unterbrechen tausend Stöhrungen seine

„übrigen freien Stunden : wo wollte er noch

„wohl Lust und Zeit zum Studiren herneh¬

men ? Er hat den Kopf voll von der Wirth-

„schaft ; wenn er alles in Ordnung halten

„will , er kann nicht einmal , er sey so ge-

„übt , als er wolle , auf seine Predigt , wie

„sich
's gehört , denken ; er wird am Ende

„über den Ackerbau ein Schwätzer auf der



„Kanzel . Geht er aber , durch einen nach vor-

„theilhaften Grundsätzen errichteten Erbpacht-

kontrakt dazu in den Stand gesetzt , auf

„der gvldnen Mittelstraße , ich meine , be-

„wirthschaftet er ein mittelmäßig großes Re¬

servat ; so kann er nicht nur seinem eigent¬

lichen Berufe treu leben , wenn er will,

„sondern er kann auch mit größter Leichtig¬

keit und zu seiner Erholung zur Landwirth-

„schaft übergehen , denn er kann sie mit ei-

„nem Blicke übersehen ."

Kann aber , wirft man vielleicht ein , kann der

Prediger die eben genannten von mir erwähnten

Vortheile der Erbverpachtung , bei Bewirthschaftung

zur Hälfte und hei Zeitpacht nicht eben so gut ge¬

nießen ? Ich antworte : nein ! Denn im erstern Falle

bleibt die Pfarre nicht nur unzähligen unvermeid¬

lichen Verdrießlichkeiten und Betrügereien durch den

Halbenmqnn und Gesinde , Unterschleifen und man¬

nigfaltigen Unglücksfällen ausgesetzet , sondern sie

muß auch zu allem , in jeder Hinsicht , zur Hälfte

beitragen . Im zweiten Falle wird der Acker zur

Bereicherung des Zeitpachters »nd zum Nachtheile

der Pfarre bewirthschaftet , und nicht nur gegen das

Ende der Pachtzeit gewöhnlich so ausgesogen , daß

er bei einer neuen Verpachtung in dem schlechtesten



Zustande ist , sondern es kann auch nie ein Zeitpäch¬

ter das Pachtquantum geben , was ein Erbpächtcr

geben kann . Dabei leidet also Grundstück und

Pfarre.

Warum aber , entgegnet man mir , warum will

man dem Prediger den Acker entziehen , da ja doch

so viele , die gleichfalls in öffentlichen Aemtern ste¬

hen , z. B . Magistratspersonen n . d . m . so wie ich

selbst , den Acker bauen ? Wie können denn diese

Besorgung der Amtsgeschafte mit Besorgung der

Ockonomie verbinden ? — Freilich oft genug zum

Nachtheile der erstern ; und oft machen äußere in¬

dividuelle Verhältnisse , wie bei mir selbst , als Aus¬

nahmen von der Regel , solches , wo nicht nothwen¬

dig , doch rathsam . Doch es geschehe nicht ; ver¬

gißt man denn , daß jene Männer gewöhnlich theils

mehr äußere Gewalt in Handen haben , theils ei¬

genthümliche Grundstücke anbauen ! und beides be¬

gründet einen einleuchtenden , sehr wesentlichen Un¬

terschied.

Dabei bemerke man auch , daß ich besonders

Kur Stadt - und größere Landpfarren im Auge habe.

Mag ein Prediger auf einem kleinen Dörfchen sein

ihm sehr kärglich zugemessenes und mit einem klei¬

nen Blicke zu übersehendes Feld selbst anbauen;
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was schadet' s ? Wer wollte ihm nicht gern diese klei¬

ne ländliche Aufheiterung gönnen und Glück dazu

wünschen?

Auch gestehe ich mit aller Freimüthigkeit , daß

mir wenigstens kein Mittel denkbar ist , durch wel¬

ches jeder Unannehmlichkeit vorzubauen wäre , die

aus dem Antrage auf Erbpacht entstehen kann.

Sieht der Erbpächter diese Abgabe als Last an,

lebt er mit dem Prediger in Disharmonie , zeichnet

er sich durch Zanksucht und Eigennutz aus , so wird

die Pfarre mancherlei Unannehmlichkeiten dulden müs¬

sen , um nicht in ewiger Fehde zu leben . Doch

dünkt mich, stehen alle diese und ähnliche Unannehm¬

lichkeiten in keinem Vergleiche mit dem aus eigener

Wirthschaftsführnng entspringenden Verdrusse , Kosten

und Gefahr.
Die Hauptsache beruhet nur immer auf Fest¬

stellung öffentlich geprüfter und allgemein bewahrt

erkannter Grundsätze , nach welchen die Erbpachts¬

verhandlungen eingeleitet und fortgesetzet , der Kon¬

trakt angefertiget und vollzogen wird . Ich lege da¬

her meine eigene Grundsätze zur öffentlichen Prüfung
dar , und unterwerfe sie so gern , zum Besten des

Ganzen , der strengsten Kritik unpartheiifcher und

gründlicher Beurtheiler . Jede Berichtigung und

Vervollkommnung , in einem bescheidenen Tone der
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Wahrheitsliebe , wird mir , der ich nur Wohlseyn

der . Geistlichkeit wünsche , willkommen seyn.

Anm . Was ich von den Vortheilen der Erbverpach-

tung der Psarrgrundstücke gesagt habe , gilt auch
im Ganzen von den Ländereien der Kirchen , der

Schulen und Klöster , Armen, , Waisen,, Kran,

kenhäuscr u . d . M.

Zweite Abtheilung.

Grundsätze in Hinsicht der Erbpächker und der

Erbverpachtung.

I . Erbpachter.

Wenn auch gleich jedem Stadt - und Dorfeinwoh¬

ner , der gehörige Sicherheit zu stellen , und gegen

den man keine entscheidende Einwendungen vorzutra¬

gen vermag , beim Meistgebvte die Pachtung überlas¬

sen werden kann ; so müßte doch

jeder Patron einer Pfarre , sie sey Haupt-

oder vagirende Muttcrpfarre , von der Pach¬

tung ausgeschlossen seyn, und immer bleiben.



Dies müßte Hauptgesetz seyn.

Was kann in der bürgerlichen Gesellschaft hei¬

liger und theurer seyn , als der sichere und ungc-

kränkte Besitz des Eigenthums . Nur diesen wün¬

sche ich den Pfarren durch jenen Grundsatz zuzu¬

sichern.
Giebt es auch gleich viele , der vorzüglichsten

Ehrerbietung würdige Patrone , von denen ich meh¬

rere in Städten und auf dem platten Lande zu ken¬

nen das Glück habe ; so darf doch auch diesen die

Erbverpachtunz nicht geschehen. Lebten sie durch al¬

ler Zeiten Zeit , oder lebte in allen ihren Nachkom¬

men ihr Geist und Sinn ; wer würde sich nicht

freuen , von solchen Edlen immerdar unverkürzt und

in goldenem Frieden seine Erbpacht zu nehmen!

Aber wer sichert solche Unsterblichkeit ? Wer weist,

ob ihr Sinn noch auf spateren Nachkommen ruhet!

ob diese nicht vielmehr vom niedrigsten Eigennütze

und von schändlicher Habsucht gefesselt , gierig nach

den Einkünften der Pfarre haschen , und derselben

durch Schlupfwinkel der Arglist oder Chikane ihr of¬

fenbares Eigenthum entreißen ! -—

Doch lassn Sie uns nicht einmal so ferne

Blicke in die Zukunft wagen ; giebt's nicht jetzt schon

unedle , geizige, mit Neid und Mißgunst auf Pfarr-

revenüen hinschickende Patrone , die dann , wenn ih-
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nen der Pfarracker in Erbpacht gegeben wäre , un¬

fehlbar ihre Patronatvorzüge zum einträglichen .Ge¬

werbe herabwürdigen würden . Mag dann der Erb-

kontrakt noch so bündig zum Besten der Pfarre ab-

gefasset und geschlossen seyn ; werden steh ihnen nicht

dessen ungeachtet , wenn sie um sich sehen , und su¬

chen , deuteln und verdrehen , Schlerfwege genug er¬

öffnen , die Pfarre wider den Sinn und Buchstaben

des Kontrakts geflissentlich zu betrügen , und ihr,

zum höchsten Nachtheile , eine ihnen beliebige Erb¬

pacht zufließen zu lassen. Will der Prediger Getrei¬

de ! das unreine ist für ihn gut genug ! Will er

Stroh und Heu ! das schlechteste ist das Seine!

Will er Geldpacht ! Er mag warten ! — Was soll

nun der Prediger bei diesen Bedrückungen thun?

Schweigen und verarmen ? — Prozeß führen , Pro¬

zeß gegen seinen Patron , Prozeß in jedem Jahre?

O dann fließet gewiß unter den bittersten Kränkun¬

gen und Verfolgungen sein Leben dahin ; zumal pa

nicht jeder Richter die Sprache der weniger begüter¬

ten Unschuld so genau kennet und kennen will , als

die Wendungen der falschen Beredsamkeit des Rei¬

chen. Neble Nachrede decket sein Grab!

Die Pfarrstelle ist erlediget . Jeder um sie am-

birende , der nicht schon durch einen Dritten sich zur

demüthigsten Annahme eines Zeitpachtkontraktes , ge-



wöhnlich in Gelde , erklärt hat , wird mit leeren

Höflichkeitsbezeigungen zurückgewiesen. —

Nur der , welcher schon vorhin oder jetzt per¬

sönlich jene Erklärung abgiebt , und für eine Ein¬

nahme , wie man sie zu seinem und der Seinigen

nothdürftigiren Unterhalte berechnet , sich am ehrer¬

bietigsten schmieget, und den meisten Weihrauch spen¬

det , wird in Gnaden berufen . Und , wie viele

Männer , die, ohne weitere Aussicht zur Versorgung,

des vieljährigen » » belohnten Schulstaubes überdrüssig,

des genirten Hauslehrerlebens satt und müde sind, ge¬

hen jene unabänderliche Bedingungen der Berufung mit

den tiefsten Verbeugungen freudig ein ; werden auch

zu deren Eingehung vielleicht durch eine unzeitige

Liebschaft getrieben . —

So untergraben dann Erbverpachtungen grade-

hin das Wohl der Pfarren , statt es aufs Beste zu

fördern . Und das unter dem Schein des Rechts,

indem nach denen bis jetzt bestandenen Gesetzen kei¬

nem Prediger auf seine Amtsjahre die Annehmung

des schlechtesten Zeitpachtkontrakts in die Stelle des

Erbpachtkontrakts untersaget ist. So wissen eigen¬

nützige Patrone sich auf Unkosten der Pfarre zu

bereichern , und auf eine , anscheinend erlaubte , Wei¬

se um Geld und Gut zu bringen , sie , die aus

eingebildeter oder wahrhafter ( gleichviel ! — ) Noth-
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wendigkeit gedrungen , gern hingeben , was das

Ihre ist.

Doch nicht blos beim Ambiren der Pfarrstellcn

erlaubt man sich wohl Vergleichest strafbare Schleif-

wegc ; auch selbst als Pfarrer , entheiliget einer oder

der andere sein ehrwürdiges Amt . Das ist in der

That höchst traurig ! Soll ich ganz hieven schweigen?

Man gerätst in drückende Nahrungssorgen . Wer

kann oft sicherer helfen , als der Patron ? Er will 's

auch ; — aber damit zugleich für sich und seine

Nachkommen den Pfarrackcr in Erbpacht , und zwar

für eine Pacht , die - - . Gut ! Er hilft und

Jener auch ! -

Mein Gott , welche Lästerung ! Wer hat je so

etwas vorn Patrone und Prediger gehört ? Gehört?

als Wahrheit gehört ? — Lapienti sät.

Erzählungen dieser Art können und sollen hier

um so weniger Platz nehmen , da ich mir vorgesetzet

habe , keine Anekdoten einzumischen oder Thatsachen

meiner eigenen Erfahrungen vorzutragen , wobei ir¬

gend Jemandes Karakter in ein nachtheiliges Licht

gesetzt werde . Lxernpla stund oäiostii ! stscta non

stund rnsteata ! Nur für die Zukunft müßte doch

durch zweckmäßige Mittel und zu treffende Gesetze dem

Anfüge vorgebauet werden . Das ist mein Wunsch

nnd Absicht zum Wohlr des Staats«

Eben
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CbeN das ist 's auch - worauf der vorgenannte
Verfasser der Schrift : über die Erbfontrakte , der
Prediger Uhlig, Schwerin und Wismar 1797.
St VI . der Vorrede hindeuten will - wenn er sagt:

Sollte indeß die Mode der Erbverpachtun-
gen noch ferner bestehen ; so dürfte es doch
von der äußersten Nothwendigkeit seyn , daß
von Seiten der Landesregierungen eine Kon¬
stitution publiciret würde , welche allgemeine
Vorschriften enthielte , nach welchen Lei Ver¬
pachtungen der Pfarrlandekeien zu Werke ge¬
gangen werden sollte . Dadurch würden
Pächter und Verpächter gehindert werden-
znm Nachtheile des Staates z» konspiriren
u. s. w.

Der Prediger Uhlig in der oben erwähnten Schrift
will den Ausdruck : konspiriren, deshalb nicht
ausnehinen , theils weil er dadurch manchen edel den¬
kenden Mann zü beleidigen glaubt , ist hier aber
von edel denkenden Männern die Rede ? ? — theils
weil er die , nach seinem Vorschlage alle » o oder
20 Jahre vorzunehmende Revision des Erbpachtkon¬
traktes , als ein völlig sicheres Mittel sich denkt , je¬
dem geheimen Unterschleife und Betrüge vorzubauen.
Allein er irret gar sehr. Nützlich bleibt im Ganzen
wohl die Revision , und dre Anwendung älso heilsam;

X
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aber für den großen beabsichtetett Zweck doch lange

nicht wirksam und kraftvoll genug . Hiezu bleibr 's

unlaugbar das Sicherste , daß Patrone bei Erbver - s

Pachtungen ganz von der Pachtung ausgeschlossen >

werden - und da , wo ihnen bis jetzt die Pachtung

geschehen , bei dek härtesten nahmhaften Strafe jedes

Zuwiderhandeln des Geistes und Buchstabens des l

Kontraktes , Und Mithin jede , ohne Genehmigung des ,

Oberkonsistoriums geschehende, Abschließung eines!

Zeitpachtkontraktes , welches alles nur auf Verkue-

zung des Pfarrcinkommens abzwecket , durch bsteiik - s

liche Gesetze untersagt werde . Auch in Ansehung k

der Prediger muß es mit nahmhafter Strafe ver- ^

bunden seyn, wenn er oben gedachte pfarrverderblch ! ^ ^

Bedingungen eingehet , oder , wenn er sie einzugehen
' >

sich ehedessen dazu gedrungen vermeinte , für die Zu¬

kunft von dem Erbkomrakte Nachlasset. -

Ich denke mir hier die scheinbaren Darstellun - f

gen des großen Nachtheiles für das Pfarreinkommeu >

sehr lebhaft , wenn Patrone von der Erbpacht aus-

geschlossen werden.

Wer kann so viel Pacht geben , als eben die¬

ser ? wie augenscheinlich muß also die Pfarre aus ^

immer verlieren ! ^

Scheinet ! denn wenn es durch Gesetze festsian-

be , daß Erbpachten sich , nach geschehener Gemein - §



heitsanfhebung - auf Pfarrländereien anbauen müß¬
ten , so würden steh bei der zunehmenden Bevölke¬

rung - bei dem ländlichen Wohlstände , besonders in
den hiesigen und angrenzenden Provinzen , und bei
dem Wunsche und Mangel an Gelegenheiten zum
Anbau , Erbpachtslustige genüg finden , die für den
Besitz dieser , von allen landesherrlichen und nachbar¬
lichen Abgaben und Lasten völlig freien Grundstücke,
wenigstens eben so viel , als der Patron , hingeben
würden.

Doch - ich will 's mir denken : sie geben nicht
ganz was jener giebt ; ist das der Pfarre im Ganzen
nachtheilig ? Sind nicht die eben gedachten Nachtheile
durch den Patron unendlich überwiegender ? Wird
nicht jeder Prediger bei diesem vielleicht etwas ge¬
ringern Pachteinkvmmen ungleich zufriedener und
glücklicher leben ? Wird er nun nicht bei Ran¬
ken und Betrügereien des Pachters auf des Patro¬
nes Schuß und Beistand rechnen dürfen ? Kann er 's
nicht , ei nun ! so ist er doch wenigstens nicht ge¬
drungen , um dieser Pacht willen , sich mit dem Pa¬
tron selbst in höchst verderbliche Prozesse zu verwik-
keln ! Und wie viel gewinnet der Staat , besonders
in dem Fall einer Zerstückelung der Pfarrgrundsiücke,
durch die darauf anzusetzenden mehreren Familien,
in Absicht der Bevölkerung und durch die Zirkula-

X 2



tio » des Ganzen . — Zu Kariz , einem Dorfe dieses

Kreises , haben sich auf 54 Morgen 1,2 issjNuthen,

des mittelmäßigsten Bodens , den Morgen zu 180

LURuthen gerechnet , 17 Erbpachter aus ihren eige¬

nen Mitteln angebauet ; unter diese ist jener Flächen¬

inhalt vertheilt , sie kultiviren denselben bestmöglichst,

und sämmtliche finden dabei ihr Auskommen . Wie

viele Familien würden dem Staate nicht erwachsen,

wenn diese Verfahrungsart auch in Absicht der

Pfarrgrundstücke durch Gesetze feststünde ? und wie

wohl würden sich die Pfarren dabei befinden ? —

Ueberhaupr ist es unlaugbar , daß durch eine solche

Zerstückelung der höchste Ertrag herausgebracht wird,

und dabei wird die Pfarre durch diese für jede künf¬

tige Beeinträchtigung vollkommen gesichert . —

Ich setze einige Bemerkungen hinzu.

Nicht blos bei der Erbverpachtung selbst muß

der Patron ausgeschlossen seyn , sondern es muß auch

ausdrücklich Kontraktsbedinguug seyn , daß die Pach¬

tung unter keinem Vorwande und zu keiner Zettelt

Zeit von dem Erbpachter an den Patron überlassen

werde.

Sollte zur Zeit der Erbverpachtung eine Stadt,

Domsiift , Kloster oder andere moralische Person das

Patronatrecht besitzen , so ist die Ueberlassung der

Erbpachtung an sie weniger gefahrvoll , Geschiehet



sie , so darf es doch nur — daß ich mich des Aus¬

drucks bediene , eine temporelle Vererbpachtuug seyn,

welche bis auf die Zeit hinausreichet , da etwa ein

Einzelner , wie ich dergleichen Falle weiß , das Pa¬

tronatrecht entweder durch Kauf oder andere recht¬

mäßige Weise für sich und seine Nachkommen erlan¬

get . Mit dem Patronatrecht darf er nicht zugleich

das Erbpachtrecht überkommen . Da muß die bis

dahin bestandene Erbpacht aufhören.

Sollte man dem Patron , aller vorgebuchte»

Einwendnngen ungeachtet , dennoch die Pachtung

Überlassen , so muß es wenigstens unter den voran-

geführten harten Strafdrohungen sowohl des Patro¬

nes , als des Predigers geschehen.

Beziehe ich mich gleich in allem Obigen nur

auf Patrone der Haupt - und vagirenden Mutter¬

pfarre ; so ist doch auch selbst die Vererbpachtung der

Pfarrgrundsiücke der Tochterpfarre an den Patron

derselben nicht gerathen , wenn sie auch gleich so ge¬

fahrvoll nicht ist.

Aus der Vererbpachtung der Kirchenlandereien
an den Patron kann aber kein wichtiger Nachtheil

so leicht erwachsen , weil bei Erhebung und Berech¬

nung dieser kirchlichen Einnahme mehrere Personen,
als Prediger , Kirchenvorsteher u . a . konkurriren.



2s6

i

5 ^

2

/

r.

,
''

II . Erbverpachtung,

Zu den Hauptgrundsätzen zahle ich folgende.

Die Verpachtung muß in Körnern und mit

Reservaten geschehen,

Dies ist dep wichtigste Grundsatz , und die

Nothwendigkeit desselben leuchtet in die Augen.

Denn Getreidepreise bestimmen fast einzig den

Preis aller übrigen nothwendigen Lebensbedürf¬

nisse. Mögen jene Preise nun seyn , welche sie

wollen , die Pfarre kann dabei nie verlieren.

Ganz anders ist
's , zum Nachtheile der Pfarre,

mit einer Geldverpachtung , Sie ist daher

durchaus unzulaßig . — Eben so würde der

Wirthschaftsführung , besonders in kleinen Städ¬

ten , und auf dem platten Lande , beträchtlicher

Schaden , ohne Reservate , erwachsen,

Mithin muß die Erbverpachtung geschehen

r ) in Körnern,

Hiebei muß Abtragung der Pacht , nach je-

desjahrlicher freien Bestimmung des Predi¬

gers und nach dessen Wahl , entweder in

Körnern oder in Gelde , und zwar in zweien

Terminen , auf Martini und Marien , aus¬

drückliches Gesetz seyn.



Zum Schesselmaaße bestimmt man für hie,

sige Gegenden das Berlinische am sichersten.

Die Geldpacht wird durch ei» , über den

Martini und Marien Marktpreis von ei«

nem benannten Stadtmagistrate ausgestelltes

Attest ausgemittelt , und dem Erbpächter für

das Verfahren 2 Groschen für Scheffel an

dem Marktpreis erlassen,

Der Prediger Uhlig ist zwar der Mei¬

nung , daß die Erbpacht in Körnern festzu¬

setzen , aber nach einer , bei der rs oder

20jährigen Kontraktsrevision ausgemittelten,

festen Taxe alljährlich bis zum folgenden

Nevisionsjahre in Gelde abzutragen sey.

Er sagt:
die Kommission holet die Kornpreise

aller Arten von den fünf zuletzt vor¬

hergegangenen Jahren aus den vor

Gericht dargelegten Handlungsbüchern

zweier Kaufleute ein, macht den Durch¬

schnitt dieser fünfjährigen Preise , wen¬

det sie auf die als Erbpachtkorn aus-

gemitteltp Scheffelzahl an , und berech¬

net die Summe . Diese Summe gilt

vorn ersten Erbpachtjahre an 20 Jahr

lang , nach deren Verlauf die beschrie-



bette Prozedur wiederholt wird . Die

Termine zur Bezahlung der Erbpacht

sind Antonii und Trinitatis zur Hälfte.

Sind die Patronatgüter verpachtet , so

wird die Pfarxe an den Pachter an¬

gewiesen.
Seine Tendenz ist gut . Er will dadurch die

Pfarre vor unreinem Pachtkorne , und allen

daraus entstehenden Beeinträchtigungen und

Verdrießlichkeiten sichern. Aber fördert er

im Ganzen durch jene Festsetzung das Beste
der Pfarre?

Der Durchschnitt von 5 verflossenen Jah¬

ren bestimmet die Preise für 20 kommende

Jahre ! Welcher Prediger , der nur einiger¬

maßen mit den Abweichungen der Preise , in

solch einem Zeitraume bekannt ist , wird die¬

ses wünschen können ? Wie , wenn nach je¬
ner Norm vor etwa 14 Jahren , und etwa

vor dem siebenjährigen Kriege , die Preise
für die nachfolgenden 20 Jahre ein für al¬

lemal waren bestimmt worden ? Ist
's nicht

gerathener , zweimal in jedem Jahre nach

freier Willkühr festsetzen zu können : ob man

Körner , oder, als Surrogat , Haares Geld,

nach obigen Bedingungen , verlange?
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Doch nicht
'blos in Körnern muß die

Vererbpachtnng geschehen, sondern auch
s ) mit Reservaten.

Diese müssen besonders betreffen:
s ) die gesummten Pfarrgarten;
k ) Weidefreiheit und Futter zur Durchwinte-

rung für wenigstens vier Kühe.
Die Weidefreiheit muß entweder in der

besten Kuhhut des Erbpachters und

ohne Hirtenlohn , oder bei geschehener
Separation in einer dazu geeigneten

Pfarrkoppel vorbedungen werden.

Hat die Pfarre keinen, oder keinen

zureichenden Nauhzehent , so sind z
Schock grades Noggenstroh , das Bund

zu 20 Pfund , i Schock krummes

Noggenstroh , das Bund zu Pfund,
Schock krummes Gerstenstroh und

^ Schock krummes Haferstroh , das
Bund zu io Pfund , anzusetzen.

Oh eigene Heugewinnung und mit¬
hin Vorbehalt eines eigenen Wiesenan-
theils , oder statt dessen Festsetzung z
Fuder gutes Kuhheu , das Fuder zu
t5 Centner gerathener sey , werden Lo-

kalumstande am dessen bestimmen.



e ) Stroh und Heu zur Unterhaltung von etwa

2 Stallpferden.

Dieses Reservat findet nur statt , wenn

ungeachtet der Erbvcrpachtung , den¬

noch die individuelle Lag « des Predi¬

gers , das Halten 2 Pferde nothwen¬

dig macht.

Ob freie Ablieferung oder die eige¬

ne Gewinnung des Strohes und Heurs

festzusetzen , müssen Lokalumstände eben¬

falls ergeben . Im letzten Falle wird

der erforderliche Wiefenantheil und so

viele Morgen Ackerlandes , als außer

den anderweitigen nothwendigen Fuh¬

ren , mit 2 Pferden bequem bestellet

werden können , vorbehalten.

Wenn Acker - , Wiesen - und Weide-

Reservate im Zusammenhange gegeben

werden können , so ist dieses sehr zweck¬

mäßig.

m . Nur vorgedachte Reservate k>. c . finde ich

nothwendig und zweckmäßig . Auf Schweine und

Gänse nehme ich deßhalb keine Rücksicht , weil ich

völlig überzeugt bin , daß eß den Pfarren , die kei¬

ne eigentliche Wirthschaft haben , vortheilhafter sey,

gedachte Hausthiere für ihre kleine Oekonomie an¬

zukaufen , und auf dem Stalle zu füttern.
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L . Für die Erbpacht muß hinreichende Sicherheit
bestellet werden.

Besitzet der Erbpächter eigenthümliche
Grundstücke , so muß die Erbpacht auf seine
Kosten , darauf ins Hypothekenbuch eingetra¬
gen werden . Auch sein übriges gefammtes
Vermögen muß er der Pfarre zum Unterpfan¬
de einsetzen. Erbpachten mehrere, so müs¬
sen sie für die Sicherheit solidarisch haften.
Nach eintretenden Umstanden kann auch Vor¬
ausbezahlung der halbjährigen Erbpacht in
die Stelle besonderer Sicherheit treten.

6 , Verminderung oder Erlassung der Erbpacht
muß blos bei den durch Krieg oder ungewöhn¬
liche Erderschütterung entstandenen außerordent¬
lichen Unglücksfällen zugestanden werden.

So wie der Erbpächter alle ökonomischen
Vortheile der glücklichen Jahre ungetheilt
für sich genießet , so muß er auch allein die
Unfälle der unglücklichen Jahre tragen.

Nur bei allgemein verheerenden Krieges-
lauften , und solchen Erderschütterungen, wo¬
durch die vercrbpachteten Grundstücke entwe¬
der ganz oder zum Theile verschüttet werden,
muß sich nach dem Ermessen der kompeten¬
ten Behörde , die Pfarre Remission oder
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gänzliche Erlassung der Pacht , ohne Prozeß

gefallen lassen.

O . Im Fall die Erbpacht über 2 Jahre im Rück¬

stände bleibt , so muß der Erbpachtkontrakt für

aufgehoben geachtet werden ; es fallen sodann

die Grundstücke , ohne prozessualische Weiterun¬

gen , zur Pfarre zurück , und wenn diese es

gerathen findet , so müssen solche auf Kosten

und Gefahr des bisherigen Erbpachters , von

neuem vererbpachtet werden.

L . Dem Erbpacht » muß nachgelassen werden,

theils sich auf den Grundstücken ohne Zuthun

der Pfarre , anzubauen , theils solche an einen

andern zu verpfänden , abzutreten oder zu ver¬

kaufen . Dagegen ist

k . Erbpacht » schuldig im Abtretungs - oder Ver¬

kaufsfalle der Grundstücke , den Konsens der

kompetenten Behörden nachzusuchen , und wenn

die Pfarre das Vorkaufsrecht nicht ausüben

Will , derselben durch den neuen Erbpächter ein

zu bestimmendes Laudemialgeld , von dessen

Entrichtung nur die Descendenten des Erbpach¬

ters frei sind , zahlen zu lassen.

6 . Das Konsumtionskorn muß im Anschlage vom

Ertrage abgezogen werden.



Bei Anfertigung desselben müssen die

Grundsätze des ritterschaftlichen Reglements

jeder Provinz und das Vermessungs - und

Bonitirungs - Register des Orts , wenn sol¬

ches vorhanden , angewandt werde ».

Diese , so wie die Billigkeitsgrnnde spre¬

chen dafür , daß bei Veranschlagungen das

verhältnißmäßige Konsumtionskorn zu gute

gerechnet , und mithin neben der Aussaat

vom Ertrage abgezogen werden.

Ganz abweichend ist hievon das Urtheil
des oben genannten Schriftstellers : über Erb-

kontrakte der Prediger . Er will vielmehr
nach S . 97 - aus dem Abzüge des Konsmn-
tionskornes . die Unzulaßigkeit der Erbkon-

trakte beweisen , indem , nach seiner Mei¬

nung , der Erbpachter die Erbpacht mit ein-

wirthschafte , den Gewinn der Besserungen
allein ziehe, und hiernach nicht als Zeitpach¬
ter beurtheilet werden könne.

Der Prediger Uhlig tritt S . 26 . in

seiner Abhandlung jener Meinung bei , und

sagt:

„offenbar wird den Pfarren , wenn von

„dem ausgemittelten Erbpachts - Ertra¬

ge noch ein Korn , zur Wirthschaft
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„ des Erbpachten , abgerechnet wird;

„ mehr genommen , als sie , selbst stach

„Gründen der strengsten Gerechtigkeit,

„ zu vertieren verpflichtet wären ? '

Beide Männer scheinen den Begriff von

Konsumtionskorne nicht ganz aufgefassct , und

also übersehen zu haben , daß , wenn bei Er-

tragsanschlägeN von Konsumtionskorn die

Rede sey , man darunter nicht einzig und

ausschließlich das zum Unterhalte für Men¬

schen und Gespannvieh nöthige Getreide,

sondern überhaupt den ganzen sogenannten

Schleet verstehe , d . h . alle mit Wirthschafts¬

führung unvermeidlich verbundene Ausgaben,

mithin unter vielen andern auch die an Ge¬

sinde , Gestellmacher , Sattler , Schmiede

u . m . die zum Ankaufe des abgegangenen

Zugviehes u . d. m.

Alles dieses muß durch jenes Korn mit

übertragen werden . Sollte nun dem Erb¬

pachten der überdies bei Unglücksfallen un¬

ter keinem Vvrwande Remission oder Er-

lassung erhalt , weil ihm der reichste Gewinn

der gesegnetesten Erndten ganz ungetheilt zu¬

fließet , dieses Konsumtionskorn nicht zu gute

gerechnet werden , so müßte er den Schleet



aus eigenem Vermögen unterhalten , und

wer könnte , wer wollte ihm das wohl zu-
muthen ? Dies um so weniger , da eine klei»

nere Wirthschaft , wie doch gemeinhin die ei¬

ner Pfarre nur ist , im Vergleich mit ei¬

ner grvßern , unstreitig einen kostspieligeren

Schleet , verhältnismäßig erfordert . Befän¬
de sich aber auch der Erbpächter in einer so
vortheilhaftett Lage , daß er die Bewirth-
schaftung der P ^arrgrundstücke , ohne beson¬
dere erhebliche Wirthschaftsausgaben , mit

seiner Hauptwirthschaft verbinden uNd jene

also mit einwirchschästeN könnte , so ist die¬

ses ein glückliches EdeNement , von dem die

Pfarre einen Gewinn zu ziehen nicht be¬

rechtiget seyn kann ; denn das ist unlaugbar
ein zufälliger Vortheil , den Erbpachter durch
Verbindung des Pfarrackers mit dem seinigen
erhält - und den der Prediger sich durchaus
nicht verschaffen, und also auch keine Ansprü¬

che darauf machen kann.

Eben so wenig kann er die einzig von

künftiger Industrie und Kostenaufwande des

Erbpachters abhängenden Meliorationen , für

sich im Voraus in Anschlag bringen , und
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darauf Verpflichtung zum höhern Pachtkorn-

abtrage gründen.

Anm . Nach geschehener Anfertigung eines genauen

Ertragsanschlages , wird die Lleitatiön itt einem das

zu anberaumten und gehörig bekannt gemachten
Termine veranlasset.

H . Alle mit der Vererbpachtung verbundene Ko¬

sten , werden dem Erbpachter gemeinhin auch

zur Kontraktsbedingung gemacht.

Anm . Alle obige Grundsätze müssen , mit Ausnahme

der S . 289 . No . r . erwähnten Reservate , auch
bei Erbverpachtungen der Ländereien der Kirchen,

Schulen , Klöster u . d . M. gelten.



Anhang

Ehe ich diese » Abschnitt beschließe, muß ich noch
etwas übet den Nauhzehent und über das Hölzern-
kommen bei manchen Pfarren hinzufügen.

^ Nauhzehent.

Diesen in Körnern zü vererbpachten , ist der
sicherste Ausweg , den man wählen kann . Denn es
läßt sich in den Verhältnissen eines Predigers gegen
seine Gemeinde kein Mittel denken lind anwenden,
das unfehlbar allen Intriguen , Ränken und Betrü¬
gereien vokbauen könnte . Glaube doch kein Predi¬
ger , wenn er auch noch so viele und wichtige Ver¬
dienste um seine Gemeine hat , es je dahin zu brin¬
gen , daß er nicht beim Nanhzehent mehr oder we¬
niger sollte überlistet und hintergangen werden . Da

P
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hilft kein Dcmonflriren und Ermähnen , kein Dro¬

hen und Anklagen , selbst kein Vorsichtigseyn und

Nachspüren . Der Gedanke , den sie schon von ihren

Vorälrern überkamen : den Priester beim Ranhzehent

-zu betrügen, ist keine Sünde ! dieser Gedanke schlagt

alles nieder. Sie treiben bei der scheinheiligsten

Miene im Stillen ihr Unwesen und freuen sich ihrer

Beute , es geschehe , was da wolle.

Hierinnen allein liegt der Grund , warum bei

Vererbpachtnngen dieser Art, auch der geringste, i»

/ Naturalabgaben angefertigte , Ertragsanschlag bei Li-

citatiouen , nie , wenigstens äußerst fetten, erfüllet

wird ; ich hatte aber dessen ungeachtet den Zuschlag

dem Besten der Pfarre am angemessensten.

Nun weiß sie mit Sicherheit, was sie zu erhe¬

ben hat , und ist wenigstens von einem sehr großen

Theile Unannehmlichkeiten auf immer befreiet. Denn

den Betrügereien durch schlechtes Korn muß Man im

Voraus durch bestimmte Kontraktsbedingungen be¬

gegnen.
Gründe sind überdies , dünkt mich , genug vor¬

handen , den Rauhzehent überall auf Körner festzu¬

setzen oder zu vererbpachten. Es muß aber auch

hier die Bedingung zn A . i . 287 . angewandt

werden.



Wild dieses Holz der Pfarre , nach Verhältniß
der Grundstücke , aus der Kommune gegeben , so
muß man sich schon bis zur dereinstigen Gemein-

heitsaufhebung bei der bisherigen Verfassung beruhi¬
gen , weil bei bestehender Gemeinschaft alle Mühe
zur Dewirkung einer vortheilhasten Abänderung oder
einer Einigung auf ein bestimmtes angemessenes Holz-
quantum , gewiß fast jedesmal vergebliche Arbeit seyn
würde.

Wird das Holz aus dem Forst von der Guts¬
herrschaft verabreicht , so ist die Festsetzung eines all¬
jährlichen Holzquantums am gerathensten . Dadurch
wird so manche , mit einer unbestimmten Abgabe
verbundene , Unannehmlichkeit gehoben ; dadurch wird,
indem der Prediger nicht mehr nasses Holz zu bren¬
nen genöthiget ist , nicht nur für eine bessere Holz-
ökonomie , sondern auch für leichtere und bequemere
Feuerung gewonnen ; dadurch wird die Pfarre zum
Verkaufe des vvm Deputate alljährlich ersparten Hol¬
zes völlig berechtiget.

Wird das Holz von dem auf den Pfarrgrund-
stäckett sich befindenden Holzvorrakhe genommen , so
kann dies auf eine zwiefache Weise geschehen.

Y -



Endweder , das Holz wird aus den der Pfarre

eigenthümlichen Weichholzrevieren , als aus

Laaken oder Kienenhvlzungen , genommen,

und dann rathe ich , aus den in der Bei¬

lage itto . 6 . aufgestellten Gründen , diese

Reviere der Pfarre vorzubehalten , und

solche Einrichtungen zu treffen , daß ste

nicht nur auf immer vor Aufhütung und

allen Nebenbenutzuttgen geschlossen bleiben,

sondern auch der jedesmalige Prediger zur

forstmäßigen Bewirthschastung und Für¬

sorge für dieselben , mithin zur nöthigen

Anlegung der Schonungen , zu Anpflan¬

zungen u. d. rn. gesetzlich gedrungen werde;

Oder , das Holz wird von dem auf dem Psim-

acker befindlichen Hartholze genommen,

und dann , dünkt mich , wird am gewisse¬

sten für das fortdauernde Pfarrholzein-

kvmmen , oder vielmehr für ein demHolz-

ertrage möglichst angemessenes Aequivaleat

gesorgt , wenn man das vorhandene Holz,

nach einer vorangefertigten , zur Uebersicht

nöthigen , Taxe meistbietend versilbert , das

Kapital sicher auf Zinsen legt , und die¬

se Zinsen alljährlich der Pfarre anweiset.



Besonders bei Erbverpachtungen empfehle ich
dieses. Denn wollte sich dann die Pfarre das auf
dem Acker befindliche Holz vorbehalten , ss würde

zwar dadurch ein sehr beträchtlicher Zuwachs an
mannigfaltigen Verdrießlichkeiten, aber bei Aufhü-
tung und allen verderblichen Nebennutzungen von
Seiten des Erbpachters , kein neuer Zuwachs am
Holze , vielmehr attmahliges Abnehmen und — viel¬
leicht nach einer kurzen Reihe von Jahren — gänz¬
liches Aufhören desselben zu erwarten seyn. — So
wäre denn die Pfarre auf immer dieses Holzeinkom-
mens beraubt.

Aus diesem bedeutenden Grunde empfehle ich,
zur Sicherung jenes Einkommens nicht blos bei

Erbverpachtung , sondern auch sogar bei der durch
die Pfarre fortgesetzten Bewirthschaftung der Pfarr-
grundstücke , obige Maaßregel . Denn — kann es

beleidigen ? wahrlich nicht jeder Geistliche denket,
wie Cicero in der vortrefflichen Abhandlung 6s Se-
neotute 6 . I . von Layen und Gelehrten der Vor¬
zeit rühmet:

Nenio est tarn Zsnex, yui SS 3NNUIN

non pntst posss vivers ; ssä iiclsna ela-

dorsiw in eis, guss scinnt , niliil OM-

nino aä ss xsrtinsrs.



8erit srdares , ^nss slteri recuio

prasint ! nt git 8tatins noster in 8ine-

pliebis . ^ sc vorn cinbitat sArieola , qnaui-
vi, sensx , <;naerenti : cui gerat ? rsspoii-
äere : Oiis iunnortslikns , <̂ ni nie nan

sccipers nraclo kgee s rnajoridns volne-

runt , se,1 etiain posteris prallere!



Siebenter Abschnitt.
Von Aufhebung der Spanndienste , insonder¬

heit von Abschaffung der unglücklichen

Zwangdienste.

Erste Abtheilung.

Von Aufhebung der Spanndienste.

sage mit Tom Have in seinen Bemerkungen

und Vorschlägen über Aufhebung und Vertheilung

der Gemeinheiten : daß nur der Staat am muster¬

haftesten und vollkommensten organisier ist , in wel¬

chem die mehresten zufriedenen und wohlhabenden

Unterthanen angetroffen werden , wo jeder ohne alle

Störungen eines Dritten , ohne Neid und Mißgunst,

ohne Zank und verderbliche Prozesse , seine Fluren



in Frieden und Ruhe , und im Bewußtseyn des ge¬

sicherten Eigenthumes bauet ; wo jeder Grundeigen¬

thümer nach den Verhältnissen seiner Besitzungen zu

den öffentlichen Lasten beitraget . —

Aller Freiheits - und Gleichheitsschwindel , alle

Tmpörungsprojekte , werden von einem solchen glück¬

lichen, im innern musterhaft geordneten , Staate ent¬

fernt bleiben ; jeder Einwohner wird an sein Vater¬

land und an seinen Heerd gefesselt seyn , und sich

glücklich fühlen , in Sicherheit und Ruhe , und ge¬

setzmäßiger Freiheit seinen Acker zu bauen und sein

Gewerbe zu treiben.

Der erste Schritt zu dieser Glückseligkeit ist die

Aufhebung aller Gemeinheiten , von welcher Gattung

sie auch seyn mögen , nach vernünftigen , keinem

zum Nachtheile gereichenden , Grundsätzen ; — denn

dadurch werden sofort die vielen Gelegenheiten zu

Prozessen gehoben , die manche Dorfschaften , so viele

Jahre entzweien , und als die Hauptquelle des Uebels

und des Unglücks für den Landwirth , manchen

Wohlhabenden , der ohne ärgerliche Nechtsstreitigkei-
i:

ten ein guter Hausvater gewesen seyn würde , in

das größte Verderben gestürzt haben . —

Wie viel Zwietracht , Zank , bitterer Verdruß

und krebsgängige Haushaltungen sind nicht von je

her aus Prozessen entstanden und entstehen täglich



auS selbigen , und doch ist es nicht möglich , daß

die Theilhaber an Gemeinheiten solche vermeiden kön¬

nen , weil sie sich in einer immerwährenden Kollision

befinden . —

Daher leben die Einwohner eines Dorfes,

wenn es auch nur aus wenigen Feuerstellen bestehet,
immer gespannt , und bei so reizbarer Stimmung

selten , ohne allen Streit , in nachbarlicher Einigkeit
und Freundschaft . —

Soll dieses heillose Uebel , wodurch so mancher

fleißige und brave Staatsbewohner um Haus und

Hof , Brod und Nahrung gekommen und mit allen

Seinigen ins Verderben gestürzt worden ist , gründ¬

lich gehoben werden , so muß auch der zweite Schritt

zum Staatswohle geschehen , nämlich auch diese Gat¬

tung von Gemeinheit,
> die Aufhebung der Spanndienste und des

Zwangdienstes,
befördert und allgemeiner gemacht , allenfalls vom
Staate durch Landesgesetze befohlen , und so politi¬

sche Glückseligkeit , ungebundener Fleiß , Bevölkerung
und allgemeiner Wohlstand zur möglichsten Vollkom¬

menheit gehoben werden . —

Den Zwangdiensi und das mit demselben so

sehr verwandte Loskaufsgeld , habe ich seit meinen

männlichen Jahren als eine die Menschheit entehr



»-ende Sache verabscheuet ; seit etwa ro Jahren aber

ist in mir die Idee von Aufhebung der Dienste der

Unterthanen und deren sonstigen Abgaben , besonders

die von Aufhebung der Spanndienste , allererst zum

eigentlichen Nachdenken gekommen.

Bald nachher und etwa im Jahre 1796 oder

1797 theilte ich meine deshalbige Gedanken dem

bereits verstorbenen Herrn Dpmkapitular von Kes¬

cher, auf Lohme rc. in der Prignitz , Erbherrn,

diesem so allgemein verehrten würdigen Manne,

mit , dessen Geschäftsträger und Justitiarius ich war,

die aber der Zeit mehr auf das sogenannte Freikau¬

fen der Unterthanen gerichtet waren . Dieser gab

selbigen Beifall , und er ertheilte mir Vollmacht , mit

seinen im Dorfe Stüdeniz wohnenden zum Gute

Rodahn gewidmeten 12 Unterthanen , ein Beispiel

dieser Art bis auf seine Genehmigung aufzustellen.

Dieses geschah , und es sind demselben mehrere Obrig¬

keiten und Unterthanen in hiesiger Gegend nachge-

folget , und es folgen demselben noch jetzt mehrere.

Am i8ten März 1799 . befahlen des jetzt re¬

gierenden Königs von Preußen Majestät durch eine

Kabinetsordre , daß die Naturaldienste der Domainen-

Unterthanen abgeschafft und bei neuen Verpachtun¬

gen statt derselben eine angemessene Abgabe in baa-

rem Gelde eingerichtet werden solle . Dieses ist nicht



nur seit der Zeit geschehen , sondern es sind auch

die fiskalischen Aemter -Gemeinheitsthcilungen an meh¬

reren Orten mit Aufhebung der Dienste der Unter¬

thanen verbunden worden , die ich als Gemeinheits-

aufhebungs - Justizkommissarius zum Theil mit bear¬

beite , und diese haben mich beim fortgesetzten Nach¬
denken davon überzeuget , daß die Gründe , welche

der Aufhebung der Dienste der Unterthanen daS

Wort reden , auf das vollkommenste in der Wahr¬

heit beruhen , die Art und Weise aber , dieselbe durch
eine angemessene Geldleistung einzurichten , der Sache

nicht angemessen , im Gegentheil für Obrigkeiten und

Unterthanen mit evidentem Verlust verbunden ist.

Erstere sind bekannt und auch vom Herrn Iu-

stizkommissarius Sebald in seiner Schrift : über die

Aufhebung der Spanndienste besonders in Hinsicht

auf die Mark , großtentheils mit aufgenommen wor¬
den, wohin ich desfalls , um Wiederholungen zu ver¬

meiden , verweise ; in Ansehung der letzter» aber , be¬

ziehe ich mich , der Kürze halber , auf die Beilagen
No . 7 . und 8 - mit dem Wunsche , daß Obrigkeiten
und Unterthanen es der Mühe wenigstens werth hal¬
ten wollen , meine Gedanken über diesen wichtigen

Gegenstand zu prüfen , und das Beste davon zu be¬

halten.
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Beilage i^o . 7.

Allerdurchl.
An

«in hohes General-
Direktorium zu

Berlin.

Zu meinem gegenwärtigen allerunterthl !-

nigsten Bericht werde ich durch Patriotis¬

mus für mein Vaterland veranlasset.

Ewr . K . M . wünschen zum Landes-

wohle auch die Aufhebung der Dienste

und es wird diese an mehreren Orten mit

Aemtertheilungen verbunden , deren ich

selbst schon verschiedene in Arbeit habe.

Von der Nützlichkeit und Zweckmäßig¬

keit dieses großen Vorhabens , bin ich auf das

vollkommenste überzeugt ; nur davon kann

ich mich bei dem von Zeit zu Zeit steigen¬

den Werthe der Dinge — und fallenden

Werthe des Geldes — beim fortgesetzten

U
" Nachdenken nicht überzeugen , daß Dienst¬

geld ein passendes und entschädigendes

Surrogat für die bisherigen Naturaldien-

ste ist ; ungeachtet ich gern zugebe , daß

der Staat in Absicht seiner eigenen Un-
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terthanen , durch deren , durch die Dienst-

aufhebung allerdings wachsenden , Wohl¬

stand , und durch die Zirkulation des

Ganzen eine vorzügliche Schadloshaltuug

findet.

Auch glaube ich nicht , daß dem Un¬

terthan hiemit ganz gedienet seyn kann,

der in . der Folge das Surrogat des

Dienstgeldes eben so als eine drückende

Sache betrachten wird , für welche er den

Naturaldienst gegenwärtig anstehet . —

Soll das Surrogat vollkommen ent¬

schädigend seyn , und allgemeinen Wohl¬

stand in dem möglichsten Grade begrün¬

den , so muß derselbe durch Grund und

Boden gegeben , und nach demselben

Maaßstabe , nach welchem die Natural-

diensie in Anschlag gebracht werden , auch

das Surrogat abgeschätzt und gegeben

werden.

Der Unterthan dieses ist ein Er¬

fahrungsgrundsatz — besitzet , besonders in

denen Marken , von welchen ich rede , in

der Regel mehrere Grundstücke , als er

kultiviern kann , oder gehörig zu bebauen

Lust hat . Wird das Surrogat hiernach
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in Grund und Boden bestimmet , so zie¬

het er blos das weg , was er entbehren

kann , und er gewinnt das baare Geld,

welches er zur Verbesserung seiner übrigen

Grundstücke nützlich und vortheilhaft ver¬

wenden kann , und welches ihm den Ab¬

gang des weggegebenen Stückes reichlich

ersetzet. Er wird , ohne die geringste Be¬

lästigung , ein von Diensten und Abgaben

freier Mensch , und durch jenes Surrogat

wird er mittelbar zugleich genöthiget , die

ihm verbleibende Realität , besonders da,

wo spezielle Separation statt findet , durch

bessere Kultur doppelt so hoch zu nutzen,

als er bis dahin das Ganze nutzte , und

die Obrigkeit , welche das Surrogat mit

in die Hauptwirthschaft ziehen , oder zu

einem besondern Vorwerk , Etablissement

u . s. f. beliebig einrichten kann , hat un¬

streitig dieselben Vortheile zu erwarten . —

Indem ich Ewr . Majestät diese meine

Gedanken zur nähern Prüfung in tiefster

Erniedrigung vortrage , wage ich es , Ab

lerhöchsidieselben um allergnädigsie Erlaub¬

niß zu bitten,



« in sich auf jenen meinen Grundsatz

gründendes Beispiel aufstellen -zu

dürfen ; ein Beispiel,

welches den Landmantt mehr , als alle

Vorschriften und Überredungskünste er¬

muntern wird , und anf den Fall Ewr.

Majestät dieses zu befehlen in Gnaden

geruhen sollten , bringe ich dazu das zum
Amte AltrRuppin gehörige Dorf Craaz
bei Gransee allergehorsamst in Vorschlag.

Dieses Dorf lieget an der Grenze der

zum Amte Zehdnick gehörigen Vorwerke

Badingen und Ostern « , , auch hat dasselbe
die Aufhütung auf einer an seiner Grenze

zwischen Osterne und Craaz belegenett zu

Osterne gehörigen Wiese zu ungeschlosse--

nen Zeiten ; es sind zu Craaz mehrere

spezielle Theilungen im Werke , die Ewr.

Majestät auf meinen besondern allerunter-

thänigsten Antrag durch das Hofrescript
vom 2osten April d. I . unterstützen zu

lassen, bereits allergnadigst geruhet haben;

auch ist auf die Aufhebung jener Aufhütungs-

fervitut von mir bereits angetragen wvr-



den , welche mit den Haupttheilungen in

sofern in der engsten Verbindung stehet,

als Craaz nur im Anschlüsse seiner Grenze

desfalls abgefunden werden kann ; man

wissen muß , wie viel diese Abfindung be¬

trägt , und diese in her Folge keinem der

Theilhaber füglich angewiesen werden kann,

nnd mit diesen Theilungen könnte die

Dienstaufhebung verbunden werden.

Auch würden meine obigen Grundsätze

Hier besonders auf das vollkommenste An¬

wendung finden , da Craaz ein so großes

Ackerfeld besitzet , welches es nie gehörig

kultiviert hat , und bei fehlender Durch-

winterung nicht kultiviren konnte ; die Ab¬

findung an der Grenze des Vorwerks

Hsterne gegeben , damit jene Wiesenaush »-

tungsberechtigung kompensiret , solche mit

zum Vorwerk Osterne geleget , von diesem

füglich mir in die Hauptwirthschaft gezo¬

gen , und desfalls , daß Craaz bis jetzt

zum Amte Alt - Ruppin geleget ist , sehr

leicht ein Abkommen getroffen werden >

kann . j
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Allerhöchst Ewr . Majestät erleuchtetem

Ermessen stelle ich endlich anheim:

ob ein Krieges - und Domainenrath

zu beauftragen seyn dürfte , sich die¬

ser Probearbeit mit mir gemeinschaft¬

lich zu unterziehen?

und ersterbe in tiefster Treue

Ewr . Majestät

Neustadt an der Dosse,

den i4ken Iulii 1804.

allerunterthänigster Knecht

der Iustizrath Iahn.

Z
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Beilage No. g.

Seine Königliche Majestät in Preußen Un¬

ser allergnadigsier Herr , lassen dem Justiz-

rath Iahn, auf dessen Bericht vom i4ten

d. M. , zu erkennen geben - daß es kein Be¬

denken hat , und Sr . Königl. Majestät es,

auf geschehene Anfrage ausdrücklich zu ge¬

nehmigen gerühet haben , daß bei Dienstauf¬

hebungen, das Aequivalent der Dienste in

einem verhaltnißmäßigen , dem Werth dersel¬

ben angemessenen , Theile der Grundstücke der

dienstpflichtigen Unterthanen , von diesen ge¬

geben , und von den Gutsherrschaften an¬

genommen werden könne , nur muß ein sol¬

ches Abkommen jedesmal der Kammer der

Provinz angezeigt und nach vorgättgiger Un¬

tersuchung von dem PrvviNziat - Departement

genehmiget werden. Hiernach wird also auch

bei der Aufhebung der Dienste der Gemeine

zu Craaz unbedenklich verfahren werden kön¬

nen ; auch scheinet der Vorschlag des :c>

Iahn- die von der Gemeine abzutretende»
Grundstücke dem Badingschen Amtsvvrwerk

Osterne beizulegen , ganz zweckmäßig zu seyn,
und die Kurmarksche Kammer wird heute
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angewiesen , dem zum DienstaufhebUngsge-

schäft im Amte Nuppin beauftragten Rathe

den Auftrag zu ertheilen , sich der Reguli-

rung dieses Geschäfts Mit dem rc. Iahn zu

unterziehen . LiZnatuin Berlin den Zosten

Julii 1804»

Kur' Und Neumärksches , auch Pommerfches

Departement des Königl . General -Direktoriums.

Borgstede.

An

den Züstizrath Zahn zu Neu¬

stadt an der Doste , die vorge¬
schlagene Entschädigung für die

Aufhebung der Dienste durch

Grundstücke betreffend.
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Zweite Abtheilung.
Von Aufhebung der Zwangdienste.

Die Beilage Ko . ro . enthalt weine Gedanken und

Meinungen über diesen wichtigen Gegenstand , auf

welche ich meine Leser verweise . Hier bemerke ich

nur noch , daß ich , alles Strebens ungeachtet , da¬

mit , sowohl bei der Comite des Kreises , als Lei

der allgemeinen Kreisversammlung — durchgestalten

bin.



Beilage No . §.

Der Herr Domherr von Schulenburg,

als Mitglied der ständischen Coimte zur

Bearbeitung des Provinzial - Gesetzbuches,

hat mir die Anmerkungen der Land ; und

Steuerrathe über die Gesindeordnung von

1769 . nebst den Anmerkungen der Kurmärk-

schen Kammer und der Prüfung E . Gene¬

ral - Direktoriums zugesandt , um darüber die

Meinung und die etwanigen Gegenerinnerun-

gen der hochlöblichen Stande des Nuppin-

schen Kreises einzuholen . .

Ewr . Wohlgebshren werden Sich zwei¬

felsohne erinnern , daß der von den Stan¬

den beliebte Gang der ist , daß Ewr . Wohl-

gebohren cjrra Syndikus die Materie zuerst

bearbeiten , daß die Kreisdeputirten und ich

solche dann mit Ewr . Wvhlgebohren durch¬

gehen , und zuletzt das Ganze denen hoch-

löblichen Standen auf einem Kreistage vor¬

geleget wird.

Diesem gemäß ersuche ich Ewr . Wohlge-

bohren ergebenst , Ihr Gutachten über jeden

Punkt aufzusetzen , und mir , wenn solches
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geschehen ist , gefälligst wissen zu lassen , um

die Zusammenkunft mit den Herren Kreis-

depntirten zu verabreden,

Ich selbst Habs zwar die Hiebei kommen¬

den Akten bereits durchgelesen , und hin und

wieder ein Zeichen gemacht ; habe mich aber

enthalten , etwas Zusammenhängendes auf¬

zusetzen , und ersuche Ewr . Wvhlgebvhren,

bei Abfassung Dero Gutachten nicht auf

meine Zeichen Rücksicht zu nehmen , sondern

nur Ihrer eigenen Meinung zn folgen.

Wustrau den iZten Oktober ihoz.

v . Zieren.

Au

den Herrn Instizrath Zahn,

Wvhlgebvhren,

in Neustadt an der Dosse.

,U

s»

'S H

S
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Beilage No . io.

Ewr . Hochtvürdeir und Hochwohlgebohren ha,

ben mir mittelst geehrtesten Schreibens vvm 4 § sten

v . M . die , von dem Herrn Domherrn von Schu-

lenburg, als Mitgliede der ständischen Comite,

zur Bearbeitung des Provinzialgesetzbuchs eingegan¬

genen Bemerkungen der Land - und Steuerrathe,

über die Gesinde - Ordnung vom Jahre 1769 . nebst

den Anmerkungen der Kurmärkschen Krieges - und

Domainen - Kammer , und der Prüfung eines hohen

General -Direktoriums , mit diesem Ersuchen zu über¬

senden die Güte gehabt:

diese Materie , nach dem von den hochlöb¬

lichen Standen dieses Kreises beliebten Gan¬

ge , als Syndikus des Kreises zuerst zu be¬

arbeiten , solche sodann mit Ewr . Hochwür¬

den rc. und den Herren Deputieren des

Kreises durchzugehen , und zuletzt das Ganze

den hochlöblichen Ständen , zur Billigung

und Feststellung der etwanigen Erinnerungen,

vorzulegen.

Ehrenvoll ist dieser Auftrag , und zeuget von einem

sehr schätzbaren Vertrauen zu mir ; das erkenne

und fühle ich dankbar : aber ich laugne dennoch
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nicht , daß er mir in den ersten Augenblicken , we¬

gen mehrerer besorglichen Hinsichten , nicht so ganj

willkommen war , zumal , da ich ihn eigentlich nicht

als offiziell anzusehen befugt bin . Indeß es ist ja

die Sache der Wahrheit , die ich verheidigen werde;

es sind natürliche Menschenrechte ; es find Rechte

für Menschenwohl , und zwar für eine so sehr ge¬

drückte , und doch so wichtige , so nützliche Menschen-

klaffe. Gelingt es mir , verkannte Wahrheit und

Menschenrechte , zur Erleichterung dieser Gedrückten,

in etwas mehr geltend zu machen ; , so mögen mich

immerhin manche harte Anschuldigungen und Bitter¬

keiten treffen : ich weiß , daß ich in menschenfreund¬

lichen Absichten schrieb und — wünschte . Gelingt

es mir nicht , so habe ich doch , nach meinen Ueber¬

zeugungen , dem Zutrauen zu entsprechen gesucht,

womit man mich beehrte , und dabei wenigstens Gu¬

tes gewollt ; ich darf mich mithin vor dem Richter-

stuhle jedes unbefangenen und gefühlvollen Mannes

der Aeußerungen nicht schämen , welche ich im Fol¬

genden thu » werde . Am wenigsten darf ich dieses

vor Ewr . Hochwürden , die Sie mich Selbst beauf¬

tragen , ohne alle Rücksicht mein Urtheil abzugeben.

Deutlicher konnten mir Dieselben Ihre Menschen¬

freundlichkeit , und Ihren Eifer , Unterthanenwohl

zu befördern , nicht an den Tag legen , als eben



durch solch eine Aufforderung / welche denn auch

nothwendig die Hochachtung vermehren muß , die ich
schon langst gegen Sie fühlte.

Halten Ewr . Hochwürden rc. dies nicht für

Schmeichelei ; es ist die Sprache der Aufrichtigkeit,
in welcher ich mit Denenselben zu reden mich ver¬

pflichtet halte.

Doch nun zur Sache selbst . Der Zwangdienst
ist , nach meiner innigsten Ueberzeugung , unverein¬
bar , theils mit unsern Gesetzen, wenigstes mit dem

Geiste derselben , theils mit Zunahme der äußern
und innern Wohlfahrt eines Volks.

Ewr . Hochwürden werden Sich aus meinen,
das Provinzialgesetzbuch betreffenden Arbeiten äs

1795 . und , indem diese den Beifall der ständischen
Eomits erhielten , aus meinen , nach dem Wun¬
sche der letztem , so wie der hochlöbl . Stande über¬
nommenen nachfolgenden Arbeiten zurückzuerinnern
belieben , wie ich damals über den jetzt in Rede ste¬
henden Gegenstand urtheilte , und dann darf ich
nicht fürchten , daß Ihnen meine jetzigen Urtheile
und Meinungen unerwartet und befremdend seyn
sollten . Ich vertheidigte nemlich zn damaliger Zeit
den Grundsatz:

der Zwangdienst müsse , der Menschheit znr
Ehre , wenn nicht ganz aufgehoben , doch
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wenigstens gemildert , und in menschenfreund¬

lichere Grenzen zurückgewiesen werden ! —

Die löbliche Comite des Kreifts versagte zwar

meinen Gründen ihren Beifall nicht ; allein sie mein¬

te , daß doch nun einmal das Recht des Zwangdien¬

stes die Stande besäßen , und man also anzustoßen

fürchten müsse, wenn man — . So blieben denn

auch die einleuchtendsten Darstellungen ohne den er¬

wünschten Erfolg.

Die Zeit hat meine Ueberzeugung nicht vermin¬

dert , ich muß vielmehr sagen , jm höheren Grade

befestigt . Es sind mithin picht theoretische Argu¬

mentationen , sondern beinahe zojghrige Erfahrun¬

gen und Thatsachen , welche mich bei meinen Be¬

hauptungen und Grundsätzen leiten , nach welchen

ich , wie vorhin erwähnt , Zwangdienste für unver¬

einbar mit den Gesetzen , mit Staatswvhl und Mo¬

ralität halte.

Ich will mich nicht bei der Bezeichnung dieser

Dienste verweilen , ich meine bei dem Ausdruck

Zwangdienste ! Schon dieser Ausdruck laßt im Vor¬

aus nicht viel Gutes ahnden ; erzwungene , erpreßte

Dienste ; was - ! ! und doch ist dieser Ausdruck

hier der Sache so schön angemessen , und lehrt , was

man davon für freie Unterthanen zu erwarten habe!



Doch davon jetzt nicht . Ich will nur zeigen , daß

diese Dienste unvereinbar sind:

i ) Mit den Gesetzen , wenigstens mit dem Sinne

derselben . Denn wie sollte der Geist unserer

Gesetze ) der nur gegen wirkliche Uebelthäter

Härte und gerechte Strenge will , sonst gegen

jeden Staatsbürger , als ein nützliches Glied

der Gesellschaft , so arm und niedrig es seyn

mag , Güte und Milde athmet , sollte der Geist

der Gesetze gerade hier eine Ausnahme machen?

hier Despotismus zum Menschenleide gebieten?

hier ganze Schaaren so wichtiger und nützlicher

Landes - Einwohner
'

dem unverschuldeten Un¬

glücke Preis geben ? Nein , das glaub
'

ich nicht,

kann ' s und werd 's nicht glauben , und wenn

auch sogar der Buchstabe der Gesetze mir ent¬

gegenstand ^ Aber ich denke auch , der ist mir

nicht entgegen,

Erinnern Ewr , Hochwürden Sich mit mir,

was Thl . II , Lit . 7 . § . 147 . und 148 . des

allg . L . R . verordnet ist:

Unterthanen werden , außer der Beziehung

auf das Gut , zu welchem sie geschlagen

sind , in ihren Geschäften und Verhand¬

lungen als freie Bürger des Staats an¬

gesehen . Es findet daher die ehemalige



Leibeigenschaft , als eine Art der persön¬

lichen Sclaverei , auch in Ansehung der

unterthanigen Bewohner des platten Lan¬

des , nicht statt;

und was Thl . II . Tit . z . § . 196 . des allg.

L. N . gesagt wird:

Sclaverei soll in den Königl . Staate«

nicht geduldet werden.

Was ist der Zwangdienst aber anders , als ei»

Ueberbleibsel der Barbarei der Vorzeit , und der

vor dem dreißigjährigen Kriege in den Marke»

bestandenen unglücklichen Leibeigenschaft und der

persönlichen Sclaverei ? Man ist langst darüber

einverstanden , daß die Aufhebung der Spann¬

dienste eine für den Staat , für Obrigkeiten und

Unterthanen beglückende , Wohlstand und Fleiß

begründende , Sache sey , wie ? und darüber

könnten noch die Meinungen getheilt seyn:

ob Aufhebung der Zwangdienste ein wohl¬

thätiges , verdienstliches Werk sey , oder

nicht ? Fällt es denn nicht bei dem mä¬

ßigsten Nachdenken sogleich in die Augen,

daß der gewöhnliche Hofedienst bei weitem

nicht die schädlichen Folgen für Staat

und Unterthanen habe , als welche aus

dem Zwangdiensie nothwendig herfließeii?



Alles , was der Justizkommissarius Herr Se-

bald in seiner Schrift:

Ueber die Aushebung der Spanndienste , be¬

sonders in Hinsicht auf die Mark,

für die bejahende Meinung

in der ersten Abtheilung über die allge¬

meine Möglichkeit und über den Nutzen
bei Aufhebung der Natural - Spanndienste

gesagt hat , und worauf ich auch hier Bezug

nehme , findet mit dem vollkommensten Recht

auf die Abschaffung des Zwangdiensies nicht

allein Anwendung , sondern es treten hier noch

besondere erhebliche Gründe ein , welche die Ab¬

schaffung des letztem noch wünschenswürdiger,

ersprießlicher , ja nothwendiger machen . Daher

behaupte ich, daß die Existenz der Zwangdienste
unvereinbar sey:

2) Mit der Zunahme des äußern und innern

Wohlstandes eines Volkes.

Welch ein großer Theil der Menschen schmachtet,

auch in unsern preußischen Staaten , unter diesem
Drucke , unter dieser despotischen Strenge und Grau¬

samkeit , die wahrlich oft härter ist , als die Leibei¬

genschaft in andern Landern . Jffs nicht traurig , ja

ich darf sagen , ist
's nicht empörend , wahrzunehmen,

wie die , welche auch Menschen Wd , wie wir , und
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die Nur gemeinhin durch eine lange fortgesetzte un¬

edle , des Menschen unwürdige , Behandlung , zur

Vernachläßigung ihrer Bildung und zu niederträchti¬

gen Gesinnungen hingerissen werden , ich sage , ist
's

nicht empörend , wahrzunehmen - wie diese zu schwe¬

ren Frohndiensten verdammet - unter dem Joche un¬

empfindlicher Gebieter seufzen, ihres Lebens nie wahr¬

haft froh werden - und keinen Schatten von Freiheit

hier haben ? Wer kann solche menschliche Unmmsch-

lichkeit gut heißen ? Was sollten nicht die thun , de¬

nen das Schicksal Gewalt über dergleichen Bedräng¬

te in die Hände gegeben hak , um ihnen das Lebe»

angenehmer , und ihre Last erträglicher zu machen ? —

Es giebt auch , das sey zur Ehre dieser ehrwürdigen

Gutsherrschaftett und Obrigkeiten , wie sie auch hei¬

ßen , und wo sie auch wohnen mögen , es sey zu ih¬

rer Ehre gesagt : es giebt auch viele edle , gefühlvol¬

le Beherrscher , die als Vater ihrer Unterthanen ver¬

ehrt zu werden verdienen ! Ihr Andenken bleibe allen

heilig , die ihnen untergeordnet sind . Mögen auch

leider ! einzelne ihrer Unterthanen vielleicht stumpf

für feinere Empfindungen , und unfähig für wahrhaft

hohe Gesinnungen seyn und bleiben , so werden doch

gewiß die allermeisten von ihnen den Werth einer

großmüthigen Behandlung erkennen , empfinden , hoch¬

schätzen, und Zuneigung , Ehrerbietung und freiwillige
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Folgsamkeit zum Danke darbringen . Solche edle Ge¬
bieter bedürfen dann freilich keines Sclavendienstes,
fordern ihn auch nicht - verabscheuen ihn vielmehr
aufs äußerste»

Denn ste suchen ihre«? Ünterthanen wahres Glück
möglichst zu befördern, betrachten und - behandeln sie
nicht als Geschöpfe von gänz andrer Art , nur als
Menschen , die ihnen unterworfen sind ; sie verurthei-
len sie nicht zu harten Frchndicnsten , überhäufen sie
nicht mit angreifenden Arbeiten , und lassen bei wei¬
ser und milder Zutheilung der Arbeit, selbst ihren
sogenannten Zwangdienstboten, wenn gleich nicht über¬
mäßige, doch richtige Nnd ihren sauern Diensten an¬
gemessene Belohnung mit herablassender Freundlichkeit
zufließen . Da kann es denn Nicht fehlen , daß nicht
nur die Arbeiten solcher Vorgesetzten , im Ganzen ge¬
nommen, aufs beste und zweckmäßigste vollbracht, son¬
dern auch sie selbst als Väter Und Wohlthäter ge¬
achtet und geliebt werden . Diesen kann und wird
es nur in den seltensten Fällen an recht guten und
treuen Dienstboten fehlen . Als Zurücksetzung und
Strafe werden alle Eltern, die Unterthanen sind , es
ansehen , wenn solche Obrigkeiten ihre ihnen entbehr¬
liche Kinder, übersehen , und nicht in ihren Dienst
aufnehmen, sondern fremde vorziehen wollen . Sie
bieten sie zum Dienste an , indem sie wissen, daß sie
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nicht als Sclaven gemißhandelt , sondern eben so be¬

handelt werden , als wenn sie bei auswärtigen guten

Herrschaften im Dienste standen . Dabei finden sich

besonders dergleichen Eltern um so glücklicher , da sie

gewöhnlich keinen größer » Wunsch kennen , als den:

ihre Kinder , wenn nicht um und neben sich , doch

mit sich an einem Orte zu haben . — So lösen sie

denn die sklavischen Banden zwischen Obrigkeit und

Unterthanen aus ! Und um wie viel besser steht
's da

um beide ! Wo )ener Geist der Milde und Sanftmuth

bei Obrigkeiten herrscht , da wird auch der Geist der

Anhänglichkeit , der Treue und des ungezwungenen

Gehorsams bei Unterthanen herrschen . In eben dein

Grade , in welchem bei letzteren Zufriedenheit mit ih¬

rem äußeren Zustande und mit dem Verhältnisse , in

welchem sie gegen ihre Obrigkeit stehen , wohnet , in

eben dem Grade wird auch ihre moralische Güte ge¬

meinhin zunehmen , und folglich jener widersetzliche

und störrische , betrügerische und diebische , heimtückische

und niederträchtige Sinn verschwinden ; da hingegen

dieser durch fortgesetzte unedle Behandlung mächtig

geweckt und befestiget wird . Das , dünkt mich , ist so

einleuchtend , daß es keines wettern Beweises bedarf.

Ueberdies , wer sollte wohl zu unedlen , erzwun¬

genen Diensten durchaus seine Zuflucht nehmen wol¬

len , so lange man noch edle , ungezwungene Dienste

ha-



haben kann ? Der wäre doch wohl ln der That sehr

zu bedauern , und ließe auf den sehr tiefen Verfall

seines äußern oder innern Zustandes sicher schließen,
der nicht einmal mehr gute und freiwillige Dienste
bekommen könnte . Gute Herrschaft hat gutes Ge¬

sinde ! Das ist im Allgemeinen eine völlig uniaug,
bare Wahrheit , und nicht blos auf Gutsbesitzer und

Obrigkeiten , sondern auch auf jede andere Brod-

herrschaft anwendbar . Nur gewiß in seltenen Fal¬
len wird hie und da einmal eine solche Herrschaft,
die ganz das ist , was sie ihren Untergebenen seyn
soll , durch böses , schlechtes Gesinde heimgesucht wer¬
den . Und auch da ist

's nur auf eine kurze Zeit,
und hatte darinnen seinen Grund , weil sie durch
äußern guten Schein sich hintergehen ließ . Es sind
der Bessern , wenn glciä ) nicht zu jeder Stunde,
doch zur gewöhnlichen Micthszeit immer da , die
gern in ihrem Dienst stehen wollen , und mithin den¬
selben suchen. Das gilt überhaupt von jeder guten
Vrodherrschast ; sollte es denn nicht von jeder guten
Gutsherrschaft im vorzüglichen Sinne gelten?

Um gutes Gesinde zu bekommen , dazu ist nur
der gute Ruf , als liebreiche und billige Herrschaft,
erforderlich , und daß man nicht die allerwohlfeilsten
Dienstboten aufsuche . Um gutes Gesinde zu behal-
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ten , dazu bedarf 's nur , daß man dasselbe mit Weis¬

heit und Liebe regiere , mit billiger Achtung , als j

Menschen und unentbehrliche Hausgenossen , behandle;

für bedürfende Bequemlichkeit , so wie für zureichen¬

de und genießbare gesunde Kost ( ein von ihnen vor - !

züglich geachteter Lohn ) sorge ; nur die , und so vie¬

le Arbeit von ihnen fordere , als sie nach ihrem Ge¬

schicke und Kräften auszurichten vermögen , und

wozu sie sich selbst anheischig gemacht haben ; ihnen

anständige , bescheidene Bitten und unschuldige Ver¬

gnügungen , so oft es möglich ist , gewähre ; den ih¬

nen versprochenen Lohn ohne Verkürzung zur be¬

stimmten Zeit verabreiche , und dabei für ihr künfti- I

ges besseres Schicksal so besorgt sey , daß , wenn sich

dazu Gelegenheit darbietet , man solches selbst niii

Aufopferung eigener kleiner Vortheile , ihnen zu ver¬

schaffen sucht . — Wer diese und ähnliche Regeln

stets zu beobachten für Pflicht hält , der kann auch

im Ganzen mit Sicherheit auf gutes Gesinde rech¬

nen . Und wem sollte dies nicht überaus wichtig

und sirebenswürdig seyn ? Die bedeutendsten Vorthei¬

le einer jeden Herrschaft sind damit unzertrennlich

verbunden ! Das aber , was zur Erhaltung dieser

Vortheile geschieht , was ist es anders , als das,

was der Mensch dem Menschen schuldig ist ? Aber



schon diese Beobachtung der allgemeinen Pflichten^
die auch der ärmste und niedrigste Dienstbote von

seiner Herrschaft zu fordern berechtiget ist , machen
auf den Karakter desselben einen tiefern Eindruck,
als man bei seiner gewöhnlich geringen Geistes - und

Herzensbildung ihm zutrauet . Denn er denkt und

urtheilt bei seinem schlichten Menschenverstände oft

sehr richtig und richtiger , als man es von ihm er¬
wartet ; er nimmt oft auch die kleinste , nicht schul¬
dige , Vergeltung dankbarer auf ; fühlt die Pflicht
der TreUe , der Erkenntlichkeit Und Folgsamkeit oft
lebhafter und inniger , als der durch Erziehung und
Lektüre Gebildete , da ihn hingegen stolze Verachtung
und Zurücksetzung , geflissentliche Kränkung , Härte
und Mißhandlung aufs äußerste empören.

Deuten Ewk . Hochwürden und Hochwohlgeboh-
ren es nicht als Ausbruch einer thörichten Selbsterhe¬
bung , wenn ich mich, zum Beweise , daß jede Brod-

herrschaft , und folglich auch jede Gutsherrschaft und

Obrigkeit , ohne Zwangdienste zu haben , dennoch
Gesinde , und zwar gutes Gesinde bekommen , und
behalten könne , auf meine eigene Erfahrungen
berufe . Nur etwa ein paar Male bin ich durch
guten Schein betrogen , und habe mittelmäßig gutes
Gesinde gehabt , mit welchem ich mich indeß ein

Aa 2
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Jahr durchzuhelfen suchte . Uebrigens habe ich keine

andere , als wirklich gute und treue Dienstboten

gehabt.

Ich habe aber auch wahrend meines zfahri¬

gen Etablissements meinen Dienstboten nicht nur das

geleistet , was ich vorhin als allgemeine Pflicht jeder

Herrschaft erwähnt habe , sondern ich bin , um ihre

Freiheit durchaus nicht zu beschranken , so weit ge¬

gangen , daß ich ihnen bei jedesmaliger Miethung

gesagt habe : nicht sie sollten , nur ich wollte durch

das ihnen gegebene Miethsgeld an sie gebunden

seyn ; ihnen solle es daher frei stehen , mir solches

nach Belieben zu aller Zeit zurück zu geben , und auch

selbst wahrend der Dienstzeit aus meinem Dienste

zu gehen , ohne einmal einen hinreichenden Grund

angeben zu können , und ohne in Ansehung des bis

dahin verdienten Lohnes von mir Abzüge zu erwar¬

ten . So habe ich stets völlig freie Dienstleute ge¬

habt . Wie weit mehr mir diese waren , als je er¬

zwungene ( wenn 's mir möglich gewesen wäre , solche

zu haben ) gewesen wären , darf ich nicht erwähnen.

Nie bin ich durch sie verleitet worden , sie durch To¬

ben und Poltern , durch entehrende Schimpfreden,

oder gar durch thätliche Behandlung zur pünktlichen

Beobachtung ihrer Dienstpflichten zu dringen . Ich



behandle sie mit meinen Hausgenossen , nicht als

fremde , sondern zur Familie gehörige freie Leute,

und sie beweisen mir , ohne allen Zwang , die schul¬

dige Achtung , Treue und Folgsamkeit . Nie habe

ich nöthig , nach Aufsagung der Dienstboten , mich

ängstlich und verlegen nach Leuten umzusehen ; es

bieten sich immer mehrere zu meinem Dienste an,

und ich wähle nur aus diesen. Das rührt viel¬

leicht — mögte jemand argwöhnen — daher , als

wenn ich übermäßigen hohen Lohn gäbe . Das aber

im geringsten nicht . Ich gebe noch lange das nicht

am Lohne , was viele um und neben mir , durch

Umstände gedrungen , geben müssen. Und dabei sind,

( das kann ich mit Wahrheit sagen ) nur wenige

meiner Dienstboten vor ihrem eigenen Etablissement,

wozu ich , so oft und viel es möglich war , aus al¬

len Kräften mitgewirkt habe , von mir gezogen.
Gerade das Gegentheil von allem diesen findet

und muß nothwendig bei allen Herrschaften statt

finden , die ilMm Gesinde nicht das sind , was sie

demselben doch seyn sollten . Da muß nicht nur der

ohnehin wenig gebildete und im Guten befestigte
Sinn solcher Menschen immer mehr verdorben , und,

ich mögte sagen , verwildert werden , sondern auch
die ihnen aufgetragene Arbeiten müssen aufs schlech-
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teste ausgeführt werden . Da muß immerdar ein

höchst unglückliches Verhältniß zwischen Herrschaft !

und Dienstboten , und nicht selten schimpflicher Ver - ^

dacht und Mißtrauen , Zank und Streit , Toben und !

Schelten , sogar grobe Thätlichkeiten , so wie von !

Seiten des Gesindes überdies noch heimliche Intri - ^

gue , Untreue und Ränke statt haben . — Wer i

wünscht sich in diese Verhältnisse ? Ist es aber !

beim Zwangdienste viel besser ? Wo ist da auf gegen¬

seitiges Zutrauen , Liebe und Achtung , und beim !

Gesinde , auf Treue und Arbeiten , auch unbemerkt

von hen Aufsehern , auf Eifer und Betriebsamkeit

für das Beste der Herrschaft zu rechnen ? — Wem

kann 's wohl einfallen , daß solche Diensijahre auch

den moralischen Karakter für 's Gute stimmen , und

darinnen befestigen werden ? —

Die Ursachen, welche hier zusammenfließen , sind

so mannigfaltig , als empörend , und haben theils

in dem Zwangdienste selbst, theils und hauptsächlich

in den Herrschaften , theils auch in dem bis jeht

gegebenen , den Bedürfnissen unserer Zeit durchaus

nicht angemessenen zu geringen Zwangdienstlvhne ih¬

ren Grund . Der Zwangdiensibote , ( schon selbst bei

dem Gefühle , haß er , ein freier Mensch , doch als

Sclave gezwungen und gehandhabt werde, ) vcrrich-
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tet alle seine Arbeite» mit Ueberdruß, Ekel und Wi¬
derwillen. Knechtliche Furcht vor seinem Herrn,
aber auch Haß gegen denselben, begleitet ihn über¬
all. Wer thut aber einem verhaßten Gebieter et¬
was , aus Liebe , zum Vortheile ? Darum nimmt
man auch nie die mindeste Rücksicht auf die oft so
leicht zu bewirkenden Vortheile der Herrschaft. Auch
die schlechteste und nachlaßigste Dienstleistung ist da¬

her , nach ihrer Meinung , für den eigentlichen
Zwangdiensi noch mehr als zu gut , so daß man
mit Sicherheit annehmen kann , daß von zweien der¬

gleichen Dienstboten kaum so viel Arbeit nothdürftig,
höchstens mittelmäßig , verrichtet werde , als ein ein¬

ziger freiwilliger Dienstbote tüchtig und gut vollbringt.
Komm nun vollends noch hinzu , daß der Zwang¬
dienstbote, wie leider oft der Fall ist , mit unmensch¬
licher Härte behandelt , für seine ihm als Mensch
nöthige Gemächlichkeit nicht gesorgt , ihm das be¬

dürfende genießbare Essen und Trinken, ( dieses sein

allerdings besserer Lohn ! ) entzogen wird ; so ist der

durch ein solches Gesinde dem Staate und dem

Brodherrn angerichtete Schaden eben so bedeutend
als unvermeidlich.

Der als freiwilliger Dienstbote fleißige und gute
Mensch , gewöhnt sich nun zur Trägheit und Faul-
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untreuung und heimlichen Ranken , sogar dazu , heim¬

liche Rache an der Herrschaft und deren Vieh zu j

nehmen . Hat er noch Eltern oder andere nahe

Verwandte am Leben, so werden auch diese zum Un¬

willen und Rache gereizt , und einer wie der andere

verliert am moralischen Werthe und moralischen Güte . ^
Die Herrschaft leidet alle für sie hieraus entfprin - !

genden Unannehmlichkeiten und Nachtheile vollkom¬

men schuldig , weil sie die hauptsächlich wirkende

Ursach hiervon ist. Der Staat aber ist gleichfalls

nichts weniger als unschuldig , weil er die erste

Quelle dieses , Fleiß , Wohlstand und Sittlichkeit un¬

tergrabenden , Unheils : Zwangdienstpflichtigkeit , nicht

zerstört , und daher gegen so mannigfaltige , aus dem

unseligen Zwangdienste entspringende , gerechte , oft

alles menschliche Gefühl empörende Beschwerden , die

vor feinen Richterfiuhl gebracht werden , gleichsam

taub bleiben läßt ; indem er bei Fortdauer der Zwang¬

dienstpflichtigkeit , solchen unmöglich abzuhelfen im

Stande ist. Mir schwebt unter mehreren Fallen die¬

ser Art , die ich zu erleben und genau zu beobachten

Gelegenheit gehabt habe , besonders noch immer ein

Fall vor Augen , der mich mit Schaudern erfüllt,

und der auch gewiß Ewr . Hochwürden schaudern

machen wird.
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In einem gewissen Hause , wo ich verschiede¬

ne Male mehrere Tage und Nächte zubrachte,

ward mir bei dem ersten Besuche sogleich

von dem Hausherrn selbst , mit sehr ernstem

Blicke , die Warnung gegeben : «meine Schlaf-

«stube aufs sorgfältigste zu verschließen , weil

«er vor den diebischen Dienstboten , als wirk¬

liches Räubergesindel , nichts Sicheres in

«seinem Hause haben , und auch in Rück¬

licht meiner für nichts einstehen könne ."

Ich ward über diese Aeußerung zwar ein

wenig verlegen , aber desto neugieriger , solche

Dienstboten und ihre unglückselige Lage nä¬

her kennen zu lernen . Ich beobachtete bei¬

des , und konnte gar bald aus dem , was

mir als Gast schon bemerkbar wurde , auf
die Wahrheit dessen schließen , was mir das

Gerücht längst gesagt hatte.

Den im Sclavendienste so ganz entkräfte¬
ten und heißhungrigen Dienstboten wurden —

außer den Fleifchtagen , an welchen noch

( aus Salzersparniß ) verdorbenes , von fern

schon, als in Verwesung übergegangen , rie¬

chendes , fast Erbrechen erregendes Fleisch,

hinzukam — wurden Tag für Tag , zum er-



quickenden und stärkenden Mittagsmahl , j

Kartoffeln mit einem Stückchen Hammeltalg ^

gekocht , und dadurch ( vermeintlich ) hinrei¬

chend nahrhaft und schmackhaft gemacht , !

mit halbgar gebacknem Schrotbrode , aufge - >

tischt. Zum labenden Ahendbrode wurden den

Ermatteten Zahr aus Jahr ein , ungeschälte i

( wahrscheinlich von der mehr für 's Vieh !

als Menschen
'

genießbaren Art ) Kartoffeln !

unmittelbar aus dem ekelhaften Kessel auf j

den , nicht mit einem Tischtuche , nein ! nur

mit Schmutz bedeckten Tisch , in die Lange !

und verächtlicher und sorgloser , wie den

Schweinen ihr Futter in den Trog , hinge-

schüttet . Das war täglich ihre Speise ! !

Dieser war Wohnzimmer und Nachtlager !

genau angemessen . Sie krochen zu ihrer >

Arbeit aus schmutzigen , finstern , ungesunden

Löchern , hervor , lagen bei unerträglicher

Kälte ohne erwärmte Stube , ohne itoth-

dürftige Betten und Bekleidung ( wie benei-

denswerth gegen solch Geschick war das

Glück der Wilden , die bei Kalte noch in

Pelzwerk gehüllt - sich in ihre unterirdische

Höhlen zurückziehen konnten, ) und gingen

mit erfrornen Händen und Füßen umher.
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Die , welche unter ihnen kein eigenes

Vermögen zusetzen konnten , gingen zerlumpt,

weil der wenige Zwangdienstlohn zur gehö¬

rigen Bekleidung nicht zureichte. Bei dieser ^
äußerst , unseligen Lage standen sie überdies

noch unter dem härtesten Drucke und Bot¬

mäßigkeit . Ihr despotischer Gebieter sprach

nicht anders als im Herrscherton mit ihnen,

seinen Sklaven . Nie ein sanftes , menschen¬

freundliches Wort an sie ! Die härtesten,

niederschlagendsten , beschimpfendflen Aus¬

drücke , sobald sie nicht auf jeden Wink , voll

knechtischer Furcht im Augenblicke zu Gebo¬

te standen , und bei vermeintlichen Vergehen

beliebige Gefängnißstrafe , oder unbarmher¬

zige Peitschenhiebe . — Wer kann bei solcher

menschlichen Unmenschlichkeit ungerührt blei¬

ben ? Wer erkennt nicht in den unmöglich

ganz zu verhindernden Mißbräuchen des

Zwangdienstes , ein Elend , das härter ist,
als die wirkliche Leibeigenschaft in andern

Landern ? Und doch ist jene Geschichkserzäh-

lung so buchstäblich und vollkommen wahr,

daß , wenn es auf den Beweis ankommen

könnte , ich denselben gar leicht , bald aus
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gerichtlichen Akten, bald durch mehrere glaub¬

würdige Zeugen , und allenfalls schon durch
eine zu bescheinigende Notvrietät aufs bün¬

digste führen könnte . Ich dürfte nur dieses

Haus namhaft machen , und ich glaube,
nicht Wenige würden mich jenes Beweises

überheben. — Was war aber auch die na¬

türliche Folge jener unwürdigen Behandlung?
Gefühl für Recht und Unrecht ward immer

mehr erstickt, und wirkliche ' Verdorbenheit

nahm von Zeit zu Zeit sichtbar zu. Das

Gesinde brach ein , raubte und stahl, und

das voll Frechheit und Verzweiflung.
Sollte man unter solchen Wahrnehmungen wohl

noch fürchten, daß bei der gegenwärtigen Geistes¬
kultur , der unglückliche Zwangdienst noch Vertheidi¬

ger finden könnte? Wahrlich hatte mich ein Mißge¬

schick zum Zwangdienst unter solche, nur dem Na¬

men nach menschliche, Obrigkeit , durch meine Ge¬

burt verurtheilt , tausendmal lieber hatte ich mich

zur menschlichen Festungs - und Zuchthausstrafe ver¬

dammt zu sehen gewünscht.
Wo jener Dienst noch auf bestimmte Jahre

eingeschränkt ist , da ist doch wenigstens das Ende

des Elends abzusehen , da wird denn doch das Un-
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gemach durch Hoffnung leichter / und läßt nicht zur
Verzweiflung übergehen . Wo aber leider jener Dienst
nach- der Gesindeordnung vom Jahre 1769. bis zum
Etablissement fortdauert , da ist die Zeit der O.ual
nicht zu berechnen . Was Wunder , wenn da der
Gemarterte sich selbst ( gerecht oder ungerecht gegen
sich ? ) das Ende bestimmt , und entweder seine Hand
gegen sich kehrt , und — oder ein Vaterland flieht,
das Unbarmherzig genug war , ihn vielleicht lebens¬
lang unschuldig in Marter schmachten zu lassen.

Der Zwangdienstbott >— erwiedern mir etwa
meine Gegner — kann ja über unmäßige Bedrük-
kung und Ungerechtigkeit höhern Orts klagen , und
sein Recht suchen ! — Ja wohl, er kann klagen und
sein Recht suchen : aber kann und wird alles klagen
ihm nützen ? kann und wird er sein Recht finden?
Schon von dem unglücklichen .Zwangdienste spricht
ihn bis jetzt kein Gesetz los ; kann's und wird's ihn
vor dem Mißbrauche schützen ? wie soll 's während
der Klage - Instruktion ihn vor Bedrückung sicher
stellen , und menschlichere Behandlung herbei schaf¬
fen ? wie soll der Unterdrückte die Beweis seiner ihm
abgeläugneten faktisch richtigen Angaben führen ? —
und wie soll endlich der Richter das , nach den Ge¬
setzen auf menschliche Behandlung und genießbare
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Kofi abgefaßte Erkenntniß zur . Anwendung brin¬

gen ? — Nur auf unnütze , nicht anwendbare , Theo¬

rie läuft jede auch die scharfsichtigste Beantwortung

dieser Fragen hinaus , so lange anders der Richter

einer solchen grausamen Herrschaft keinen beständi¬

gen Aufseher bestellen , und die dem Gesinde zu

reichende Kost nicht unmittelbar besorgen lassen

kann . —

Hiernach ist also für den Zwangdienstboten,

auch bei der gerechtesten Klageerhebung , keine Ver¬

minderung seines Ungemachs zu erwarten ; wohl aber

Vermehrung der Bedrückungen . Denn Nun wird

mit der Gefühllosigkeit der Herrschaft sich die äußer¬

ste Erbitterung verbinden , und es wird die entfern¬

teste Gelegenheit zu den schmerzlichsten Kränkungen,

mit hämischer Schadenfreude , wahrgenommen wer¬

den . Das ist und wird durch so mannigfaltige

Erfahrungen so deutlich begründet , daß wohl dem

denkenden , unbefangenen Beobachter und Menschen¬

kenner kein Zweifel dagegen übrig bleiben kann . —

Ich führe Ewr . Hvchwürden noch einen Grund

an , der die Nothwendigkeit der Vernichtung der

Zwangdienste , wegen der daraus für Menschenwohl

entstehenden traurigen Folgen , unwiderleglich darstel¬

len muß , und den unmöglich die Vertheidiger solcher



Dienste recht ins Auge gefaßt haben können ; ich.
meine:

den höchst schändlichen Mißbrauch , der so

leicht mit diesem Rechte getrieben werden
kann , und auch wirklich hie und da getrie¬
ben ist und wird.

Es kann freilich die ehrwürdigste Sache schänd¬
lich gemißbraucht werden . Aber theils ist Zwang¬
dienst schon an sich so entehrend , daß es leicht je¬
mand beikommen kann , nach den doch einmal ge¬
kränkten Menschenrechten , noch einen Schritt weiter

zu gehen , und natürliche Rechte noch mehr zu ver¬

letzten ; theils muß man denn nicht alles thun , um
dem Mißbrauche vorzubauen ? —

Es ist viel , was ich jetzt sage ; aber es ist
wahr:

Zwangdienstrechte werden oft sogar durch
schändliches Gewerbetreibett noch mehr her¬
abgewürdigt !

Man treibt , so zu reden , mit diesem Dienste Han¬
del und Wandel . Ueberflüßige , oder nothdürftig
entbehrliche Unterthanen , werden andern , denen es
aus eigener Schuld schwer fallt freiwillige Dienst¬
boten zu haben , für diese und jene Gefälligkeiten

überlassen. Mir sind sogar Falle bekannt , daß Un-
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terthanen , wiewohl sie im Hofediensie für den be¬

stimmten Lohn mehrere Jahre bei Fremden ausgedient

hatten , dennoch nach dein Verlaufe dieser Zeit wie¬

derum aufs neue in den harten Zwangdienst zu

K . . . . . . abgeliefert wurden.

Dabei ist
' s gewiß , daß viele deut Zwangdienste

nicht unterworfene , für ihre Person vollkommen freie

Menschen , unter dem Scheine des Rechts , und weil

ihnen Fürsprache und Vertheidigung mangelte , auch

durch ungerechte Richter zu selbigen herbeigezogen

wurden . —

Hiervon ist unter andern Verminderung der

dienenden Volksklasse eine sehr natürliche Folge.

Der Unterthan sucht sich , unter mannigfaltigen er¬

logenen Einreden und Vorwanden , denen der Rich¬

ter nicht immer völlig genau nachzuspüren und zu

begegnen vermag , vom Zwangdienste loszureißen,

und seine Kinder , die er sonst mit aller Bereitwillig¬

keit vermiethen würde , in eigenem Brode zu behal¬

ten . Das Amt Königshorst wird vielleicht nach

wenigen Jahren zum Beweise dienen , wie nöthig

und beglückend die Aufhebung der Zwangdienste sey.

Mag auch gleich der Beamte in den ersten Jahren

dieser veränderten Einrichtung etwas — aufopfern

müssen , so bin ich doch gewiß , daß diese gerechten
und



und nothwendigen Aufopferungen ihn , nach Kurzem-
nicht mehr gereuen können - noch werden^

Sehen Ewr . Hochwürden da meine Haupt¬
gründe zur Abschaffung eines des Menschen unwür¬
digen und ihn entehrenden Dienstes . Die Nachthei¬
le desselben sind für Staats - UNd Unterthanen - Wohl
zu bedeutend und entscheidend , daß ich es mir mit
der Verstandes - und Herzensgute angesehener Män¬
ner in der That durchaus nicht reimen kann - wie
man auch nur Noch einen Augenblick auf die Verthei¬
digung desselben verschwenden könne ; ja - wie sogar
mehrere Glieder der hochlöblichett Stande dafür ha¬ben stimmen können : die Errichtung besser geordneter,
festerer - dauerhafterer , und dem Geiste unsers Zeit¬alters angemeßnerer Provinzialgesche , als einen pas¬
senden Zeitpunkt zu betrachten , um längst abgeschaff¬te - völlig unstatthafte , mit dem sichern Gepräge der
rohen Vorzeit bezeichnete , und aus ihr Herstammen¬de Rechte in vormaliger Existenz und Kraft wieder
herzustellen ! Die abgegebenen Stimmen dienen
hierüber zum Belege . —

Ich weiß, wie gesagt , mir dieses mit dem Ver¬
stände Und Herzen gebildeter Männer nicht zu rei-

Vb
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inen . Denn ich muß öffentlich bekennen , daß ich

Zwangdienstpstichtigkeit als großes Unglück der

Menschheit verabscheue , sie so überall mit den leb¬

haftesten Farben schildern , und mich höchst glücklich

schätzen werde , wenn ich für das Wohl meines Va¬

terlandes , auf eine nähere oder entferntere Weise,

zur endlichen Vernichtung jenes Unwesens , etwas

beizutragen im Stande bin.

Diese Aeußerung freilich , die ich hier laut und

öffentlich thue , wird mir , wenn auch nur bei dem

kleinsten Theile der hochlöblichen Stande dieses Krei¬

ses , vielleicht auch bei den Kreisen anderer Marken,

den bittern Dorwurf zuziehen:

daß ich in dieser Aeußerung sowohl , wie in

allem , was ich zur Unterstützung derselben

im Vorigen gesagt habe , offenbar von der

Pflicht , die mir in der Eigenschaft als Syn¬

dikus des Kreises , mithin als Vertheidiger

der Rechte desselben , obliegt , wissentlich ab¬

gewichen sey , und sogar das , durch den

Auftrag der Bearbeitung dieser Angelegen¬

heit gegen mich geäußerte Vertrauen geflist

sentlich verkannt habe.



Männern , die mich mit dergleichen Vorwürfen krän¬

ken , weiß ich keine bessere Antwort , als diese zu

geben , daß es hier weniger auf beredte Vertheidi¬

gung und erkünstelte Rechtfertigung übler , und aus der

despotischen Vorzeit ( gewiß nicht zur Ehre der Auf¬

klärung ! ) leider in unsere Zeiten übergegangenen

Rechte , als auf menschenfreundliche Vertheidigung
der Wahrheit , der Menfchenrechte , und des Staats¬

wohles ankomme ; daß , wenn von diesem und dem

Wohle der meisten Glieder der hochlöblichen Stände

und deren Unterthanen die Rede ist , die Entschei¬

dung nicht schwer fallen könne ; daß ich überhaupt
der größer « Pflicht , die mir als Staatsbürger und

Vaterlandsfreund obliegt , die kleinere Pflicht , die

mir der mir angewiesene Posten auflegt , unterordne,
und nur bei Erfüllung der ersten Pflicht , die letztere

recht eigentlich und im vorzüglichen Sinne erfüllen

zu können glaube ; daß ich mithin meiner ganzen

Pflicht kein Genüge leisten würde , wenn ich , mit

Hmtenansetzung der Wohlfahrt so vieler noch un¬

glücklicher Menschen und mit gleichgültiger Weg-

werfung evidentester Gründe , dennoch einem Her¬
kommen das Wort reden wollte , welches nicht nur

aus den Zeiten des Despotismus herstammt , son¬
dern welches auch zu den wichtigsten Hinderungs-
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gründen der zunehmend «« Ausbildung und Glückse¬

ligkeit ganzer Menschenschaaren zu zählen ist.

Ewr . Hochwürden mir seit mehreren Jahren
bekannte menschenfreundliche Denkart und reger Eifer

für Unterthanen Glück , läßt mich im Voraus schon
den belohnenden Beifall erwarten , womit Dieselben

mich bei jenen Aeußerungen beehren werden , und

eben dies macht mir die angenehme Hoffnung , daß

Dieselben zur Ausführung eines so wohlthätige»
Werkes unermüdet thätig seyn werden . Groß ist

zwar das Ziel , nach welchem wir streben ; und kaum

darf ich von der nahen Zukunft so viel Gutes er¬
warten . Doch es sey ! Die bessere Zukunft wird we¬

nigstens oadurch allmählig vorbereitet werden , und

je näher sie kommt , desto mehr wird man die vor¬

angegangenen , sie bereiteten Bemühungen schätzen,
und die segnen , die dazu beitrugen , daß in den stei¬
nen Hütten der Landleute mehr Bildung und Wohl¬

stand , mehr Zufriedenheit und Freude verbreitet

wurde!

Zwar —- ich wiederhole es noch einmal - -

ich habe viel Ursache zu fürchten , daß nicht die

stille Gewalt der Gründe , sondern die hinreißende



Gewalt der Vorurtheile und der Anhänglichkeit au
lange bestandene Verfassung hier siegen , und die
Stimmen abbringen werde ; denn Ewr . Hochwürden
haben nur eine Stimme ; ich gar keine. — Vielleicht
wirkt die Kraft der Wahrheit über alle Erwartung,
und leitet die Stimmen - Mehrheit für gänzliche Ab¬
schaffung jenes Zwangdienstes ! Ware es nicht , so
lassen Sie uns doch wenigstens alles nur Mögliche
aufbieten , daß jene unglückliche Verfassung nicht
ganz die Bedrückung bleibe , die sie im Allgemeinen
unlaugbar bis dahin war ; — daß sie noch viel we¬
niger für die Zukunft ein drückenderes , staatsver-
derblicheres und sklavischeres Joch werde ; sondern
durch Feststellung milderer Vorschriften , in eine sanf¬
tere und menschenfreundlichere Last verwandelt wer¬
den möge ! —

Wie dieses zu bewirken sey , werden meine
nachfolgenden Betrachtungen und Urtheile , bei jedem
einzelnen Gegenstände , zeigen.

Im Allgemeinen bemerke ich nur noch , daß
die bisherige Gesinde - Ordnung , den einzigen Fall
ausgenommen wenn bei entstandener Beschwerde
vom Richter erkannt werden mußte , noch nie befolgt
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worden , und daß es daher , um nicht dem künftigen
Gesetze ein gleiches Schicksal vorzubereiten , durchaus
nothwendig sey , auf sichere Maaßregeln und weise,
überlegte Auswahl und Feststellung zu denken , da¬
mit ganz der beabsichtete Zweck , Befolgung zum
Wohle der Herrschaften und Dienstboten , zuversicht¬
lich erreicht werden kann. Die dazu erforderlichen
Vorschläge überlasse ich einer erleuchteten Prüfung
und Bestimmung.

Neustadt an der Doste,
den 8ten November r8c>Z-

Iahn.

An
des Herrn Landraths von Zieten
Hochwürden und Hochwohlgebohren,

zu Wustrau.



Druckfehler.

Seite 28 , Zeile 4 von oben , statt : den Gemeinheitstheilungen,

lies : der Gemeinheitstheilungen.

Seite 64 , Zeile 1 von oben , statt : den Kommissaren , lies : die

Kommissarie ».

Seite 228 , Zeile ; von oben , statt : ein Register , lies : im Re¬

gister.

Seite 249 , §- 2 . Zeile 4 von oben , statt : Vergleichungsvorschlage,

lies : Vergleichsvorschlage.

Seite 296 , A . tr von oben , statt des letzten Worts verbeten,
lies : verbaten.
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